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Anhang zum XIII. Jahrbuch der Schweiz. Gesellschaft fiir Schulgesundheitspilege.




Vorwort.

Die freundliche Beurteilung, die unser letztjdhriges Jahrbuch
iiberall gefunden hat, ermutigt uns, wiederum vor die Offentlich-
keit zu treten mit der Darstellung der Jugendfiirsorge im Jahre
1912. Diesmal diirfen wir Anspruch auf groflere Vollstindigkeit
erheben und glauben, dafl uns nichts Wesentliches entgangen ist.
Die weitgehende Jugendfiirsorge der Schule ist auch jetzt, mit
einigen Ausnahmen, unberiicksichtigt geblieben, weil jeweilen das
Jahrbuch des Unterrichtswesens der Schweiz dariiber berichtet.
Die Bilder wollen die neu entstandenen Anstalten vor Augen
fithren und einen Einblick in das Anstaltsleben vermitteln. Allen,
die uns zuvorkommend Klischees zur Verfiigung gestellt haben,
sprechen wir auch noch an dieser Stelle unsern herzlichen Dank
aus. — In der Hoffnung, daB unser Jahrbuch dem weitverzweigten,
verheiBungsvollen Werk der schweizerischen Jugendfiirsorge recht
viele neue Freunde und Mitarbeiter werbe und den in der Jugend-
fiirsorgearbeit bereits Drinstehenden ein praktischer Fiihrer und
Ratgeber sein werde, lassen wir es hinausziehen und bitten um
wohlwollende Aufnahme.

Moénchaltorf (Ziirich), Ende Januar 1913.

Der Verfasser:
A. Wild, Pfarrer.






I. Staatliche und kommunale Jugendfiirsorge.

1. Das Bundesgesetz betreffend die Arbeit in den Fabriken,

das in Revision steht, ist von der vorberatenden Kommis-
sion bereinigt worden. Was die Bestimmungen iiber die Be-
schiftigung von jugendlichen und weiblichen Personen anlangt, so
hat die Fassung, die im letzten Jahrbuch mitgeteilt wurde, keine
wesentliche Anderung erlitten. Indessen ist weiblichen Personen
insofern noch ein weiter gehender Schutz zu Teil geworden, als
sie zur Nacht- und zur Sonntagsarbeit nicht verwendet werden
diirfen. Der Bundesrat bezeichnet diejenigen Fabrikationszweige
und Verrichtungen, zu denen weibliche Personen nicht beigezogen
werden diirfen.

2. Das schweizerische Strafgesetzbuch.

Die Arbeit am schweizerischen Strafgesetzbuch "ist vom
nunmehrigen Chef des Justiz- und Polizeidepartements energisch
an Hand genommen worden. Eine Expertenkommission, der Dr.
Silbernagel in Basel als Spezialexperte fiir Kinder- und Jugendschutz
angehort, hat unter dem Vorsitze von Bundesrat Miiller im April
und September 1912 den allgemeinen Teil durchberaten und die
Behandlung des besonderen Teils in Angriff genommen.

Die Bestimmungen iiber die strafrechtliche Behandlung von
Kindern und Jugendlichen sind zu einen besonderen IV. Abschnitt
des allgemeinen Teils erhoben worden. Der Stooss’sche Vorent-
wurf blieb dabei in allem Wesentlichen beibehalten. Bei Kindern
soll nicht der Richter, sondern die zustéindige Behorde untersuchen
und Anordnungen treffen. Dafl die Kantone die Behorde bezeichnen
sollen und als solche auch Jugendgerichte, Jugendschutziimter und
vormundschaftliche Behtrden bezeichnen konnen, ist mit andern

Jugendfiirsorge. ]!
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Bestimmungen aus dem ,Einfiihrungsgesetz“ hiniiber genommen
worden. Ein behordliches Einschreiten soll unterlassen bleiben,
wenn das Kind das sechste Altersjahr noch nicht zuriickgelegt
hat. Sind sechs Monate nach der Tat verstrichen, so kann von
Mafinahmen abgesehen werden.

Ein starker Einbruch in die Grundsitze iiber die Behandlung
der Jugendlichen ist erfolgt durch Annahme des Antrags: ,Aus-
nahmsweise kann bei Gefédhrlichkeit des Téters oder bei sehr
schweren Vergehen auch gegeniiber Jugendlichen die ordentliche
Bestrafung eintreten. In diesem Falle mildert der Richter die
Strafe wie bei einem Unmiindigen“. Man glaubt, dadurch den
Schutz der Gesellschaft gegen jugendliche Morder und Brandstifter
zu verstirken.

Die Jugendschutzbestimmungen des Art. 80 (MiBhandlung
und Vernachliissigung eines Kindes) und 81 (Uberanstrengung von
Kindern und Untergebenen) sind ebenfalls ziemlich unverdndert
angenommen worden, nachdem Antrige, die Fille vorsitzlicher
Verstiimmelung zum Zwecke des Bettels besonders zu behandeln,
abgelehnt worden waren, weil die Strafandrohungen gegen schwere
Korperverletzungen ausreichen. Prof. Dr. E. Ziircher, Ziirich V.

Das eidgenossische Justiz- und Polizeidepartement hat am
3. Dezember 1912 eine Verfiigung erlassen, wodurch eine Ex-
pertenkommission fiir die Reform des Strafvollzuges ernannt

wird. ‘

Die Kommission besteht aus: Dr. O. Kronauer, Bundesanwalt (Prisident);
R. Cossy, Staatsrat, Lausanne; Dr. M. Bott, Arzt, Solothurn; Dr. F. Curti, Straf-
anstaltsdirektor, Regensdorf; A. Ehrensperger, Kantonsbaumeister, St. Gallen;
E. Favre, Strafanstaltsdirektor, Lausanne; H. Fietz, Kantonsbaumeister, Ziirich;
F. Grofien, Direktor der Erziehungsanstalt Trachselwald; Professor Dr. E. Hafter,
Kilchberg; C. Hartmann, Strafanstaltsdirektor, St. Gallen; Knabenhans, Ver-
walter der Anstalt Kronbiihl; Otto Kellerhals, Strafanstaltsdirektor, Witzwil;
Frédéric Martin, Advokat, Genf; K. Miiller, Obergerichtspriisident, Luzern; Dr.
Ris, Direktor der Anstalt Rheinau; Ad. Schiirmann, Direktor der Korrektions-
anstalt Aarburg; Wiedmer, Strafanstaltsdirektor, Basel; Dr. E. Ziircher, Staats-
anwalt in Ziirich. Als Sekretiir ist Fiirsprech A. Krentel (Bern) bezeichnet.

Der Kommission werden folgende Fragen gestellt:

1. Welche Anforderungen miissen mit bezug auf die verschiedenen im
Vorentwurfe vorgesehenen Anstalten vom Standpunkt einer durchgreifenden
Reform des Strafvollzuges aus gestellt werden, und zwar sowohl in baulicher
-Hinsicht, als auch mit Riicksicht auf den Betrieb und die Verwaltung?

2. Welche Anstalten sind fiir den Strafvollzug gegen Erwachsene vorhanden,
wozu eignen sich die vorhandenen Anstalten und wie viele Striflinge konnen
sie aufnehmen ? :
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3. Wie steht es in bezug auf die sichernden und andern Mafinahmen
gegen erwachsene Verurteilte ? ‘

4. Wie steht es mit den Zwangserziehungsanstalten (Fursorge-Ermehungs-
anstalten und Korrektionsanstalten) fiir Jugendliche?

5. Gestiitzt auf diese Untersuchungen soll ein Programm fiir die sukzessive
Durchfiihrung der Reform ausgearbeitet und auch gepriift werden, in welcher
Weise durch Gruppierung von Kantonen oder durch ein System der Verein-
barung zwischen Kantonen die vorhandenen Anstalten am zweckmaﬁlgsten
benutzt werden kénnen.

3. Das revidierte Obligationenrecht.

Seit dem 1. Januar 1912 ist das revidierte Obligationenrecht
vom 30. Marz 1911 (Der Dienstvertrag: Art. 319—362) in Kraft.
Fiir Jugendliche kommen da in Betracht:

Art. 325: Lehrvertriige mit Unmiindigen oder Entmiindigten sind nur dann
verbindlich, wenn sie schriftlich abgefafit und von dem Meister und dem In-
haber der elterlichen Gewalt oder unter Zustimmung der Vormundschaftsbehorde
vom Vormund unterzeichnet sind. _

In den Vertrag sind iiber die Art und Dauer der beruflichen Ausbildung
und der Dienstleistung, die tigliche Arbeitszeit, den Unterhalt oder andere
Leistungen, sowie die Probezeit die erforderlichen Bestimmungen aufzunehmen.

Die Ausfiihrung dieser Bestimmungen untersteht der Aufsicht der zu-
stindigen Behorden.

Art. 337: Durch den Lehrvertrag verpfhchtet sich der Meister, den Lehr-
ling nach dessen Vermdogen sachgemifi auszubilden.

Er hat ihn zum Besuche des obligatorischen Unterrichts anzuhalten und
ihm die zum Besuche der beruflichen Fortbildungsschulen und Fachkurse, sowie
zur Teilnahme an den Lehrlingspriifungen erforderliche Zeit freizugeben.

Der Lehrling darf in der Regel weder zu Nacht- noch zu Sonntagsarbeit
verwendet werden.

Art. 339: Der Dienstherr hat, soweit es mit Riicksicht auf das einzelne
Dienstverhélinis und die Natur der Dienstleistung ihm billigerweise zugemutet
werden darf, fiir geniigende Schutzmafiregeln gegen die Betriebsgefahren, fiir
angemessene und gesunde Arbeitsriume und, wo Hausgemeinschaft besteht, fiir
gesunde Schlafriume zu sorgen.

Art. 344: Wird der Dienstpflichtige in die Hausgemeinschaft des Dienst-
herrn aufgenommen, so bildet der Unterhalt im Hause mit Nahrung und
Wohnung, wo es nicht anders verabredet oder iiblich ist, einen Teil der Lohnung.

Der Dienstherr hat in diesem Falle dem Dienstpflichtigen den Unterhalt
mit Inbegriff der Pflege und d#rztlichen Behandlung fiir eine verhiltnismiiBig
kurze Zeit auch dann zu gewihren, wenn dieser durch Krankheit ohne eigenes
Verschulden an der Leistung seiner Dienste verhindert wird.

Art. 352: Aus wichtigen Griinden kann sowohl der Dienstpflichtige als
der Dienstherr jederzeit den Vertrag sofort auflosen.

Als wichtiger Grund ist namentlich jeder Umstand anzusehen, bei dessen
Vorhandensein dem Zuriicktretenden aus Griinden der Sittlichkeit oder nach
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Treu und Glauben die Fortsetzung des Verhiltnisses nicht mehr zugemutet
werden darf. Uber das Vorhandensein solcher Umstiinde entscheidet der Richter
nach seinem Ermessen, darf aber in keinem Falle unverschuldete Krankheit
von verhiiltnismiifig kurzer Dauer oder die Leistung schweizerischen obligato-
rischen. Militirdienstes als wichtigen Grund anerkennen. :

- Art. 353: Liegen die wichtigen Griinde in vertragswidrigem Verhalten des
einen Teiles,. so hat dieser vollen Schadenersatz zu leisten, unter Beriicksich-
tigung der aus dem Dienstverhiiltnis erwachsenen Nebeneinnahmen. Im iibrigen
werden die vermogensrechtlichen Folgen des Riicktritts vom Richter nach seinem
Ermessen bestimmt, unter Wiirdigung der Umstinde und des Ortsgebrauches.

4. Das Kranken- und Unfallversicherungsgesetz.

'In der Volksabstimmung vom 4. Februar 1912 wurde das
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz mit 287565 gegen 241 416
Stimmen angenommen. Art. 14 dieses Gesetzes bestimmt iiber
die Leistungen an Wochnerinnen:

Die Kassen haben das Wochenbett einer versicherten Krankheit gleich-
zustellen, wenn die Wochnerin bis zum Tage ihrer Niederkunft, ohne eine
Unterbrechung von mehr als drei Monaten, Mitglied von Kassen gewesen ist.

Die Kasse hat der Wochnerin die fiir Krankheitsfille vorgesehenen
Leistungen wiihrend mindestens sechs Wochen zu gewiihren.

Wenn die Wochnerin withrend der Dauer der Unterstiitzung arbeitet, so
darf ihr Verdienst vom Krankengeld abgezogen werden.

Wenn sie iiber die Dauer der Unterstiiizung hinaus ihr Kind wihrend
weiteren vier Wochen stillt, so soll ihr die Kasse ein Stillgeld von mindestens
Fr. 20.—. gewiihren.

Der Kommentator des Gesetzes: Dr. A. Gutknecht, Bern,
duBert sich tiber diesen Artikel folgendermafen:

Trotzdem die zufolge des Wochenbetts resultierende Arbeits-
unféhigkeit die gleiche ist, wie die infolge von gewthnlicher Krank-
heit, gewihren gegenwirtig die meisten Krankenkassen ihren
weiblichen Mitgliedern im Falle eines Wochenbettes oder einer
Fehlgeburt keine Leistungen. Da in der Schweiz eine spezielle
Wochnerinnenversicherung nicht existiert, hat der Gesetzgeber den
Krankenkassen die Verpflichtung auferlegt, das Wochenbett einer
gewohnlichen Krankheit gleichzustellen. Es hat demnach eine
Kasse, die Arzt- und Arzneikosten gewihrt, diese, wenn erforderlich,
auch fiir die Wochnerin zu entrichten. Eine Krankengeldkasse
hat der Wochnerin das tigliche Krankengeld zu verabfolgen.
Leistet eine Kasse Arzt- und Arzneikosten nebst einem Kranken-
geld, so- hat sie der Wochnerin auch diese kombinierten Ver-
sicherungsleistungen zu gew#hren. Dagegen ist eine Kasse nicht
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verpflichtet, der Wochnerin Leistungen zu verabfolgen, die
sie den Mitgliedern bei normalen Erkrankungsfiillen nicht gewihrt.
Insbesondere ist eine Kasse auch nicht gehalten, als spezielle
Naturalleistung die Hebammenkosten zu iibernehmen, es sei denn,
dafl diese Leistung in den Statuten vorgesehen ist. Fiir die
Krankengeldkassen macht sich die Sache einfach. Die Wochner-
innen konnen die Hebammen aus dem von der Kasse erhaltenen
Krankengeld bezahlen. Bei den Krankenpflegekassen dagegen
werden die Wochnerinnen statt der Hebamme, die sie selber bezahlen
miifiten, den Arzt zuziehen, der dann von der Kasse zu entschi-
digen ist. Dadurch erwachsen aber den Krankenkassen vermehrte
Kosten, weil die Behandlung der Arzte im allgemeinen héher
zu stehen kommt als durch die Hebammen. Die Folge diirfte
sein, und es wiire im Interesse der Kassen selbst wie der Hebammen,
dafl die Kassen mit Naturalleistungen auch die Hebammenkosten
iibernehmen werden. In diesem Falle sind sie berechtigt, von
den Frauen zur Deckung der Hebammenkosten einen besonderen
Beitrag zu erheben. Da diese Art von Kassenleistungen nur fiir
Frauen in Frage kommt, kénnen den miinnlichen Mitgliedern keine
Beitriige an die daherigen Auslagen zugemutet werden. Der
Umstand, dafl die gesetzliche Mindestleistung der Krankenpflege-
kassen die Kosten der Geburtshilfe nicht umfaBt, hat den Gesetz-
geber auch davon enthoben, den Kassen ein bestimmtes System
betreffend Wahl der Hebammen vorzuschreiben. Ferner ist die
Kasse nur dann verpflichtet, einer Wochnerin die Versicherungs-
leistungen zu gewihren, wenn sie bis zum Tage ihrer Niederkunft,
ohne eine Unterbrechung von mehr als drei Monaten, wihrend
mindestens neun Monaten Mitglied von Krankenkassen gewesen ist.

Die gesetzliche Vorschrift von neun Monaten weist insofern
eine Hirte auf, als es vorkommen kann, dafl eine bei der Kasse
neu eingetretene Frau vor Ablauf dieser Mitgliedschaftsdauer zu-
folge einer Friihgeburt ins Wochenbett kommt, ohne Anrecht auf
Versicherungsleistungen zu besitzen. Das Gesetz fiihrt den Fall
einer Fehlgeburt nicht besonders auf. Allein aus der Ordnung
der Wochnerinnenunterstiitzung und aus der Erwidgung, dafl die
Folgen einer Fehlgeburt fiir die Frau in der Regel ebenso schwer,
wenn nicht schwerer sind, als die einer gewohnlichen Niederkunft,
darf geschlossen werden, dafl der Gesetzgeber in bezug auf die
Unterstiitzung die Fehlgeburten gleichgestellt wissen wollte, wie
die normal verlaufenden Wochenbette.
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Die unter Abs. 1 erwdhnten Leistungen hat eine Kasse der
Waochnerin unter allen Umstéinden wihrend sechs Wochen zu
gewidhren. Den Kassen erwiichst noch weiter eine weitere geringe
Mehrbelastung daraus, dafl die Wochnerin auch dann noch
wenigstens 6 Wochen unterstiitzt werden mufi, wenn sie bereits
vor ihrer Niederkunft wihrend der ganzen statutarischen Unter-
stiitzungsdauer Leistungen bezogen hat, oder wenn diese Lingst-
dauer wihrend der sechs Wochen erreicht wird. Die Zeit, wihrend
der eine Waochnerin Versicherungsleistungen bezieht, féllt bei der
Berechnung der Unterstiitzungsdauer gar nicht in Betracht. Die
Tage des Wochenbettes bis auf 6 Wochen zdhlen nach dieser
Richtung hin nicht als Krankheitstage.

Stillgeld. Die Erfahrung hat gezeigt, daB die grofite Gefahr
fiir das Leben des Sduglings im ersten Vierteljahr seines Daseins
vorhanden ist, und dal der Ubergang zur unnatiirlichen Erniihrung
des Kindes dann am ungestortesten verlduft, wenn es vorher
wihrend drei Monaten an der Mutterbrust gendhrt wurde. Wenn
nun auch diese Tatsachen nicht zu bestreiten sind, so muf ander-
seits. bemerkt werden, dafl die Erndhrung des Kindes mit der
Krankenversicherung nur in sehr losem Zusammenhang steht.
Der Gesetzgeber hat sich aber auch hier iiber gewisse formelle
Bedenken hinweggesetzt und mit Riicksicht auf die Forderung
der Volksgesundheit die Gewdhrung von Stillgeld aufgenommen.
Diese Verpflichtung involviert fiir die Kasse keine Mehrbelastung,
weil ihr der Betrag nach Art. 35, Abs. 3 vom Bund zuriickver-
giitet wird. Der Absatz 4 ist redaktionell insofern unklar, als
man sich fragen konnte, ob die 4 Wochen erst nach Ablauf der
wirklichen Unterstiitzungsdauer, oder aber nach Verflul von
6 Wochen seit der Niederkunft der Wochnerin zu laufen beginnen.
.Nach- dem Willen des Gesetzgebers sollen die Fr. 20.— jeder ver-
sicherten Wochnerin zukommen, die wihrend 6 Wochen nach
ihrer Niederkunft und, ob ganz oder teilweise wiederhergestellt,
wihrend weitern 4 Wochen ihr Kind selbst stillt. Es kann also
eine: Wochnerin, die z. B. erst 8 Wochen nach ihrer Niederkunft
die Arbeitsfidhigkeit wieder erlangt und wihrend dieser Zeit nach
nach Art. 14, Abs. 1 von der Krankenkasse unterstiitzt wurde
und ihr Kind gestillt hat, nicht verhalten werden, dasselbe noch
weitere 4 Wochen zu stillen, um in den Genufy des Stillgeldes
zu treten, sondern es geniigt, wenn sie das Kind noch wihrend
zwei weitern Wochen an ihrer Brust néhrt.
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Art. 35, Abs. 3. Der Bund zahlt den Kassen einen Beitrag von Fr. 20.—
fiir jedes Wochenbett ; dieser Beitrag wird auf Fr. 40.— erhoht fiir die Woch-
nerinnen, die auf das in Art. 14, Abs. 4, vorgesehene Stillgeld Anspruch haben.

Wie weit das Bestreben des Gesetzgebers, durch diesen Extra-
beitrag zur Stirkung der Gesundheit der kommenden Geschlechter
beizutragen, von Erfolg begleitet sein wird, diirfte abzuwarten
sein. Gegenwirtig erwarten selbst die Arzte von dieser Gesetzes-
bestimmung nur geringe Wirkung, weil es sehr zweifelhaft ist, ob
sich viele Frauen dazu bequemen werden, das Stillen der Kinder
zu besorgen, da gerade Arbeiterfrauen es sich nicht nehmen lassen
werden, der Fr. 20.— wegen auf ihren ordentlichen Verdienst zu
verzichten. Die Beschiftigung der meisten Frauen ist aber derart,
dafl es ihnen vom Momente der Wiederaufnahme der Arbeit an
unmoglich ist, ihre Kinder weiter zu stillen. Die Bestimmung hat
insofern ihre Hirte, als der Beitrag an solche stillende Miitter
ganz in Wegfall kommt, die nicht volle zehn Wochen, sondern
aus natiirlichen Griinden (Organfehler) nur kiirzere Zeit dem Still-
geschiift oblagen, oder denen mit Riicksicht auf die Gesundheit
des Sduglings eine Fortsetzung des Stillens verboten wurde.
(Kommentar Gutknecht).

Art. 12, Abs. 2. Kinder diirfen vor dem Jahre, in dem sie das vierzehnte
Altersjahr zuriicklegen, nicht fiir Krankengeld versichert sein.

Das Gesetz schreibt fiir die Aufnahme der Mitglieder kein
Minimalalter vor; deshalb sind die Krankenkassen berechtigt
(nicht verpflichtet, wie vielfach behauptet wird), auch Kinder auf-
zunehmen und zwar vom friihesten Alter an. Da das Kranken-
geld als Ersatz fiir entgehenden Lohn gilt, Personen des schul-
pflichtigen Alters aber im Erkrankungsfall in der Regel kein
Lohnausfall erwiéchst, so ist die Verabfolgung eines Krankengeldes
an solche Versicherte nicht gerechtfertigt. Das gesetzliche Verbot,
wonach Mitglieder vor dem Jahre, in dem sie das 14. Altersjahr
zuriicklegen, nicht fiir Krankengeld versichert werden diirfen, soll
verhindern, dafl gewissenlose Eltern ihre Kinder zur Simulation
verleiten, sie krank melden, wenn sie es nicht oder nicht mehr
sind. Den Schiilerkrankenkassen, die bisher Krankengeld verab-
folgten, ist dies in Zukunft, wollen sie anerkannt werden, nicht
mehr gestattet. Bei Durchfiihrung der Familienversicherung ist
natiirlich dieser Vorschrift ebenfalls Rechnung zu tragen (Kom-

mentar Gutknecht).
Art. 35. Der Bund zahlt den Kassen, auf das Mitglied und ganze Jahr
gerechnet, folgende Beitriige:
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a) fiir versicherte Kinder bis und mit dem Jahre, in dem sie das vier
zehnte Altersjahr zuriicklegen, Fr. 3.50.

Da Absatz 2 des Art. 12 nur ein Minimalalter fiir Kranken-
geldversicherung festsetzt, es also den Kassen iiberlassen ist, weiter
zu gehen, werden die Krankenkassen ihre Statuten in der Regel
wohl so fassen, dafl Kinder vor Ablauf des Jahres, in dem sie
das 14. Altersjahr zuriicklegen, nicht fiir Krankengeld versichert
werden konnen. Mit einer solchen Bestimmung fithren die Kassen
Ubereinstimmung herbei in bezug auf Gewihrung der Versicherungs-
leistungen und dem Anspruch auf den entsprechenden Bundes-
beitrag. Die vorgesehene Subventionierung der Kinderversicherung
wird dazu beitragen, dafl Kinder h#ufiger als bisher versichert
werden und daf so der vorhandene Ubelstand, wo Kinder vielfach
vernachlissigt werden, zum Teil beseitigt wird. Die Eltern werden,
weil sie nicht, wie gegenwirtig, vor den Kosten der #rztlichen
Behandlung zuriickzuschrecken brauchen, bei Erkrankung ihrer
Kinder sich rechtzeitig an den Arzt wenden (Kommentar Gut-
knecht).

5. Internationale Zentralstelle fiir Jugendfiirsorge,
Kinder- und Mutterschutz.

Verhandlungen des Nationalrates vom 6. Marz 1912:

Am 29. September 1911 ist folgende Motion eingereicht worden: ,Der
Bundesrat wird eingeladen, die Frage zu priifen, ob und in welcher Weise von seiten
der Schweiz die Errichtung einer internationalen Zentralstelle fiir Jugendfiirsorge,
Kinder- und Mutterschutz angeregt und gefordert werden konnte.“ Unter-
zeichner: Gottisheim, Ziircher, Rikli, Wy8, Ador, Ming, Fritschi.®

Gottisheim begriindet die Motion. Er weist zunichst auf die Einrich-
tungen hin, die das Ausland fiir die Jugendfiirsorge, fiir Kinder- und Mutter-
schutz besitzt. . Fiir die Schweiz haben sowohl das Zivilgesetzbuch wie die
Vorentwiirfe fiir das Strafgesetzbuch Bestimmungen vorgesehen. Ein Zusammen-
schluB, eine gemeinschaftliche, grofl angelegte Organisation fiir das Zusammen-
arbeiten der verschiedenen Zentralen hat sich in den letzten Jahren mehr und
mehr als Notwendigkeit ergeben, und diese Forderung ist auch auf Kongressen
schon oft aufgestellt worden. Die Motionire halten nun die Schweiz, als eines
der auf diesem Gebiete fortgeschrittensten Linder, fiir besonders geeignet, einen
internationalen Zusammenschluff anzuregen. Von kompetenter Seite ist dem
Redner zugesichert worden, dal eine solche Anregung iiberall mit groBer
Sympathie aufgenommen wird. Der Redner zeichnet in groBen Ziigen die Auf-
gaben und die Organisation einer solchen Zentrale. Es ist aber unbedingt not-
wendig, daB der Zentrale ihr streng neutraler Charakter gewahrt bleibt. Gottis-
heim empfiehlt dem Rate, die Motion als erheblich zu erkliren.
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In der Diskussion ergreift zuniichst Fritschi das Wort, der die Aus-
fiithrungen des Vorredners unterstiitzt und ergiinzt. Er weist auf den Zusammen-
hang von Schule und Jugendfiirsorge hin, und er nimmt die vom Auslande
ausgegangene Anregung fiir die Schaffung eines internationalen Erziehungsamtes
auf, das vielleicht zugleich mit der Zentralstelle oder ihr angegliedert
ausgefiihrt werden konnte. Er empfiehlt eine wohlwollende Priifung dieser
Anregungen. Der Redner hofft, dafl die humanitiren Gedanken auch auf diesem
Gebiete zur Entfaltung gelangen werden.

Pfliiger bemerkt, er unterstiitze die Motion gleichfalls. Er iibt zugleich
Kritik an den Zustiinden in dieser Hinsicht in der Schweiz. Es wire vielleicht
wichtiger, zunfichst in der Schweiz die Jugendfiirsorge etwas besser zu organi-
sieren. Wenn man bedenkt, da die Schweiz nicht einmal der internationalen
Ubereinkunft zur Bekimpfung des Midchenhandels beigetreten ist, so kann
unser Land nicht behaupten, mit der Zeit zu gehen. Auch wenn man die
Dresdener Hygieneausstellung betrachtete, mufite man konstatieren, dafl andere
Linder, zunichst Oesterreich, uns weit voraus sind.

Bundesrat Miiller beantwortet die Motion. Der Bundesrat steht der Motion
mit voller Sympathie gegeniiber. Im Zivilgesetzbuche sind die Ansiitze zu einer
Ausgestaltung der Jugendfiirsorge in der Schweiz vorhanden. Im iibrigen ist
darauf hinzuweisen, dafi diese Institutionen Sache der Kantone sind. Der Bund
kann hierin zunichst also nichts machen. Etwas anderes wird es sein, wenn
wir einmal das Strafgesetzbuch haben werden. Eine Motion auf Einfiihrung
von Jugendgerichtshifen miifite, so wiinschbar sie auch wiire, ebenfalls als in
die Kompetenzen der Kantone fallend abgelehnt werden. Der Redner weist
dabei namentlich auf das Beispiel von St. Gallen hin, das sich in dieser Be-
zichung an die Spitze des Fortschrittes gestellt habe. Aber so schlimm, wie
Pfliiger behauptet hat, steht es nicht bei uns. Dem internationalen Uberein-
kommen zur Bekiimpfung des Midchenhandels ist die Schweiz in polizeilicher
Hinsicht beigetreten, und als Zentrale fiir die Schweiz ist hierfiir die Bundes-
anwaltschaft bezeichnet worden. In strafrechtlicher Hinsicht konnten wir aller-
dings nicht beitreten, da das Strafrecht eben Sache der Kantone ist. Was
Fritschi bemerkt hat, ist aller Beachtung wert. Die Verinderung des Familien-
lebens, die Notwendigkeit, daf8 hiufig Mann und Frau aufier dem Hause ihrem
Berufe nachgehen, macht die Jugendfiirsorge besonders dringend. Was die
internationale Organisation anbelangt, so haben wir uns dariiber heute natiirlich
nicht weiter auszusprechen. Zwei Wege sind moglich: Schaffung eines inter-
nationalen Amtes, das auf internationalen Staatsvertrigen beruht und das den
Aufgaben der Staaten dient, oder Schaffung einer Zentralstelle, die auf der
Vereinbarung internationaler Verbinde beruht. Zu bestimmen, welcher Weg
soll eingeschlagen werden, ist natiirlich nicht unsere Sache, sondern die Auf-
gabe der Staaten, die eine solche Organisation schaffen wollen. Der Bundesrat
erkennt wohl die sozialen und humanitiren Motive, welche zur Motion gefiihrt
haben, und er wird alles tun, sie zur Verwirklichung zu bringen.

Seidel anerkennt im Gegensatz zu Pfliiger die Giite unseres Schulwesens,
die in anderen Lindern nur auf dem Papier stehe, bei uns aber wirklich sei.
Der Redner vermifit jedoch die Pflege der Sozialpidagogik, und er wiinscht,
da3 bei dieser Gelegenheit der Bundesrat sein Augenmerk auch hierauf richte.
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Die Abstimmung ergibt fiir die Erheblichkeitserklirung der Motion 74 gegen
keine Stimme. (Neue Ziircher Zeitung vom 6. Méirz 1912, Nr. 324.)

Fritschi (Ziirich) und Pfliiger (Sozialdemokrat) empfehlen die Motion
ebenfalls zur Annahme. Letzterer aber macht darauf aufmerksam, dafi die
Schaffung einer solchen internationalen Zentralstelle uns Verpflichtungen auf-
erlegt, in der Weise, dal wir unsere eigene Jugendfiirsorge besser ausbauen
miissen, nicht nur auf dem Gebiet des Schulwesens, sondern auch auf sozi-
alem Gebiet. Andere Linder haben lingst die Jugendgerichtshofe einge-
fiihrt. In der Schweiz haben die Kantone St. Gallen und Genf auf diesem
Gebiet etwas getan. Ich erinnere an die Zustinde in der Heimarbeit, wo unsere
Jugend schwer benachteiligt wird, ferner an die Verhiiltnisse in der Strohindustrie.
Sodann kommt es hiufig vor, daB in Armenhifusern (namentlich in der
Innerschweiz) noch Kinder mit Erwachsenen zusammen untergebracht sind,
ferner, daf3 bei Versorgung von Kindern in Pflegefamilien hiufig solche Familien
beriicksichtigt werden, die am wenigsten Kostgeld verlangen. Ich habe mich
gefragt, ob ich nicht eine Motion auf Einfithrung der Jugendgerichtshife ein-
reichen soll. Die Erwigung, daf man mir antworten werde, es miisse die
Einfiihrung des schweizerischen Strafgesetzbuches abgewartet werden, hielt mich
davon ab. Wir sind in den letzten Jahren auch auf diesem Gebiet vom Aus-
land weit iiberfliigelt worden. Wenn wir eine internationale Zentral-
stelle schaffen wollen, miissen wir selber zuerst mehr fiir die Ausgestaltung
des Kinderschutzes im eigenen Lande tun.

Namens des Bundesrates erklirt der Chef des Innern, Bundesrat Miiller,
die Motion annehmen zu wollen. Auf den von Pfliiger erhobenen Vorwurf der
Riickstiindigkeit auf diesem Gebiet bemerkt er, das liege in der Eigenart unserer
politischen Organisation, die solche Fragen nur langsam der Ldsung entgegen-
bringe. Im neuen Zivilgesetzbuch seien die Keime eines wirksamen Kinder-
schutzes enthalten. Diese miissen fruktifiziert werden.

Seidel (Sozialdemokrat) freut sich auflerordentlich dariiber, dafi der
Bundesrat die Motion annehmen wolle. Er habe das Wort ergriffen, um etwas
zu sagen, das nicht eigentlich zur Motion gehore, aber doch gesagt werden
miisse. Unser Schulwesen hat sich im grofien und ganzen vor dem Ausland
nicht zu schiimen, ja es ist ihm in vielen Dingen iiber. Der Bund leistet jihrlich
eine Subvention von 8 Millionen Franken, das ist eine schtone Summe. Wenn
die iibrigen Staaten im Verhiiltnis ebenso viel fiir ihr Schulwesen leisten wiirden,
stiinde es auch besser. Ich bin indessen mit Pfliiger durchaus einverstanden,
daBl wir gleichwohl noch sehr viel zu tun haben. Wir sind namentlich zuriick-
geblieben auf dem Gebiet der Sozialpddagogik. Es mufli unsern Behorden
das Verstindnis hiefiir beigebracht werden, dal das Schul- und Bildungswesen
€in Stiick des sozialen Staatslebens ist. (Volksrecht vom 7. Mirz 1912.)
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6. Auf Grund der Einfiihrungsgesetze
zum schweizerischen Zivilgesetze zu schaffende oder
geschaffene Veranstaltungen.

a) Kostkinder-Inspektion.

Das Einfithrungsgesetz des Kantons Appenzell A.-Rh. zum
schweizerischen Zivilgesetzbuch bestimmt in Art, 41: Dem Ge-
meinderate ist die Beaufsichtigung des Pflege- und Kostkinderwesens
iiberbunden. Er hat durch geeignete Personen Nachschau iiber
die Wartung und Pflege solcher Kinder auszuiiben. — Die Auf-
nahme von Pflege- und Kostkindern ist dem Gemeinderate anzu-
zeigen. Verletzung dieser Anzeigepflicht wird bis auf Fr. 50.—
gebiiitt. — Die Gemeinden sind berechtigt, stindige Aufsichts-
personen zu ernennen ; solche konnen auch fiir mehrere Gemeinden
gemeinsam bestellt werden. Sie sind ferner berechtigt, solchen
stindigen Aufsichtspersonen die Untersuchung und eventuell
Antragstellung in den Fillen des Art. 34 (Milhandlung, Vernach-
ldssigung oder Verwahrlosung von Kindern) zu iibertragen.

Auf Grund dieses Artikels hat die Gemeinde Herisau eine
Kostkinderinspektorin angestellt und Teufen eine weibliche
Aufsichtskommission iiber das Kostkinderwesen ernannt. In
Speicher besteht schon seit lingerer Zeit eine vom Gemeinderat
gewihlte Kinderfiirsorge-Kommission, die die Kostkinder
iiberwacht.

b) Kinderschutz-Kommissionen.

Das Einfiihrungsgesetz des Kantons Appenzell I.-Rh. spricht
in Art. 35, 2 von Kinderschutzkommissionen, welche in den
Féllen von Z. G. B. Art. 283 bis 289 die Vormundschaftsbehtrden
zu unterstiitzen haben. Die Standeskommission kann gestatien
oder verlangen, daf§ solche Kommissionen ernannt werden. — In
einem Kreisschreiben vom 21. Februar 1912 hat sich nun der
Regierungsrat an die Bezirksriite betreffend diese Kinderschutz-
Kommissionen gewandt, und es haben die beiden Bezirke
Appenzell und Riite je eine solche ernannt.

Ueneve. Loi sur la protection des mineurs du 19 Octobre 1912:

Article premier. — Pour faciliter a Pautorité tutélaire I’application des
articles 283 et suivants du Code civil il est institué ume commission officielle
de protection des mineurs, avec les attributions suivantes:



12

a) Elle signale a l'autorité tutélaire les cas ou lintervention de celle-ci
est nécessaire pour la protection de mineurs dont le développement physique
et intellectuel est compromis, ou qui sont moralement abandonnés. A cet effet,
elle procéde a toutes enquétes utiles et les soumet, cas échéant a l'autorité
tutélaire, avec son préavis. ) Elle peut intenter l'action en déchéance de la
puissance paternelle. ¢) Elle place dans des familles ou dans des établissements
spéciaux les enfants dont 'autorité tutélaire lui confie la garde, ou dont ladite
autorité remet la tutelle a son directeur; elle veille & leur éducation et a leur
instruction professionnelle. d) Elle signale au Conseil d’Etat, en vue de leur
expulsion, les parents étrangers qui tombent sous le coup des articles 283 et
suivants du Code civil.

Art. 2. — La commission constitue une personne morale.

Art. 3. — Elle est nommée pour quatre ans. Elle est composée de neuf
membres, dont trois nommés par le Grand Conseil, quatre par le Conseil d’Etat.
En font partie en outre: un délégué du Département de justice et police et un
délégué du Département de linstruction publique. Elle constitue elle-méme
son bureau.

Art. 4. — Dans le cas de décés ou de démission d’'un membre de la com-
mission, il est immédiatement procédé a son remplacement par le corps qui
I’a nommé, sauf si la vacance se produit dans les trois mois qui préceédent le
renouvellement intégral de la commission.

~ Art. 5. — La commission peut se faire aider par des comités locaux, dont
le mode de constitution et le recrutement sont fixés par voie de réglement.

Art. 6. — Sur le préavis de la commission, le Conseil d’Etat nomme le
directeur et le nombre d’employés nécessaire, il fixe leur traitement, lequel
figure au budget de la commission.

Le directeur et les employés font partie de la caisse de retraite des fone-
tionnaires et employés de I'administration cantonale.

Art. 7. — Lorsqu’il s’agit de Genevois indigents, la commission s’entend
s'il y a lieu, avec I’'Hospice général pour la répartition des frais de placement,
d’entretien et d’éducation des enfants placés sous la garde de la commission,
ou la tutelle de son directeur.

Art. 8. — Les dépenses nécessitées par la présente loi sont couvertes:

1° Par un prélévement & déterminer chaque année sur le dix pour cent
attribué au canton par la Confédération pour combattre I'alcoolisme dans ses
causes et dans ses effets.

2° Par le remboursement de tout ou partie des dépenses faites pour les
enfants, soit par les parents qui peuvent le faire, soit par les enfants eux-
mémes qui auraient acquis des biens par succession ou donation, soit par
IEtat ou la commune d’origine.

3% Par les dons et legs faits 4 la commission.

4° Par une allocation spéciale portée au budget cantonal annuel.

Art. 9. — Un réglement sera élaboré par le Conseil d’Etat, sur le préavis
de la commission, en exécution de la présente loi.

Art. 10. — La commission officielle de protection des mineurs est aux
droits de la commission centrale de I’Enfance abandonnée, instituée par la loi
du 28 mai 1898, notamment en ce qui concerne les dispositions testamentaires.
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La présente loi entrera en vigueur le 1°F janvier 1913.

Clauses abrogatoires. — La loi du 28 mai sur ’Enfance abandonnée est
abrogée.

Comme l'indique la clause abrogatoire, la loi a pour but de remplacer la
loi actuelle sur I’Enfance abandonnée.

Gesetzliche Bestimmmungen betreffend die amtlichen
Jugendschutzkommissionen im Kanton St. Gallen.

I. Aus dem Schweiz. Zivilgesetzbuche.

Art. 283. Bei pflichtwidrigem Verhalten der Eltern haben die vormund-
schaftlichen Behorden die zum Schutze des Kindes geeigneten Vorkehrungen
zu treffen.

Art. 284. Ist ein Kind in seinem leiblichen oder geistigen Wohl dauernd
gefiihrdet oder ist es verwahrlost, so soll die Vormundschaftsbehorde es den
Eltern wegnehmen und in angemessener Weise in einer Familie oder Anstalt
unterbringen.

Die gleiche Anordnung trifft die Vormundschaftsbehérde auf Begehren der
Eltern, wenn ihnen ein Kind boswilligen und hartnéickigen Widerstand leistet
und nach den Umstiinden nicht anders geholfen werden kann.

Das offentliche Recht bestimmt, unter Vorbehalt der Unterstiitzungspflicht
der Verwandten, wer die Versorgungskosten zu tragen hat, wenn weder die
Eltern noch das Kind sie bestreiten konnen.

Art. 285. Sind die Eltern nicht imstande, die elterliche Gewalt auszuiiben,
oder fallen sie selbst unter Vormundschaft, oder haben sie sich eines schweren -
Milbrauches der Gewalt oder einer groben Vernachlissigung ihrer Pflichten
schuldig gemacht, so soll ihnen die zustindige Behorde die elterliche Gewalt
entziehen.

Wird beiden Eltern die Gewalt entzogen, so erhalten die Kinder einen
Vormund.

Die Entziehung ist auch gegeniiber Kindern, die spiter geboren werden,
wirksam. :

Art. 289. Durch die Entziechung der elterlichen Gewalt wird die Pflicht
der Eltern, die Kosten des Unterhaltes und der Erziehung der Kinder zu tragen,
nicht aufgehoben.

Das offentliche Recht bestimmt, unter Vorbehalt der Unterstiitzungspflicht
der Verwandten, wer die Kosten zu tragen habe, wenn weder die Eltern noch
das Kind sie bestreiten konnen.

II. Aus dem Einfiihrungsgesetz.

Art. 76. In jedem Bezirke werden eine oder mehrere Jugendschutzkom-
missionen von mindestens drei Mitgliedern gebildet; die ortliche Abgrenzung
der Kreise und die Festsetzung der Anzahl der Mitglieder ist Sache des Re-
gierungsrates. :

Die Mitglieder werden vom Regierungsrate auf Vorschlag des Bezirks-
schulrates und des Bezirksammanns, sowie privater Jugendschutzvereinigungen,
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fiir eine Amtsdauer von drei Jahren gewiihlt; es ist hiebei auf Mitwirkung
von Geistlichen, Arzten und Lehrern Bedacht zu nehmen; auch Frauenspersonen
sind wihlbar.

Die allgemeine Pflicht der Behdrden zur Aufsicht und zum Einschreiten
gemifl den gesetzlichen Vorschriften tiber den Schutz der Kinder besteht unab-
hiingig von den Antrigen der Jugendschutzkommissionen.

Art. 77. Wer von Mifibrauch der elterlichen Gewalt, grober Vernach-
ldssigung der elterlichen Pflichten, oder sonstiger Verwahrlosung oder Gefiihr-
dung eines Kindes in seinem leiblichen oder geistigen Wohl zuverlissige
Kenntnis erhilt, ist zur Anzeige beim Waisenamt, Bezirksamt oder bei einem
Mitgliede der Jugendschutzkommission verpflichtet.

Diese Anzeigepflicht besteht insbesondere fiir Lehrer und Beamte, die in
Ausiibung ihres Berufes oder Amtes von solchen Pflichtwidrigkeiten Kenntnis
erhalten. ;

Art. 78. Erfihrt ein Mitglied der Jugendschutzkommission von einem
Falle, in welchem ein Bediirfnis zum Einschreiten gemifi den Vorschriften iiber
den Kinderschutz besteht, so zieht es die ndtigen Erkundigungen ein und kann
mit schriftlicher Erlaubnis des Bezirksammanns auch eine Untersuchung der
héduslichen Verhiltnisse vornehmen.

Die Kommission stellt an die Vormundschaftsbehtrde Antrige zum behord-
lichen Einschreiten.

Steht offensichtlich ein strafbarer Tatbestand in Frage, so hat das Mitglied
allen eigenen Mafinahmen vorgiingig die Strafuntersuchungsbehotrde in Kenntnis
zu setzen.

Art. 79. Der Vollzug der Versorgung von Kindern gemifi Art. 284 des
Zivilgesetzbuches und Art. 4 des Gesetzes betreffend Versorgung und Er-
ziehung armer Kinder und Waisen vom 28. Dezember 1896, sowie von Waisen-
kindern, erfolgt in sachgemifier Anwendung von Art. 1 des letztgenannten Ge-
setzes durch die Jugendschutzkommission.

Wenn die Versorgungskosten durch die Heimatgemeinde zu tragen sind,
so hat die Versorgung unter Mitwirkung der Jugendschutzkommission der Heimat
zu erfolgen.

Die Jugendschutzkommissionen sind berechtigt, den Vollzug der Versorgung
von Kindern in einzelnen bestimmten Fiéllen an private Vereinigungen fiir
Jugendschutz zu iibertragen.

Art. 80. Die Jugendschutzkommission hat jedes in einer Familie versorgte
Kind behufs Uberwachung seiner Pflege und Erziehung der Kontrolle durch
eine Vertrauensperson zu unterstellen.

Im iibrigen gelten die Bestimmungen von Art. 5 Abs. 2 bis 4 des Gesetzes
betreffend die Versorgung und Erziehung armer Kinder und Waisen.

Art. 81. Gegen die Beschliisse der Jugendschutzkommissionen und der
von ihnen beauftragten privaten Vereinigungen fiir Jugendschutz betreffend den
Vollzug der Versorgung von Kindern steht den Eltern oder anderen unter-
stiitzungspflichtigen Verwandten, sowie der heimatlichen Armenbehdrde der
Rekurs an das Waisenamt zu.

Art. 82. Sind die Voraussetzungen des Art. 285 des Zivilgesetzbuches
gegeben, so ladet das Waisenamt von Amtes wegen oder auf Klage des Kindes
oder Dritter, namentlich der Jugendschutzkommission, die Eltern zur Verant-
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wortung ein. Es stellt nach Vornahme einer Untersuchung (Partei- und Zeugen-
einvernahmen, Augenschein, #rztlicher Untersuch etc.) Antrag an den Bezirks-
ammann. 3

Dieser trifft nach allfilliger Ergéinzung der Untersuchung den Entscheid
iiber die Entziehung der elterlichen Gewalt und allfdllig der elterlichen Ver-
- mogensrechte.

Der Bezirksammann kann die Untersuchung auch von sich aus anheben.

Art. 83. Das Waisenamt frifft die wiihrend der Untersuchung im Interesse
des Kindes erforderlichen vorsorglichen Mainahmen und verfiigt insbesondere,
wo es notig ist, dessen Wegnahme. ‘

Wird die Wegnahme des Kindes angeordnet, oder hiilt das Waisenamt es
sonst fiir notig, so ist dem Kinde ein Beistand zu bestellen.

Art. 84. Das Gesuch auf Wiederherstellung der elterlichen Gewalt oder
auf Einsetzung in die entzogenen elterlichen Vermogensrechte ist an den Be-
zirksammann zu richten.

Dieser veranlat eine Untersuchung durch das Waisenamt und entscheidet
auf dessen Antrag.

Art. 85. Die Kosten der Versorgung von Kindern in den Fiillen der Art.
284 und 285 des Zivilgesetzbuches sind, wenn weder die Eltern, noch das Kind
sie bestreiten konnen, unter Vorbehalt der Unterstiitzungspflicht der Verwandten,
von der Heimatgemeinde des Kindes zu tragen.

Die durch Spezialgesetz oder Grofiratsbeschlufl vorgesehene Beihilfe des
Staates bleibt vorbehalten.

III. Aus dem Gesetz betreffend die Versorgung und Erziehung armer Kinder
und Waisen.

Art. 1. Arme Kinder und Waisen, die der &ffentlichen Unterstiitzung
anheimfallen und die das dritte Altersjahr zuriickgelegt, das sechszehnte aber
noch nicht angetreten haben, sollen bei Privaten, womoglich ihrer Kon-
fession, welche ausreichende Gewiihr fiir ein geordnetes Familienleben wie
fiir gehorige Pflege und Erziehung bieten, versorgt, oder in besonderen Waisen-
anstalten untergebracht, verpflegt und erzogen werden.

Aufnahme in die fiir Erwachsene bestimmten Armenanstalten ist untersagt.

Ausnahmsweise konnen solche Kinder in Notfillen voriibergehend, bis ein
geeigneter Unterkunftsort fiir sie ermittelt sein wird, jedoch hochstens fiir die
Zeit von 6 Wochen, in einer Armenanstalt versorgt werden.

Art. 4. Kinder solcher unterstiitzungsbediirftiger Eltern, welche fiir eine
gute Pflege und Erziehung der erstern keine hinliingliche Gewihr bieten, sind
den Waisenkindern in bezug auf die offentliche Privat- oder Anstaltsversorgung
gleich zu halten. In bezug auf die iibrigen Rechte und Pflichten der Eltern,
wie der Vormundschaftsbehdrden kommen die Vorschriften des Vormundschafts-
gesetzes zur Anwendung. , :

Art. 5, Abs. 2—4. Die mit der Kontrolle beauftragte Person hat sich durch
fleiBige und gewissenhafte Nachschau davon zu iiberzeugen, dafl die Kinder
zweckmiiflig versorgt und richtiger Pflege und Erziehung teilhaftis werden.
Der Kommission ist hieriiber regelmiifiiger Bericht zu erstatten, von dessen
Richtigkeit und Vollstdndigkeit sie sich durch eigene Nachschau zu iiberzeugen hat.
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Fiir die Versorgung ist die Grenze der Heimatgemeinde nicht maBgebend.
Die auler der Heimatgemeinde untergebrachten Kinder sind von der Entrichtung
der Beitriige an die obligatorische Aufenthalterkrankenkasse enthoben.

Die Vergebung der Kinder an Private mittelst Absteigerung ist untersagt.

IV. Aus dem Gesetz iiber die Strafrechtspflege bei Verbrechen und Vergehen
(in Anwendung tretend am 1. Januar 1913).

Art. 10. Die Beurteilung von Verbrechen und schweren Vergehen jugend-
licher Personen im Alter von 14 bis 17 Jahren geschieht durch ein Jugend-
gericht, bestehend aus drei Mitgliedern des Bezirksgerichtes, welche von diesem
gewiihlt werden, und zwei Mitgliedern einer amtlichen Jugendschutzkommission
des betreffenden Bezirkes, welche vom Prisidenten fiir jeden einzelnen Fall
unter Beriicksichtigung der besondern Beschaffenheit desselben einberufen
werden.

V. Aus der Einfiihrungsverordnung vom 9. Dezember 1911.

Art. 25. Der Regierungsrat kann den Jugendschutzkommissionen Ersatz-
mitglieder beigeben, die nicht blo beim Ausstande von Mitgliedern beigezogen,
sondern auch mit besondern Auftrigen betraut werden kénnen.

Im iibrigen organisieren sich die Jugendschutzkommissionen selbst, unter
Vorbehalt des Aufsichtsrechtes des Regierungsrates.

Die Jugendschutzkommissionen haben dem zustindigen Departemente
jahrlich tiber ihre Titigkeit Bericht zu erstatten.

VI. Aus der Gebiihrenverordnung vom 30. Dezember 1911.

Art. 20. DieMitglieder und Ersatzmitglieder der Jugendschutzkommissionen
haben Anspruch auf ein Taggeld fiir den ganzen Tag von Fr. 4.—, fiir den
halben Tag von Fr. 2.— nebst der Vergiitung den Eisenbahn- und Posttaxen.

Der Prisident der Kommission stellt hieriiber dem Bezirksammann zu
Handen der Staatskasse vierteljiihrlich Rechnung.

¢) Jugendfiirsorge in Basel.

Der Bericht des Regierungsrates von Ende Juni 1912
an den GroBlen Rat beftr. nachtrigliche Einstellung eines Kredits
fiir Jugendfiirsorge in den Voranschlag des Jahres 1912 und
betr. Verwendung dieses Kredits lautet wie folgt: § 73 des Ein-
filhrungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch bezeichnet die neu organi-
sierte Vormundschaftsbehorde als ,, Zentralstelle fiir Jugendfiirsorge“
und ermiichtigt sie, zur Erfiillung ihrer Aufgaben in diesem Ge-
biete mit Jugendfiirsorgevereinen und -Anstalten in Verbindung
zu treten.

Sie soll demnach den Mittelpunkt der staatlichen und der
privaten Jugendschutzbestrebungen bilden und auf ein richtiges
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Zusammenarbeiten derselben hinwirken, dagegen soll sie nicht
die ganze Arbeit selber erledigen und alle Funktionen der Jugend-
fiirsorge und des Kinderschutzes ausiiben, sondern auch an an-
dern Stellen des Fiirsorgekreises, dessen Zentrum sie ist, soll
Arbeit geleistet werden, an der Peripherie und in den engern
konzentrischen Kreisen; sie aber soll die Oberleitung haben.
Wiirde man sie mit aller Vor- und Detailarbeit belasten, so liefe
sie Gefahr, den Blick fiirs Ganze zu verlieren. Weil aber diese
Detailarbeit getan werden muf}, ist sie ermiichtigt, mit andern
Organisationen, die Jugendfiirsorgezwecke verfolgen, in Verbin-
dung zu ftreten und deren Krifte sich nutzbar zu machen. Die
staatliche Fiirsorge, die bisher verschiedenen Behorden obge-
legen hatte, ist durch unser Einfithrungsgesetz im wesentlichen
in der einen Hand der Vormundschaftsbehtrde konzentriert wor-
den; im iibrigen aber erschien die Aufgabe so grofl und so neu,
und das, was bisher von gemeinniitziger Seite in diesem Gebiete
geleistet wurde, so dankenswert, dafl nicht daran zu denken war,
es unberiicksichtigt zu lassen oder gar ihm feindlich gegeniiber-
zutreten. Unser Staat ist auf dem Gebiete der Jugendfiirsorge
und des Kinderschutzwesens, so wie sie jetzt verstanden werden,
noch ein Neuling; es war fast ausschlieBlich die Freiwilligkeit,
die bis anhin hier tdtig war; mit Riicksicht auf die reichen Er-
fahrungen, die sie besitzt, auf die vielen geeigneten Kriifte, die
sie stellen kann, und auf die grofie Arbeits- und Opferfreudigkeit,
die sich in ihr bekundet, wollte ihr ein erhebliches Titigkeitsge-
biet gewahrt werden. Der Gesetzgeber sagte sich auch, die Vor-
mundschaftsbehorde werde auf weite Zeit hinaus mit der Durch-
filhrung des neuen Rechts und der Bewiiltigung der sehr zahl-
reichen ihr iiberbundenen Aufgaben vollauf zu tun haben; man
diirfe ihr nicht allzuviel auf einmal zumuten, wenn sie, was sie
zu tun habe, richtig tun solle; die Entwicklung der staatlichen
Téatigkeit miisse eine schrittweise sein, wenn sie sachgemify durch-
gebildet sein solle.

In der Tat hat sich schon nach einer 3—4monatlichen Praxis
gezeigt, daB die vorhandenen Krifte auf die Dauer zur Bewiilti-
gung der jetzt vorhandenen Aufgaben nicht ausreichen, und daf
schon das heutige Téatigkeitsgebiet nur unter ungewo6hnlichen An-
spannungen bewiltigt werden kann, weil wir das Tempo der Ver-
staatlichung bereits erheblich beschleunigt haben. Nachdem wir
die Pestalozzigesellschaft durch Ubernahme der Lehrstellenvermitt-

Jugendfiirsorge. 2
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lung finanziell entlastet und uns ihre Mitwirkung bei der Aus-
iibung der Schutzaufsicht gesichert hatten, nahmen wir daher in
Aussicht, namentlich fiir die voriibergehende Unterbringung ge-
fahrdeter, verwahrloster oder tagsiiber aufsichtsbediirftiger Kinder
und sodann gelegentlich fiir Informationsdienste und diverse Hilfe-
leistungen einen andern Verband, der im Gebiete der Jugendfiir-
sorge Tiichtiges leistet, herbeizuziehen und ihm dafiir eine Ver-
giitung zu gewihren. Wir stellten in den Budgetentwurf fiir
1912 einen Beitrag an den ,Frauenverein zur Hebung der Sitt-
lichkeit® von 5000 Fr. ein. Ferner war angenommen, dafl das
Pflegkinderwesen vorldufig mit Hilfe eben jenes Vereins vom
Sanitéitsdepartement weiter besorgt werden solle.

Am 22. Februar 1912 lehnte aber der Grofie Rat die Bewilli-
gung jenes Postens ab und iiberwies dem Regierungsrat einen
Antrag auf Einstellung eines neuen Postens ,43 a Jugendfiirsorge
10,000 Fr.“ behufs Berichterstattung iiber die Verwendung dieses
Kredits im Sinne von § 73 des Einfiihrungsgesetzes zum Zivilge-
setzbuch. Am 14. Mérz 1912 sodann forderte der Grofle Rat Be-
richt und Antrag, ob das Pflegkinderwesen nicht ausschliefilich
durch staatliche Organe verwaltet werden sollte.

Wir erstatten iiber diese Auftrige folgenden Bericht:

Die Verhandlungen des Grofien Rates ergaben keinen An-
haltspunkt, in welcher Richtung er den fiir die Jugendfiirsorge
neu eingestellten Posten verwendet zu wissen wiinsche. Fiir die
‘Befriedigung spezieller Bediirfnisse, die uns sehr notwendig scheint,
die wir aber aus finanziellen und organisatorischen Griinden hin-
ausschieben mufiten, reicht er nicht aus. Wir meinen vorab die
Errichtung je einer nach Geschlechtern getrennten Anstalt, in der
Minderjéhrige vom 15. bis zum 20. Altersjahr infolge von Delik-
ten oder administrativ auf Grund des Zwangsversorgungsgesetzes
vom Vormundschaftsrat zu internieren wéren. Junge Leute dieses
Alters sollten womdglich nicht mit schulpflichtigen Knaben und
Méadchen in derselben Anstalt versorgt werden miissen, denn ihre
Trennung ist, so wie unsere jetzt bestehenden Anstalten baulich
eingerichtet sind, nicht wohl moglich. Anderseits sollte es ver-
mieden werden, Minderjihrige in unsern kantonalen Zwangs-
arbeitsanstalten, der Strafanstalt und dem Lohnhof, zu versorgen.
Das moderne Jugendfiirsorgerecht erheischt eine weitgehende
Spezialisierung und Differenzierung der Anstaltsbehandlung, wie
wir sie auf unserm kleinen Gebiet kaum leisten konnen, von der
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aber der Erfolg wesentlich abhiingt. Wir wiirden diese Griindung
fiir dringlicher halten als die staatliche Konkurrenzierung be-
stehender privater Fiirsorgemafinahmen. Wenn wir dem Frauen-
verein die zugedachte Unterstiitzung versagen, so entsteht ein
ferneres dringendes Bediirfnis nach einer Kinderstation zu tem-
poridrer Versorgung, wo Kinder, die voriibergehend aus irgend
einem Grunde der hiuslichen Pflege entbehren oder demniichst
versorgt werden miissen, Unterkunft finden, und nach Tageshei-
men, in denen Kinder, denen die Eltern oder Angehorigen tags-
iiber infolge ihrer Berufspflichten weder Aufsicht noch Pflege
konnen angedeihen lassen, ihre schulfreie Zeit zubringen und
verkostigt werden. Die Jugendfiirsorge des Frauenvereins zur
Hebung der Sittlichkeit besitzt diese beiden Institutionen, und die
Vormundschaftsbehorde hat sie schon oft in Anspruch nehmen
miissen; gerade hiefiir war die Subvention in erster Linie be-
stimmt; nun sie abgelehnt worden ist, werden diese Anstalten
mangels der erforderlichen Mittel auf die Dauer nicht weiterge-
fiihrt werden konnen, so dafl die Frage an den Staat herantritt,
ob er sie nicht in den eigenen Betrieb, natiirlich dann mit weit
erheblicherem Aufwand, iibernehmen muf}, da sie in der Tat
nicht mehr entbehrt werden konnen. ‘

Aber wie gesagt, fiir solche Spezialbediirfnisse sind die
vom Groflen Rat in Aussicht gestellten 10,000 Fr. offenbar
nicht bestimmt, sondern fiir allgemeine Jugendfiirsorgeaus-
gaben, da lielen sich nun fiir die Verwendung drei Wege
denken. :

1. Umfassende Organisation der Jugendfiirsorge durch die
Vormundschaftsbehorde. Die Debatten des Grofien Rates zeigen,
daBB dessen Mehrheit einer Uberlassung oder Uberiragung be-
stimmter Funktionen an einzelne Vereine deshalb nicht giinstig
ist, weil sie darin eine Bevorzugung erblickt und das Bedenken
trigt, wenn sich ein solcher Verband auch zur Zeit der Neuira-
litdit in politischen und konfessionellen Fragen befleilen moge,
so sei das vielleicht doch nicht bleibend der Fall. Verstehen wir
den gefafiten Beschluff richtig, so scheint er uns in der Modifi-
kation, die ihm durch das Amendement gegeben worden ist, aus-
zudriicken, es wire richtiger, die ganze organisierte Freiwilligkeit
heranzuziehen. Es scheint uns nun freilich durchaus verfriiht,
jetzt, wo wir noch im Versuchsstadium sind, schon die Ubertragung
bestimmter Funktionen an die Freiwilligkeit im Wege organisato-
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rischér Maflnahmen ins Auge zu fassen. Immerhin méchten wir
andeuten,; wie sich das Vorgehen etwa denken liefe.

Durch- 6ffentlichen Aufruf wiirden diejenigen Vereine, die sich
auf dem Gebiete des Kinderschutzes und der Jugendfiirsorge be-
tdtigen - und die sich dem Verbande anschlieBen wollen, einge-
laden,’ sich zu melden. Zugelassen wiirden Vereine, die minde-
stens-zehn zur Ubernahme der aktiven Titigkeit bereite Mitglieder
zéhlen. - ‘Die Vereine wéren in einer Delegiertenversammlung im
Verhiltnis zur Zahl ihrer zur aktiven Tétigkeit verpflichteten Mit-
glieder - vertreten.

Die aktiven Mitglieder hitten dann unter der Leitung des
Verbandsausschusses und nach den Weisungen der Vormund-
schaftsbehorde die Funktionen der Kinderfiirsorge auszuiiben; sie
hétten :die in Kost-, Lehr- und Dienststellen befindlichen Minder-
Jihrigen zu iiberwachen, die Schutzaufsicht und das Erprobungs-
verfahren, die Ermittelungen iiber die Verhiltnisse von Kinder-
pflegern und iiber Versorgungsbediirftige, die Uberwachung der
Pflegekinder zu besorgen usw. Dem Ausschufl konnte das be-
stehende Schulfiirsorgeamt als Sekretariat beigegeben werden.
Er konnte auflerdem mit der Begutachtung von Fragen der Jugend-
fiirsorge und des Kinderschutzes beauftragt werden. Eine solche
Organisation wiirde den Rahmen des Einfiihrungsgesetzes nicht
iiberschreiten. Der Verband erhielte von dem in Frage stehenden
Kredite 8000 Fr., 2000 Fr. wiirden der Vormundschaftsbehorde
reserviert zur Honorierung nebenamtlicher Erprobungsbeamten,
denen die schwierigeren Erprobungs- und Schutzaufsichtsfiille
iiberwiesen wiirden, und die den Verbandsmitgliedern in Schutz-
aufsichts- und Erprobungsfillen mit Rat und Tat beistehen
konnten.

2. Eine zweite Moglichkeit, die 10,000 Fr. zu verwenden, ist
die, den Betrag der Vormundschaftsbehorde zur Verfiigung zu
stellen, damit durch BeschluB des Vormundschaftsrates in Einzel-
fillen Beitrige geleistet werden konnen an bediirftige Minderjéih-
rige, sei es behufs Versorgung, sei es zu irgend welchen andern
Zwecken (Erholungs- und Heilungsaufenthalten, Unterkunft und
Pflege, Lehrgeld u.dgl.). Die Vormundschaftsbehorde wiirde
dabei mit verschiedenen Wohltiitigkeitsvereinen und -anstalten in
Konkurrenz treten; sie hitte aber fiir ihre Beschliisse in Jugend-
fiirsorgesachen freiere Hand, wenn sie jeweilen damit rechnen
konnte, selber die Mittel zu geeigneter Ausfiihrung gewiihren zu
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konnen. Eine solche Bestimmung kime einer Erhthung des jet-
zigen Budgetpostens III 43 ,Unterstiitzung Versorgungs+ und Fiir-
sorgebediirftiger 5000 Fr.“ gleich.

3. Die dritte Moglichkeit ist die der Subventlomerung -ein-
zelner Vereine. Wir sind in Ubereinstimmung mit dem Vormund-
schaftsrate und dem Justizdepartement der Ansicht, ‘daf};* wenn
die 10,000 Fr. in dieser Weise verwendet wiirden, der Gruppe
Jugendfiirsorge des Frauenvereins zur Hebung der Sittlichkeit ein
namhafter Beitrag zu bewilligen wire. Dieser Verein hat: zweifel-
los durch uneigenniitziges Zusammenwirken von Frauen aller
Stinde und Richtungen auf dem Gebiete der Jugendfiirsorge und
des Kinderschutzes im modernen Sinne bahnbrechend gearbeitet
und Grofles geleistet. Es solite vor allem darnach getrachtet
werden, ihm die Weiterfilhrung der bereits erwihnten- Kinder-
station und des Tagesheims so lange zu ermoglichen, als der
Staat nicht selber direkt fiir diese Bediirfnisse gesorgt-hat. Im
Jahre 1911 kostete die Jugendfiirsorge den Verein rund 16,000 Fr.,
den Staat kidimen die beiden Anstalten, wenn er sie selber be-
treiben wollte, voraussichtlich teurer zu stehen.

Auch bei einem Vorgehen nach Vorschlag 2 oder 3 muﬁten
iibrigens wie im Falle 1 2000 Fr. reserviert werden zur Honorierung
von Personen, welche die Vormundschaftsbehorde mit der Aus-
fiilhrung von Schutzaufsicht und Erprobungsverfahren - betraut.
Sie ist, wie schon gesagt, mit der Pestalozzigesellschaft ‘in-dieser
Richtung in Verbindung getreten; auch mit dem Frauenverein
wurden Verbindungen angekniipft, und beide Vereine waren be-
reit, die ihnen zugewiesenen Fille zu iibernehmen;' dann sind
aber durch die Grofiratsdebatten diese Verhandlungen abgebrochen
worden. Die Anordnung von Schutzaufsichts- und Erprobungs-
verfahren konnte jedoch nicht sistiert werden. Ob jene Vereine
spiter, wenn erneute Verhandlungen mdoglich werden - sollten,
wieder dieselbe Bereitwilligkeit zeigen, wissen wir nicht;-unsere
Vormundschaftshehorde kommt daher vielleicht in die Lage, die
Personen, denen solche Aufgaben iibertragen worden sind, aus
eigenen Mitteln zu entschidigen. Die Ausgabe wire gerechtfer-
tigt, denn durch diese Anordnungen werden die" Ermehungs-
anstalten wesentlich entlastet. Sibe

Miissen wir zwischen den erwogenen drei Moglichkeiten ent-
scheiden, so konnen wir die unter 1 erwihnte zurzeit nicht als
annehmbar betrachten. Es wire sehr bedauerlich,: weiin : wir
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schon jetzt, nachdem wir im neuen Vormundschaftswesen erst
wenige Monate der Praxis hinter uns haben, zu weittragenden
organisatorischen Neuerungen genotigt wiirden. Die Vormund-
schaftsbehdrde und das Departement sind noch nicht in der Lage,
und konnen es noch nicht sein, abschlieBend zu beurteilen, in
welchen Richtungen ein Bediirfnis nach Ergénzung der Tatigkeit
der Behiorde durch anderweitige, freiwillige oder amtliche Kriifte
besteht und wie demselben am zweckméfigsten entsprochen wer-
den kann. Einrichtungen, wie die unter 1 geschilderte, machen
uns zudem den Eindruck des kiinstlich konstruierten nicht orga-
nisch Gewachsenen. Sobald die Vormundschaftsbehorde nicht
mehr von der laufenden Arbeit vollstindig beherrscht wird, son-
dern in der Lage ist, ihr Arbeitsfeld zu organisieren, wird es ihre
erste Aufgabe sein, in umfassender Weise personliche Fithlung
mit den freiwilligen Fiirsorgeinstitutionen zu gewinnen und in
der Folge auch eine engere Fiihlung zwischen diesen herzustellen.
Wir weisen aber darauf hin, wie schon die jetzt bestehenden
Aufgaben sich so angewachsen haben, dafl das gesetzlich vor-
gesehene Personal zu ihrer Bewiltigung nicht ausreicht; das
Zivilgesetzbuch und das Einfithrungsgesetz haben der Vormund-
schaftsbehorde zuviel neue Pflichten iiberbunden, als dafl sie zur
Zeit weitere iibernehmen konnte.

Wir fiirchten auch, wenn wir nun rein theoretisch und ohne
geniigende Erfahrungsgrundlagen eine grofie Neuorganisation
iibernehmen, werde der GroSie Rat selber schon in kurzer Zeit
Anlal haben, wieder etwas anderes zu verlangen. Sein Befehl,
dafl gleich im ersten Jahr fertig und abgeschlossen vorliegen
solle, was doch nur das Ergebnis einer lingeren Erfahrung und
Entwicklung sein kann, scheitert an der tatsichlichen Unméglich-
keit.  Wenn wir bestehende private Organisationen mitbeniitzen,
so entspricht das der Forderung unseres Einfiihrungsgesetzes und
der Erwigung, daB wir so mehr erreichen, als wenn wir mog-
lichst viel {iberstiirzt selbst machen wollen.

Wir gelangen daher dazu, die beiden letzten der in Betracht
gezogenen Wege als zur Zeit allein gangbar zu bezeichnen. Da
Posten 43 dem zweiten Vorschlag bereits Rechnung trigt, schlagen
wir vor, von Posten 43a 8000 Fr. zu Subventionen an Vereine
und Anstalten zu verwenden, welche sich der Jugendfiir-
sorge widmen, dhnlich wie zur Zeit aus dem Alkoholzehntel eine
beinahe gleich groBe Summe wie die in Frage stehende an
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Abstinenzvereine verteilt wird. Die Interessenten wiren aufzu-
fordern, in bestimmter Frist ihre Begehren anzumelden; die Be-
zeichnung der Anspruchsberechtigten, die Hohe der an jeden er-
folgenden Zuweisung, was von ihm zu leisten ist und wie er die
empfangenen Beirdge zu verwenden hat, wire nach erfolgter Be-
richterstattung der Vormundschaftsbehorde und des Justizdeparte-
ments vom Regierungsrat wie beim Alkoholzehntel zu bestimmen.
Wir betonen hiebei, dafli wir es fiir falsch halten wiirden, den
Frauenverein von vornherein auszuschlieBen. Wir konnen seine
Mithilfe einstweilen nicht entbehren, und es scheint uns unrecht,
die Jugendfiirsorge Schaden leiden zu lassen, nur weil die Stellung,
die andere Sektionen dieses Vereins in der Sittlichkeitsfrage ein-
nehmen, nicht allseitig geféllt. Ein Betrag von 2000 Fr. wire,
wie bemerkt, zur Verfiigung der Vormundschaftsbehérde zu hal-
ten zur Honorierung von Personen, welche Aufgaben im Gebiete
des Schutzaufsichts- und des Erprobungsverfahrens iibernommen
haben. ‘

Was nun insbesondere das Pflegkinderwesen anbetrifft,
so haben wir iiber dessen gegenwirtige Organisation folgendes
mitzuteilen:

Die amtliche Beaufsichtigung des Pflegkinderwesens geschieht
auf Grund der auf § 89 des Polizeistrafgesetzes gestiitzten Ver-
ordnung betr. das Halten von Schlaf- und Kostgingern, Zimmer-
mietern und Pflegkindern vom 25. August 1906 und des Regle-
mentes zur Ausfiihrung dieser Verordnung vom 13. Oktober 1906,
vor allem zum Schutze der Gesundheit der fremder Pflege anver-
trauten Kinder. Doch ist bei der Erteilung von Bewilligungen
und bei der Kontrolle auch die moralische Qualifikation der Per-
sonen, die Pflegkinder halten, zu beriicksichtigen.

Das erwiihnte Reglement sieht vor, daB sich das Sanitits-
departement fiir die Kontrolle freiwilliger Hilfskriifte bedienen
konne, und gestiitzt hierauf hat es den Frauenverein zur Hebung
der Sittlichkeit fiir diese Aufgabe beigezogen, der sich schon vor-
her mit dem Pflegkinderwesen befafit hat, bevor es der Staat
in den Bereich seiner Tétigkeit einbezogen hatte.

Die Titigkeit des Vereins im Interesse der Pflegkinder um-
fafit aber nicht nur die Unterstiitzung der behordlichen Aufsicht.
Vielmehr erstreckt sie sich auch auf die Vermittlung von Pflege-
stellen und namentlich auch auf die Beschaffung der Pflegegelder
und die Unterstiitzung der Pfleglinge. So hat der Verein im
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Jahr 1911 fiir Pflegegelder Fr. 11,300 ausgegeben; von diesem
Betrage hat er bei den privatrechtlich Verpflichteten Fr. 6450,
bei Behorden Fr. 3760 erhiltlich gemacht. Fiir Kleider, Schuhe
und Betten hat er Fr. 1450 aufgewendet, fiir Besoldungen und
Sachausgaben Fr. 5900. Fiir das Pflegkinderwesen beschiftigt
der Verein eine Vorsteherin, drei Gehilfinnen und 39 Aufsichts-
damen. Dieses Personal hat bei 1077 Pflegkindern 1124 Besuche
gemacht; dazu kamen 2062 Audienzen im Bureau. Der Verein
erhielt bisher vom Sanitétsdepartement eine Subvention wvon
Fr. 3000 per Jahr.

Das Sanitédtsdepartement ist nun bereit, die Kontrolle iiber
die Gesundheits- und Wohnungsverhilinisse, sowie die Vermittlung
von Pflegestellen allein zu iibernehmen, und es erklirt, dazu vor-
ldufig im Rahmen des geltenden Organisationsgesetzes und ohne
Uberschreitung des Budgets in der Lage zu sein. Da indessen
eine Vermehrung der Arbeitskrifte bald erforderlich sein wird,
behalten wir uns in Beziehung hierauf die nétigen Antrige vor.
Dem Sanitéitsdepartement ist die giinzliche Ubernahme dieses Teils
des Dienstes darum erwiinscht, weil die Mitwirkung des Frauen-
vereins sehr viele Schreibereien und zweifache Buchfiihrung ver-
ursacht, und weil die Berichterstattung des Vereins iiber die Be-
obachtungen bei den Aufsichisbesuchen zu wiinschen iibrig Lift.

Diese Seite der Sache lieBe sich demnach ohne Schwierigkeit
im Sinne der Anregung des Groflen Rates ordnen. Weniger leicht
ist die Sache in bezug auf die iibrigen Aufgaben der Pflegkinder-
firsorge. Dem ersten Teil dieses Berichtes ist zu entnehmen,
dall die Vormundschaftsbehtrde in bezug auf Kinderschutz und
Jugendfiirsorge in der né#ichsten Zeit der freiwilligen Tétigkeit
nicht wird entraten konnen. Das Sanitdtsdepartement mit einer
Spezialfiirsorge fiir Pflegkinder zu betrauen, geht nicht an.
Wird von der Schaffung einer zentralen Fiirsorgeorganisation
unter der Leitung des Vormundschaftsamtes gemidfi unsern Er-
orterungen abgesehen, so wird sich auch das Vormundschaftsamt
tir die Pflegkinderfiirsorge an einen der subventionierten Ver-
eine wenden miissen. Denn es kann den Aufgaben, die der Fiir-
sorge auf diesem Gebiete erwachsen, durch eigenes Personal un-
moglich gerecht werden. Steht ihm ein Fiirsorgeverband zur
Verfiigung, so kann es dessen Mitglieder fiir diese Aufgabe ver-
wenden; aber auch dann bedarf es zur Leitung von deren Titig-
keit, namentlich auch zur Besorgung des Pflegegelderwesens min-
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destens zweier Beamter, fiir deren Unterbringung ihm iibrigens
zur Zeit kein Raum zur Verfiigung stéiinde. Bevor an die Errich-
tung eines solchen Verbandes gedacht werden kann, mufl man
sich auf die freiwillige Titigkeit verlassen und sie durch Gewéh-
rung von Beitriigen zu fordern suchen. Die Konsequenz der Auf-
lI6sung des Verhiltnisses zwischen dem Sanitéitsdepartement und
dem Frauenverein wird daher die sein, dafl die Subvention, die
der Frauenverein bisher vom Sanitéitsdepartement erhielt, ganz
oder teilweise, je nach der durch die Ubernahme vermehrter Ar-
beit durch die Behorden bewirkten Entlastung in den Kredit fiir
die Unterstiitzung gemeinniitziger Vereine aufgenommen wird und
mit diesem zur Verteilung gelangt; dabei ist hervorzuheben, da83
der Beitrag des Sanititsdepartements an den Frauenverein fiir
dieses Jahr noch budgetiert ist.

Auf Grund dieser Darlegungen beantragen wir dem Grofien
Rate, er wolle nach Anhorung der Rechnungspriifungskommission
folgenden Nachirag zum Budget des Jahres 1912 genehmigen:
Nr. 9 Justizdepartement (Justizausgaben, Vormundschaftsbehorde).
Honorare fiir Erprobungsbeamte Fr. 2000, Subventionen an Ver-
eine und Anstalten fiir Jugendfiirsorge Fr. 8000, zusammen
Fr. 10,000, und er wolle auflerdem beschlielen: ,Der Regierungs-
rat wird eingeladen, den im Budget eingestellten Kredit von
Fr. 8000 fiir Subventionen an Vereine und Anstalten fiir Jugend-
fiirsorge geméfl seinem Berichte Nr. 1855 zu verwenden.®

Diese Vorlage wurde in der Sitzung des GroBlen Rates vom
5.Dezember 1912 an eine siebengliedrige Grofiratskommission
gewiesen, welche sowohl iiber die staatliche Jugendfiirsorge als
iiber die Ubernahme des Pflegkinderwesens durch das Sanitiits-
departement dem Groflen Rat ihre Vorschlige unterbreiten soll.

~ GemiB8 Antrag der Rechnungskommission wurden sodann
Fr. 2000.— fiir Erprobungsbeamte und entgegen dem Antrag der
Regierung Fr. 5000.— fiir den Frauenverein beschlossen.

d) Amtsvormundschaft.

Das segensreiche Institut der Berufs- oder Amtsvormund-
schaft hat sich im laufenden Jahr wieder weiter ausgebreitet.
Sie ist vorgesehen in den Einfiihrungsgesetzen zum schweizerischen
Zivilgesetzbuch folgender Kantone: Aargau, Appenzell A.-Rh.,
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Baselland, Baselstadt, Bern, Graubiinden, Luzern, St. Gallen,
Schaffhausen, Thurgau und Ziirich (11 von 25).

Amtsvormiinder gibt es zur Zeit in

Baden (Aargau): Notar Schmid

Basel: Stocker

Bern: Dr. Jakob Leuenberger, Fiirsprecher, Bern, Biirenplatz 6

Biel (Bern): E. Faver, Nidau

Biimplitz (Bern): a. Vorsteher Diihler

Neuenegg (Bern): Pfarrer Leon Zurbriigg

St. Gallen: Dr. Alb. Dornacher

Rorschach (St. Gallen): Vom Gemeinderat ernannter Beistand
zur Wahrung der Interessen von unehelichen Kindern
und Miittern

Ziirich: die Stelle eines dritten Amtsvormundes ist im Laufe
des Jahres besetzt worden

Richterswil (Ziirich): Rudolf Sigg

Winterthur (Ziirich): Lehrer Bachmann.

In Basel muflte die Vormundschaftsbehtrde um einen dritten
Sekretdr und einen Substituten vermehrt werden. Da die Be-
griindung dieser Personalvermehrung einen interessanten Einblick
in den Betrieb der Vormundschaftsbehdrde gewihrt, fithren wir

den Ratschlag der Regierung an den Groflen Rat in extenso an:

Die Geschiifte der Vormundschaftsbehdorde haben wider Erwarten einen
so grofien Umfang angenommen, daff es unmdoglich ist, sie mit dem gesetzlich
vorgesehenen, geschweige denn mit dem im Budget des Jahres 1912 eingestellten
Personal zu bewiiltigen. Die Schitzungen, welche den Reglungen unseres Ein-
fiihrungsgesetzes zu Grunde lagen, sind von der Wirklichkeit iiberholt worden.
Dies riithrt daher, dafl sich einerseits der Umfang der Titigkeit, welche das
Zivilgesetzbuch der Vormundschaftsbehdrde iiberbindet, angesichis der Neuheit
vieler Aufgaben nicht geniigend vorausbestimmen liefl, und dafi die Behorde
anderseits gleich zu Anfang im Interesse der richtigen Ausgestaltung der
Jugendfiirsorge und der Gewinnung tiichtiger Beamter durch Angliederung der
Lehrstellenvermittlung sowie der Auskunftsstelle fiir Méidchen erhebliche Mehr-
leistungen iibernehmen mufite. Nun sind beide Abteilungen der Vormundschafts-
behorde auf Dauer iiberlastet, am stirksten Abteilung II.

L. Die Arbeit der Abteilung I, der die vermdgensrechtliche Fiirsorge,
also im wesentlichen der Titigkeitsbereich des friiheren Waisenamtes obliegt,
hat sich mit der Einfiihrung des neuen Rechtes nicht etwa vermindert, sondern
vermehrt, zum Teil voriibergehend, zum Teil aber auch dauernd. Auf weite
Zeit hinaus wird das neue Recht Anlafl zu einer Menge von Fragen geben, die
im Gesetz nicht zweifelsfrei entschieden und durch die Praxis auch nicht gelost
sind, sondern im Einzelfalle gepriift und beantwortet werden miissen. Sodann
ist das Publikum an das neue Recht und an die neue Praxis noch nicht gewdhnt;
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die miindlichen und schriftlichen Auskunftsbegehren sind weit zahlreicher als
friiher.

Sodann veranlassen die §§ 223 und 224 des Einfiihrungsgesetzes einen
sehr groBien Geschiftsandrang. Nach diesen Bestimmungen sind die aus dem
alten Recht heriibergenommenen Vormundschaften spétestens nach Abschlufl
der laufenden Berichtsperiode, jedenfalls aber binnen einem halben Jahr, mit
dem neuen Recht in Einklang zu bringen. Trotz aller Anstrengung mufl damit
gerechnet werden, da3 diese Vorschriften innert der gesetzten Frist nicht voll-
stindig werden durchgefiihrt werden kdonnen.

Die Mehrarbeit, die auf den bisher genannten Griinden beruht, wird im
Lauf der Zeit abnehmen. In andern Gebieten dagegen bleibt sie dauernd be-
stehen. Es zeigt sich in der Praxis, dafi die widerspruchsvolle Regelung des
Eltern- und Kindesrechtes die elterlichen Gewaltverhiltnisse der Einmischung
der Vormundschaftsbehérde nur teilweise entzieht, und dafi sich hier gegeniiber
frilher keine Arbeitsentlastung ergibt. Eine sehr verantwortungsvolle Mehr-
arbeit resultiert sodann aus den Art. 177 und 181 Z. G. B., welche der Vormund-
schaftsbehdrde die-Priifung der Ehevertriige, der Mitverpflichtung der Ehefrau
zugunsten des Mannes und der Rechisgeschiifte unter Ehegatten iiberbinden.
Die Entscheidung in diesen sehr wichtigen Rechtsgebieten erheischt eine ein-
dringliche Priifung, oftmals einlifiliche Verhandlungen mit den Beteiligten und
eine zeitraubende Protokollierung. Gerade in diesem Gebiete war eine vor-
gingige Schitzung der Inanspruchnahme nicht moglich, da diese Vorschriften
fiir uns ganz neu sind. Sodann macht auch die einlifilichere Kontrolle des
Vormunds durch die Vormundschaftsbehérde, welche den bisherigen Neben-
vormund ersetzt und die Ausdehnung der Aufbewahrungspflicht vermehrte Arbeit.

Wenn auch spiiter die Abteilung I einer Vermehrung der selbstindigen
Arbeitskriifte bediirfen wird, so wird doch hier zunichst lediglich die Einstellung
einer weitern unselbstindigen Hilfskraft vorgesehen.

II. Ungiinstiger liegen die Verhiltnisse bei der Abteilung II, die vom
zweiten Sekretir, seinem Substituten und einer Aktuarin besorgt wird. Welchen
Umfang die ihr obliegenden Geschiifte der personlichen Fiirsorge annehmen
wiirden, lie sich mangels bisheriger Erfahrungen noch weit schwerer bemessen
als bei der Vermigensfiirsorge.

Im Einzelnen fillt folgendes in den Geschéftskreis der Abteilung II: 1. Die
Fragen der personlichen Fiirsorge in den bestehenden Vormundschaften. 2. Die
Konfliktsfille zwischen Eltern und ihren minderjihrigen Kindern. 3. Die Amts-
beistandschaften und Amtsvormundschaften. 4. Die Vorbereitung der Versor-
gungssachen Minderjdhriger und Entmiindigter zur BeschlufSfassung durch den
Vormundschaftsrat. 5. Die Vorbereitung der Kindesannahme. 6. Die Unter-
suchung der Strafsachen von Kindern und Jugendlichen. 7. Die Erledigung
der Polizeisachen von Kindern und Jugendlichen. 8. Das Sekretariat des Vor-
mundschaftsrates sowie die Ausarbeitung und Ausfertigung der Entscheide des
Vormundschaftsrates. 9. Die Wahrung der Interessen der Kinder bei Scheidung
der Eltern. 10. Die Erledigung von Streitigkeiten iiber Unterhaltsanspriiche
minderjihriger und entmiindigter ehelicher Kinder gegen ihre Eltern. 11. Die
Begutachtung von Hafiverfiigungen gegen Gewaltuntergebene. 12. Der behord-
liche Kinderschutz. 13. Die Klagen betreffend Entzug oder Wiederherstellung
der elterlichen Gewalt. 14. Der Verkehr mit den der Vormundschaftsbehorde



28

unterstellten Erziehungsanstalten. 15./16. Die Lehrstellenvermittlung sowie die
Auskunftsstelle fiir Médchen.

Besonders zeitraubend sind die unter 1—4, 6—8, 12, 15 und 16 genannten
Obliegenheiten. Die Fille, in welchen Eltern hei der Vormundschaftsbehorde
gegen ihre Kinder Klage fiihren, sind zahlreich. Meistens handelt es sich um
Altersstufen vom 14. Altersjahr bis zur Mehrjihrigkeit; die Klagen beziehen
sich auf Arbeitsscheu, verfehlte Berufswahl, Stellenlosigkeit, sittliche Gefihr-
dung, Ungehorsam. Die Hilfe der Vormundschaftsbehérde wird namentlich
beansprucht, wenn die Mutter alleiniger Inhaber der elterlichen Gewalt ist.
Nach Art. 284% Z. G. B. hat die Vormundschaftsbehrde auf Begehren der Eltern
Kinder, die ihnen béswilligen oder hartniickigen Widerstand leisten, angemessen
zu versorgen, wenn nach den Umstiinden nicht anders geholfen werden kann.
In diesem Bedingungssatz liegt eine Fiille anderweitiger Interventionsmdoglich-
keiten. Eine richtige Fiirsorgetiitigkeit wird, bevor sie zum #uflersten Mittel
der Versorgung greift, alle milderen Mittel versuchen, wenn sie nicht von
vorneherein von ihrer Nutzlosigkeit iiberzeugt ist; Aufklirung, Verwarnung,
Stellenvermittlung, Schutzaufsicht ete.

Schon durch diesen Artikel 284%, dann durch die allgemeine Aufgabe der
Vormundschaftsbehorde, sich allméhlich zur Zentralstelle fiir Jugendfiir-
sorge auszuwachsen, waren wir gezwungen, der Pestalozzigesellschaft die Lehr-
stellenvermittlung sowie die Auskunftsstelle fiir Middchen gleich bei Beginn
der Titigkeit der neuen Behiorde abzunehmen. Diese Mafinahme, die eine
starke Arbeitsbelastung mit sich brachte, ermoglicht nun eine wichtige prophy-
laktische Titigkeit. Speziell die Ubernahme der Lehrstellenvermittlung erlaubt
der Behorde nicht nur, den Schulentlassenen die fiir jeden passendste praktische
Ausbildungsgelegenheit zu bieten, sondern auch wiihrend der ganzen Lehrzeit
in einem fruchtbaren Kontakt mit dem Lehrling, dem Lehrherrn und dem
Elternhaus zu bleiben. Das Vertrauen aller Beteiligten zu den beiden Auskunfts-
stellen hat nach der Verstaatlichung nicht nachgelassen; sind es doch dieselben
Personen, welche dieser Aufgabe, wie frither im Dienste der Pestalozzigesell-
schaft, so nun als Beamte der Vormundschaftsbehdrde obliegen. Ihre Arbeits-
belastung ist nun aber eine so grofie, dafl sie kaum diese Aufgabe auf die
Linge mit der unerlifilichen Aufmerksamkeit und Sorgfalt werden erledigen
konnen. Ohne einliBliche Sorgfalt aber und ohne individualisierendes
Eingehen auf den Einzelfall ist eine fruchtbare Titigkeit in diesem Gebiet
nicht denkbar; je mehr Zeit auf die genaue Priifung der angebotenen Lehrstellen
verwendet werden kann, desto gréfler ist der Erfolg. Nun liegt jenen Beamten,
namentlich dem IL Sekretiir, noch eine Fiille anderer Arbeit ob, withrend doch
diese Auskunfiserteilung und Stellenvermittlung sie extensiv und intensiv
schon #uBerst stark in Anspruch nimmt. Die Lehrstellenvermittlung und die
Lehrlingsfiirsorge erstrecken sich iiber das ganze Jahr; sie konnen sich auch
nicht an die regelmiifligen Bureaustunden binden. Ein Teil der dafiir bestimmten
Sprechstunden war im Interesse derjenigen Einwohner, die nicht leicht von
derTagesarbeit wegkommen kénnen und einen Verdienstausfall schwer empfinden,
auf den Abend nach Schlufi der Arbeitszeit verlegt. Der II. Sekretir, der zu-
dem regelmiiflig abends Arbeit nach Hause nimmt, ist durch jene Audienzen
zweimal wochentlich bis abends !/210 Uhr ans Bureau gebunden. Seine Inan-
spruchnahme steigert sich dadurch iiber Gebiihr.
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Eine weitere schwere Belastung der Abteilung II ergibt sich daraus, daf§
alle Delikte von Schiilern nun ausschliefilich zur Kognition der Vormundschafts-
behorde gelangen. Die Schule ist der Behandlung der Straffille ginzlich ent-
hoben. Bei den Jugendlichen gelangen alle Vergehen gegen das Strafgesetz
(diejenigen nidmlich, in denen von Bestrafung Umgang zu nehmen ist, weil
Erziehungs- und Besserungsmafinahmen Erfolg versprechen) an die Vormund-
schaftsbehorde. Die Zahl dieser Fiille ist betrdchtlich. Will man die Ursachen
und den Hergang der Verfehlung richtig ergriinden und die angemessenen Vor-
kehren zweckmifliig bestimmen, so bedarf es zeitraubender Audienzen und
Informationen. Fehlt hierfiir die unerlilliche Zeit, so droht an die Stelle
einer raschen, aber eingehenden und gerecht individualisierenden Behandlung
der Straffilligen eine oberflichliche mechanische und doch verschleppte Ge-
schiiftserledigung zu treten, und die so notwendige Strafrechtsreform gewihrt
"nicht, was sie bieten sollte.

Ahnliche Sorgfalt erheischt die Vorbereitung der Versorgungssachen iiber-
haupt und die zweckmifiige Organisation der Schutzaufsicht. Die Praxis hat
die Androhung der Versorgung ausgebildet; die Versorgung selber wird in
diesen Fillen bei guter Fithrung nicht durchgefiihrt; das andauernde Vorhan-
densein dieser Voraussetzung aber wird durch Bestellung eines geeigneten iiber-
wachenden Beschiitzers kontrolliert und zugleich erleichtert. Auch dies erheischt
natiirlich viele Arbeit.

Dazu kommt dann die Aufgabe des Kinderschutzes gegeniiber pflicht-
widrigen Eltern. In diesem wie in andern Gebieten der persdnlichen Fiirsorge-
titigkeit kann die Vormundschaftsbehtrde die freiwilligen Jugendfiirsorgevereine
zu Informationszwecken um ihre Mitwirkung angehen. Hiufig wird dies aber
untunlich sein und der Informationsdienst vom eigenen Personal besorgt werden
miissen, was auch wieder erheblichen Zeitaufwand beansprucht.

Endlich nimmt die Zahl der Amtsbeistandschaften und Amtsvormundschaften
mit der allmihlichen Aufhebung der iibernommenen Einzelvormundschaften
stetig zu.

Bei der gegebenen Sachlage ist auch der Vorsteher bereits jetzt in unge-
wohnlichem und auf die Linge unertriglichem Mafle iiberlastet. Ohne regel-
miBige Inanspruchnahme eines Teils der Nachtstunden und der Sonntage konnte
er seine Arbeit nicht bewiiltigen.

Das Einfiihrungsgesetz sieht die Moglichkeit vor, einen dritten Substituten
anzustellen. Das geniigt aber nicht; wenn wirksame Hilfe geschaffen werden
soll, muff auBerdem ein dritter Sekretiir angestellt werden, ein Beamter, der
selbstindig und unter eigener Verantwortung arbeitet und der sich mit dem
zweiten Sekretir in die Geschiifte der Abteilung II teilt. Dazu bedarf es nun
freilich einer Gesetzesiinderung, wiihrend die Anstellung des gesetzlich bereits
vorgesehenen dritten Substituten durch blofien Grofiratsbeschlufl und die An-
stellung eines ferneren Schreibers (fiir Abteilung I) ohne weiteres moglich wiire.
Die Anstellung der neuen Beamten sollte moglichst bald erfolgen. Dadurch
wird eine Uberschreitung des Besoldungsbudgets der Vormundschaftsbehorde
verursacht werden, da fiir ein halbes Jahr fiir die Besoldung des dritten
Sekretiirs ein Betrag von 2500 Fr., des dritten Substituten ein Betrag von
1650 Fr., des neuen Schreibers ein Betrag von 900 Fr., zusammen also eine
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Ausgabe von 5050 Fr. erforderlich ist. Dabei sind die gesetzlichen Besoldungs-
minima vorgesehen.

Fiir die beiden letzten Posten reicht die Regierung dem Grofien Rate
gleichzeitig einen Nachtrag zum Budget ein, in der Meinung, dafl dieser sogleich
der Rechnungskommission zur Priifung iiberwiesen werde. Da die Beratung
des vorgelegten Gesetzesentwurfes nach der Geschiftsordnung in zwei Lesungen
zu erfolgen hat und daher moglicherweise lingere Zeit in Anspruch nimmt,
wiinscht die Regierung die schon jetzt gesetzlich zuldssige Personalvermehrung
unabhiingig davon vornehmen zu kénnen.

Zum Schlusse bemerkt die Regierung, dafi auch dieses vermehrte Personal
nur zur Bewiiltigung der Arbeit ausreichen wird, welche durch das Zivilgesetz-
buch und das Einfiihrungsgesetz der Vormundschaftsbehtrde zugewiesen ist
und zur Zeit von ihr besorgt wird. Sollte die Vormundschaftsbehtrde noch
weitere Geschiifte iibernehmen miissen, wie z. B. das Pflegkinderwesen
oder andere Zweige der Jugendfiirsorge, so miifiten ihr noch weitere Arbeits-
kriifte bewilligt werden. Es sollte nicht von Anfang an allzu viel der Vormund-
schaftsbehorde aufgebiirdet werden, sondern ihr vorerst etwas Zeit gelassen
werden, sich einzuleben und das Publikum an das neue Recht zu gewdhnen.

Der Amtsvormund der Stadt Bern erteilt unentgeltlich Rat
und Auskunft in Vaterschafts- und Alimentationsangelegenheiten.
Er nimmt ferner Anzeigen entgegen iiber Vernachldssigung, sitt-
liche Gefidhrdung oder schlechte Behandlung von Kindern und
Pflegebefohlenen durch deren Eltern oder Pflegeeltern.

Das Organisationsstatut der Amtsvormundschaft der Stadt
St. Gallen besagt: In Anwendung von Artikel 106 des kantonalen
Einfiihrungsgesetzes vom 2. Juli 1911 zum schweizerischen Zivil-
gesetzbuch vom 10. September 1907 wird ein stidndiger Amtsvor-
mund ernannt, der die ihm durch das Waisenamt von Fall zu Fall
iibertragenen Vormund- und Beistandschaften zu besorgen hat.
Er ist Gemeindebeamter. Er wird vom Stadtrat auf Vorschlag
des Waisenamtes gewdhlt und untersteht dem Vorstand der Vor-
‘mundschafts- und Armenverwaltung. Der Amitsvormund unter-
breitet dem Waisenamt Bericht und Antrag in allen ihm gemaff
Art. 1 der Organisation iibertragenen Fillen des Familienrechts,
in denen die Vormundschaftsbehorde eine Verfiigung zu treffen
hat. Er kann zu den Sitzungen des Waisenamtes mit beratender
Stimme zugezogen werden. Im iibrigen hat er fiir richtige geistige
und korperliche Pflege und Wohlfahrt der ihm unterstellten Miindel
zu sorgen und bei Minderjdhrigen iiber ihre gesunde Entwicklung,
sowie iiber die sittliche Erziehung und gehorigen Schulbesuch zu
wachen. Er sorgt auch fiir eine passende Berufsbildung. Der
Amtsvormund besucht die ihm unterstellten minderjidhrigen Miindel
vierteljahrlich mindestens einmal und hat sich mit den Verpflegern,
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Lehrern oder Lehrmeistern, notigenfalls auch mit Verwandten und
den zustiindigen privaten und o6ffentlichen Hiilfs- und Amtsstellen
und den heimatlichen Behorden in Verbindung zu setzen. Dem
Amtsvormund wird die Einleitung und Durchfiihrung von Vater-
schafts- und Alimentationsklagen fiir aulerehelich geschwéngerte
Miitter und auflereheliche Kinder iibertragen. Er fiihrt ein Ver-
zeichnis der ihm iibertragenen Vormundschaften, in dem auch die
hauptsichlichsten, in jedem einzelnen Fall unternommenen Schritte
vorzumerken sind. Uber seine Korrespondenz legt er ein Kopier-
buch an und erstattet dem Waisenamt zu Handen des Stadtrates
und des Gemeinderates alljdhrlich Bericht iiber seine Amtsfiihrung.
Zur Ausiibung der Kontrolle und Beaufsichtigung jiingerer Miindel
hinsichtlich Pflege, Wohlfahrt und Erziehung werden dem Amts-
vormund durch das Waisenamt die erforderlichen weiblichen Hiilfs-
krifte beigegeben.

Die Stadt Ziirich ist zur Anstellung eines III. Amtsvormundes
durchdie Arbeitsiiberhdufung der beiden andern Vermiinder gendtigt
worden. Ende 1911 fiihrte der I. Amtsvormund rund 300 Vor-
mundschaften bei rund 600 Miindeln, dem II. unterstanden
220 Miindel, deren Aufsicht ihm im wesentlichen selbst oblag.
Wie die Zahl der Vormundschaften, so bewegte sich auch die
Zahl derjenigen Fille, in denen die Amtsvormundschaft als Rechts-
hilfestelle in Vaterschafts- und Alimentensachen in Anspruch ge-
nommen wurde, in stets aufsteigender Linie. Das neue Zivil-
gesetzbuch brachte der Amtsvormundschaft neue Bevormundungs-
fille, so namentlich bei Trunksucht und lasterhaftem Lebenswandel.
Ferner fiihrt das neue Zivilgesetzbuch die obligatorische Beistand-
schaft fiir Uneheliche ein (Art. 311: Sobald die Vormundschafts-
behorde von der unehelichen Geburt Kenntnis erhalten oder ihr
die Mutter die auBlereheliche Schwangerschaft angezeigt hat, wird
in allen Fillen dem Kinde ein Beistand ernannt, der dessen In-
teressen zu wahren hat). Das kantonale Einfiihrungsgesetz betont
in § 82 ausdriicklich, dafl insbesondere diese Beistandschaften
dem Amtsvormund iibertragen werden sollen. Damit ist gegeben,
dafl er auch die Alimentationsanspriiche des Kindes zu vertreten
hat. § 108, 2 des ziircherischen Einfiihrungsgesetzes verlangt
endlich von den Vormiindern unehelicher Kinder, so lange diese
nicht in Anstalten untergebracht sind, alljdhrlich Erstattung von
Vogtberichten. Das alles bedeutete eine wesentliche Vermehrung
der Arbeit der Amtsvormundschaft, wihrenddem der Art. 274, 3
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des Zivilgesetzbuches (Im Falle des Todes eines Ehegatten steht
die elterliche Gewalt dem iiberlebenden Ehegatten und im Falle
der Scheidung demjenigen zu, dem die Kinder zugewiesen werden)
keine spiirbare Erleichterung brachte. So wurde denn die Not-
wendigkeit der Anstellung eines dritten Funktionirs anerkannt
und die neugeschaffene Stelle besetzt.

Auch Chur (Graubiinden) wird bald einen Amtsvormund be-
kommen. Die kantonale gemeinniitzige Gesellschaft nahm am
8. November 1912 eine Resolution an, die das Kreisgericht Chur
ersucht: 1. Die Vormundschaftsbehtrde zu ermiichtigen, das Amt
des Vormundes in besonders schwierigen Fillen einem besonderen
Vormundschaftsverwalter zu iibertragen (gemidfl dem kantonalen
Einfiihrungsgesetz); 2. Die Vormundschaftsbehtrde zu ermichtigen,
sich mit dem Stadtrat zu verstéindigen betreffend Vereinigung der
Stelle der Amtsvormundschaft mit derjenigen des neu zu schaf-
fenden stddtischen Armensekretariats.

e) Jugendfiirsorgeiimter.

In Basel bestand seit dem Jahre 1910 provisorisch ein
Fiirsorgeamt mit der Aufgabe, die Schulspenden (Kleider, Schuhe,
Suppe, Milch etc.) an bediirftige Schiiler nach Priifung der Ver-
héltnisse zu vermitteln. Die Lehrerschaft wurde aufgefordert,
Gutscheine fiir Schuhe etc. nur in Verbindung mit dem Fiirsorge-
amt abzugeben. Auch Vereine lieflen in immer steigendem Mafle
ihre Spenden an Schiiler durch das Fiirsorgeamt verteilen. Da
diese Institution sich so gut einlebte, ergab sich die Notwendig-
keit, aus dem Provisorium herauszutreten und ihr durch ein Ge-
setz bleibenden Charakter zu geben. Fiir das Jahr 1912 hat
Basel fiir bediirftige Schiiler folgende Posten in das Budget auf-

genommen :

Milch und Brot ; : : ; ; : g BT 000, —
Frithstiick . : . . : : ! : ot OO0
Ferienversorgung . . 3 : : . 2 o O
Heilstdtte Langenbruck . : . : : v e 2000
Schuhe . : - : : : : : o ogae 9500.—
Kleider und Schiilertuch . : : . - cip o 2400
Suppe . : : : : ; A - ik OB —
Diverse Unterstiitzungen . : : S el 500.—

Fr. 33751.—



33

Ubertrag: Fr. 33751.—

Dazu Versorgung Gebrechlicher, Taubstummer,
Epileptischer . : : ; :

Tagesheim des Frauenvereins zur Hebung der Sitt-

heieelt =1 B0 o s 300

Total: Fr. 37051.—

Dazu kommen ferner die Ausgaben fiir Horte und Jugend-
spiele im Betrage von Fr. 36000.—. Von einer solchen zentralen
Fiirsorgestelle erwartet man mit Recht, dafl sie nicht nur diese
Spenden rationeller verteile, sondern auch namentlich fiir die Er-
haltung und Wiedererlangung der Gesundheit schwichlicher Be-
diirftiger noch mehr tun konne als bisher geschehen ist. Sie soll
mit staatlichen Institutionen und mit den Privatvereinen, solange
diese in objektiver Weise praktische Fiirsorge betreiben, Fiihlung
suchen, die Begehren der Petenten priifen und gleichmiflig beur-
teilen, und zwar auf Grund der vom Lehrer gemachten Mitteilungen
und Antriige und in Verbindung mit Informationen, die die Infor-
matoren der Armenpflege liefern, oder die sich der Fiirsorger
selbst verschafft. Die Zentralstelle hat gegen die mifibriuchliche
Inanspruchnahme der Schulspenden anzukimpfen, berechtigten
Begehren aber in um so liberalerer Weise zu entsprechen, mit andern
Worten, die Gaben zweckmiBiger zu verteilen. Sie hat ferner
— und das ist nicht minder wichtig als die priifende Tétigkeit —
den Gesundheits- und Wohnungsverhéltnissen der Bediirftigen alle
Aufmerksamkeit zu widmen, dem Schularzt, der Vormundschafts-
behorde, allenfalls der Polizei von MiBlstéinden Kenntnis zu geben,
wenn notig, umfassende Hiilfsaktionen einzuleiten. Das Fiirsorge-
amt soll aber nicht nur als Kontrollstelle wirken, sondern auch
eigene Initiative entwickeln und sich tatséchlich die Forderung
der leiblichen und damit auch der geistigen Wohlfahrt zur Auf-
gabe setzen. Es soll nicht nur kontrollieren und verteilen, sondern
auch anregen, womoglich von sich aus eingreifen, wo die dkono-
mischen Verhéltnisse der Familie es im Interesse ihrer Kinder als
notwendig erscheinen lassen.

» 9000.—

Der Gesetzesentwurf betreffend ein Fiirsorgeamt, datiert den
21. September 1912, wurde in der Sitzung des Grofien Rates vom
19. Dezember 1912 an eine Kommission gewiesen. Er enthilt
folgende Bestimmungen, denen wir jeweilen noch die Bemerkungen
des regierungsritlichen Ratschlages anfiigen:

Jugendfiirsorge. 3
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§ 1. Das Fiirsorgeamt ist die Zentralstelle fiir alle Manahmen, welche
fiir die leibliche Wohlfahrt der bediirftigen schulpflichtigen, der vorschulpflich-
tigen und der schulentlassenen Jugend getroffen werden, soweit sie nicht der
Vormundschaftshehdrde zustehen. :

Es ftritt zu diesem Zwecke in Verbindung mit allen Offentlichen und
privaten Instituten, welche solche Aufgaben verfolgen.

Bemerkung: Die Titigkeit! des Fiirsorgeamtes beriihrt sich mit der der
Vormundschaftsbehorde; es wird in vielen Fillen in der Lage sein, der Vormund-
schaftsbehorde und den Vormiindern die Durchfiihrung von Anordnungen, die
sie im Interesse der ihrer Obhut unterstellten Kinder treffen mochten, zu er-
leichtern, soll diese Anordnungen aber nicht durchkreuzen konnen. Deshalb
werden die Befugnisse der Vormundschaftsbehdrde ausdriicklich vorbehalten.
— Die Verbindung mit den privaten Wohltitigkeitseinrichtungen, die in Absatz 2
gefordert wird, ist bereits angebahnt. Ein Zwang, die dffentliche Zentralstelle
zu beniitzen, wird natiirlich durch diese Bestimmung nicht ausgeiibt, aber wir
hoffen, die Wirksamkeit des Fiirsorgeamtes werde sich so gestalten, dafi die
Verbindung mit ihm allgemein als niitzlich und férdernd empfunden wird.

§ 2. Das Fiirsorgeamt steht unter der Aufsicht des Erziehungsdepartements.

Bemerkung: Eine Angliederung an die Vormundschaftsbehtrde wiire zur
Zeit nicht durchfiihrbar.

§ 3. Zum Zwecke eines ersprieBlichen Zusammenarbeitens der Fiirsorge-
institute wird dem Fiirsorgeamt eine Fiirsorgekommission beigegeben. Sie be-
handelt grundlegende Fragen organisatorischer Natur im Fiirsorgewesen, stellt
entsprechende Antrige beim Erziehungsdepartement und bei den beteiligten
Vereinen, behandelt schwierige Fiirsorgefille, die ihm vom Fiirsorger vorgelegt
werden, und die gegen Entscheide des Fiirsorgers eingegangenen Rekurse.

§ 4. Die Fiirsorgekommission besteht aus:

a) je einem Vorsteher der Primar- und Sekundarschule und je einem
Lehrer oder einer Lehrerin dieser Schulen, so daB jede Schule vertreten ist;

b) aus je einem Vertreter der Allgenieinen Armenpflege und der Vormund-
schaftsbehorde ;

c¢) aus je einem minnlichen oder weiblichen Vertreter derjenigen gemein-
niitzigen Vereine, die praktische Jugendfiirsorge betreiben und bei der Verab-
folgung ihrer Gaben das Fiirsorgeamt in Anspruch nehmen.

" Dem Vorsteher des Erziehungsdepartements steht Sitz und Stimme frei.

Bemerkung: An der Leitung des Fiirsorgeamtes miissen die Kreise, die
mit dem Amte in Verbindung stehen sollen, beteiligt werden, damit sie die
Sicherheit haben, dafl ihren Interessen und Zwecken Rechnung getragen wird.
Eine solche Beteiligung lifit sich kaum anders einrichten als durch Bildung
einer Kommission. Die Kommission erscheint als eine Behorde, die einerseits
zur Beratung des Departements und der beteiligten Vereine berufen ist, ander-
seits dhnlich wie der Vormundschaftsrat wichtige Entscheidungen in Einzelfillen
trifft und so Einfluf auf die Leitung des Amtes ausiibt. Die Einzelfille konnen
ihr vom Besorger zum Entscheide unterbreitet, oder von den Beteiligten im
Rekursweg an sie weitergezogen werden. Die Zahl der Kommissionsmitglieder
kann nicht im Geseize bestimmt]werden, da sie von der Zahl der Vereine
abhéngt, die ihre Gaben durch das Fiirsorgeamt verteilen lassen. — Bei andern
Departementskommissionen pflegt der Departementsvorsteher von Amts wegen



35

den Vorsitz zu fithren; dies erscheint hier nicht als erforderlich und auch nicht
als erwiinscht, da der Vorsteher des Erziehungsdepartements mit Kommissions-
sitzungen schon geniigend belastet ist; es geniigt, wenn er bei wichtigen Ge-
schiften anwesend ist.

§ 5. Die Mitglieder der Fiirsorgekommission werden vom Erziehungsrat
gewihlt und zwar:

die Schulvorsteher direkt,

die Lehrer je auf den Vorschlag der Lehrelkonferenz derjenigen Schule, die
einen Vertreter zu bezeichnen hat,

der Vertreter der Allgemeinen Armenpflege auf den Vorschlag der leitenden
Kommission,

der Vertreter der Vormundschaftshehtrde auf denjenigen des Vormundschafis-
rates,

die Vertreter der Vereine auf deren Vorschlag.

Der Erziehungsrat wihlt den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter, Die
Kommission bezeichnet aus ihrer Mitte einen Protokollfiihrer und einen Kassier.

Die Fiirsorgekommission ist beschluf3fihig bei Anwesenheit von wenigstens
5 Mitgliedern. Der Priisident stimmt mit und gibt bei Stimmengleichheit den
“Ausschlag.

Bemerkung: Das Vorschlagsrecht ist so verstanden, dal die Vorschlige
zwar abgelehnt, aber nicht iibergangen werden konnen. Der Lehrerschaft ein
Vorschlagsrecht zu gewiihren, empfiehlt sich bei ihrer intensiven Beteiligung
an den Geschiiften des Amtes. Uber die Frage, ob einem privaten Verein Ver-
tretung zukommt, entscheidet der Erziehungsrat. Nach allgemeiner Regel steht
gegen seinen Entscheid der Rekurs an den Regierungsrat offen.

§ 6. Die Amtsdauer betriigt drei Jahre und lduft mit der Amtsdauer des
Regierungsrates.

§ 7. Der Beamte des Fiirsorgeamtes ist der Fiirsorger. Er wird vom
Regierungsrat auf den Antrag des Erziehungsrates gewiihlt. Den Sitzungen der
Fiirsorgekommission wohnt er mit beratender Stimme bei.

Bemerkung: Der Fiirsorger ist dienstlich dem Erziehungsdepartement,
nicht der Fiirsorgekommission unterstellt; er hat sein Amt nach den Weisungen
auszuiiben, die ihm das Departement erteilt und bei deren Erteilung das De-
partement gemifl § 3 die Kommission zu Rate zieht. An die Beschliisse, die
die Kommission in Einzelfillen fafit, ist er selbstverstindlich gebunden. Seiner
Stellung als Beamter (§ 8) entspricht die Wahl durch den Regierungsrat.

§ 8. Als Angestellte konnen ihm beigegeben werden: miinnliche oder
weibliche Hilfskrifte der ersten bis dritten Besoldungsklasse. Die Angestellten
werden vom Erziehungsrat auf den Antrag des Fiirsorgers gewiihlt.

Der Fiirsorger und die Angestellten unterstehen dem Gesetz betreffend
die Dienstverhiiltnisse und die Besoldungen der Beamten, Angestellten und Ar-
beiter vom 8. Juli 1909. :

Bemerkung: Angestellte sollen dem Fiirsorger nur nach MaBigabe des
Bediirfnisses beigegeben werden.

§ 9. Dem Fiirsorger liegt im allgemeinen die Vorbereitung und Durch-
fiithrung aller Einrichtungen ob, die das Erziehungsdepartement trifft, um die
leibliche Wohlfahrt der bediirftigen Jugend zu férdern. Im einzelnen werden
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seine Obliegenheiten durch eine Amtsordnung bestimmt, die der Erziehungsrat
erlift und die der Genehmigung des Erziehungsrates unterliegt.

Bemerkung: Wenn hier nur von Einrichtungen des Erziehungsdeparte-
mentes die Rede ist, so erkliart sich dies dadurch, daffl die Inanspruchnahme
des Amtes durch Private stets der behordlichen Einwilligung bedarf. Fiir die
meisten Fille wird der Fiirsorger in der Amtsordnung die erforderlichen Wei-
sungen erhalten.

§ 10. Begehren um Gaben und Gutscheine fiir Schulpflichtige sollen in
der Regel an den Klassenlehrer gerichtet und von ihm mit einem Gutachten
dem Fiirsorgeamt iibermittelt werden. Die Klassenlehrer sind verpflichtet, von
sich aus das Fiirsorgeamt auf Fiille besonderer Bediirftigkeit aufmerksam zu
machen. Wird ein Gesuch fiir einen Schulpflichtigen direkt an das Fiirsorge-
amt gerichtet, so soll dieses, dringende F#lle ausgenommen, vor dem Entscheid
ein Gutachten des Klassenlehrers einholen.

Der Fiirsorger gibt vom Entscheid dem Petenten und dem Klassenlehrer
Kenntnis. Besonders schwierige Fillle kann er der Fiirsorgekommission zur
Entscheidung vorlegen.

Bei Kindern der Kleinkinderanstalten tritt an Stelle des Klassenlehrers
die Kleinkinderlehrerin, bei Schulentlassenen die Vormundschaftsbehorde.

§ 11. Gegen den Entscheid des Fiirsorgers kann der Rekurs an die Fiir-
sorgekommission, gegen deren Entscheid der Rekurs an das Erziehungsdepar-
tement ergriffen werden.

Der Fiirsorger und die Kommission haben den Beteiligten von.ihrem
Rekursrechte Mitteilung zu machen.

Die Frist zum Rekurs gegen Entscheide des Fiirsorgers und der Kommission
betrigt sechs Tage, vom Tage der Zustellung an gerechnet.

Bemerkung: Der Rekurs wird gegen die Enischeide des Fiirsorgers und
die der Kommission unbeschrinkt, also auch fiir unbedeutende Fille zuge-
lassen. Dies entspricht der Anschauung, dafl alle Verfiigungen unterer Behorden
an die obern zur Uberpriifung sollen weitergezogen werden konnen und gewéhrt zu-
gleich den obern Behorden Einblick in die Verwaltung der untergeordneten
Stellen. Vom Erziehungsdepartement geht der Rekurs an den Regierungsrat
weiter, was gesetzlich schon festgelegt ist und nicht wiederholt zu werden
braucht. Ein Rechtsanspruch auf Fiirsorge wird jedoch nicht anerkannt und
deshalb auch kein Rekurs an das Verwaltungsgericht zugelassen. Die Fiirsorge-
leistungen werden nach Mafigabe der zur Verfiigung stehenden Mittel und der
Bediirftigkeit gewiihrt, konnen aber nicht auf dem Wege Rechtens beansprucht
werden. — Derin § 11 geregelte Rekurs betrifft nur Streitigkeiten zwischen dem
Amte und solchen, die Gaben zu erhalten begehren. Ist ein Verein, der dem
Amte Gaben zur Verteilung iibergibt, damit nicht einverstanden, so wird er sich,
wenn er eine Anderung der Verteilungsgrundsiitze zu erwirken wiinscht, an die
Kommission, wenn er hingegen Dienstfehler des Fiirsorgers zu bemerken glaubt,
direkt an das Erziehungsdepartement zu wenden haben.

§ 12. Die Kontrolle iiber die an Schulpflichtige verabfolgten Gaben iiber-
nimmt in jedem Schulhause abwechslungsweise ein Lehrer. Der Erziehungs-
rat wird hieriiber nach Anhdrung der Lehrerkonferenzen besondere Vorschriften
erlassen.
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Bemerkung: Eine Kontrolle iiber die Verwendung der Spenden ist zur Ver-
meidung von Verschleuderung unerlifilich ; zum Teil wird sie jetzt schon ausgeiibt.
Die von der Lukasstiftung verabfolgten Schuhe diirfen auf ihre Kosten zum Beispiel
dreimal gesohlt werden. Nachlissige Eltern versiumen dies, bis die Schuhe
total unbrauchbar geworden sind. Es ist daher wirtschaftlich und erzieherisch,
Nachschau zu halten. Diese wird am zweckmiifligsten durch einen Lehrer be-
sorgt, sei es fiir alle Gaben, sei es, daf§ fiir jede Kategorie von Gaben ein be-
sonderer Lehrer die Kontrolle iibernimmt. Wir nehmen an, die Lehrerschaft
werde auch diesen Teil der Aufgabe gern iibernehmen.

§ 13. Das Fiirsorgeamt soll grundsitzlich darnach trachten, von den Be-
ziigern einen kleinen, ihren Verhiltnissen angemessenen Beitrag fiir die ver-
abreichten oder vermittelten Gaben zu erheben.

§ 14. Die vom Fiirsorgeamt verabreichten oder vermittelten Gaben gelten
nicht als Armenunterstiitzungen.

Bemerkung: Das Fiirsorgeamt soll gerade verhindern, daBl Familien
wegen kleiner Bediirfnisse, die ihre grofie Kinderzahl und geringer Lohn vor-
iibergehend nicht zu befriedigen gestatten, an die Armenpflege gelangen miissen.
Um den Gaben den Charakter des Almosens zu nehmen, schlagen wir grund-
sitzlich die Entrichtung eines kleinen Entgeltes vor. Es ist selbstverstindlich,
dal in allen Fillen, wo auch diese kleine Leistung zu schwer fiillt, davon Um-
gang genommen werden soll. Das Kinderfiirsorgeamt in Ziirich machte mit
diesem Vorgehen sehr gute Erfahrungen, und es sind dort gerade Vertreter der
arbeitenden Klasse, die dafiir eintreten, weil sie fiirchten, das Nehmen ohne
Gegenleistung demoralisiere. Das Rekursrecht, das wir den Petenten einrdumen,
wird auch wesentlich besser begriindet, wenn wir anordnen, daf sich der Petent
so wenig als moglich schenken lasse.

Im Anschluff an diese Bestimmungen ist die Frage diskutiert worden, ob
die Bewilligung von Gaben vom Verhalten des Schiilers abhiingig zu machen
sei. Wir entschieden uns dahin, eine allgemeine Regel hieriiber nicht in das
Gesetz aufzunehmen. In vielen Fillen wird allerdings schlechtes Verhalten
zum Teil auf ungiinstige Lebensbedingungen zuriickzufiihren sein, und dann
kann manchmal gerade durch die Fiirsorge eine Besserung erzielt werden. In
andern wird es erzieherisch wirken, wenn Leichtsinn und Liederlichkeit zum
Entzug oder zur Verweigerung der Fiirsorge fiihren.

§ 15. Nachfolgendes Gesetz wird wie folgt ergiinzt: Gesetz betreffend die
Dienstverhiilinisse und die Besoldungen der Beamten, Angestellten und Arbeiter
des Kantons Baselstadt vom 8. Juli 1909 § 85 (Besoldungsklasse 12, Fr. 4500—6000)
erhiilt folgenden Zusatz: 19. Der Beamte des Fiirsorgeamtes (Fiirsorger).

Bemerkung: Die Besoldung des Fiirsorgers entspricht der eines Sekundar-
lehrers mit Einschlu8 der Alterszulage und der Nebeneinnahmen, die viele
Lehrer beziehen; sie stimmt auch mit der der Sekretire der Vormundschafts-
behérde iiberein.

In der Sitzung des Stadtrates von Bern vom 3. Mai 1912
wurde eine Motion betreffend Angliederung eines Jugendfiirsorge-
amtes an die Schuldirektion gestellt und begriindet. Der stidtische
Schuldirektor antwortete, der Name sei neu, aber was die Sache
selbst anbetreffe, werde auf diesem Gebiete schon lange viel getan.
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Was hauptséchlich not tue, sei ein engerer Anschlufi der vielen
Krifte, die sich betétigen, aneinander und die Schaffung einer
Zentralstelle als leitendes Organ, um Doppelspurigkeit zu vermeiden.
Die Errichtung der Stelle eines Amtsvormundes werde in allen
Fragen betreffend Festsetzung und Sicherung der Alimentations-
beitriige und Verbeistéindung der unehelichen Kinder Hilfe bringen;
daneben bleibe aber noch das weite Gebiet der Sorge fiir die
Pflegekinder, sowie der Nachhilfe bei sich kundgebender Vernach-
lassigung der Kinder zu Hause. Der Gemeinderat sei bereit, die
Motion entgegenzunehmen und weiter zu behandeln. — Die Motion
wurde erheblich erklért.

Die Stadt Ziirich besitzt ein Kinderfiirsorgeamt seit
nunmehr fiinf Jahren. Was fiir eine gewaltige Arbeit es leistet,
mogen die folgenden Angaben aus dem Geschiftsjahr 1911
illustrieren. Es hatte sich mit 849 in Ziirich anséssigen Familien
zu befassen, davon kamen 445 in Betracht, bei denen fiir 520
Kinder (293 Knaben und 227 Midchen) Fiirsorge geiibt werden
mufite. Die Griinde des Einschreitens waren folgende:
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35 Schulschwénzen . . . s asiuaiail et
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3 Ungezogenheit des Kindes . . . e
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Ubertrag: 26 378

Wegen Hiiftgelenkentziindung 1
i Skrofulose . : 7
s Skoliose . 5
= Rhachitis 5
e Herzkrankheit 5
3 Epilepsie : S D
5 SehwadhSIRm = e oo o vdtdoenninl Lo 5028
5 Taubstummbheit e
4 allgemeiner Schwiche, Blutarmut und Ner-

NORAE e il (iienl o Bpasdiie e 62

142

520

Von diesen 520 Kindern wurden 117 in Anstalten versorgt, 191
bei Privaten, 40 in Lebr- und Dienststellen untergebracht. Die
Heimschaffung erfolgte bei 27 und die Einleitung der ordentlichen
Vormundschaft bei 93. Die Heimatgemeinden iibernahmen direkt 36.
Dem Ausland gehorten 188 Kinder an, dem Kanton Ziirich 88,
den iibrigen Kantonen 177 und der Stadt Ziirich 67.
Die Kosten der Stadt fiir diese Kinderfiirsorge beliefen sich auf:
Fr. 12 386,29 fiir Versorgung sittlich Gefdhrdeter und Gebrechlicher,
» 99500,— ,, Versorgung Erholungsbediirftiger,
» 436,70 ,, drztliche Hilfe,
,, 189535 ,, Tramabonnemente an entfernt wohnende Schiiler
der Spezialklassen der Stottererkurse, der Sonder-
klasse, sowie der Blinden-und Taubstummenanstalt.

Dem Kinderfiirsorgeamt steht das stddtische Jugendheim,
Florhofgasse 7, Ziirich I, zur Verfiigung zur Aufnahme hiilfs-
bediirftiger, gefihrdeter oder verlassener Kinder, bis ihre Riick-
kehr ins Elternhaus mdoglich wird, oder ihre dauernde Versorgung
geregelt werden kann.

Die kantonsriitliche Kommission zur Priifung des Rechenschafts-
berichtes des Regierungsrates des Kantons Ziirich fiir das Jahr 1911
ersucht den Regierungsrat, die Frage zu priifen, ob nicht im An-
schluB an das Erziehungswesen ein kantonales Jugendfiir-
sorgeamt einzurichten sei; denn die durch das neue Zivilgesetz-
buch und die Schulgesetzgebung geforderte Vermehrung der
Jugendfiirsorge liit es wiinschbar erscheinen, dafl eine solche
Zentralstelle geschaffen wird, mit der Aufgabe, durch Anregung,
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Auskunftserteilung, Uberwachung ete. die Sache der Jugendfiirsorge
zu fordern und den Gemeinden, Behorden und Privaten mit Rat
und Tat an die Hand zu gehen.

f) Ausbau stddtischer Hort- und Fiirsorgeinstitutionen.

In der Sitzung des Stadtrates von Bern vom 9. Februar 1912
ging folgende Motion ein:

In Erwédgung, dafl viele schulpflichtige Kinder infolge wirt-
schaftlicher und sozialer Verhéltnisse wihrend der schulfreien
Stunden und wéhrend der Ferien vollig sich selbst und der Er-
ziehung durch die Gasse iiberlassen bleiben; dafl infolgedessen
die erzieherischen Einfliisse von Haus und Schule vielfach in ihr
Gegenteil verkehrt werden und dal Verwilderung und jugend-
liches Verbrechertum iiberhand zu nehmen droht; im Interesse
endlich einer geistig wie korperlich gesunden Entwicklung unserer
Schuljugend laden die unterzeichneten Mitglieder des Stadirates
den Gemeinderat ein, die Frage zu priifen und Bericht zu erstat-
ten, ob nicht die stddtischen Hort- und Fiirsorgeinstitutionen im
Sinne der Einrichtung von Ferienhorten, Beschiftigungs-, Lese-,
Spielhallen und Spielplédtzen ausgebaut werden konnten, um durch
anregende, niitzliche Beschiftigung und planmiéige FErziehung
den Einfliissen des Gassenlebens entgegenzuarbeiten. Unterzeich-
net war diese Motion von 8 Mitglidern der sozialdemokratischen
Stadtratsfraktion.

In der Sitzung des Stadtrates vom 19. Juli 1912 kam diese
Motion zur Behandlung. Ausgehend von dem Gefiihl, welches
durch die PreSistimmen iiber die Verwilderung der Schuljugend
hervorgerufen, und hinweisend im einzelnen auf das Uberhand-
nehmen des Rauchens und den schlimmen Einflu hinematogra-
phischer Darstellungen auf das jugendliche Gemiit, gab Dr. Trosch
als Hauptursache der vorkommenden betriibenden Erscheinungen
das enge Beieinanderwohnen vieler Familien und den Mangel an
erzieherischer Beschiéftigung zu Hause an. Nicht nur der Vater,
auch die Mutter muf8 hiiufig dem Erwerb auBerhalb des Hauses
nachgehen; sie wird dadurch von der Familie ferngehalten, und
es bleibt das Kind dem Gassenleben und dessen Schmutz und
Verderben ausgesetzt. Einzig in der Knabensekundarschule trifft
das schon bei 30°0 der Schiiler zu. Als prophylaktische Maf}-
nahme der Abhilfe empfahl Dr. Trosch die Sorge fiir Schulgiirten
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Schiiler- und Lehrlingsheime, das Offenhalten der Spiel- und Turn-
pldtze nach der Schulzeit, die Entwicklung der Ferienkolonien,
die Erweiterung der Jugendhorte. Fiir die Handhabung der Ord-
nung wire auf Selbstverwaltung durch die Schiiler Bedacht zu
nehmen mit der Verpflichtung zur Berichterstattung an die die
Anleitung gebenden Lehrer. Endlich wire eine Zentralstelle zu
schaffen, von der aus der Gesamtorganismus der Jugendfiirsorge-
einrichtungen geleitetfund iiberwacht wiirde. Die Gemeinde wird
dafiir groBere Geldmittel als bis dahin zu bewilligen haben, ein-
gedenk des Spruches: Die Jugenderziehung ist der Priifstein der
Zukunft.

Schuldirektor Schenk teilte mit, dal der Gemeinderat zu der
Entgegennahme der Motion und Priifung des Umfanges, in wel-
chem die notigen Mittel beschafft werden konnen, bereit sei. Es
handelt sich um einen Ausbau der bestehenden Einrichtungen;
aber um den erzieherischen Zweck zu erreichen, sollte man auf
die Unterstiitzung und das Verstéindnis der Eltern rechnen diirfen,
und an diesem Verstindnis fehlt es bei vielen Eltern. Die Selbst-
verwaltung und Selbstregierung der Schiiler sollte nicht in einem
MaBle angestrebt werden, bei welchem die Schuldisziplin laxer
wiirde.

Die Motion wurde einstimmig erheblich erklirt. -

7. Haager Vormundschaftskonvention.

Uber die Haager Vormundschaftskonvention schreibt
der Bundesrat im Geschiftsbericht:

Der Bundesrat hat der niederliindischen Regierung zu Handen der der
Haager Vormundschaftskonvention beigetretenen Staaten eine Denkschrift iiber-
reicht, worin auf die Schwierigkeiten der Durchfiihrung des Abkommens hin-
gewiesen wurde. Gleichzeitig hat er die niederlindische Regierung unter Vor-
behalt der genaueren Formulierung von Abi#inderungsvorschligen neuerdings
darum ersucht, die Revision der Ubereinkunft auf das Programm der nichsten
internationalen Privatrechtskonferenz zu setzen. Hiezu ist die niederléindische
Regierung bereit. Die Einberufung der Konferenz hat sich bis anhin verzdgert,
weil inzwischen die Vereinheitlichung des Wechsel- und Checkrechts in den
Vordergrund getreten ist, und sodann auch, weil mangels Ratifikation durch
eine geniigende Anzahl von Staaten noch nicht siimtliche an der IV. Konferenz
beschlossenen Ubereinkiinfte in Rechtskraft erwachsen sind. Nach unseren
Erkundigungen wird dieser Fall aber bald eintreten, so dafl begriindete Aus-
sicht vorhanden ist, eine V. Konferenz werde in absehbarer Zeit einberufen
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werden konnen. Inzwischen wird der Bundesrat die Angelegenheit im Auge
behalten. Die Tatsache, daf3 schon seit langer Zeit keine Anfragen der Kantone
iiber die Durchfiihrung der Ubereinkunft mehr an die Bundesbehorden gelangt
sind, lifit darauf schliefien, dal an die Stelle der anfinglichen Unsicherheit
nunmehr eine gefestigte Praxis getreten ist. Auch diirfte das Inkrafttreten des
ZGB die Handhabung der Ubereinkunft in verschiedenen Punkten erleichtern.

8. Gesetzliche Bestrebungen
auf dem Gebiete der Jugendgerichtsbarkeit.

Gesetz iiber die Strafrechtspflege bei Verbrechen und Ver-
gehen im Kanton St. Gallen. Erlassen am 27. Februar 1912.

Art. 10. Die Beurteilung von Verbrechen und schweren Vergehen jugend-
licher Personen im Alter von 14—17 Jahren geschieht durch ein Jugendgericht,
bestehend aus drei Mitgliedern des Bezirksgerichtes, welche von diesem gewiihlt
werden, und zwei Mitgliedern einer amtlichen Jugendschutzkommission des be-
treffenden Bezirks, welche vom Priisidenten fiir jeden einzelnen Fall unter Be-
riicksichtigung der besondern Beschaffenheit desselben einberufen werden.

Art. 19,2. Kommen Jugendliche mit Erwachsenen zur Beurteilung, so
bleiben die Bestimmungen des Art. 10 vorbehalten.

Art. 34. Wenn Kinder oder jugendliche Personen unter 17 Jahren in Unter-
suchung fallen, soll sich diese auf ihre hiuslichen Verhiltnisse, bisherige Er-
ziehung, korperlichen, geistigen und moralischen Mingel und andere Verhilinisse
erstrecken, welche hinsichtlich der Beurteilung und Versorgung in Betracht
kommen kénnen.

Fiir diese Untersuchung ist, wenn es zweckmiiflig erscheint, die Mithilfe
von Arzten, Geistlichen, Lehrern oder Mitgliedern einer Jugendschutzkommission
in Anspruch zu nehmen.

Art. 39, 4. Die Verhaftung von jugendlichen Personen darf nur in drin-
genden Fillen oder bei Verbrechen stattfinden. An Stelle der Haft soll, wenn
moglich, Unterbringung in einer geeigneten Anstalt oder bei einer vertrauens-
wiirdigen Familie erfolgen, sofern die Riicksicht auf die hiiuslichen Verhiiltnisse
die Unterbringung oder die Belassung in der eigenen Familie nicht gestattet.
Der Verkehr von Minderjihrigen mit erwachsenen Verhafteten ist zu verhiiten.

Art. 90. Das Verhor beginnt mit einer angemessenen Ermahnung zur An-
gabe der Wahrheit. E

Bei Minderjihrigen oder Bevormundeten ist der Imhaber der elterlichen
oder vormundschaftlichen Gewalt festzustellen.

Art. 92,2. Wenn der Angeschuldigte minderjihrig ist oder unter Vor-
mundschaft steht, ist notigenfalls dem Inhaber der viterlichen oder vormund-
schaftlichen Gewalt oder dem zustiindigen Waisenamte Gelegenheit zur Wahrung
der Interessen des Angeschuldigten zu geben.

~ Art. 113. Wenn es sich um Verbrechen von Kindern oder jugendlichen
Personen unter 17 Jahren handelt, so finden fiir die Strafeinleitung und die

Aufhebung des Verfahrens die einschligigen Bestimmungen der Art. 114—119
Anwendung.
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Art. 114. Wenn eine Untersuchung durch den Gemeindeammann gefiihrt
wird, so sind nach deren Abschlufl die Akten mit einem kurzen Berichte ohne
Verzug dem Bezirksammann zuzustellen.

Der Bezirksammann priift die Vollstéindigkeit der Untersuchung und ord-
net, wo er es fiir notwendig findet, deren Vervollstindigung an oder nimmt
diese selbst vor.

Art. 115. Sind die Voraussetzungen der Strafeinleitung gegeben, so iiber-
weist er den Fall der zustiindigen Strafbehorde zur Beurteilung.

Die Strafeinleitungsschrift soll unter jeweiliger Angabe der beziiglichen
Aktenstiicke eine iibersichtliche Zusammenstellung der wesentlichen Unter-
suchungsergebnisse in tatsichlicher und rechtlicher Beziehung und am Schlusse
die einschligigen Bestimmungen der Strafgesetzgebung enthalten.

Art. 116. Wenn es sich um Kinder oder jugendliche Personen unter
17 Jahren handelt und nach den Verumstindungen des Falles gerichtliche Straf-
einleitung nicht stattzufinden hat, so iibermittelt der Bezirksammann die Akten
samt seinem Berichte dem Staatsanwalte.

Wenn dieser mit der Umgangnahme von der Strafeinleitung einverstanden
ist, so iiberweist er den Fall je nach seiner Beschaffenheit entweder an das
Bezirksamt behufs Anordnung der Bestrafung oder anderer erzieherischer Maf3-
nahmen durch die Eltern bezw. Vormundschaftsbehdrde oder an den Regierungs-
rat zur Verfiigung betreffend die Unterbringung des Angeklagten in einer Bes-
serungsanstalt. : :

Die Art. 118 und 119 finden sachgemiifie Anwendung.

Art. 117. Vergehen und Ubertretungen, welche zur Beurteilung an den
Gemeinderat oder an die Gerichtskommission gehtren wiirden, konnen vom
Bezirksammann oder Staatsanwalt wegen besonderer Strafwiirdigkeit oder, weil
die in Aussicht zu nehmende Strafe die Strafbefugnis des Gemeinderates oder der
Gerichiskommission iibersteigen wiirde, ausnahmsweise an das Bezirksgericht
geleitet werden.

Art. 118. Wenn nach Ansicht des Bezirksammanns die gesetzlichen Be-
dingungen zur Strafeinleitung nicht vorhanden sind, iibersendet er die Akten
mit einem begriindeten Antrag auf Aufhebung des Strafverfahrens dem Staats-
anwalt. Dieser kann die Erginzung der Untersuchung anordnen oder unter
den Vorausseizungen des Art. 101 (Abwesenheit, Vernehmungsunfihigkeit) das
Strafverfahren einstellen oder gemifi Art. 119 die Aufhebung desselben ver-
fiigen.

Sind jedoch Bezirksammann und Staatsanwalt auch nach allfillig durch-
gefiihrter Ergiinzung des Untersuches beziiglich der Aufhebung des Verfahrens
nicht gleicher Ansicht, so legt der Staatsanwalt die Akten mit seinem Antrage
dem Priisidenten der Anklagekammer zur Entscheidung vor.

Ehe der Staatsanwalt oder der Prisident der Anklagekammer die Aufhebung
des Verfahrens verfiigt, ist dem Zivilkliger Gelegenheit zu geben, die Akten
einzusehen unter Ansetzung einer Frist fiir die Vernehmlassung und Einreichung
eines allfilligen Begehrens um Vervollstindigung der Untersuchung. Soferne
der Zivilkliger gegen die Aufhebung des Verfahrens Einsprache erhebt, hat der
Prasident der Anklagekammer zu entscheiden.
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Art. 119. Die Aufhebung des Verfahrens hat zu erfolgen, wenn kein_ straf-
rechtlicher Tatbestand gegeben ist oder Straf- oder SchuldausschlieBungsgriinde
vorliegen oder ein geniiglicher Beweis mangelt.

Beziiglich der Kosten und der Entschidigung fiir unverschuldete Haft
finden die Art. 109 und 110 sachgemifie Anwendung.

Rekurse gegen die Entscheide betreffend Kosten und unverschuldete Haft
gehen an das Bezirksgericht desjenigen Bezirks, in welchem die Untersuchung
gefiihrt wurde. Das Bezirksgericht urteilt dariiber nach Einholung der Vernehm- .
lassung der betreffenden Untersuchungsstelle abschlielich.

Art. 127. Die Verhandlungen vor Gericht sind in der Regel offentlich.
Unerwachsenen und iibelbeleumdeten Personen ist der Zutritt zu verweigern.

Minderjihrige Angeklagte konnen von der Anhbrung der Parteivortriige
ganz oder teilweise ausgeschlossen werden.

Art. 143. Insbesondere sollen nicht beeidigl werden :
1. Personen, welche das siebzehnte Altersjahr noch nicht zuriickgelegt
haben.

Art. 174. Die Verhandlungen vor Jugendgencht sollen unter Ausschluf3
der Offentlichkeit und, wenn tunlich, 6rtlich und zeitlich getrennt von andern
Gerichtsverhandlungen stattfinden.

Eltern und Vormiindern der jugendlichen Angeklagten, sowie Mltghedem
der Jugendschutzkommission kann nach Ermessen des Priisidenten der Zutritt
zu den Verhandlungen gestattet werden.

Unwesentliche Formalitiiten kommen in Wegfall.

Art. 189. In gleicher Weise kann die Berufung ergriffen werden gegen
diejenigen Urteile der Jugendgerichte, in denen auf Gefiingnisstrafe erkannt
wurde.

Art. 202. Die Nichtigkeitsbeschwerde kann unter den in Art. 192 aufge-
fiilhrten Voraussetzungen und nach Mafigabe von Art. 193 bei der Rekurskom-
mission des Kantonsgerichts ergriffen werden: 3. gegen Haupturteile der Jugend-
gerichte, in denen nicht auf Geféingnis erkannt wurde.

Art. 231. Der Regierungsrat trifft die notigen Anordnungen fiir die Ver-
sorgung jugendlicher Personen, gegen welche gemifi dem durch Nachtragsgesetz
vom 27. Februar 1912 revidierten Art. 24 des Strafgesetzes Unterbringung in
einer Besserungsanstalt verfiigt wurde, eventuell fiir den Vollzug der an Stelle
jener Versorgung tretenden Gefingnisstrafe.

Diese wird, wenn nichts anderes verfiigt wurde, in der kantonalen Straf-
anstalt vollzogen; hiebei ist auf den erzieherischen Zweck der Strafe tunlichst
Riicksicht zu nehmen.

Der Regierungsrat kann aus wichtigen Griinden die Dauer der Versorgung
und der Gefingnisstrafe abkiirzen oder erstere, wenn sie sich zur Erreichung
des Besserungszweckes als ungeniigend erweist, verlingern, jedoch hochstens
um zwei Jahre.

Die Kosten der Unterbringung in einer Besserungsanstalt sind ndtigenfalls
bei Kantonsbiirgern zur Hilfte vom Staate und zur andern Hilfte von der armen-
unterstiitzungspflichtigen Gemeinde, unter Regrefirecht auf die unterstiitzungs-
pflichtigen Verwandten, zu tragen. Bei Nichtkantonsbiirgern wird die Heimat-
behorde um Deckung der Kosten angegangen. Wenn diese nicht erhiltlich ist,
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so bleibt es dem Regierungsrate vorbehalten, die Versorgung auf Kosten des
Staates zu vollziehen oder an deren Stelle andere MaBinahmen, eventuell poli-
zeiliche Ausweisung, treten zu lassen.

Art. 244, Von den im Strafgesetze vom 4. Januar 1886 mit Strafe be-
drohten Handlungen gelangen zur strafrechtlichen Untersuchung:

E. An das Jugendgericht:

Gemifl Art. 24, Abs. 2 des Strafgesetzes und Art. 10 dieses Gesetzes, die
von jugendlichen Personen im Alter von 14—17 Jahren begangenen Verbrechen
und schweren Vergehen, die {sonst gemiB den Bestimmungen dieses Artikels
von einer andern Gerichtsbehorde zu beurteilen wiiren.

Nachtragsgesetz zum Strafgesetz des Kantons
St.Galleniiber Verbrechen und Vergehen vom4.Januar 1886.
Erlassen am 27. Februar 1912.

Art. 24 des Strafgesetzes erhiilt folgende Fassung:

Gegen Kinder, welche bei Veriibung der strafbaren Handlung das
14. Lebensjahr noch nicht zuriickgelegt haben, findet eine gerichtliche Bestra-
fung wegen Verbrechen und Vergehen nicht statt. Sie konnen entweder den
Eltern oder der Vormundschaftsbehorde zur Bestrafung und zu andern erziehe-
rischen MaBinahmen iiberwiesen oder auf Beschlufl des Regierungsrates fiir ein
bis vier Jahre in einer Besserungsanstalt untergebracht werden.

Gegen jugendliche Personen, welche das 14. Altersjahr iiberschritten, aber
das 17. noch nicht zuriickgelegt haben, wird wegen leichterer Vergehen in
gleicher Weise verfahren. Wegen schwerer Vergehen und wegen Verbrechen
sind sie mit Unterbringung in einer Besserungsanstalt fiir ein bis vier Jahre
oder mit Gefiingnis, jedoch hochstens auf 3 Jahre zu bestrafen.

In allen Fillen} in welchen die Unterbringung in einer Besserungsanstalt
gerichtlich verhiingt wird, jst fiir den Fall, daf3 diese sich nicht bewerkstelligen
lasse oder der Verurteilte aus der Besserungsanstalt ausgewiesen werden sollte,
auf Gefidngnisstrafe bis auf hochstens ein Jahr zu erkennen.

An Stelle der Gefiingnisstrafe kann durch Verfiigung des Regierungsrates
jederzeit die Unterbringung in einer Besserungsanstalt treten.

Bei jugendlichen Personen unter 17 Jahren, welche wegen erheblicher
geistiger und korperlicher Gebrechen besonderer Behandlung bediirfen, kann
an Stelle der Unterbringung in einer Besserungsanstalt diejenige Heilbehandlung
angeordnet werden, welche deren Zustand erfordert.

Bei Personen, welche das 17. Lebensjahr iiberschritten, aber das 20. noch
nicht zuriickgelegt haben, findet auch auf Verbrechen nur Korrektionalstrafe
Anwendung, soferne die Tat mehr dem Leichtsinn als dem bdsen Willen zuzu-
schreiben ist und sich der Téter nicht im Riickfalle befindet.

Der Lehrerverein des Kantons Schaffhausen befiirwortete
im Dezember 1912 dem Grofien Rgt die Schaffung eines kanto-
nalen Jugendgerichtshofes.
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9. Jugendfiirsorgebestimmungen in neuen Armengesetzen.

Armengesetz fiir den Kanton Unterwalden nid dem

Wald vom 28. April 1912.

1.

§ 7. Als unterstiitzungsberechtigt sind insbesondere zu betrachten:
Vermogenslose Waisen oder sonst verlassene, hilflose Kinder, sowie solche,
welche armen Eltern wegen sittlicher oder korperlicher Vernachlissigung
abgenommen werden. (Vergleiche auch Art. 275, 283—85 des Schweizer. ZGB.
und § 33—38 des kantonalen Einfiihrungsgesetzes.)

§ 10,5. Unterstiitzungen, die der betreffenden Person bis zu ihrem

16. Altersjahre gespendet wurden, diirfen von derselben nicht zuriickverlangt
werden.

1,
2:

§ 14. Die Armenverwaltung hat folgende Obliegenheiten :

sie verwaltet das Armenvermogen, beaufsichtigt die Armen- und Waisen-
anstalten, sorgt fiir gewissenhafte, 6konomische und zweckmiilige Verwen-
dung der Mittel, untersucht die Zustinde der Hilfsbediirftigen und fafit
die entsprechenden Beschliisse.

§ 16. Die Armenverwaltung hat in zweckentsprechender Weise fiir die

Armen zu sorgen :

;5

Den Kindern soll eine gute christliche Erziehung zuteil werden; sie sind
zum fleiffigen Besuche der Schulen und des kirchlichen Religionsunterrichts
anzuhalten, neben der Schule gut zu beaufsichtigen, an eine ihren Kriiften
und Fihigkeiten angemessene, fiir das spitere praktische Leben moglichst

"~ gut vorbereitende Beschiftigung zu gewthnen und in Hinsicht auf Woh-

nung, Kleidung und iibrige Pflege gehorig zu unterhalten.

Die iiber dem schulpflichtigen Alter stehenden Personen, welche in-
folge korperlicher oder geistiger Gebrechen ihren Lebensunterhalt nicht
selbstindig gewinnen konnen, sind so unterzubringen, dal die ihnen all-
fillig noch innewohnende Arbeitskraft zu ihrem Unterhalte in Anspruch
genommen und verwendet, Aufsicht iiber sie ausgeiibt und ihnen im
iibrigen Schutz und Pflege gewihrt wird.

Armen Kindern und Erwachsenen ist in Krankheitsfillen, mittellosen
Wochnerinnen bei der Niederkunft zur rechten Zeit irztliche Hilfe, die
entsprechende Pflege und das zur Wiederherstellung der Gesundheit
Nétige zu leisten.

§ 17. Die Versorgung der Armen geschieht :

durch Versorgung der Kinder in Erziehungsanstalten oder in braven,
christlichen Familien im Sinne von § 53 dieses Gesetzes;

durch Unterbringung von geistig und korperlich hiefiir geeigneten jungen
Leuten in die Berufslehre zu rechtschaffenen, tiichtigen Meistern.

§ 19,3. Rechtschaffenen Eltern, bezw. Vitern oder Miittern, welche ihre

Kinder infolge Armut oder ungeniigenden Verdienstes nicht zu erhalten ver-
mogen, die jedoch Garantie fiir gute Erziehung bieten, diirfen ohne ihre Einwil-
ligung die Kinder von der Armenverwaltung nicht weggenommen werden.

§ 20. Bei moralisch zerriitteten Familienverhiltnissen kann der Ge-

meinderat nach erfolgter Entziehung der elterlichen Gewalt (§ 33 des Einfiih-
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rungsgesetzes zum ZGB.) die ganze Familie der Armenverwaltung iibergeben.
Derselben werden in diesem Falle zugleich die Obliegenheiten des Vormundes
iibertragen, und sie hat entweder simtliche Familienglieder in die Armenanstalt
oder an sonstigen entsprechenden, fiir geistiges und leibliches Wohl Gewihr
bietenden Orten unterzubringen, oder sie verhilt je nach Umstinden beide
Eltern oder doch den einen oder andern Elternteil zu entsprechendem Beitrag
an die Verpflegungskosten der iibrigen Familienglieder. :

§ 27. Der Staat bildet eine kantonale Armenkasse und leistet daraus an
alle jene Armengemeinden, welche einen Steueransatz von mehr als 0,60° 00
haben, Beitriige zu folgenden Zwecken: :

2. fiir Versorgung von schwachsinnigen, taubstummen, blinden, epileptischen,
verwahrlosten oder mit verbrecherischer Manie behafteten Kinder oder
Erwachsenen in den entsprechenden, diesen besonderen Zwecken dienen-
den Anstalten.

§ 44. Aller Bettel, in welcher Form er geschehen mag, ist strengstens
verboten. Fiir Kinder und Pflegebefohlene, die sich damit abgeben und be-
troffen werden, sind Eltern und Pflegeeltern verantwortlich und strafbar.

§ 51. Um die Kinder vor schlimmer Beeinflussung zu schiiizen, ist eine
Trennung der Kinder von den erwachsenen Anstaltsinsassen beim Essen, in
der Erholung und in den Schlafriumen systematisch durchzufiihren, woriiber
die Anstalts- und Aufsichtsorgane genau zu wachen haben.

§ 52. Mit der Entlassung der Kinder aus der Anstaltserziehung hort die
offentliche Fiirsorgepflicht ihnen gegeniiber nicht auf. Sie bleiben bis zur Er-
reichung des Miindigkeitsalters unter der besonderen Obsorge und in Fillen
von Art. 20 unter der Vormundschaft’ ihrer heimatlichen Armenverwaltung.
Diese hat dariiber zu wachen, dafi die heranwachsende Jugend vor Gefahren
geschiitzt, vor Verirrungen bewahrt und Beschiftigungen und Berufstitigkeiten
zugefiithrt wird, die den kérperlichen und geistigen Fihigkeiten der einzelnen
entsprechen und sie in den Stand setzen, ein ehrbares Auskommen zu finden
und niitzliche Glieder der menschlichen Gesellschaft zu werden.

§ 53. Spitestens mit dem zuriickgelegten 13. und bis mindestens zum
16. Altersjahre werden die Kinder in der Regel in guten Familien zur Pflege
und zur Einfiihruhg in die hiuslichen und landwirtschaftlichen Arbeiten unter-
gebracht. Die Armenverwaltung hat mit der betreffenden Familie einen den Er-
ziehungszweck und alle in Betracht fallenden Verhiltnisse genau beriicksich-
~ tigenden schriftlichen Vertrag abzuschlieBen.

Das gleiche gilt von jenen Kindern, die zur Erlernung eines Handwerks
oder Berufes einem tiichtigen Lehrmeister oder einer fachkundigen Lehr-
meisterin iibergeben werden.

Gesetz betreffend die Armenfiirsorge des Kantons
Solothurn vom 17. Nov. 1912.

B. Fiirsorge fiir Jugendliche.

§ 7. Die Gemeinden haben auf ihre Rechnung fiir die Verpflegung und
Erziehung derjenigen jugendlichen Personen zu sorgen:

a) welche elternlos sind und kein eigenes Vermogen besitzen,
b) fiir welche ihre Eltern wegen Armut nicht sorgen konnen,
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¢) welche nach erfolgter Entziehung der elterlichen Gewalt (Art. 285 des

Schweizerischen Zivilgesetzbuches) oder infolge einer Verfiigung wegen

pflichtwidrigen Verhaltens der Eltern, wegen Gefiihrdung und Verwahrlosung

des Kindes (Art. 283 und 284 ZGB.) von der Vormundschaftsbehdrde der

Armenpflege zugewiesen werden.

Jugendliche im Sinne dieses Abschnittes sind alle Personen, welche das
sechzehnte Altersjahr noch nicht zuriickgelegt haben, sowie diejenigen, die
iiber dieses Alter hinaus bis zur Volljihrigkeit aus besonderen Griinden noch
der Obhut bediirfen.

§ 8. Die Gemeinden konnen die Obliegenheiten nach § 7 dieses Gesetzes
in jedem einzelnen Falle durch ihre eigenen Organe besorgen lassen oder
Armenerziehungsvereinen iibertragen. Die letztern sind den Gemeinden und
dem Regierungsrat fiir die Uberwachung der ihrer Obhut anvertrauten jugend-
lichen Personen verantwortlich. Die Ubertragung der Fiirsorge an einen
Armenerziehungsverein darf von der Gemeinde nur riickgingig gemacht werden,
wenn dies unbeschadet der Interessen der Versorgten geschehen kann. Uber
Anstiinde entscheidet der Regierungsrat.

§ 9. Die Jugendlichen sind in der Regel in Familien, die ausreichende
Gewihr fiir gute Verpflegung und Erziehung bieten, zu versorgen. Anstalts-
versorgung hat einzutreten, wenn korperliche, sittliche oder geistige Mingel
der zu Versorgenden dies erfordern oder wenn sich keine geeigneten Pflege-
eltern finden.

§ 10. Von den Gemeinden und Armenerziehungsvereinen sind mit den
Pflegeeltern oder Anstalten Vertrige abzuschliefien.

Jeder der vertragschlieBenden Teile kann unter Beobachtung der zu verein-
barenden Kiindigungsfristen die Verpflegungsvertrige auflosen.

Aus wichtigen Griinden, insbesondere bei mangelhafter Versorgung und
Uberwachung, MiShandlung usw., kann indessen die Wegnahme ohne Kiindigung
erfolgen, ohne dafl deswegen den Pflegeeltern ein Entschidigungsanspruch zu-
steht. Uber die Berechtigung zur Wegnahme ohne Kiindigung entscheidet im
Streitfalle der Regierungsrat.

§ 11. Wird durch eine Gemeinde die Obhut iiber eine jugendliche Person
einem Armenerziehungsverein iibertragen, sind die Beitrige der Beteiligten
durch Vereinbarung zum voraus festzusetzen. Der Armenerziehungsverein, der
die Obhut iibernimmt, hat in der Regel. wenigstens einen Drittel der Kosten
zu tragen.

§ 12. Der Regierungsrat hat die Versorgung von Jugendlichen zu iiber-
wachen. Er kann zu diesem Zwecke einen oder mehrere besondere Inspek-
toren bezeichnen und iiber deren Rechte und Pflichten ein Reglement erlassen.

Die Gemeinden und Armenerziehungsvereine haben alljihrlich auf den
1. Februar dem Departement des Armenwesens die Namen der von ihnen ver-
sorgten jugendlichen Personen mit Angabe der Pflegeeltern und Anstalten mit-
zuteilen.

Der Regierungsrat ist befugt, bei zutage tretenden Mifistinden die ndtigen
Verfiigungen zu erlassen, insbesondere auch anderweitige Versorgung anzu-
ordnen.

§ 13. Der Staat fordert die Bestrebungen zur richtigen Durchfithrung und
Verbesserung der Armenerziehung.
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Von dem zur Bekiimpfung des Alkoholismus bestimmten Anteil des Kan-
tons an den Reineinnahmen aus dem Alkoholmonopol (Alkoholzehntel) ist ein
durch Verordnung des Kantonsrates festzusetzender Teil fiir die Armenerziehung
zu verwenden. Der Regierungsrat nimmt alljihrlich die Verteilung unter die
Armenerziehungsvereine und die Anstalten, welche vorab der Armenerziehung
dienen, nach Mafigabe ihrer Leistungen vor.

Der Regierungsrat ist iiberdies befugt, den Armenerziehungsvereinen und
-anstalten aus den fiir Armenzwecke verfiigharen Mitteln weitere Beitrige zu
bewilligen.

§ 14. Der Staat leistet Beitriige an die Kosten der Versorgung von unbe-
mittelten Minderjihrigen, welche wegen korperlicher oder geistiger Gebrechen
in Anstalten fiir Taubstumme, Blinde, Epileptische, Schwachsinnige usw. unter-
gebracht werden miissen. Ebenso werden Beitrige ausgerichtet an die Aus-
lagen fiir die Unterbringung jugendlicher Personen in Erziehungs- und Besse-
rungsanstalten, sowie in Zwangserziehungs- oder andern geeigneten Anstalten.
(§ 87 des kantonalen Einfiihrungsgesetzes zum ZGB.)

. Es konnen solchen Anstalten auch direkt Beitrige bewilligt werden.

§ 27,4. Mit der Fiirsorge fiir Jugendliche konnen unter der Aufsicht und
Verantwortlichkeit der Armenpflege besondere Patrone und Patroninnen betraut
werden.

§ 29. Der Armenpflege liegt insbesondere folgendes ob:

¢) Sie entscheidet iiber Unterstiitzungsgesuche und Pflegevertriige, sowie iiber
die Zuweisung von Jugendlichen an Armenerziehungsvereine unter Fest-
setzung der Bedingungen.

§ 31,2. Die nach § 12, Abs. 1, fiir die Versorgung Jugendlicher bestellten
Inspektoren kénnen vom Regierungsrat auch mit der Ausiibung der Oberaufsicht
iiber die Armenversorgung Erwachsener betraut werden.

In seiner Botschaft an das Volk sagt der Regierungsrat:
Ganz besondere Sorgfalt wird der Fiirsorge fiir Jugendliche
zugewendet; gerade sie hat nicht nur fiir den Augenblick, son-
dern auch fiir die Zukunft, fiir eine kommende Generation, eine
groBe Bedeutung.

Armengesetzentwurf des Departementes des Ge-
meindewesens des Kantons Luzern vom Mai 1912.

§ 5. Die Einwohnergemeinde des Wohnortes unterstiitzt:

4. Findelkinder, die in der Gemeinde eingebiirgert sind, ev. im Sinne von
Art. 330, Absatz 2 ZGB.
§ 6. Die Einwohnergemeinde des Wohnortes hat im Sinne von § 5 die

gesetzlichen Beitriige zu leisten an die Versorgungskosten:

a) der Taubstummen und schwachsinnigen Kinder armer Eltern.
§ 9. Der Staat leistet Beitrige an:

a) die Taubstummenanstalt;

b) die Errichtung von Armen- und Waisenhéusern;

c) den Bau einer Blindenanstalt;

d) die Erstellung von Amtsanstalten fiir die Pflege und Erziehung armer
Kinder.

Jugendfiirsorge. 4
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§ 11. Ohne Not und zwingende Griinde darf keine Familie aufgelost
werden.

§ 16. Der Versorgung und Erziehung armer Kinder, sowie der Jugend-
fiirsorge iiberhaupt, ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

§ 17. Arme Kinder sind bei geeigneten Pflegeeltern oder in Anstalten
unterzubringen, die fir eine sorgfiltige Erziehung und gute Pflege Gewiihr
bieten. Sie sind zu einem entsprechenden Berufe heranzubilden.

§ 18. Ganz besonderer Fiirsorge bediirfen die aulerehelichen Kinder. Wo
sie nicht bei der Mutter belassen werden konnen, sollen sie passend versorgt
werden.

§ 19. Schulpflichtige Kinder diirfen nicht in Anstalten fiir erwachsene
Unterstiitzungsbediirftige versorgt werden; Ausnahmen sind nur in solchen An-
stalten gestattet, wo die ginzliche Trennung der Erwachsenen von den Kindern
durchgefiihrt ist.

§ 20. Fiir die Versorgung und Erziehung korperlich oder geistig anor-
maler Kinder gelten die Bestimmungen des Erziehungsgesetzes.

§ 21. Bei der Versorgung der Armen sind Kehrgingerei oder Minder-
steigerung verboten. :

§ 22. Vertriige iiber die Aufnahme in Familien sollen in der Regel nur
fiir ein Jahr abgeschlossen werden. :

§ 23. Uber die verkostgeldeten Kinder reicht der Gemeinderat alle Jahre
im Januar dem Amtsgehilfen ein Verzeichnis ein, welches enthalten soll:

Vor- und Geschlechtsname der Kinder;

Vor- und Geschlechtsname der Pflegeeltern und ihren Wohnort;
Angaben iiber das Kostgeld;

Anfang und Ende des Pflegevertrages;

Bericht iiber das Pflegekind.

§ 27. Anstalten (Armen- und Waisenhiuser, Altersasyle, Pflegeantalten etc.)
sind zweckdienlich einzurichten. Pliine neuer Anstalten unterliegen der Ge-
nehmigung des Regierungsrates. ;

§ 35. Unterstiitzungen, die den betreffenden Personen im Kindesalter
(bis zum vollendeten 16. Altersjahre) zukamen, konnen nur zuriickverlangt
werden bei kinderlosem Absterben der Unterstiitzten. ;

§ 43. Der Gemeinderat hat folgende Obliegenheiten.

2. Die Anordnung:

b) der Versorgung der in der Gemeinde wohnhaften taubstummen und

schwachsinnigen Kinder armer Eltern.

§ 44. Der Amtsgehilfe, welcher seine Titigkeit ausschliefilich seinem
Amte zu widmen hat und keine Nebenbeschiiftigungen iibernehmen darf, iibt
die Aufsicht aus iiber die Armenpflege in den Gemeinden. Speziell iiberwacht
er die Versorgung der Kinder und der iibrigen Armen, im weiteren kontrolliert
er genau den Betrieb der Armen- und Waisenanstalten und erstatiet dem Re-
gierungsrate alljihrlich Bericht.

§ 45. Das Departement des Gemeindewesens besorgt:

4. die Oberaufsicht iiber die Armen- und Kinderanstalten.

§ 51. Die freiwillige Armenpflege kann zur Durchfiihrung einer geord-

neten Armenfiirsorge bei den zustindigen Behdrden dieselben Mafiregeln bean-
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tragen, welche der gesetzlichen Armenpflege zustehen. Es kann ihr auch die
elterliche Gewalt iiber arme (aufiereheliche) Kinder zugesprochen werden.

§ 52. Bei pflichtwidrigem Verhalten der Eltern gegen die Kinder und der
Kinder gegen die Eltern soll gemidfi den Bestimmungen der Art. 283 bis 289
des ZGB. vorgegangen werden. ;

§ 55. Verweis, Verbot des Wirtshausbesuches, Arrest bis auf 6 Tage,
eventuell Uberweisung an den Amtsstatthalter wegen Ungehorsams gegen amt-
liche Verfiigungen (Polizeistrafgesetz §§ 36 und 152), Einweisung in die Zwangs-
arbeitsanstalt nach den Bestimmungen des beziiglichen Gesetzes, Versetzung in
eine Trinkerheilanstalt nach dem Gesetze iiber die Versorgung der Gewohnheits-
trinker kdnnen angewendet werden gegen:

b) Eltern und Pflegeeltern, welche ihre Kinder oder andere ihnen anvertraute

Personen dem Bettel nachschicken oder betteln lassen;

e) gerichtlich alimentationspflichtig erklirte Ehegatten und Viter auflerehe-
licher Kinder, die ihrer Pflicht boswillig nicht nachkommen, und zwar
auch dann, wenn sie Kantonsfremde sind.

Gesetz iiber die Armenpolizei und die Enthaltungs-
und Arbeitsanstalten des Kantons Bern vom 1. Dezember
1912.

Art. 2,2. Kinder, die auf dem Bettel ergriffen werden, sind zuriickzu-
transportieren unter Mitteilung an den Armeninspektor des Kreises, aus dem
die Kinder stammen. Dieser Beamte soll das Zweckdienliche veranlassen. Im
iibrigen sind §§ 88 und 89 des Armengesetzes (Behandlung sittlich gefiihrdeter,
verdorbener oder verwahrloster Kinder) mafigebend.

Die begleitende Person darf nicht ein uniformierter Landjiger sein.

Art. 3. Eltern, die sich dem Miiliggang oder dem Trunk ergeben und da-
durch bewirken, daBl sie oder ihre Kinder in Not geraten miissen, kénnen nach
vorheriger nutzloser Verwarnung durch die Armenbehdrden mit Arrest bestraft
werden.

Art. 7. Kinder unter 16 Jahren sind nicht strafbar.

Art. 23. Die Gemeinden haben fiir angemessene Arrestlokale zu sorgen.

Auf die Trennung der Geschlechter und der Jugendlichen von den Er-
wachsenen ist Bedacht zu nehmen.

Art. 27. Wegen schweren Bettels wird mit Gefiingnis oder Arbeitshaus
bestraft: wer gewohnheitsmiflig oder in Begleitung von Kindern oder in Ge-
sellschaft von nicht zum gleichen Familienverband gehdrenden Personen oder
unter Drohungen oder unter falschen Angaben iiber seine Verhilinisse bettelt.

Art. 32. Wer Pfleglinge, Unterstiitzte, Bevormundete oder unter Patronat
Stehende zu Ungehorsam gegeniiber ihren Ubergeordneten oder Behorden auf-
reizt oder anderswie storend oder schlecht auf sie einwirkt, wird nach vor-
heriger nutzloser Verwarnung durch die Armenbehérde erstmals mit Gefingnis
bis zu 4 Tagen und im Wiederholungsfall mit Gefingnis bis zu 60 Tagen
bestraft.

Art. 33. Eltern, die ihre Kinder boswillig verlassen oder in hilflosen Zu-
stand versetzen, und andere Personen, die an Kindern, Kranken oder Gebrech-
lichen, zu deren Verpflegung oder Obhut sie verpflichtet sind, eine solche
Handlung begehen, machen sich der boswilligen Verlassung schuldig und sind
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wenn nicht die strengeren Bestimmungen des Strafgesetzbuches betreffend Aus-
setzung Anwendung finden, mit Gefingnis oder Arbeitshaus zu bestrafen.

Art. 34. Wer eine von Behdrden oder Privaten verkostgeldete oder eine
zugeteilte Person durch schlechte Verpflegung vernachlissigt, durch Uberan-
strengung ausbeutet oder durch Anwendung unpassender Schlafriume oder
sonstwie gefihrdet, wird nach vorheriger fruchtloser Warnung durch die Armen-
behdrde mit Bufie bis zu Fr. 100 oder mit Gefingnis bestraft, insofern die
Handlung nicht in ein schwereres Vergehen iibergeht, das durch das Strafgesetz
schirfer geahndet wird. Auflerdem hat die Armenbehdrde fiir sofortige Weg-
nahme der verpflegten Person besorgt zu sein.

Art. 36. Der Mifibrauch der Disziplinargewalt gegeniiber Kindern, die von
Armenbehdrden oder Privaten in Familien oder Erziehungsanstalten in Pflege
gegeben sind, wird von Amtes wegen verfolgt und gemifi Art. 146 Str. G.
bestraft.

Die Ortspolizeibehtrde, die Armenbehdrde und der Armeninspektor haben
eine besondere Anzeigepflicht.

Art. 61. Die Arbeitsanstalten sind. bestimmt zur Aufnahme :

b) minderjihriger bosartiger oder sittlich verdorbener Personen.

Diese Anstalten zerfallen in solche fiir arbeitsfihige volljihrige und solche
fiir minderjihrige Personen. In beiden Kategorien ist die Trennung der Ge-
schlechter strenge durchzufiihren.

Art. 62. In die Arbeitsanstalten werden versetzt:

1. Personen im Alter von 16 bis 20 Jahren, welche den Weisungen ihrer
Eltern oder Vormiinder oder Patrone oder Aufsichtsbehdrden trotz der
vorher angewandten Disziplinarmittel sich widersetzen oder deren Ver-
setzung in eine Anstalt wegen sittlicher Verdorbenheit sich als notwendig
erweist ;

3. Eltern oder Pflegeeltern, die trotz erfolgter Mahnung und Verwarnung
ihre Pflichten gegen ihre Kinder oder andere unter ihrer Aufsicht stehende
Personen nicht erfiillen, diese letzteren vernachlissigen oder zu gesetz-
widrigen und strafbaren Handlungen, insbesondere zu Bettel oder Dieb-
stahl oder Schulunfleiff (Art. 68, Abs. 2 des Primarschulgesetzes vom
6. Mai 1894) oder zu Ungehorsam gegeniiber ihren Vorgesetzten veran-
lassen oder darin bestirken;

5. strafrechtlich verurteilte minderjihrige Personen.

Art. 78. Desgleichen wird auch den privaten Erziehungs- und Fiirsorge-
vereinen, welche nach Genehmigung ihrer Statuten durch den Regierungsrat
die staatliche Sanktion erhalten, in all den Fillen, wo das vorliegende Gesetz
oder andere Gesetze und Dekrete Bestimmungen zum Schutz der leiblichen und
geistigen Wohlfahrt verpflegter minderjihriger Personen aufstellen, das Recht
der Antragstellung an die Gemeinde- und Staatsbehdrden zugestanden.

Die definitive Beschlufifassung und der Vollzug der beschlossenen Maf}-
nahmen ist Sache der 6ffentlichen Behorden.

Die Direktionen von im Kanton Bern bestehenden Arbeiterheimen, deren
Statuten vom Regierungsrat genehmigt sind, haben unter den Vorbehalten von
Alinea 2 und 3 ein Antragsrecht in bezug auf die Versetzung voIl]ahrlger oder
minderjihriger Personen in Arbeitsanstalten.
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10. Jugendschutzbestimmungen in neuen Schulgesetzen.

Im Jahr 1912 sind keine neuen Schulgesetze erlassen worden.

Im Schuljahr 1911/12 ist in Kraft getreten das Reglement
fiir die Volksschulen des Kantons Wallis mit folgenden
Jugendschutzbestimmungen: :

Art. 4. Nicht zugelassen (zur Schule) werden die vom Schularzt als bil-
dungsunfihig erklirten Kinder und solche, die mit Gebrechen behaftet sind,
welche den Schulbesuch unmoglich machen.

Art. 23. Nicht zugelassen (zur Kleinkinderschule) werden blinde, taub-
stamme, schwachsinnige und mit ansteckenden Krankheiten behaftete Kinder.
Art. 90. In der Regel kommen folgende Strafmittel zur Anwendung:

4. das Nachsitzen nach Schlu8 der Schule. Diese BuBie soll in der Regel
nicht iiber eine Stunde dauern;

5. die Haft in einem von der Gemeinde zur Verfiigung gestellten Lokal. Die
Verhaftung erfolgt auf Grund eines schriftlichen Befehls des Priisidenten
des Schulausschusses durch einen Polizisten der Gemeinde. Es ist dafiir
zu sorgen, dafl die Gesundheit des Kindes keinen Schaden nehme und
ihm hinreichende Nahrung geboten werde.

Diese Strafe findet Anwendung bei anhaltender Triigheit des Schiilers,
oder wenn er, ohne sich gerade férmlich aufzulehnen, doch sich grob und
frech behimmt. :

Art. 126. Dem Lehrer ist untersagt:

3. die Schiiler zu miShandeln;

7. Anspielungen auf das offentliche oder das Privatleben der Eltern der
Schiiler zu machen oder gegen dieselben Beleidigungen oder Grobheiten
auszustofien.

Art. 152. Der Schulinspektor richtet seine Aufmerksamkeit insbesondere:

3. auf die Gesundheit und perstnliche Reinlichkeit der Kinder und deren
Kleidung.

Art. 184. Schularzt ist in der Regel der Bezirksarzt. Seine Vergiitungen
sind durch den Staatsratsentscheid vom 6. Mirz 1908 bestimmt.

Art. 185. Seine Dienstobliegenheiten sind:

1. alljihrlich zu Beginn des Schuljahres eine sorgfiltige und eingehende
Untersuchung der Schiiler und der Lehrerschaft vorzunehmen;

2. iiber seine Untersuchung Bericht zu erstatten und je ein Doppel desselben
vor dem 1. Januar dem Erziehungsamt und dem Schulinspektor zuzustellen.
Von der Schulhygiene handeln eingehend die Art. 187—213.

Das Gesetz betreffend die Leistungen des Staates
fiir das Volksschulwesen und die Besoldungen der Lehrer
des Kantons Ziirich vom 29. Sept. 1912 bestimmt in § 4:

Der Staatsbeitrag befréigt hochstens:
b) drei Viertel der Kosten fiir Versorgung anormaler, bildungs-
fahiger Kinder in Erziehungsanstalten;
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c) die Hifte der Ausgaben fiir:
2. die Erniihrung und Bekleidung armer Schulkinder, sowie
fiir Jugendhorte, Ferienkolonien und Kindergirten.

11. Jugendschutzbestimmungen in neuen Lehrlings- und
Arbeiterinnenschutzgesetzen und Gesetzen betreffend
Markt- und Hausierwesen.

Legge sugli apprendisti della Repubblica e¢ Cantone del
Ticino (15 gennaio 1912.)

Art. 4. Sono apprendisti, nel senso della presente legge, tutte le persone
minorenni, uomini e donne, che intendono imparare una professione presso un
istituto di commercio, un’azienda industriale od un’officina d’arti e mestieri.

Se l'apprendista diventa maggiorenne, resta nondimeno legato fino alla
scadenza dei termini del contratto.

Art. 5. Ogni apprendista, per essere riconosciuto come tale, deve avere
frequentato tutti i corsi delle scuole elementari e compiuto il 140 anno di eta.

Il Consiglio di Stato potra preserivere in via di regolamento il certificato
medico di sana costituzione fisica per l'esercizio di determinate industrie o
professioni. ?

Art. 6. Non sard permesso di tenere apprendisti a quei padroni che siano
puniti dalla legge per oltraggio al pudore, che non sono in possesso dei loro
diritti civili per reati comuni o che fossero recidivi nella violazione della pre-
sente legge specialmente per cid che riguarda il trattamento agli apprendisti.

Art. 7. Qualsiasi tirocinio deve essere regolato da uno speciale contratto
scritto sul formulario officiale rilasciato gratuitamente dal Dipartimento d’Igiene
e stabilito a norma dell’art. 324 C.O.

Art. 8. 1l contratto di tirocinio deve contenere:

a) nome, cognome, domicilio e professione del padrone;

b) nome, cognome, domicilio, data della nascita e luogo di origine dell’appren-
dista;

¢) nome, cognome e domicilio del rappresentante legate dell’apprendista;

d) il genere di professione;

e) la durata del tirocinio ;

f) il tempo di prova;

g) le ore di lavoro;

h) gli obblighi reciproci fra padrone ed apprendista;

i) i casi in cui una delle parti contraenti @ in diritto di esigere la rottura
del contratto;

k) la stipulazione anticipata di un eventuale salario e del sistema di retri-
buzione;

1) la data e le firme del padrone, dell’apprendista e del suo rappresentante
legate.

Art. 9. Il contratto dovra essere steso in tre copie, delle quali una spetta
al padrone, una all’apprendista od al suo rappresentante e la terza sara deposta
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presso la Municipalita del Comune di domicilio da parte del padrone entro
dieci giorni dalla firma.

Di ogni eventuale variazione o cessazione di contratto sard data conoscenza
alla Municipalitd stessa.

Art. 14,2. Il padrone non potra costringere I'apprendista a lavori domestici
od a qualsiasi altro lavoro od accupazione estranei alla sua futura professione,
in quanto ne risulti danno al tirocinio.

Art. 16. Se I'apprendista abita presso il padrone, questi & tenuto a sor-
vegliare la sua condotta; dovra trattarlo da buon padre di famiglia, provvederlo
di un alloggio decente in letto separato e nutrirlo con cibo sano e sufficiente.

Qualora si ammalasse, il padrone dovra renderne immediatemente consa-
pevoli i genitori o tutori e provvedere subito alla cura medica.

Art. 18. 1l padrone deve cosiringere 'apprendista a frequentare le scuole
obbligatorie.

Ove esiste una scuola professionale od un istituto del genere, egli obbli-
ghera 'apprendista a frequentarla anche se le lezioni cadono in ore di lavoro,
senza trattenuta alcuna sul salario. Detti corsi professionali sono obbligatori
anche per gli apprendisti residenti nelle localita comprese nel raggio di 3 km.

L’apprendista non potra essere obbligato al lavoro olire l'orario normale
allo scopo di riguadagnare il tempo pertudo per le lezioni.

Art. 19. 11 limite massimo della giornata di lavoro di un apprendista sara,
compreso il tempo impiegato a frequentare le suddette scuole, di dieci ore.
Per il resto volgono le disposizioni della legge federale sul lavoro nelle fabbriche.

Art. 20. 11 lavoro festivo e notturno & assolutamente vietato all’appren-
dista. Per lavoro notturno s’intende quello dalle 8 pom. alle 6 ant.

Negli stabilimenti in cui il lavoro festivo o notturno fosse indispensabile,
li Consiglio di Stato potra, udito il parere della Commissione di sorveglianza,
permettere in via eccezionale che solo l'apprendista di sesso maschile venga
occupato, quando al medesimo sia assicurato il riposo durante il giorno, piu
un riposo consecutivo di almeno 10 ore ed uno speziale compenso pel lavoro
festivo. ;

Sono riservate le speziali disposizioni di legge sul riposo festivo nelle
aziende commerciali ed industriali di carrattere privato.

Art. 24. Al termine del tirocinio I'appendrista dovra subire un esame che
comprovi ch’egli ha acquistato la conoscenza e I'abilitd necessarie per esercitare
la professione. .

Gli esami saranno assistiti dalla Commissione di sorveglianza.

Art. 25. 11 Consiglio di Stato sorveglia 'esecuzione della presente legge
a mezzo del suo Dipartimento d’Igiene e di una speciale Commissione di sor-
veglianza composta die 8 membri e 2 supplenti.

Art. 26. I membri della Commissione di sorveglianza hanno il diritto di
visitare in ogni tempo gli apprendisti nelle officine e nelle case di commercio
dove lavorano, di esaminare se i contratti di tirocinio sono conformi alle pre-
scrizioni legali e di accetarsi se i rapporti fra padroni ed apprendisti procedono
a sensi della presente legge.

Im Verlaufe des Jahres 1912 (3. Juli) ist im Kanton Tessin
auch ein Gesetz betreffend Organisation des gewerblichen Unter-
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richts (Legge sul insegnameénto professionale) erlassen worden.
Dieses sieht vor: '

I. Primar- und Sekundarschulen fiir Gewerbe und Handwerk. Erstere
werden in jeder Ortschaft eingerichtet, wo eine Notwendigkeit hierfiir vorhanden
ist. In Lugano, Bellinzona, Locarno. Mendrisio, Biasca und Arzo gibt es solche
Sekundarschulen. In die Primar-Gewerbeschule werden alle jungen Leute mit
vollendeter Elementarschulbildung aufgenommen. Die Werkstiitten- und Fabrik-
lehrlinge des Ortes sind zum Besuch dieser Schulen vom 14.—19. Altersjahr
verpflichtet. Die Lehrmeister sind verpflichtet, ihnen die notigen Stunden zum
Besuch des Unterrichts freizugeben.

II. Berufsschulen fiir Frauen. Die Gemeinden konnen sie einrichten je
nach Bedarf. Sie zerfallen in Haushaltungs- und Handelsschulen. In die
ersteren werden aufgenommen die aus der Elementarschule entlassenen Médchen.
Haben sie das 13. Altersjahr vollendet, miissen sie sich einer Aufnahmepriifung
unterziehen. In die Handelsschulen werden aufgenommen: Midchen mit voll-
endetem 14. Lebensjahre, die ein Entlassungszeugnis einer htheren Schule oder
ein Entlassungsdiplom einer Berufsschule fiir Frauen vorweisen, oder sich einer
Aufnahmepriifung unterziehen. Die Sektion fiir Haushaltungs- und Arbeits-
lehrerinnen umfafit vier Unterrichtsjahre. Es konnen in sie aufgenommen
werden Midchen von 14 Jahren, die einer htheren Schule entlassen sind oder
sich einer Aufnahmepriifung unterziehen. Die Lehrmeisterinnen und Inhaber
von Geschiiften sind verpfichtet, ihren Lehrtochtern die nétige Zeit zum Besuch
dieser Schulen frei zu geben.

III. Ambulante Haushaltungs- und Arbeitsschulkurse fiir Gegenden, wo es
keine Berufsschulen fiir Frauen gibt. In diese Kurse werden aufgenommen
alle Frauen und Midchen mit Elementarschulbildung, die nicht mehr als
25 Jahre zihlen.

IV. Hohere Berufsschulen: 1. das Seminar in Locarno zur Heranbildung
von Lehrern und Lehrerinnen fiir Kleinkinder- und hdhere Schulen; 2. die
kantonale Handelsschule in Bellinzona; 3. die Schule fiir Technik und dekorative
Kunst in Lugano.

AuBer dem Kanton Tessin haben das Lehrlingswesen gesetz-
lich geregelt folgende Kantone: Neuenburg, Freiburg, Waadt,
Genf, Obwalden, Glarus, Wallis, Zug, Bern, Luzern,
Ziirich, Baselstadt und Schwyz (13).

Die Minimaldauer der Lehrzeit ist im wesentlichen in
allen eben genannten Kantonen dieselbe. Sie richtet sich in der
Regel nach den vom schweizerischen Gewerbeverein aufgestellten
Normen und ist meist, mit nur geringfiigigen Abweichungen, fol-
gendermafien angesetzt:

Auf vier Jahre fiir Buchdrucker (Setzer oder Maschinen-
meister), Graveure, Lithographen, SchriftgieBer, Ziselierer.

Auf dreieinhalb Jahre fiir Bildhauer (Holz- und Stein),
Biichsenmacher, Dekorationsmaler, Elektromechaniker, Glasmaler,
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Goldschmiede, Instrumentenmacher (chirurgische, physikalische,
mathematische, musikalische), Kleinmechaniker, Kunstschlosser,
Maschinenschlosser, Mechaniker, Modellschreiner, Prazisionsmecha-
niker, Xylographen.

Auf drei Jahre fiir Autotypeure, Bandagisten, Bauzeichner,
Bleiglaser, Buchbinder, Drechsler, Elektromonteure, Emailleure,
Former, Galvanoplastiker, Gerber, Giefler, Gipser, Giirtler, Handels-
girtner, Hufschmiede, Hutmacher, Installateure (Gas und Wasser),
Kachelmacher und Topfer, Kaminfeger, Kammacher, Kappen- und
Miitzenmacher, Konditoren, Kunstglaser, Kupferdrucker, Kupfer-
schmiede, Lichtdrucker, Maler und Lakierer, Marmoristen, Ma-
schinenzeichner, Messerschmiede, Metalldreher, Metalldrucker,
Miihlemacher, Optiker, Orthopédisten, Photographen, Photograveure,
Posamenter, Priparatoren, Sattler und Tapezierer, Schlosser (Bau-),
Schmiede (Hammer-, Huf-, Wagen-, Winden- und Zeugschmiede),
Schneider, Schnitzler, Schreiner, Silberarbeiter, Spengler, Stein-
drucker, Steinhauer, Stukkateure, Stuhlschreiner, Tapezierer, Turm-
Uhrmacher, Uhrmacher, Vergolder, Vernickler, Wagner (fiir Luxus-
wagenbau), Zeichner, Zinkographen, ZinngieBer.

Auf zweieinhalb Jahre fiir Blattmacher, Biirstenmacher,
Coiffeure, Etuismacher, Firber, Feilenhauer, Glaser, Kiibler und
Kiifer, Kiirschner, Miiller, Schirmmacher, Schuhmacher, Siebmacher,
Zimmerleute.

Auf zwei Jahre fiir Bécker, Bierbrauer (ohne Mailzerei, mit
Milzerei 3 Jahre), Blumenarbeiterinnen, Cartonnagen-Arbeiter,
Dachdecker, Damenschneiderinnen, Gabeln- und Rechenmacher,
Gemiisegirtner, Koche, Korbmacher, Kiibler, Kiifer, Maurer, Metzger,
Mobelarbeiterinnen, Modistinnen, Schiftemacherinnen, Seiler,
Stickerinnen, Wagnerei, Zementer.

Auf eineinhalb Jahre fiir Bettmacherinnen, Geschirr-
macherinnen, Giletmacherinnen, Knabenschneiderinnen, Weif3-
n#herinnen, Zigarrenmacher. :

Auf ein Jahr fiir Korsettschneiderinnen, Glitterinnen, Kiiser,
Maschinenstickerinnen.

Auf ein bis drei Jahre, je nach Branche, fiir Uhrenindustrie-
arbeiter.

Auf ein halbes Jahr fiir Holzschuhmacher.

Unter Umstiinden kann zwischen den Parteien auch eine
kiirzere Lehrzeit vereinbart werden, meistens jedoch nur mit
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Zustimmung der zustéindigen Lokalbehorde, und wenn etwa der
Lehrling:

bereits ein gewisses Alter erreicht hat, zum Beispiel das
18. Jahr iiberschritten hat;

nur einige im Lehrvertrag zu bestimmende Spezialkenntnisse
oder Fertigkeiten erwerben soll, also nicht den ganzen Beruf er-
lernen will; :

sich durch Besuch von Fachschulen oder sonstwie vor Beginn
des .Lehrverhiltnisses Kentnisse und Fertigkeiten fiir den zu er-
lernenden Beruf erworben hat;

oder wenn das Lehrverhilinis die Fortsetzung einer friiheren
bei einem andern Meister oder in einem verwandten Berufe be-
gonnenen Lehre bildet.

Der Lehrverirag ist in drei Doppeln auszufertigen, nim-
lich ein Doppel fiir jede Partei und das dritte fiir den zusténdigen
Beamten.

Die meisten kantonalen Lehrlingsgesetze fordern von einem
Meister, der Lehrlinge halten will, daf§ er:

1. iiber geniigende Fachkenntnisse verfiigt, bezw. selbst eine
Lehrlingspriifung bestanden und hierauf wihrend einiger Jahre
als Geselle gearbeitet hat;

2. nicht der viterlichen Gewalt beraubt sei;

3. sich nicht eines Verbrechens gegen die Sxtthchkeit schuldig
gemacht hat.

Von dem Verbote der Nacht- und Sonntagsarbeit sind
in der Regel ausgenommen: das Biacker-, Konditor-, Metzger-,
Kuttler-, Kiser-, Wirte-, Koch-, Girtner- und Coiffeurgewerbe.
Der Lehrmeister mufl aber dem Lehrling die notige Zeit fiir den
obligatorischen Unterricht, sowie jede Nacht acht oder neun Stunden
ununterbrochene Ruhe, sowie bestimmte Freitage gewihren.

In den Kantonen, welche die Lehrlingspriifungen gesetz-
lich eingefiihrt haben, sind sie obligatorisch. Ist ein Probestiick
verlangt, so hat der Dienstherr dem Lehrling hiezu die notige
Zeit und die erforderlichen Materialien und Anleitungen kostenlos
zu gewihren.

(Aus: Der Dienstvertrag nach Schweizer Recht von Dr. jur. Oskar Leim-
gruber: Freiburg, Schweiz, Ziirich, Verlag Art. Institut Orell Fiissli.)

Aargau, St. Gallen und Solothurn haben Arbeiterinnenschutz-
gesetze. In den andern 8 Kantonen fehlt ein gesetzlicher Lehr-
lingsschutz. Nach der eidgendssischen Betriebszihlung von 1905
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hatte die Schweiz im ganzen 35295 Lehrlinge, wovon gewerb-
liche 27794, kaufminnische 6138 und andere 1363. Die Kantone
Ziirich, Bern, Baselstadt und St. Gallen stellen allein rund die
Hilfte aller Lehrlinge; am wenigsten hat Appenzell I.-Rh. 52,
Obwalden 83 und Nidwalden 93. Die 14 Kantone mit Lehrlings-
gesetzen haben zusammen 25503 Lehrlinge, ca. '/+ (9792) aller
Lehrlinge in der Schweiz entbehren also des gesetzlichen Schutzes.
Wenn man das bedenkt und anderseits die 14 Lehrlingsgesetze
mit einander vergleicht und sieht, wie die verschiedenen Kantone
in bezug auf den Lehrlingsschutz im wesentlichen gleich legiferiert
haben, méchte man wiinschen, daf§ ein eidgendssisches Lehr-
lingsgesetz erlassen wiirde. Wie verlautet, ist denn auch ein
solches bereits in Arbeit.

Legge sul lavoro delle donne nelle aziende industrialt non
sottoposte alla legislazione federale, nei magazzeni, nelle
botteghe e megli uffici della Reppublica e Cantone del Ticino
(15 gennaio 1912).

Art. 4. Le ragazze non possono essere impiegate se non dopo aver com-
piuto il loro quattordicesimo anno di eta.

Le donne non possono essere ammesse al lavoro nelle sei settimane dopo
il parto.

Quelle in istato di avanzata gravidanza possono lasciare il lavoro in un’ora
qualunque della giornata dietro semplice annunzio.

Art. 5. La giornata di lavoro non pud eccedere le 11 ore, compresi i la-
vori di pulizia.

Essa sara ridotta di un’ora nei giorni precedenti le domeniche e giorni
festivi legali.

Per il pranzo deve essere concesso il riposo di almeno un’ora.

Art. 6. E vietato il lavoro notturno, ritenuto come tale quello compreso
fra le 9 pom. e le 6 ant.

Quando il lavoro venisse protratto fino alle 9 pom. sara nel frattempo
concesso il riposo di almeno un’ora per la cena.

In ogni caso il riposo notturno sara almeno di 9 ore consecutive.

Art. 7. Le persone sottoposte alla presente legge avranno un giorno com-
pleto di riposo alla settimana che scegliera d’accordo col o coi padroni
dell’azienda alla quale sono addette.

§ Il giorno di riposo sara preferibilmente la domenica, laddove le circon-
stanze lo permettano. T

Art. 8. Un prolungamente di orario di lavoro pud, su richiesta motivata,
essere concesso dal Commissario di Governo se per un periodo di 15 giorni,
dal Conmsiglio di Stato, se per un periodo maggiore.

Dei permessi di un giorno possono essere concessi, in casi urgenti,
dall’autoritd communale.
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Tuttavia qualsiasi prolungamento non pud eccedere le 2 ore oltre la
giornata normale fissata dall’art. 5 e protrarsi al di 1a delle 10 pom.

Art. 9. E vietato far lavorare oltre la giornata normale le operaie minori
dei 18 anni e le donne incinte.

Art. 12. T locali nei quali sono occupate le operaie devono essere ampi,
chiari, asciutti, ben ventilati e sufficientemente riscaldati.

In quanto possibile le impiegate nei magazzeni e nelle botteghe devono
avere la comodita di sedersi.

Art. 13. E vietato affidare alle operaie del lavoro da farsi in casa oltre
il tempo di lavoro legale compiuto nello stabilimento.

Legge sul riposo festivo negli uffici tecnici ed amministrativi
delle aziende commerciali od industriali di carattere privato della
Repubblica e Cantone del Ticino (15 gennaio 1912).

Art. 1. Le domeniche ed i giorni festivi legali sono dichiarati giorni di
riposo per gli impiegati ed apprendisti degli uffici tecnici ed amministrativi
delle aziende commerciali od industriali di carattere privato, eccettuate quelle
nelle quali il riposo festivo & gia disciplinato da leggi speciali.

In nessuno dei detti giorni gli impiegati e gli apprendisti possono essere
obbligati al lavoro; gqualsiasi convenzione in contrario & considerata come nulla.

Art. 2. In via di eccezione & permesso il lavoro festivo per la durata
massima di tre ore al mattino:

a) per le case di spedizione e di trasporto delle merci deperibili, od in
servizio espresso, o per il trasporto dei feretri;

b) per le case di commercio o gli istituti bancari quando lo richiedano i
lavori d’inventario ed il bilancio di chiusura;

c¢) per le imprese di costruzione in caso di lavori di amministrazione di
carattere straordinario ed urgente.

§ 1 Questa eccezione non & estensibile alle donne ed agli apprendisti di
eta inferiore ai 18 anni.

§ 2 11 lavoro festivo di cui alle lettera a del presente articolo sara fatto
per turno in modo che I'impiegato abbia interamente libera una domenica su due.

Art. 3. Ogni impiegato ha inoltre diritto a dieci giorni consecutivi di

vacanza all’anno da scegliersi d’accordo col principale.

Decreto legislativo estendente al personale maschile la legge
sul lavoro delle donne nelle aziende industriali, non sottoposte
alla legislazione federale. (20 novembre 1912).

Articolo umico. Gli art. 1, 4, 9, 12 e 13 della legge 15 gennaio 1912 sul
lavoro delle donne nelle aziende industriali non sottoposte alla legislazione
federale, nei magazzini, nelle botteghe e negli uffici, sono modificati come
segue:

Art. 1. Sono sottoposte alla presente legge le aziende industriali e com-
merciali (escluse le aziende agricole), i magazzini, le botteghe e gli uffici che
occupano una o pill persone nella qualita di operai, di impiegati o di appren-
disti, in quanto non siano contemplati dalla legislazione federale e dalla legge
15 gennaio 1912 sul riposo festivo negli uffici tecnici ed amministrativi delle
aziende commerciali od industriali di carattere privato.
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Art. 4. I ragazzi e le ragazze non possono essere impiegati se non dopo
aver compiuto il loro quattordicesimo anno ed aver superato la scuola ele-
mentare.

Le donne non possono essere ammesse al lavoro nelle sei settimane dopo
il parto.

Quelle in istato di gravidanza possono lasciare il lavoro in un’ora qualunque
della giornata, dietro semplice annunzio.

Art. 9. E vietato far lavorare olire la giornata normale i minori dei
18 anni e le donne incinte.

Art. 12. I locali adibiti al lavoro devono essere ampi, chiari, asciutti, ben
ventilati e sufficientemente riscaldati.

In quanto possibile gli impiegati ed impiegate nei magazzini e nelle bot-
teghe devono avere la comodita di sedersi.

Art. 13. E vietato affidare alle operaie ed agli operai del lavoro da eser-
guirsi a casa olire il tempo di lavoro legale compiuto nello stabilimento.

12. Jugend- und Frauenschutzbestimmungen in neuen
Wirtschafts- und Trinkergesetzen.

Im Kanton Zu'g liegt ein neues Wirtschaftsgesetz zur Be-
ratung vor dem Groflen Rat.

Im Kanton Baselland ist das neue Wirtschaftsgesetz von
dem Landrat an den Regierungsrat zur Beschaffung statistischen
Materials zuriickgewiesen worden.

Neben dem Kanton St. Gallen hat noch der Kanton Luzern
ein Gesetz betr. die Versorgung von Gewohnheitstrinkern vom
7. Méarz 1910. Die Versorgung wird vom Gemeinderate von
Amtes wegen oder auf Antrag des zu Versorgenden, der Ver-
wandten oder des Vormundes desselben oder aus eigener Ent-
schlieBung verfiigt, aber nur gestiitzt auf ein amtsérztliches Gut-
achten. Rekursinstanz ist der Regierungsrat.

13. Bekimpfung des Kinematographenunwesens.

Zundéchst filhren wir einiges an, was die schlimmen Folgen
der kinematographischen Vorfiihrungen, wie sie jetzt iiblich sind,
illustrieren mag.

Der Direktor der Zwangserziehungsanstalt Aarburg schreibt
in seinem Jahresbericht fiir das Jahr 1910: Wenn wir hier auf
dunkle Schattenseiten moderner Jugenderziehung hinweisen, unter
denen Herz und Gemiit der Jungen so leicht verkommen, so wol-
len wir noch eines andern Ubels moderner Errungenschaft Er-



62
wihnung tun, durch das so manches junge, leicht erregbare Blut
Schaden an seiner Seele nimmt; es ist der Einfluf der Kine-
matographenbilder auf die Erziehung unseres Volkes.

Wohl ist dariiber schon viel geschrieben und gesprochen
worden; wenn wir aber an Hand unserer Erfahrungen behaupten
konnen, daBl wohl bei 10%o unserer jungen Entgleisten der Kine-
- matograph eine Rolle, oft eine recht bedeutsame, mitgespielt hat, so
wird man uns verzeihen, wenn wir hier unsere warnende Stimme
erheben. :

Es kann dem Kinematographen der Wert eines guten Unter-
haltungs- und vortrefflichen Belehrungsmittels fiir groflies und
kleines Publikum nicht abgesprochen werden, wenn er bei der
Auswahl seiner Bilder nur diese edeln Ziele im Auge hitte.

Aber leider bilden solche Produktionen die Minderheit; es
sind das nicht die richtigen ,Schlager®, die den Beschauer fesseln
und dem Besitzer der Bude die Kasse fiillen.

Ersterer will im ,Kino“ das ,Gruseln“ lernen; es mufl das
Bild seiner iiberreizten Phantasie, seiner Abenteuerlust Befriedi-
gung gewdhren. Mit allem Raffinement werden Bilder auf die
Leinwand gezaubert aus der Verbrecherwelt; die niedrigsten
Leidenschaften und Begierden des verkommenen Menschen zeigen
sich da in nackter Wirklichkeit dem liisternen Auge des Be-
schauers, und — wer stellt die grofite Zahl der letzteren? Es
ist gerade das heranwachsende Geschlecht, das hier fiir sein
kiinftiges Leben und Wirken seinen Anschauungsunterricht genieft.

Der letzte Batzen wird der Begierde nach Neuem, nach
AuBlergewohnlichem geopfert, und langt der eigene Beutel nicht
mehr aus, so taucht die Hand in die Borse anderer; wie man
das anstellen mufl, das hat man ja gerade im Kinematographen
gelernt. Dem kleinen Diebstahl folgt bald ein grofierer, bis .der
Junge zuletzt zum richtigen Jiinger seiner bewunderten Kine-
matographenhelden geworden.

Daher — Eltern und Behorden die Augen auf! Seht zu,
was euerer Jugend tagtiglich, in Stadt und Land, geboten wird
— macht von den gesetzlichen Mitteln Gebrauch, damit der Kine-
matograph nur das ist, was er sein soll und kann: ein gutes
Volksbildungsmittel durch gewéhlten edlen und gesunden
Anschauungsunterricht!

Die zwei folgenden Gerichtsurteile belegen die eben ange-
fiihrten Mahnworte: :
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Vier Biirschchen im Alter von 15 und 16 Jahren waren am 2. April 1912
vor die Appellationskammer des Obergerichtes (Ziirich) vorgeladen; sie waren
angeklagt einer Reihe von Einbruchsdiebstihlen. Zwei der Burschen stammen
aus RuBland, ein anderer aus Osterreich und der vierte und iilteste ist ein Ziir-
cher. Einer der Russen ist fliichtig geworden. Die jungen Burschen, die nicht
etwa eine schlechte Erziehung genossen hatten, kamen in schlechte Gesellschaft;
anstatt zu arbeiten, schlenderten sie umher und gingen mit Vorliebe in die
Schaustellungen der Kinematographen, wo Szenen aus dem Leben eines
Riuberhauptmanns aufgefiihrt wurden. Sie wollten offenbar auch so ,beriihmt“
werden und zogen dann nachts mit Brechzeug versehen herum, um da und
dort einzubrechen; sie nahmen alles mit, was ihnen gerade in die Hinde fiel,
Krawatten, Brieftaschen, Fiillfederhalter, Rauchservice, am liebsten bares Geld.
Als sie dann am 20. November, abends um 8 Uhr, daran waren, die Korridortiir
zu einer Wohnung zu erbrechen, in welcher, wie sie wuflten, ziemlich viel Geld
aufbewahrt war, wurden sie verscheucht, und man konnte dann die Einbrecher
ausfindig machen. Die drei anwesenden Angeklagten wurden bestraft mit einem
Monat bezw. sechs Wochen Gefidngnis. Der Wert der erbeuteten Gegenstinde
war kein grofier; wo sie am meisten erwischt hitten, da blieb es eben beim
Versuch.

Schwurgericht in Bern (Sitzung vom 14. Okt. 1912). In der heutigen
Sitzung haben sich zwei junge Burschen wegen verschiedenen strafbaren Hand-
lungen zu verantworten, Alfred Luginbiihl, geb. 1894, von Oberthal, Bicker-
geselle, und Albert Riesen, geb. 1894, von Oberbalm, Gipser, beide verhaftet.
Ersterer ist angeklagt des Brandstiftungsversuchs, des Diebstahls und des
Betruges und letzterer des Betruges und des Betrugsversuchs. Luginbiihl ist
verteidigt durch Fiirsprech Matti in Bern. Riesen hat keinen Verteidiger. Die
beiden Angeklagten trieben sich vor ihrer Verhaftung beschiftigungs- und mittel-
los in der Stadt herum. Sie sprachen einzeln oder gemeinsam bei verschiede-
nen Personen vor mit der Angabe, Luginbiihl hitte das Geld, mit welchem er
fiir seinen Vater eine Anschaffung machen sollte, verloren. So gelang es ihnen,
einigen Personen Geld abzulocken.

Sonntag, den 28. April, im Verlaufe des Nachmittags, begab sich Luginbiihl
in den Keller des viiterlichen Hauses auf dem Breitenrainplatz. Daselbst ziin-
dete er einen Haufen Papier an, welches neben einem hdlzernen Kellergitter
am Boden aufgeschichtet war. Nach dieser Brandlegung entfernte er sich eiligst.
Sein Verschwinden wurde aber von zwei Midchen bemerkt, und diese begaben
sich, nichts Gutes ahnend, in den Keller. Einige holzerne Gegenstinde waren
bereits angebrannt. Dafl das Gebiude nicht in Flammen aufging, ist einem
gliicklichen Zufall zuzuschreiben.

Luginbiihl ist der Sohn rechtschaffener Eltern, denen er schon viel Ver-
druf8 bereitet hat. Er wird als leichtsinniger Bursche geschildert, der sein
Geld in Kinematographen und fiir Schundromane, wie Nick Carter, ausgab.

Genf, 2. Aug. 1912. Die Polizei verhaftete zwei Burschen im Alter von12 und
15 Jahren aus Eaux-Vives, die sich nach dem Titel eines bekannten Kinemato-
graphenstiickes mit anderen Kameraden Bande ,Zigomar“ nannten und seit
einiger Zeit eine Reihe von Diebstihlen ausfiihrten. Ihr Versammlungsort war
ein Keller; sie hatten dort in einer Aushdhlung auch die entwendeten Sachen
aufgestapelt.
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Anmerkung: ,Zigomar“, ,ein Kampf auf Leben und Tod zwischen dem
beriichtigten Verbrecherkonig von Paris und dem beriihmtesten Detektiv Martial®,
ist ein Kinematographendrama der allerschlimmsten Art, die Ausgeburt einer
verderbten und ausschweifenden Phantasie. Der ,Held“ Zigomar triumphiert
schlieBlich iiber alle Gerechtigkeit. Das Stiick wurde anstandslos in verschie-
denen Stidten gezeigt.

Kriminalitit und Kinematograph stehen leider in einem ge-
wissen Zusammenhange; dafiir lieferte ein interessanter Fall, der
das Frankfurter Jugendgericht beschiftigte, den Beweis, der
gelegentlich der letzten siidwestdeutschen Irrenérzteversammlung
in Baden-Baden mitgeteilt wurde. Ein zwolfjihriger Volksschiiler
hatte vor dem Schaufenster eines Warenhauses in Frankfurt einer
Dame im Gedringe das Handtéschchen getffnet und das Porte-
monnaie daraus gestohlen. Dem Jugendrichter gegeniiber gab er
als Motiv fiir diese Tat an, dal er im Kinematographen einen
Taschendiebstahl dargestellt gesehen habe. Er habe etwas Ahn-
liches mal versuchen wollen. Der Knabe besafl mangelndes kind-
liches Pflichtgefiihl ohne Intelligenzstéorungen. Es wurde an der
Versammlung nachdriicklich auf die Zusammenhiinge zwischen
Kriminalitit der Jugendlichen und Schundfilms hingewiesen und
diese in eine Reihe mit den Warenhdusern, Automaten usw., die
gleichfalls zahlreiche Jugendliche zu Diebstéhlen verfiihren und
veranlassen, gestellt (Januar 12.).

Kinematograph und Kinderselbstmord. In Turin hat sich am
28. Mirz ein zehnjihriger Knabe durch Erhiingen getotet, wobei er den Strick
am Kopfende eines Bettes anband und sich aufhingte, indem er die Beine
hochzog. Die ungliicklichen Eltern dachten zunichst an ein Verbrechen, aber
die vollige Ordnung, in der sich das Zimmer befand, 1i88t diesen Gedanken
ausschlieBen. Im Schulheft des Knaben fand man eine eingehende Beschrei-
bung eines grauenhaften Vorganges, den das Kind im Kinematographen gesehen
hatte. Offenbar ist die Phantasie des Knaben durch irgend eine Schauervor-
stellung aufgeregt und iiberreizt worden, und er hat entweder Aufhingen

spielen wollen oder wirklich einen Selbstmord geplant.
(,Volksrecht®, 2. April 1912))

In Wien ist dem Wissenschaftlichen Verein der Militdrdirzte ein durch
Kinobesuch verriickt gewordenes fiinfjihriges Kind, vorgestellt worden.
Geistig sehr gut entwickelt, begann es vor etlichen Wochen iiber Kopfschmerzen
zu klagen, ward schweigsam, lingstlich, unruhig, bekam zwischen stundenlangem
Lachen und Weinen Wutanfille, hatte hollische Sinnestiuschungen: alles schau-
kelte, - Leichen, Teufel, Engel gingen auf der Strafle, Nachbarn drohten, die
Mutter hatte Hérner, Schlangen kamen gekrochen. Der einer akuten halluzina-
torischen Paranoia sehr #hnliche Zustand wird dem héufigen Besuche des
Kinos zugeschrieben, das fiir ein Kind in diesem zarten Alter das reinste
Gift ist. (,Anzeiger v. Uster®, 11. Okt. 1912.)
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Die Zentralschulpflege der Stadt Ziirich erlieB im Ja-
nuar 1912 folgende offentliche Warnung im stédtischen' Amtsblatt:

Bedauerliche Erfahrungen veranlassen die Schulbehdrden, mit eihef.'War-
nung vor den Gefahren des Kinematographen vor die Offentlichkeit zu treten.

In einer ganzen Reihe von Fiillen ist festgestellt worden, daBl Jugendliche
durch den Besuch der Kinematographen zu allen moglichen Verfehlungen
und auf den Weg der Verwahrlosung gefiihrt worden sind. Aber auch
da, wo so traurige Folgen nicht in die idiuBere Erscheinung treten, ist die Fre-
quentierung des Kinematographen keineswegs unbedenklich. ;

Dal es gelungen ist, lebendige Bilder vorzufiihren, ist eine wundervolle
Errungenschaft der modernen Technik. Weit mehr als durch ein Zustandsbild
wird unser Interesse gefesselt durch die Wiedergabe des lebenden Gescheh-
nisses. Um eine Menge von Vorstellungen vermag uns der Biograph zu be-
reichern, die weder die Beschreibung in Wort oder Schrift, noch die gewdhn-
liche Illustration vermitteln kann. Fremde Orte und Linder treten uns entgegen,
erfiilllt von dem Leben, das uns ihren Charakter erst recht erdffnet, Natur-
schauspiele, von denen sich die Phantasie kein rechtes Bild zu machen vermag,
erscheinen als Wirklichkeit; Lebensvorginge, die bis dahin nur dem Auge des
Forschers zugiinglich waren, werden den weitesten Kreisen erkenntlich und
verstiindlich; Geschehnisse von welt- und kulturhistorischer Bedeutung lassen
sich in kiirzester Zeit drastisch vorfiihren; kurz, interessante Vorginge aus
allen méglichen Gebieten werden uns zugiinglich gemacht.

Die Kinematographentheater beschrinken sich aber nicht auf Vorfiihrun-
gen, denen bildender Wert beizumessen ist; viele unter ihnen spekulieren
leider auf die Sucht der Menschen nach Spannung und Aufregung,
aber auch nach dem Pikanten, dem Sensationellen.

Da liegen denn auch die Gefahren fiir die Jugendlichen: Schon die
Steigerung der Neugierde, die immer das Neueste und Interessanteste sehen
will, wirkt schidlich; sie verleitet dazu, den Besuch des ,Kino“ so oft zu
wiederholen als méglich und sich die Mittel dazu auf alle modglichen Wege zu
verschaffen. Fille von Veruntreuungen und Diebstihlen Jugendlicher,
die mit dem entfremdeten Geld zum Kinematographen Einlal suchten, sind
keine Seltenheit. Aber auch der rasche Wechsel der Bilder, die Vorfiihrung
von Verwandlungsszenen, von sogen. humoristischen oder Kunstfilms, deren
ethischer und #sthetischer Wert meist unter Null steht, wirkt, weil abstumpfend,
verderblich auf Phantasie und Gemiit des Kindes. :

Wer aber wollte bezweifeln, da Apachen-, Detektiv- und Ver-
brecherdramen oder dann Films, welche die Liisternheit reizen, vom ver-
derblichsten Einflu§ sein miissen, indem sie das Kind mit Dingen bekannt
machen, die ihm verhiillt bleiben sollten, und sein Urteil iiber Gut und
Bose, iiber Recht und Unrecht verwirren und fiilschen? Und denkende
Eltern werden nicht wiinschen, daB8 die Kinder mit jenen Films bekannt wer-
den, zu denen schreiende Animierplakate und vielverheiSende Titel wie
sLynchjustiz®, ,das Modell*, ,die Schrecken des Meeres“, ,die
weifle Sklavin® und #hnliche mehr einladen.

Tatsache ist aber, dafl die Kinematographentheater von Kindern aller
Altersstufen besucht werden, hat doch eine Erhebung unter den Schulpflichti-

Jugendfiirsorge. 5
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gen gezeigt, dafl in gewissen Klassen bis zu 90°%oder Schiiler und von ihnen
die Mehrzahl ohne Begleitung Erwachsener, d. h. ohne Kontrolle im Kine-
matographen waren, und das in einem einzigen Quartal. Welche gewaltige
Summen Geldes — darauf mag nur nebenbei verwiesen sein — diesem
meist wertlosen, oft geradezu verderblichen Genuf8 geopfert und damit niitz-
lichen Zwecken verloren gehen, entzieht sich jeder Berechnung.

Wohl haben die Behérden Kindern ohne Begleitung Erwachsener den Be-
such der gewdohnlichen Kinematographenvorstellungen verboten, dagegen die
Veranstaltung besonderer Kindervorstellungen mit einem durch die Schulver-
waltung genehmigten Programm bewilligt. Allein diese Programme harmlosen
und vorzugsweise belehrenden Charakters zogen nicht, und weil die polizeiliche
Kontrolle zur strikten Durchfiihrung des Verbotes nicht ausreicht, zumal, da
gewissenlose Kinematographenbesitzer vor geflissentlichen Tduschungen nicht
zuriickschrecken, blieb das Verbot ohne nachhaltige Wirkung. Der Polizeivor-
stand hat es den Beteiligten neuerdings unter Strafandrohung in Erinnerung
gerufen; allein er bedarf dazu der Unterstiitzung durch die Bevolkerung.

Die Behorden haben es nicht in der Hand, dem Ubel von sich aus allein
zu wehren. Sie sehen sich daher veranlaSit, an die Eltern und Erzieher
zu appellieren und sie nachdriicklich auf die Gefahren aufmerksam zu
machen, denen ihre Kinder ausgesetzt sind, und sie dringlichst zu ersuchen,
diese vom Besuche der Kinematographen abzuhalten oder doch
allermindestens dariiber zu wachen, daff der Besuch keinen Vor-
stellungen gilt, die der sittlichen Entwicklung der Jugend Ver-
derben bringen.

Die Schule kann nicht alles machen; das Elternhaus trigt fiir das
Tun und Treiben der Kinder in der schulfreien Zeit die Verantwor-
tung; an den Eltern ist es darum in allererster Linie, den unheilvollen Einfluf}
der Kinematographen von ihren Kindern zu wenden!

Die Schulbeh6rden und der Gemeinderat der Stadt
Biel (Bern) haben unterm 18. Médrz 1912 folgendes Zirkular an
die Eltern der Schiiler erlassen:

Die unterzeichneten Schulbehorden sehen sich veranlafit, Ihre
Aufmerksamkeit auf die Gefahren und Schidigungen zu lenken,
denen die schulpflichtige Jugend unserer Stadt durch Besuch der
Kinematographenvorstellungen ausgesetzt ist, besonders seitdem
die Kinematographenbesitzer einander in der Darstellung mog-
lichst sensationeller Szenen und Vorginge den Rang abzulaufen
suchen.

Was die Mauern einer Grofistadt an Hédfllichem und Gemeinem
bergen; was an Orten sich abspielt, die der Fuf} eines anstiindigen
Menschen nie betritt; was vertierte, rohe Naturen sich zuschulden
kommen lassen, das breitet der Film des Kinematographen vor
den Augen unserer Jugend aus und stumpft ihr Gefiihl fiir das
Gute, ihren Abscheu vor Roheit und Verbrechen systematisch
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ab. Was Haus und Schule an guten Trieben, an edlen Gefiihlen
in die jugendlichen Seelen gepflanzt, das geht rettungslos in dem
ekeln Schlamm zugrunde, der in breitem Strom durch diese kine-
matographischen Vorstellungen sich wilzt.

Was hilft es, wenn verstindige, ihrer Verantwortung be-
wufite Eltern von ihren Kindern alles sorglich fern halten, was
das Fiihlen und Denken dieser Kinder vergiften und sie auf Ab-
wege fiihren wiirde, wenn der Kinematograph die widerlichsten
Szenen menschlichen Lebens wiederspiegelt und die Kinder mit
Dingen vertraut macht, die ein Skandal sind fiir unsere Zeit?
Was frommt es, wenn ernste, gewissenhafte Eltern ihre Kinder
vor dem Schlechten warnen, wenn dieses Schlechte vor der
breitesten Offentlichkeit dargestellt und damit gleichsam sanktio-
niert und gutgeheiffen wird?

Mit allem Nachdruck haben seinerzeit einsichtige Freunde
unserer Jugend auf den unheilvollen Einflul hingewiesen, den

‘das Lesen schlechter Biicher auf die heranwachsende Jugend

ausiibt. Aber unendlich viel intensiver als das geschriebene
oder gedruckte Wort wirkt das lebende Bild des Kinematographen,
und angesichts all’ der aufregenden und sinnverwirrenden Ein-
driicke, die auf die jugendliche Seele einstiirmen, ist es wahrlich
nicht zu verwundern, dafl so oft an unsern Kindern eine geistige
Abspannung und Erschlaffung wahrzunehmen ist, die sie zu jeder
einigermaBen ernsthaften Arbeit geradezu unfihig macht.

Sollen wir nun all’ diesem Zustand einfach mit verschrinkten
Armen tatlos zusehen? Leider fehlt es, zur Stunde wenigstens,
noch an gesetzlichen Handhaben, um diesem Unwesen zu steuern.
Aber auch wenn wir sie einmal besitzen, wird nachhaltig diesem
Krebsiibel nur dann Abhilfe geschafft werden, wenn Haus und
Schule einander in die Hand arbeiten und mit vereinter Kraft
unsere Jugend vor den sittlichen Gefahren schiitzen, die ihr drohen.
Wir appellieren deshalb an alle einsichtigen Viter und Miitter
uud mochten sie dringend bitten: Helft uns das Beste, das Kost-
lichste, was unsere Stadt ihr eigen nennt, die heranwachsende
Jugend; helft uns, euer eigen Fleisch und Blut vor diesem schlei-
chenden Gift bewahren! :

Uberzeugt, daf8 auch Sie zu diesen einsichtigen Eltern zihlen,
erlauben wir uns, Sie zu ersuchen, lhren Kindern den Besuch
der Kinematographenvorstellungen so lange zu verbieten, bis wir
es durchgesetzt haben, dafl fiir Kinder besondere Vorstellungen
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arrangiert werden mit einem Programm, das vorher den Schul-
vorstehern zur Priifung vorgelegt werden mu#.

Die schweizerische Vereinigung fiir Kinder- und
Frauenschutz richtete unterm 27. April 1912 folgendes Gesuch
an sidmtliche Kantonsregierungen:

Gestatten Sie, dal wir mit einem Ansuchen betreffend den Besuch der
Kinematographentheater durch schulpflichtige Kinder an Sie gelangen.
Der Kinematograph ist mit seinen Darbietungen, so wenig lang er auch exi-
stiert, bereits zu einem Krebsschaden an unserem Volksleben geworden. Seine
Schiidigungen, namentlich fiir die Jugend, sind mannigfacher Art. Ihr Wirklich-
keitssinn wird auf bedenkliche Weise getriibt; die Halbwelt, die Verbrecher-
welt, das Lumpenproletariat und die oberen 10,000 werden vor Augen gefiihrt;
Ehebruch, Verfithrung, Maitressenwirtschaft, Raub, Diebstahl, Mord, Selbstmord
erscheint in den kinematographischen Dramen als das Selbstverstindliche. Das
Verbrechen wird verherrlicht, der Verbrecher zu einem Helden gestempelt. Es
kann nicht anders sein, als dal Verrohung und Entsittlichung des Seelen-
lebens bei der Jugend dadurch Platz greifen mufl und ein kriftiger Antrieb zu
Vergehen und Verbrechen von diesen ,Schlagern“ des Kinematographentheaters
ausgeht. Das bestiitigen denn auch die Direktoren von Zwangserziehungs-
anstalten. Sie sind bei ihren Zoglingen bereits auf den unheilvollen Einflu8
dieser modernen Errungenschaft gestofien. Die Schiiler der Stidte und groiern
Ortschaften wohnen dem Schulunterricht allbereits stark zerstreut durch die
sich jagenden vielgestaltigen Eindriicke bei; das Kino wird die Zerstreuung
noch vermehren. Auch den guten kinematographischen Darbietungen haftet
etwas Aufregendes an, wieviel mehr den auf die niederen Triebe im Menschen
spekulierenden, die die Mehrzahl bilden. Bereits sind in vielen Schulen von
den Lehrern Nerveniiberreizungen infolge des zu hiufigen Besuchs der
Kinematographentheater konstatiert worden. Dafl ferner das unverwandte,
stundenlange Hinstarren auf eine bald dunkle, bald grell beleuchtete Fliche
nachteilig auf die Augen und die Kopfnerven einwirkt, ist leicht begreiflich.
Nachdem der Kampf gegen die Schundliteratur auf der ganzen Linie mit Erfolg
aufgenommen worden ist, erscheint jetzt der viel gefihrlichere Schundfilm
und vergiftet die Herzen der Jugend. Um wenig Geld ist das mdglich, und es
braucht gar keine Anstrengung; sich hinsetzen und die Augen auftun, das ist
alles. Bei der Schundliteratur muffi doch wenigstens noch gelesen, es mufi der
Verstand in Bewegung gesetzt werden. Ein formliches Kinematographenfieber
hat die Jugend ergriffen; wem es an Geld mangelt zur Befriedigung dieser
Leidenschaft, der vergreift sich an fremdem Eigentum.

Lehrer, Jugendfreunde und Schulbehérden sind einig in dem Bestreben,
die schulpflichtige Jugend von den Kinematographentheatern fern zu halten.
Verschiedene Schul- und Gemeindebehorden sind in den letzten Monaten gegen
das Kinematographenunwesen vorgegangen. Es wurde der Besuch der Kine-
matographentheater simtlichen Schiilern ohne Begleit von Eltern oder anderer
Erwachsenen verboten; man versuchte es auch mit besonderen Kindervorstel-
lungen, mit Belehrung und dringenden an die Eltern gerichteten Warnungen
vor den auf die Kinder lauernden Gefahren. Die Erfahrung hat aber deutlich
gezeigt, dafl dies alles fruchtlos ist. Es gibt eben eine Menge von Eltern, die
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unbelehrbar sind; es gibt immer Miitter, die mit ihren Kindern ganze Nach-
mittage im Kino zubringen; es gibt immer gefillige Erwachsene, in deren Be-
gleit Kinder das ansehen ktnnen, wonach ihre Sinne begehren. Unter diesen
Umstinden haben auch die Kindervorstellungen keinen Erfolg aufzuweisen.
Wir sind der festen Uberzeugung, da eine Sanierung nur erreicht werden
kann, wenn einerseits allen schulpflichtigen Kindern der Besuch der Kinemato-
graphen strikte verboten wird und anderseits Jugend-Kinos errichtet und be-
trieben werden. Allerdings ist damit der ganze Schaden keineswegs beseitigt;
denn die Jugendlichen, die Jugend vom 14.—18. oder 20. Altersjahr, geniefien
nach wie vor die Freiheit des Besuchs der gewdhnlichen Kinos, und in diesem
Alter sind sie ja, wie allbekannt ist, am leichtesten allerlei schlimmen Ein-
fliissen zugiinglich. Wenn sich gegen das giinzliche Besuchsverbot, als eines
zu weit gehenden Eingriffes der staatlichen Gewalt in die Elternrechte, Be-
denken erheben wollten, so darf einerseits darauf hingewiesen werden, dafl
das sittliche und korperliche Wohl der schulpflichtigen Jugend im &ffentlichen
Interesse liegt, und anderseits dafl in einigen Kantonen den Kindern auch der
‘Wirtshausbesuch sowie der Besuch der Spielsile, und zwar auch in Begleit
der Eltern, verboten ist. Wenn das moglich ist, sollte sicherlich auch ein
AusschluS von dem viel grofleren Gift der Kinematographentheater erreicht
werden konnen. Der Staat, der den Verkauf von Morphium, Opium, Arsenik
ete. verbietet, ausgenommen er geschehe auf irztliche Verordnung und durch
patentierte Apotheker, hat gewifl auch das Recht und die Pflicht, die Jugend-
vergiftung durch die Kinematographen zu verhindern und zu verbieten. Erst
wenn das allgemeine Verbot erlassen und strenge gehandhabt wird, haben
Jugendvorsellungen oder spezielle Jugendkinos Aussicht auf Erfolg, und es
wird sich dann auch an ihrer Errichtung die Gemeinniitzigkeit und das Privat-
kapital beteiligen. Bereits ist man in Deutsehland in dieser Richtung vorge-
gangen; so hat jiingst der Lehrerverein in Plauen i. V. ein Jugendkino zum
Kampf gegen die Schundfilms erdffnet.

Die Frage: Kinematographie und Jugend ist gewifl der ernstesten Erorte-
rung auch von seiten der obersten Behorden wert. Wir erlauben uns deshalb,
an Sie zu gelangen mit der Bitte, ihr Ihre ganze Aufmerksamkeit zu schenken
und dem Gesuch, ein Verbot des Besuchs der Kinos durch schul-
pflichtige Kinder, mogen sie in Begleitung der Eltern oder anderer
Erwachsener sein oder nicht, zu erlassen, seine Ubertretung
strenge zu ahnden und endlich die Errichtung von Jugendkinos zu
empfehlen und zu unterstiitzen.

Mitte Mai 1912 lieB der schweizerische Bund gegen die
unsittliche Literatur, deutscher Zweig (Prisident: L. Rahn-
Birlocher, Ziirich II), folgendes Flugblatt ausgehen:

Ein offenes Wort an Eltern und Jugendfreunde betreffend die
Kinematographen. Als vor ca. 18 Jahren die ersten ,lebenden Photo-
graphien® gezeigt wurden, ging ein Staunen durch die Welt, und grofle Er-
wartungen kniipften sich an die raschen Fortschritte dieser genialen Erfindung.
Die Films gestatten mit wenig Geld in bequemem Sessel, ohne Anstrengung
und Sprachenkenninisse Reisen durch die entferntesten Liinder zu unternehmen,
naturgeschichtliche Werdeprozesse zu beobachten, einen Einblick in Fabrik-
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betriebe zu gewinnen, und man scheint berechtigt, vom Kinematographen ein
wertvolles Anschauungsmittel erwarten zu diirfen. Die Herausgeber dieses
Flugblattes sehen sich jedoch veranlaBt, auf die groflen Gefahren aufmerk-
sam zu machen, welche die kapitalistische Ausbeutung dieser Erfindung im
Gefolge hatte. Es ist leider soweit gekommen, dal es auch unter den Kine-
matographenbesitzern, wie in jedem Berufe, nicht nur gewissenhafte, sondern
auch gewissenlose Miinner gibt. Gegen diese letzteren richtet sich unser Flug-
blatt zum Schutz und Wohle der Jugend.

Denn was kann von unserer Jugend erwartet werden, wenn sie oft stunden-
lang im Kino sitzt und dort in rasselnder Eile Zerrbilder des Lebens vor den
erstaunten Augen voriiberziehen sieht! Wenn sie betrachten kann, wie Diebe
warbeiten, Zigeuner und Midchenhindler Kinder entfiihren, Riiuber ihre Taten
veriiben, Ehen zerstort werden und zur Losung der Spannung abgeschmackte
sogenannte Humoresken dienen sollen?

Kommen auch zwischenhinein etwa wirklich belehrende, beruhigende
Bilder aus der Natur, der Industrie oder der Wissenschaft, so vermag deren
Wert den Schaden der andern nicht aufzuheben. Sie wissen es doch? Unsere
Kinder sind oft ebenso empfinglich fiir schlechte wie fiir gute Eindriicke, und
wer mit zweifelhaften Bildern gegen ihre Schwiichen Sturm lLiuft, wird sicher
der Kinder Phantasie vergiften und ihre Nerven zerriitten. Gerade das geschieht
beim heutigen Kinematographenbetrieb sehr hiufig, und vor diesen Gefahrer
wollen wir Sie warnen. ;

Wiirden Sie Thr Kind ein schlechtes Buch lesen lassen, in welchem ihm
das Gute als toricht und das Schlechte als klug und niitzlich geschildert wird?
Im Kino kann es in mancher Vorstellung nicht blofl solches lesen, sondern
erleben. Und sind Sie sicher, die Schiidigungen an Arbeitslust, Gemiitsrein-
heit und Aufrichtigkeit rechtzeitig inne zu werden? Sollten Sie nicht alles
aufbieten, Ihre Kinder vor solchen Gefahren und vor Uberspannung und Uber-
reizung der Nerven und der Sinne zu hiiten und sie korperlich und geistig
gesund zu erziehen?

Wenn Sie fragen, was wir unsern Kindern als Ersatz bieten sollen, so
antworten wir Ihnen mit lebhaftem Hinweis auf die zu Gebote stehenden
Handfertigkeitskurse, Schulgirten, gemeinsamen Wanderungen,
Volksbibliotheken und Lesesile, niitzliche Beschiéftigung unter
verstindiger Anleitung, Spiel im Freien, Gesang und Musik. Das
ist gesunde Nahrung, welche ein sittlich gesundes Geschlecht heranbildet. Da-
zu wollen wir einander helfen.

An der reformierten Kirchensynode des Kantons
Aargau vom Januar 1912 kam unter anderm auch die Frage der
Kinematographentheater und ihres Einflusses auf die Jugend zur
Behandlung. Pfarrer Preiswerk (Umiken) wies in seinem Refe-
rat darauf hin, dafi der Kinematograph heute zu einer schweren
Gefahr fiir das Volk und namentlich fiir die Jugend geworden
ist. Man lasse zu den Vorstellungen zu, was zahle, und man
stelle vor, was zieht. So leicht gehe es ein, das Verderbliche,
Unsaubere und Aufregende der sogenannten Schundfilms, ganz
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unheimlich leicht; man miisse nicht lesen, nicht denken, gar nichts,
nur sehen, und doch sei die Wirkung so unheimlich tief; die
Phantasie werde geradezu besudelt und vergiftet. Darum sei
Abwehr dringend notwendig und zwar durch Belehrung der Eltern,
Mahnung zum Aufsehen an Schulbehdérden und hauptséchlich
durch Polizeimafiregeln, Kinderverbot fiir ,gewdhnliche Vorstel-
lungen“ und dafiir Einfiihrung besonderer Kinderdarbietungen
und scharfe Zensur der verwendeten Films nebst steter Aufsicht
in den Lokalen. Eine Motion in diesem Sinne wurde von der
Synode nach kurzer Diskussion einstimmig gutgeheifien mit dem
Auftrag an den Kirchenrat, vorab bei der Regierung die notigen
Schritte zu tun.

Uber die Kinematographenpest hat sich im Juni 1912
auch die evangelische Kirchenvorsteherschaft der Stadt
St. Gallen in folgender Weise gedufert:

»Wir verkennen keineswegs, dafl auch der Kinematograph ein
an und fiir sich ganz unverfiingliches Unterhaltungs- und Belehrungs-
mittel ist; leistet derselbe doch mehr und mehr dem Unterricht
und der Wissenschaft als Anschauungsmittel vorziigliche Dienste.
Aber trotz allen Schutzmafiregeln, die man wie iiberall so auch
in unserer Stadt in anerkennenswerter Weise getroffen hat, kann
man den schlimmen Wirkungen dieser Institute nicht beikommen.
Es handelt sich eben nicht blo8 um direkt unsittliche Einfliisse,
denen man schliefllich durch sorgfiltige polizeiliche MaBregeln
begegnen konnte. Vielmehr ist die ganze Geistesrichtung, die
aus recht manchen Vorfithrungen spricht, eine verderbliche. Die
Welt des Abenteurers und des Verbrechers mit ihren Span-
nungen und Schrecknissen, ihrer Brutalitit und Verachtung aller
menschlichen Ordnung wird darin verherrlicht. Dadurch wird der
Jugend die Freude am einfachen Pflichtleben und an der
Arbeit des Alltags zerstort und das schlichte Gliick des
hiduslichen Lebensverleidet. Die Abenteuerlust wird geweckt,
die Phantasie mit verfiihrerischen Bildern erfiillt. GenuBigier und
Arbeitsscheu greifen Platz, hdusliche Zucht und Sitte werden zum
ldstigen Zwang. Zerfahrenheit, Aufgeregtheit, Verdrossenheit be-
miéchtigen sich des jugendlichen Gemiites. Es zeigt sich Unlust
zum Lernen und Schlaffheit bei jeder geforderten Anstrengung.
Das Nervensystem wird zerriittet; viel zu frilh erwachen
Triebe, die in ihrer Friihreife krankhaft sind und die normale
Entwicklung des leiblichen und seelischen Jugendlebens stoéren.
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Verhédngnisvolle Ansichten iiber den Verkehr der beiden Ge-
schlechter nisten sich ein und gewinnen iiber die Unerfahrenen
Gewalt. Leidenschaften schlimmster Art erwachen und fordern
ihr Recht. Anspruchsvolle Gewohnheiten, sogenannte ,noble
Passionen®, bemichtigen sich der jungen Leute und fithren oft
genug zu schlimmster Pietiitlosigkeit gegen die Eltern, ja zu Un-
redlichkeiten und bringen manchen auf- den Weg des Verbrechens.“

Die Herbstversammlung des Armenerziehungsvereins des
Bezirkes Arlesheim, die in Therwil (Baselland) Ende Oktober 1912
stattfand, beauftragte den Vorstand, durch Vermittlung der basel-
landschaftlichen Regierung bei der Regierung von Baselstadt da-
hin vorstellig zu werden, daf Kindern unter 16 Jahren der Be-
such der Kinematographen auch dann verboten werde, wenn
sie sich in Begleitung erwachsener Personen befinden.

Die in Reinach am 4. November 1912 versammelte kantonale
aargauische gemeinniitzige Gesellschaft beschloB auf ein
Votum von Herrn Pfarrer Preiswerk in Umiken, an die Regierung
eine Eingabe zu richten, daBl sie den Kindern den Besuch des
Kinos auBler Extra-Kindervorstellungen giinzlich verbiete, und dafl
der Kinobetrieb dem Bediirfnisartikel unterstellt werde.

Die bernische Kirchensynode vom 12. November 1912
genehmigte ein Postulat iiber die Bekimpfung der Auswiichse der
Kinematographen durch die Kirchenbehérden.

Die amtliche Jugendschutzkommission der Stadt St. Gal-
len und die stiddtische gemeinniitzige Gesellschaft veranstalteten
im November 1912 eine Versammlung zur Besprechung des Kine-
matographenunwesens, an der auch der Stadtrat, die Gemeinde-
und Schulrite von Grof3-St. Gallen, sowie die stéddtische Polizei-
direktion vertreten waren. Der Initiant: Herr Dr. Falkner, Real-
lehrer, hielt einen Vortrag iiber Licht- und Schattenseiten des
Kinos. Das Resultat der Beratung war sodann der einstimmige
BeschluB}, es sei der hohe Regierungsrat zu ersuchen, er mochte
in teilweiser Abinderung seines Kreisschreibens vom 16. August 1912
(siehe Seite 82), wornach der Besuch von Vorstellungen fiir das
allgemeine Publikum den Schulpflichtigen ,ausnahmsweise® und
nur in Begleitung ihrer Eltern, anderer volljihriger Angehoriger
oder Lehrer gestattet sei, verfiigen, dal Personen unter 17 Jahren
der Besuch der Kinovorstellungen fiir das allgemeine Publikum
unter allen Umstinden verboten sei, und dal sogenannte spezielle
Kindervorstellungen nicht erst abends 8 Uhr, sondern spitestens
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um 6 Uhr beendet sein miissen. — Diese Verfiigung scheint, so
fihrt die Eingabe an die Regierung fort, auf den ersten Blick
etwas rigoros zu sein, aber um die grofien, sittlichen und anderen
Schiidigungen von der Jugend abzuwenden, gibt es schlechterdings
kein anderes wirksames Mittel. Wenn Minderjdhrigen nur ,aus-
nahmsweise“ und nur in Begleitung von Eltern etc. der Besuch
solcher Vorstellungen gestattet wird, so diirfte eine wirksame
Kontrolle und Verhiitung jedes Unfuges zu den Unmdoglichkeiten
gehoren. Der sittliche, moralische und gesundheitliche Schutz
der lieben Jugend aber wird und mufl ein radikales Vorgehen
vollauf rechtfertigen, wenn die gutgemeinten, milderen Verord-
nungen teilweise oder giinzlich versagen. Uber den Unfug, der
hier mit drei Schiilerinnen durch sogenannte Erwachsene, ihres
Zeichens Studenten, mit dem Kinobesuch getrieben worden ist,
hat ein Votant ein krasses Beispiel angefiihrt.

In Basel hat die freiwillige Schulsynode vom 22.Nov. 1912
in einer ldngeren Resolution ihr Bedauern und ihre Verwunderung
dariiber ausgesprochen, dafl in der Frage des Kinematographen-
besuchs durch die Schuljugend so lange keinerlei gesetzliche,
schiitzende Mafinahmen getroffen worden seien, obwohl gerade
in Basel schon seit Jahren mit allem Nachdruck von der Lehrer-
schaft und von anderer Seite zum Aufsehen gemahnt wurde.
Die Synode bat die Behorden dringend um baldigen Erlall der im
Wurfe liegenden Verordnung mit dem Verbot des Besuches der
gewohnlichen Kinematographenvorstellungen durch Schulkinder.
Es wurde angeregt, der Staat solle den privaten Kinematographen-
theatern Jugendvorstellungen mit ausgewihltem, von einem Jugend-
ausschufl iiberwachten Programm gestatten oder der Schule fiir
die Zwecke des Unterrichts kinematographische Einrichtungen zur
Verfiigung stellen.

In der Jahresversammlung der waadtldndischen Freunde
des jungen Mannes vom 22. November 1912 in Lausanne sprach
Professor Eduard Vittoz iiber: Der Kinematograph und die Jugend,
in dem er empfahl, alles zu tun, damit der Kinematograph ein
Erziehungsinstrument werde. Die Resolution, die gefafit wurde,

lautete: :

L’assemblée du 22 novembre, reconnaissante a la municipalité d’avoir pris
des mesures relatives a la fréquentation des cinématographes par les enfants,
I'engage a veiller a la stricte observation du réglement, exprime le veeu qu'un
contrdle plus sévére soit excercé sur les films exhibés et sur les affiches qui
annoncent les représentations.
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Auch die ziircherische Kirchensynode vom 27. Nov. 1912
beschiiftigte sich mit dem Kinematographen ohne einen Beschlufi
zu fassen. Sie anerkannte, dafl das Verbot des Schu]kmderbe—
suchs gute Wirkungen gehabt habe.

Die Genfer Vereinigung zur Bekdimpfung der Schund-
literatur hat in einer Versammlung vom 9. Dez. 1912 zu der Frage
iiber die Auswiichse der Kinematographentheater Stellung
genommen. Es wurde beschlossen, ein Komitee zu ernennen, das
die Frage niher priifen und mit den in der Schweiz und im Aus-
land bestehenden Gesellschaften, welche die gleichen Ziele ver-
folgen, Fiihlung nehmen soll, um sich zu einem internationalen
Komitee zu erweitern, dessen Zweck sein wird, in energischer
Weise den Kampf gegen die Auswiichse der Kinos aufzunehmen.

Sehen wir nun, was in den einzelnen Kantonen und Ge-
meinden zur Bekimpfung der Kino-Gefahr fiir die Jugend ge-
schehen ist.

I. Deutsch-schweizerische Kantone und Gemeinden.

Im Kanton Aargau macht sich eine rege Agitation gegen
die Kinematographen bemerkbar. Die Direktion der kanto-
nalen Strafanstalt bezichtigt schon seit Jahren in ihren Jahres-
berichten die ,Kinos“ als direkte Schuld an vielen Verbrechen
junger Leute.

Der Stadtrat von Baden hat sich jlingst prinzipiell iiber die
Frage der Errichtung von Kinematographen ausgesprochen, indem
er einem Gesuchsteller antwortete, dal der Gemeinderat wvon
Baden den grundsiitzlichen BeschluB, solche Kino-Theater
nicht zu bewilligen, gegen jeden Bewerber aufrecht erhalten
werde, und dafl die Einschrinkung der Gewerbefreiheit in diesem
Falle als geboten und gerechtfertigt erscheine. (Ende Juli 1912).

Aarau. Die Schulbehorde beschloff, den Schulkindern den
Besuch des Kinematographen nur in Begleitung der Eltern oder
deren Stellverireter zu gestatten. (Februar 1912.)

Baden. Uber Einrichtung und Betrieb von Kinematographen
in der Gemeinde enthilt der Entwurf einer Polizeiverordnung vom
November 1912, der den stédtischen Bau- und Polizeiorganen zur
Beratung vorliegt, neben bau- und feuerpolizeilichen Bestimmungen
noch folgende Vorschriften:



5

Das Begleiten der kinematographischen Vorstellungen mit lirmender Musik
ist untersagt, ebenso das Ausrufen der Vorstellungen vor dem Etablissement
und das Animieren Voriibergehender zum Besuche desselben, sowie das Wirten
in demselben. Es ist ferner verboten, auf o6ffentlichen Strafien Plakate herum-
zutragen und Reklamezettel zu verteilen.

Simtliche Films und Plakate unterliegen der Kontrolle durch das Polizei-
amt, bezw. einer vom Gemeinderat bezeichneten Kommission. Das Vorzeigen
von Mord-, Raub-, Ehebruchszenen, iiberhaupt von Darstellungen, die gegen die
guten Sitten verstofen, ist verboten, ebenso die Verwendung von beschidigten
Films und minderwertiger Projektionsapparate, die undeutliche Bilder erzeugen.

An hohen Feiertagen, wie Karfreitag, Oster- und Pfingstsonntag, Fron-
leichnamstag, Bettag, Allerheiligen, Weihnachten, mufi der Betrieb der Kinemato-
graphen ganz eingestellt werden.

An Sonn- und Feiertagen diirfen die Lokale erst nachmittags 3 Uhr gedffnet
werden. Die Vorstellungen diirfen nicht linger dauern als bis nachts 11 Uhr.

Personen, welche das 16. Altersjahr noch nicht zuriickgelegt haben, wird,
auch wenn sie sich in Begleitung Erwachsener befinden, der Besuch der Kine-
matographenvorstellungen verboten.

Die Inhaber von Kinematographen in der Gemeinde Baden haben fiir die
Polizeiaufsicht und die Uberwachung der Etablissemente pro Vorstellungstag
eine Gebiihr von Fr. 10.— zu entrichten, zahlbar je auf Ende des Monats.

Diese Vorschriften werden, soweit sie zutreffend sind, auch auf Wander-
kinematographen in Schaubuden sinngemifl angewendet.

Appenzell A.-Rh. Auf das Gesuch der schweizerischen
Vereinigung fiir Kinder- und Frauenschutz berichtete der Re-
gierungsrat unterm 17. Juni 1912, dafl im Kanton nur ein einziges
stindiges Kinematographentheater bestehe, ndmlich in Herisau.
Dem Gemeinderat Herisau sei von den Wiinschen und Anregungen
Kenntnis gegeben worden, und derselbe berichte nunmehr, daf§
er im Einverstindnis mit diesen Anregungen im Entwurf fiir eine
Jugendordnung bereits die Bestimmung aufgenommen habe, dafl
der Besuch von Kinematographen durch Schiiler nur bei Schiiler-
vorstellungen gestattet sei, und dafl das jeweilige Programm der
Genehmigung durch das Bureau der Schulkommission bediirfe. —
Diese Jugendordnung erschien im August 1912.

Anfangs Oktober 1912 sodann erliel der Regierungsrat ein
Kreisschreiben an sémtliche Gemeinderite folgenden Inhalts:

»Entsprechend einem Gesuch der Volksschriftenkommission der Appen-
zellischen gemeinniitzigen Gesellschaft und gestiitzt auf die konstatierten sitt-
lichen Gefahren, welche in dem Besuch gewisser Kinematographenvorstellungen
fiir die schulpflichtige Jugend bestehen, hat der Regierungsrat mit SchluBnahme
vom 28. September verfiigt, daf der Erteilung der Bewilligung zur Abhaltung
solcher Veranstaltungen vorgiingig in allen Fillen, also auch bei sogenannten
Wanderkinematographentheatern an Jahrmirkten usw., eine Kontrolle des Pro-
gramms der vorgesehenen Darbietungen stattzufinden habe, wenn zu denselben
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auch schulpflichtige Kinder zugelassen werden sollen. Sie werden daher ein-
geladen, im Sinne dieses Beschlusses Ihren beziiglichen Organen (Schulkommission,
Polizei) Auftrag zu erteilen. Bei diesem AnlaB empfiehlt der Regierungsrat zur
Nachahmung das Vorgehen des Gemeinderates Herisau, welcher in seiner jiingst
erlassenen Jugendordnung den Besuch von Kinematographen der Schuljugend
nur bei Schiilervorstellungen gestattet und auch hier die Bewilligung zur Ab-
haltung von solchen an die Voraussetzung kniipft, daBl das jeweilige Programm
durch das Bureau der Schulkommission genehmigt worden ist. Das kantonale
Polizeibureau hat Auftrag erhalten, auf diese SchluBnahme bei Erteilung des
Patentes die betreffenden Betriebsinhaber ebenfalls aufmerksam zu machen und
bei Zuwiderhandlung die Betriebsbewilligung denselbeu fiir herwirtigen Kanton
wieder zu entziehen.“

In Speicher priift das Bureau der Schulkommission jeweilen
die Films. ‘

Appenzell I.-Rh. Polizeiverordnung fiir den Kanton
Appenzell Innerrhoden (Entwurf, der erst im Mérz 1913 vom
Groflen Rat beraten werden wird). : -

Art. 5. Theater-Auffiihrungen und Kinematographen-Vorstellungen diirfen
weder unanstindige, noch unsittliche Gespriche, Bilder oder Darstellungen ent-
halten. Diejenigen, welche sich hiegegen vergehen, verfallen in leichteren
Fillen in eine Bufle von Fr. 5.— bis Fr. 50.—. In schwereren Fillen sind sie
dem Richter zur Bestrafung zu iiberweisen.

Vor der Erteilung einer Bewilligung zu solchen Vorstellungen hat der
betreffende Bezirksvorstand vom Inhalt der Theaterstiicke Kenntnis zu nehmen
und die Bilder des Kinematographen zur Einsicht zu verlangen.

Kinder unter 15 Jahren diirfen keine Kinematographen besuchen.

Baselland. Auf ein Gesuch der schweizerischen Vereinigung
fir Kinder- und Frauenschutz, ein Verbot des Besuchs der
Kinematographentheater durch schulpflichtige Kinder zu
erlassen, beaufiragte die Regierung a) die Erziehungsdirektion, die
Gemeinde- und Schulbeh6rden der groflern Gemeinden einzuladen,
auf dem Reglementswege den schulpflichtigen Kindern den Besuch
von Kinematographenveranstaltungen ohne Begleitung der Eltern
oder anderer Erwachsener zu verbieten, und wies b) die Polizei-
direktion an, Patentbewilligungen fiir ambulante Kinematographen
nur zu erteilen mit der Bedingung, da# schulpflichtige Kinder
Zutritt nur in Begleitung von Erwachsenen erhalten diirfen.
(27. Juli 1912.)

Baselstadt. Basel, 20. Juni 1912. In der heutigen GroBrats-
sitzung interpellierte A. Schacher (freis.) die Regierung dariiber,
was sie zu tun gedenke, um den schidigenden Einfliissen der
kinematographischen Veranstaltungen Einhalt zu tun, ob
in feuerpolizeilicher Beziehung alle erforderlichen Mafinahmen ge-
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troffen seien und ob sich nicht eine besondere Besteuerung der
Kinematographen rechtfertigen wiirde. Regierungsrat Blocher, der
die Interpellation beantwortete, gab Auskunft iiber die Verhilt-
nisse und iiber die Absichten der Regierung. Es bestehen zurzeit
in Basel sieben Kinematographentheater. Die als notwendig be-
trachteten Vorschriften baupolizeilicher, feuerpolizeilicher und
sicherheitspolizeilicher Art sind bisher in die Betriebsbewilligungen
aufgenommen worden. Die Kinematographen wurden auch einer
polizeilichen Kontrolle unterworfen und infolgedessen sind wieder-
holt Films verboten worden. Im grofien und ganzen sind die
gegenwirtigen Vorschriften ausreichend; mangelhaft sind sie in-
sofern, als fiir den Schutz des Personals der Kinematographen
nicht gesorgt ist, und dal keine Spezialvorschriften zum Schutze
der Jugend vor schédlichen Einfliissen bestehen. Es ist nun
beabsichtigt, allgemeine Vorschriften in einer Verordnung aufzu-
stellen, und man gedenkt, Kindern bis zu etwa sechszehn
Jahren den Besuch der gewohnlichen Vorstellungen zu verbieten
und sie nur zu Spezialvorstellungen mit strenger Auswahl des
Stoffes zuzulassen. Was die feuerpolizeilichen Verhiltnisse anbe-
langt, so ist durch eine Kommission eine genaue Untersuchung
vorgenommen worden. Die Inhaber der Kinematographentheater
sind angehalten worden, innerhalb kurzer Frist die notigen Ver-
besserungen anzubringen. Eine Spezialsteuer besteht schon, indem
fiir jeden Spieltag eine Gebiihr von Fr. 3.— bezogen wird: Eine
so hohe Steuer anzusetzen, daBl dadurch die Zahl der Kinemato-
graphen eingeschrinkt wird, geht nicht an, da darin eine Ver-
letzung der Gewerbefreiheit lige. Auch auf diesem Gebiete ist
iibrigens nicht alles von behordlichen Mafinahmen zu erwarten.
Die Presse zum Beispiel konnte sehr viel tun. Eine angestrebte
Vereinbarung der hiesigen Zeitungen iiber die Ankiindigungen
der Kinematographenvorstellungen ist an der Haltung eines Blattes
gescheitert. Der Interpellant erklérte sich von der erhaltenen Aus-
kunft befriedigt, und die Interpellation war damit erledigt.

Die Erziehungsdirektion verfiigte in einem Rundschreiben an

die Schulvorsteher:

,Der Besuch von Kinematographentheatern ist vom 1. Dezember 1912 an
allen Schiilern und Schiilerinnen der Primar- und Mittelschulen ohne Begleitung
von Eltern oder erwachsenen Verwandten streng untersagt. Zuwiderhandelnde
werden von den Schulbehdrden bestraft. Der Besuch von besonders veran-
stalteten Kindervorstellungen ist gestattet, sofern das Erziehungsdepartement
die Darstellungen als einwandfrei erkldrt hat, und sofern die Vorstellungen
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abends 7 Uhr beendigt sind. Diese Verfiigung gilt bis zum Erlasse einer ent-
sprechenden Verordnung durch den Regierungsrat oder eines Gesetzes durch
den Grofien Rat.“

Bern. Grofiratssitzung vom 21. November 1912. Zur Behand-
lung gelangte die Motion Miihlethaler und Konsorten, die den
Regierungsrat einladet, die Frage zu priifen, ob nicht auf dem
Wege der kantonalen Gesetzgebung den Auswiichsen der
kinematographischen Schaustellungen begegnet werden
konnte. Lehrer Miihletaler begriindete den Anzug, indem er auch
auf die Gefahren der Kinematographen fiir die Jugend hinwies.
Regierungsrat Dr. Tschumi beantwortete die Motion. Er verwies
auf die gesetzlichen Erlasse und Verordnungen in verschiedenen
Kantonen oder Gemeinden der Schweiz. Nach der bernischen
Gesetzgebung sind die Gemeinden zur Aufstellung feuerpolizeilicher
Vorschriften kompetent. Bern und Interlaken haben wvon der
Berechtigung Gebrauch gemacht. Neuestens hat Biel ein weiter-
gehendes, an sich sehr lobliches Reglement erlassen, allein die
nihere Priifung ergab, dal ihm die Rechtsbestindigkeit fehlt.
Die Idee, Bestimmungen iiber die Kinematographen .im Gesetz
iiber Handel und Gewerbe unterzubringen, méchte der Regierungs-
rat ablehnen. Der vorliegende Gesetzentwurf iiber Handel und
Gewerbe soll nun beraten werden. Er ist iibrigens beladen genug.
Nach der Ansicht der Regierung sollte ein Spezialgesetz iiber die
Kinematographen ausgearbeitet werden, und zwar soll es enthalten:
Bestimmungen feuerpolizeilicher Natur, Vorschriften in bezug auf
die gesundheitlichen Verhiltnisse, endlich solche sittenpolizeilicher
Natur. Eine derartige Vorlage auf kantonalem Boden ist vor dem
Art. 31, Lit. b, der Bundesverfassung zuliissig. Das Gesetz hitte
vorzuschreiben, daf fiir die Fithrung von Kinematographen eine
polizeiliche Bewilligung erforderlich ist. Sie wiirde erteilt an
Schweizerbiirger und an Auslédnder, sofern diese bereits einige
Zeit ansidissig sind und Gewdhr fiir einen richtigen Betrieb bieten.
Die Films wéren polizeilich zu kontrollieren. Die Kontrolle miifiten
allerdings nicht die Polizisten besorgen, vielmehr wire mit dieser
~ Aufgabe ein gebildeter Beamter der Polizeidirektion zu betrauen;
unsittliche und verrohende Bilder diirften nicht gestattet werden.
Endlich hitte das Gesetz strafrechtliche Bestimmungen vorzusehen.
Die Regierung hat nicht die Meinung, man habe es mit der Aus-
filhrung der Motion nicht eilig; die Vorlage soll vielmehr befor- -
derlich ausgearbeitet werden. Man wird auch zu priifen haben,
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ob es sich nicht empfehlen diirfte, in den Entwurf auch Bestim-
mungen gegen die unsittliche Literatur aufzunehmen. Die Regierung
nimmt die Motion an. Nach einigen kurzen Bemerkungen Gré-
nichers wurde der Anzug ohne Opposition erheblich erklirt.

Der Vorsteher der Knabensekundarschule in Bern verfiigte:
- Besucher von Kinematographen werden als Ferienkolonisten nicht
‘beriicksichtigt. e

Biel. Der Stadtrat hat unterm 13. Nov. 1912 ein Reglement
betreffend Einrichtung und Betrieb von Kinematographen erlassen.
Der erste Teil enthilt die bau-, feuer- und gewerbepolizeilichen
Vorschriften, worunter sich auch folgende Bestimmungen finden:

Art. 16. Das Begleiten der kinematographischen Vorstellungen mit lirmender
Musik ist untersagt.

Ferner ist unstatthaft: das Anhalten des Publikums vor den Kinematographen
und das zudringliche, marktschreiende Einladen zu den Vorstellungen (vide
Straienpolizeireglement).

Art. 20. Diese Vorschriften haben, soweit zutreffend, auch auf die soge-
nannten Wanderkinematographen Anwendung.

Die sittenpolizeilichen Vorschriften lauten:

Art. 21. a) Samtliche Films und Plakate unterliegen der behordlichen
Kontrolle.

b) Vorfiihrungen sogenannter Mord-, Raub- und Ehebruchszenen oder
anderer Darstellungen, die gegen die gute Sitte verstoBen, sind verboten.

¢) Schulpflichtigen Kindern ist der Zutritt zu den allgemeinen Vorstellungen
untersagt. :

d) Es ist den Kinematographenbesitzern freigestellt, sogenannte Kindervor-
stellungen zu veranstalten. Die bei diesen Vorstellungen vorzufiihrenden Films
unterliegen einer besonderen Zensur. Die Zahl dieser Vorstellungen wird durch
den Gemeinderat normiert. :

e) Die Bilder sind, um rechtzeitige Priifung zu ermdoglichen, mindestens
24 Stunden vor dem Wechsel des Programms unter Angabe des Zeitpunktes,
zu welchem die polizeiliche Priifung erfolgen kann, bei der Polizeiinspektion
anzumelden. Der Anmeldung ist die nihere Benennung des Films im Wortlaut
der offentlichen Auskiindigung beizufiigen.

Nichtangemeldete oder von der Vorfiihrung ausgeschlossene Bilder, sowie
solche unter einem andern als dem der Behorde angemeldeten Titel, diirfen
nicht vorgefiihrt werden.

Art. 22. Die stidtischen Aufsichts- und Kontrollbeamten (Zensoren) werden
vom Gemeinderat bezeichnet. Zur Besorgung dieser Funktionen kdnnen auch
Frauen bestimmt werden.

Art. 23. An den hohen Feiertagen (Karfreitag, Ostern, Pfingsten, Bettag,
Weihnachten) ist der Besuch der Kinematographen giinzlich einzustellen; an den
iibrigen Sonn- und Festtagen ist derselbe von 2 Uhr nachmittags hinweg gestattet.

Die Vorstellungen sind spiitestens abends 11 Uhr zu schlielen. Kinder-
vorstellungen diirfen nicht linger als bis 6 Uhr abends dauern. :

Es folgen Straf- und Schlussbestimmungen.
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Art. 24. Widerhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Reglements
werden, sofern nicht anderweitige Strafbestimmungen zur Anwendung kommen,
mit BuBle von Fr. 1.— bis 200.— oder mit Gefangenschaft bis zu 3 Tagen bestraft.

Im Wiederholungsfall und in gravierenden Fillen kann der Betrieb poli-
zeilich auf bestimmte Zeit oder ginzlich eingestellt werden.

Art. 25. Vorstehendes Reglement tritt mit der-Genehmigung durch den
Regierungsrat in Kraft.

Soweit die auf diesen Zeitpunkt bestehenden Kinematographen den Vor-

schriften sub lit. A. nicht enfsprechen, bestimmt der Gemeinderat die zulissigen
Abweichungen.

Zur Vornahme zeitgemiifier Partialrevisionen ist der Gemeinderat zustindig.

Gegen dieses Reglement ist seitens der Kinematographen-
besitzer Rekurs erhoben worden wegen angeblicher Inkompetenz
des Stadtrates zum Erlafl polizeilicher Bestimmungen iiber den
Kinematographenbetrieb iiberhaupt, ferner wegen Verletzung der
Gewerbefreiheit, Eingriff in das Elternrecht (Art. 21, lit. ¢) und Un-
zul#ssigkeit der Frauen als Zensoren mangels Stimmberechtigung.
— Auch der Regierungsrat wird voraussichtlich dem Reglement
die Genehmigung, weil die erforderlichen Rechtsgrundlagen fehlen,
nicht erteilen. Der Stadtrat ist aber entschlossen, die Frage weiter-
zuziehen an das Bundesgericht und den Bundesrat.

Interlaken. Die Gemeindeversammlung genehmigte ein Regle-
ment, damit eine Kontrolle der Kinematographenbesitzer ausgeiibt
werden kann. (September 1912.)

St. Immer, Bern. Die Behorden haben den Kindern unter
15 Jahren den Besuch von Kinematographentheatern verboten,
ausgenommen besondere Kindervorstellungen. (Oktober 1912.)

Glarus. Auf das Gesuch der schweizerischen Vereinigung
fiir Kinder- und Frauenschutz antwortete der Regierungsrat unterm
9. Mai 1912, er stehe der Anregung durchaus sympathisch gegen-
iiber, er behalte die Angelegenheit stets ernstlich im Auge und durch
die Einfiihrung einer gemeinderétlichen Kontrolle der Programme
der Kinematographen sei bereits ein Schritt zum Schutze gegen
die nachteiligen Wirkungen der Kinematographen getan worden.

Graubiinden. Die Schulbehtérde von Chur erlie Verbote
gegen den Aufenthalt von Schulkindern nach 7 Uhr abends auf
den Straflen und gegen den Besuch der Kinematographentheater
durch Schulkinder ohne Begleitung der Eltern. (April 1912.)

Der Grofie Stadtrat von Chur hat eine Kinematographen-
verordnung erlassen, wonach die stidndigen Kinematographen fiir
jeden Spieltag 15 Fr. zahlen; die Darstellung unsittlicher oder an-
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stoBliger Bilder ist verboten, Kindern unter 16 Jahren ist der Zu-
tritt auch in Begleitung der Eltern untersagt, ausgenommen bei be-
sondern und kontrollierten Kindervorstellungen. (5. November 1912.)
Der Zentralschulrat der Landschaft Davos kam in letzter Zeit

‘wiederholt in den Fall, 11—12jidhrige Knaben bestrafen zu miissen,

die sich an Geld vergriffen hatten. Die Untersuchung ergab stets,
dafl das Geld von den jugendlichen Missetdtern zum Besuch des
Kinematographen verwendet wurde. Der Zentralschulrat sah sich
deshalb veranlafit, allen schulpflichtigen Kindern, die sich nicht
in Begleitung von ihren Eltern oder erwachsenen Geschwistern
befinden, den Besuch des Kinematographen zu verbieten. (Mitte
August 1912.)

Luzern. Im Stadirat wurde die Anregung gemacht, in den
Kinematographentheatern der Stadt Kindervorstellungen einzu-
fiihren und den Kindern den Besuch der iibrigen Vorstellungen
der Kinematographen zu verbieten. (Februar 1912.)

Der Stadtrat wurde durch ein Postulat eingeladen, die Frage
zu priifen, ob die Kinematographen, deren Zahl in letzter Zeit auf
6 gestiegen ist, nicht mit einer besonderen Gebiihr als Vergiitung
fiir die polizeiliche Uberwachung belegt werden sollten. Der Ver-
treter des Stadtrates fuflerte gegeniiber einer derartigen Gebiihr
aus Riicksichten der Handels- und Gewerbefreiheit Bedenken. Bei
dieser Gelegenheit wurde die viel wichtigere Frage zur Sprache
gebracht, durch welche Mafiregeln die Schulkinder von den oft
recht zweifelhaften Darbietungen der Kinotheater in wirksamer
Weise ferngehalten werden konnten. Die erziehungsritliche Ver-
ordnung, wonach Kinder nur in Begleitung Erwachsener die Kino-
theater besuchen diirfen, verfehlte bisher so ziemlich ihre Wirkung.
Es wurde deshalb schon frither in der Schulpflege die Anregung
gemacht, den Kinotheatern kiinftig die Veranstaltung von be-
sondern Kindervorstellungen zu gestatten, dagegen den Besuch
der iibrigen Vorstellungen fiir die Kinder zu verbieten. Diese
Losung der Frage scheint wohl die richtige und vor allem die
wirksamste zu sein, weil nur auf diesem Wege eine reine Scheidung
zwischen den fiir Erwachsene und den fiir Kinder passenden Dar-
bietungen sich durchfiihren lédfit. (Ende Februar 1912.)

Der Regierungsrat genehmigte folgende Verfiigung des Stadt-
rates von Luzern:

Die Inhaber von Kinematographen in der Stadt Luzern haben fiir die
Polizeiaufsicht und die Uberwachung durch die Aufsichtskommissionen pro Vor-

Jugendfiirsorge. 6
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stellungstag eine Gebiihr von 3 Fr. zu bezahlen. Die Gebiihr berechnet sich
auf 25 Vorstellungstage im Monat und 300 Vorstellungstage im Jahr. Sie ist je
auf Monatsende an die Stadtkasse zahlbar. (Ende Juni 1912.)

Beschluf8 betreffend das Verbot des Besuches von
Kinematographentheatern durch Kinder vom 16. Oktober
1912.

Der Regierungsrat des Kantons Luzern, nach Kenntnisnahme
von einer Eingabe der schweizerischen Vereinigung fiir Kinder-
und Frauenschutz; in Riicksicht auf die mannigfachen Gefahren
und Nachteile, welche Kindern aus dem Besuche der Kinemato-
graphentheater erwachsen; auf Antrag der Departemente des Er-
ziehungswesens und des Militdr- und Polizeiwesens, beschliet:

1. Kindern, welche das 15. Altersjahr noch nicht zuriickgelegt haben, wird,
selbst wenn sie sich in Begleitung von erwachsenen Personen befinden, der
Besuch der Kinematographen-Vorstellungen verboten.

2. Von diesem Verbote werden Vorstellungen, welche speziell fiir Kinder
veranstaltet werden und die als Kinder- oder Familien-Vorstellungen gekenn-
zeichnet sind, nicht betroffen.

3. Im Falle von Zuwiderhandlungen werden sowohl die Eltern der be-
treffenden Kinder wie die Besitzer der Kinematographen zur Verantwortung
und Bestrafung herangezogen.

4. Dieser Beschluf8 ist durch das Kantonsblatt bekannt zu machen, den
Statthalterimtern, den Gemeinderiiten, sowie den Departementen des Erziehungs-
wesens und des Militéir- und Polizeiwesens zuzustellen.

Nidwalden. Hier gibt es keine beziiglichen gesetzlichen Be-
stimmungen. Der Erziehungsrat ist indessen beauftragt worden, den
Entwurf einer Verordnung auszuarbeiten. Die Polizeidirektion hat
bis dahin nur ausnahmsweise Bewilligung zu kinematographischen
Vorstellungen erteilt. -

Obwalden. Hier existiert keine Verordnung betreffend die
Kinematographen.

St. Gallen. Kreisschreiben des Regierungsrates des
Kantons St. Gallen betreffend Uberwachung der Kine-
matographen vom 16. August 1912. Landammann und Re-
gierungsrat des Kantons St. Gallen an simtliche Gemeinderite
desselben.

Es wird insbesondere von Schulbehorden geklagt, dafl die
Zahl der Kinematographen in bedauerlichem Mafie wachse, und
dafl die Kinematographen die Jugend geféhrden, indem sie die
Vergniigungslust steigern und durch die Wahl ungeeigneter Dar-
stellunsgegenstiinde die Einbildungskraft der Kinder verderben.
Anderseits wird auch anerkannt, dafl die Kinematographen ein
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treffliches Mittel fiir lehrreichen Anschauungsunterricht sind und
jedermann edle Vergniigungen bieten kénnen, wenn eben die Aus-
wahl der Darbietungen eine gute ist. Wir teilen die ausgesprochenen
Befiirchtungen und sehen uns daher veranlafif, die Gemeinde-
behirden einzuladen, durch Beniitzung folgender Mittel dem Ubel
zu steuern.

1. Die Kinematographen — und zwar die in festen Lokalen, wie die in
ambulanten Zelten auf Mirkten usw. — werden nach Art. 4 Ziffer 5 des Ge-
setzes iiber den Marktverkehr und das Hausieren vom 28. Juni 1887 und Art. 7
des Nachtragsgesetzes zum angefiihrten Gesetz vom 31. Dezember 1894 behandelt.
Sie bediirfen daher zu ihrem Betrieb eines Patentes, welches das kantonalz
Polizei- und Militirdepartement nach Begutachtung durch den Gemeinderat des
Ortes, an welchem der Kinematograph seine Vorstellungen gibt, ausstellt.

2. Die Erteilung des Patentes an die Kinematographenbesitzer kann aller-
dings nach dem Grundsatz der Gewerbefreiheit nicht ohne weiteres verweigert
und nicht an Bedingungen gekniipft werden, die die Ausiibung des Gewerbes
tatséichlich verhindern; dagegen kann die Patenterteilung an Bedingungen ge-
bunden werden, welche die dffentliche Wohlfahrt (Sicherheit, Sittlichkeit, Jugend-
schutz usw.) erfordern. Das Patent kann verweigert werden, wenn die Erfiillung
dieser Bedingungen nicht zugesagt und gesichert wird — und entzogen werden,
wenn deren Erfiillung zu wiinschen iibrig ldt.

3. Dementsprechend werden die Gemeinderiite eingeladen:

a) durch fachkundige Organe der Patentbegutachtung vorgingig feststellen
zu lassen, ob die Einrichtung, insbesondere in feuerpolizeilicher Beziehung und
durch gute Ausgiinge die notige Sicherheit fiir Publikum und Angestellte biete,
eventuell das Notige anzuordnen und die Durchfithrung zu iiberwachen;

b) den Vorstellungen vorgiingig sollen alle Films gepriift werden.

Fiir Vorstellungen, zu welchen Kinder im Alter der Schulpflicht, also vor
vollendetem 15. Altersjahr, Zutritt haben, sollen nur solche Darstellungen erlaubt
werden, die weder sittlich anstofien, noch sonst die Phantasie erregen konnen.
Die Vorstellungen sind ausdriicklich als Jugend- oder Schiilervorstellungen zu
bezeichnen und miissen spitestens abends 8 Uhr beendet sein.

Fiir die anderen Vorstellungen sind wenigstens alle Films mit sittlich an-
stofligen Darstellungen zu verbieten.

Diese Verbote sollen sich auch auf die Plakate und die Bezeichnungen der
Vorstellungen erstrecken. In Vorstellungen fiir das allgemeine Publikum diirfen
ausnahmsweise Kinder im Alter der Schulpflicht nur in Begleitung ihrer Eltern,
anderer volljihriger Angehoriger oder Lehrer Zutritt haben.

Fiir die Beurteiluug der Films bestellt der Gemeinderat eine Kommission, in
welcher Schulratsmitglieder, Lehrer oder Mitglieder der Jugendschutzkommission
wirken.

Im Rekursfall wird das Polizei- und Militirdepartement nach Anhérung
des Erziehungsdepartementes entscheiden.

4. Die unter Ziffer 3 aufgefiihrten Bedingungen werden fiir stindige Kine-
matographen am besten gemifl bisheriger Anforderung des Polizei- und Militér-
departementes in einem Reglement niedergelegt, das der Regierungsrat zu ge-

nehmigen hat.
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5. Die Gemeindebehorden sind eingeladen, dem Polizei- und Militéirdeparte-
ment zu berichten, wenn sie bei Ausfithrung dieses Kreisschreibens Beobach-
tungen machen, die weitere Schritte veranlassen kénnen.

Wil. Der Gemeinderat erlieB ein Reglement betreffend den
im Dezember 1912 zu eritffnenden stindigen Kinematographen,
wonach der Besuch desselben Kindern nur in Begleitung Erwach-
sener gestattet ist. Ferner ernannte er eine Filmpriifungskommis-
sion. Schulrat und Jugendschutzkommission gelangten an den
Regierungsrat mit dem Gesuch, den Jugendlichen (unter 17 Jahren)
den Besuch der Kinematographentheater ganz zu verbieten, aus-
genommen bei Schiilervorstellungen.

Schaffhausen. Der Stadtschulrat hat unterm 15. Januar 1912
den Besuch des Kinematographen fiir Elementar- und Realschiiler
ohne Begleitung von erwachsenen Personen verboten.

Solothurn. Eine Verordnung des Gemeinderates von Solo-
thurn vom 16. Juli 1911 betreffend die Errichtung und den Betrieb
von Kinematographen ist am 29. Dezember 1911 durch den Re-
gierungsrat genehmigt worden. :

Die Bewilligung fiir den Betrieb von Kinematographen wird kiinftig nur
an Personen erteilt, welche in der Gemeinde ihren Wohnsitz haben. Fiir die
feuersichere Ausfiilhrung und Anlage bestehen detaillierte Vorschriften. Ein
neuer Kinematograph darf erst nach eingehender Inspektion in Betrieb ge-
nommen werden. Der Apparatraum mufl feuersicher und mit zweierlei Losch-
mitteln versehen sein, ebenso der Zuschauerraum. Uber allen Ausgiingen miissen
stiindig Lampen brennen. Es ist nur feste Bestuhlung gestattet mit geniigenden
Seiten- und Zwischengingen. Die Lichtleitung fiir den Zuschauerraum muf
von der Lichtleitung fiir die Apparate durchaus gesondert angelegt werden.
Direkte Ausgiinge vom Apparaten- zum Zuschauerraum sind verboten. Der
erstere mufl so grofl sein, dafl zwei Mann bequem darin funktionieren kénnen.
Er muB aus Eisen, Beton- oder Mauerwerk erstellt und gegen die benachbarten
Riiume feuerfest abgeschlossen werden. Auch die Schaulucken und Lichtkegel-
offnungen sind mit starkem Glase rauchsicher und mit Metallschiebern abzu-
schlieBen.

Da, wo die Apparate in offenen Zuschauerriumen montiert werden, miissen
sie durch einen 3 Meter breiten Zwischenraum von den Zuschauern getrennt sein.

Es diirfen nur so viele Billette verkauft werden, als Sitzplitze vorhanden
sind. Der Aufenthalt von Personen in den Giingen ist unstatthaft. Die Tiiren
diirfen wiihrend der Vorstellung nicht verschlossen werden. Die Darstellung
von unsittlichen Bildern oder von Verbrechen ist untersagt. Kinder unter
14 Jahren diirfen nur in Begleit von der Schule entlassenen Personen (Er-
wachsener) den Kinematographen besuchen, abgesehen von den Kindervor-
stellungen, fiir welche jeweilen das Programm dem Schuldirektor zur Genehmi-
gung zu unterbreiten ist.
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Schwyz. Verordnung betreffend Regelung des Be-
suches der Kinematographentheater vom 15. Juni 1912.

Der Regierungsrat, auf Antrag des Erziehungsrates, in An-
wendung von § 43 des Gesetzes iiber die Ausiibung der Handels-
gewerbe im Kanton Schwyz vom 21. April 1902 und § 39 der
kantonalen Schulorganisation vom 26. Oktober 1877/18. Juli 1878,
beschlieft:

§ 1. Die Bewilligung zu kinematographischen Vorstellungen darf nur erteilt
werden unter den in den nachfolgenden Paragraphen genannten Bedingungen.

Die gewerbsmiifiigen Vorstellungen mit Grammophonen u. dergl. unterliegen
den gleichen Bedingungen.

§ 2. Der Besuch von kinematographischen Vorstellungen ist den Kindern
im schulpflichtigen Alter, auch in Begleitung der Eltern oder anderer erwachsener
Personen, untersagt. Diese Bestimmung ist in die 6ffentlichen Programme auf-
zunehmen.

Eine Ausnahme besteht fiir besondere Schulvorstellungen. Das Programm
derselben unterliegt der vorherigen Genehmigung des Ortsschulrates. Der Be-
such der Schulvorstellungen hat in Begleitung einer Vertretung der Lehrerschaft
zu erfolgen.

§ 3. Von den Vorstellungen sind alle Bilder auszuschlieffen, die in religitser
oder sittlicher Hinsicht nicht einwandfrei sind.

Die Programme der kinematographischen Vorstellungen fiir Erwachsene
sind vorher im Doppel dem kantonalen Patentbureau einzureichen.

Den Polizeiorganen ist der Zutritt zu allen Vorstellungen jederzeit frei
gestattet.

§ 4. Die Vorstellungen fiir Erwachsene miissen spitestens 11 Uhr abends,
diejenigen fiir Kinder spiitestens abends 6 Uhr beendet sein.

§ 5. Patentinhaber, welche diesen Bestimmungen zuwiderhandeln, unter-
liegen den in §§ 53 und 54 des Gesetzes iiber das Handelsgewerbe enthaltenen
Strafen.

§ 6. Die Bestimmungen dieser Verordnung beziiglich der Schulvorstellungen
finden auch entsprechende Anwendung auf die Inhaber stindiger Kinemato-
graphentheater, die der Patentpflicht nicht unterliegen.

Thurgau. Beschlu8 betreffend das Verbot des Be-
suches von Kinematographen-Vorstellungen durch schul-
pflichtige Kinder vom 18. Oktober 1912.

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau, auf das von einigen
Schulvorsteherschaften des Kantons Thurgau an den Regierungs-
rat gerichtete Gesuch, es mochte durch regiminelle Verordnung
die Zulassung schulpflichtiger Kinder zu den gewdhnlichen Kine-
matographen-Vorstellungen ausnahmslos — auch in Begleitung
und unter Aufsicht von Erwachsenen — untersagt und den Schul-
kindern der Zutritt nur zu besonderen Schiilervorstellungen ge-
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stattet werden, deren Anzahl und Programm von der zustéindigen
Behorde genehmigt worden sei, in Betracht:

: Es kann nicht bestritten werden, daBl der Besuch der Kine-
matographen-Vorstellungen verderbliche Wirkungen auf die
schulpflichtige Jugend ausiibt. Die Kinder werden verleitet, un-
niitz Geld auszugeben und sich solches auf unredliche oder un-
erlaubte Weise anzueignen. Ferner darf das in diesen Vorstellungen
Gebotene inhaltlich, moralisch und &sthetisch héufig also minder-
wertig bezeichnet werden, dafl es in hohem Grade schédigend auf
die jugendlichen Gemiiter einwirkt. Zudem ist bei den Kindern
auch physisch leicht ein Nachteil zu konstatieren, indem das
Flimmern der Kinematographenbilder die Augen reizt und schédigt,
und die Vorstellungen die Nerven bei einzelnen Schiilern und
Schiilerinnen ganz aulerordentlich aufregen.

Aus diesen Gesichtspunkten haben denn auch bereits ver-
schiedene Kantone ein derartiges Verbot erlassen, und rechtfertigt
es sich vollkommen, dem Gesuche zu entsprechen, und das Ver-
bot auch fiir den herwirtigen Kanton einzufiihren, beschlieft:

1. Der Besuch von Kinematographen-Vorstellungen durch schulpflichtige
Kinder ist untersagt. Ausnahmsweise diirfen von Zeit zu Zeit besondere Schiiler-
vorstellungen abgehalten werden, deren Programm vorher durch die Schulvor-
steherschaft zu genehmigen ist. ; : :

2. Zuwiderhandlungen gegen diesen BeschluB, der sofort in Kraft tritt,
werden nach Mafigabe des Gesetzes iiber die Abwandlung der Polizeistraffille
von den Bezirksimtern mit einer BuBle von 10 bis 100 Fr. bestraft. Bei fort-
gesetzten Ubertretungen ist das betreffende Kinematographentheater zu schlieBen.

3. Mitteilung dieses Beschlusses an séimtliche Bezirksimter und Schulvor-
steherschaften des Kantons sowie an das Erziehungs- und Polizeidepartement
und Publikation im Amtsblatt.

Uri. Keine Erlasse und Verordnungen iiber das Kinemato-
graphenwesen.

Zug. Die regierungsritliche Verordnung betreffend
die Errichtung, den Betrieb und die Bewilligung von Kine-
matographen vom 9. November 1912 enthilt in einem ersten
Teil feuer- und baupolizeiliche Vorschriften. Die schul- und sitten-
polizeilichen lauten:

§ 16. Die Zulassung zu den kinematographischen Vorstellungen ist den
Kindern bis zum erfiillten 16. Altersjahre untersagt. Diese Bestimmung ist in
die offentlichen Programme aufzunehmen.

Eine Ausnahme besteht fiir besondere Jugendvorstellungen. Das Programm
derselben unterliegt der vorherigen Genehmigung des Ortsschulpriisidenten. Der
Besuch der Jugendvorstellungen hat in Begleitung der Lehrerschaft zu erfolgen.
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§ 17. Von den Vorstellungen sind insbesondere alle Bilder auszuschliefien,
die in religioser oder sittlicher Hinsicht nicht einwandfrei sind, sowie solche,
welche das Gemiit verrohen, die Phantasie iiberreizen usw.

Die Programme und Plakate der kinematographischen Vorstellungen fiir
Erwachsene sind vorher der kantonalen Polizeidirektion einzureichen.

Die Polizeidirektion und das Gemeindepolizeiamt des Ortes, wo die Vor-
stellung stattfindet, hat jederzeit freien Zutritt zu den Vorstellungen.

§ 18. Die Vorstellungen fiir Erwachsene miissen abends 10 Uhr, diejenigen
fir die Schuljugend abends 6 Uhr beendet sein.

i § 20. Fiir einzelne Auffiihrungen und Vorstellungen mittelst Kinemato-
graphen-Betrieb, ebenso auch fiir Grammophone ist die Bewilligung der kan-
tonalen Polizeidirektion einzuholen.

Im iibrigen gelten die Bestimmungen von § 27 und folgende des Gesetzes
iiber den Markt- und Hausierverkehr, sowie iiber den Gewerbebetrieb im
Kanton Zug.

§ 20. In Anwendung von § 31 des Gesetzes iiber den Markt- und Hausier-
verkehr, sowie iiber den Gewerbebetrieb im Kanton Zug werden Ubertretungen
dieser Vorschriften von der kantonalen Polizeidirektion mit einer Geldbuflie bis
auf 100 Fr. oder entsprechendem Gefingnis bestraft. :

§ 21. Vorstehende Verordnung tritt mit deren Publikation in Kraft. Sie
ist dem Amtsblatte beizulegen und in die Gesetzessammlung aufzunehmen.

Ziirich. Verfiigung des Schulvorstandes der Stadt
Ziirich vom 13. August 1912. Am 15. April 1909 erliel der
Polizeivorstand besondere Vorschriften betreffend die Einrichtung
und den Betrieb von Kinematographen und hat in Art. 9 dieser
Verordnung bestimmt, schulpflichtigen Kindern sei der Zutritt zu
den Vorstellungen nur zu gestatten, wenn sie in Begleit und unter
Aufsicht von Erwachsenen sich einfinden. Die Folge zeigte, dafi
sich dieses bedingte Kinderverbot nur sehr unvollkommen durch-
fiihren 148t, und dafl trotz dieser Vorschrift sehr viele Kinder
jahraus jahrein den Kinematographen ohne Begleitung besuchen.

Die Zentralschulpflege hat daher am 14. Dezember 1911 den
Schulvorstand eingeladen, in Verbindung mit dem Polizeivorstande
dafiir besorgt zu sein, dafl das Verbot des Besuches von Kinemato-
graphen durch Schulpflichtige ohne Begleitung Erwachsener mit
aller Strenge durchgefiihrt werde, und sie hat in einer besonderen
Publikation im stddtischen Amtsblatte den Eltern diesen Beschluf3
unter ausfiihrlicher Angabe der Beweggriinde bekannt gegeben.

Da der Erfolg leider kein nachhaltiger war, gelangte die Pra-
sidentenkonferenz zur Ansicht, dafl eine durchgreifende Abhiilfe
nur durch den ErlaBl eines unbedingten Verbotes der Zulassung
von Kindern zu den gewdhnlichen kinematographischen Vor-
stellungen zu erzielen sei.
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Uber die Frage der Zulissigkeit eines solchen Verbotes duBerte
sich der Rechtskonsulent der Stadt dahin, daf§ der Stadtrat ein
solches Verbot auf dem Verordnungswege erlassen konnte, daf§
aber das einfachste Mittel, zum Verbote zu gelangen, die Auf-
nahme einer entsprechenden Bedingung in die von der Justiz-
direktion den Kinematographenbesitzern zum Betriebe ihrer Theater
zu erstellenden Patente sei. -

Der Schulvorstand wandte sich daher an die Justiz- und Poli-
zeidirektion mit dem Gesuche, sie mochte in die bestehenden und
in die neu zu erteilenden Patente die Bedingung aufnehmen, dafl
die Zulassung schulpflichtiger Kinder zu den gewdhnlichen Kine-
matographenvorstellungen ausnahmslos — auch in Begleit und
unter Aufsicht von Erwachsenen — untersagt sei, und dafl Kin-
dern Zutritt nur gestattet werden diirfe zu besonderen Kinder-
vorstellungen, deren Zahl und Programm von der von der Polizei-
behorde zu bezeichnenden Instanz genehmigt worden ist. Daraufhin
hat die Justizdirektion dem Schulvorstande folgendes Schreiben
zukommen lassen : :

Mit Schreiben vom 6. Juli 1912 stellen Sie das Gesuch, es
mochte die Erteilung der Betriebsbewilligung fiir Kinematographen
von unserer Amtsstelle an die Auflage gekniipft werden, daBl die
Zulassung schulpfiichtiger Kinder zu den kinematographischen
Vorstellungen ausnahmslos — auch in Begleit und unter Aufsicht
von Erwachsenen — zu unterbleiben hat, und daBl den Kindern
der Zutritt nur fiir besondere Kindervorstellungen gestattet wird,
deren Festsetzung und Programm von der Gemeindebehorde oder
einer durch sie bezeichneten Instanz genehmigt worden sei.

Die schéddliche Wirkung dieser Institute ist uns zur Geniige
bekannt, und wir sind daher damit einverstanden, daBl die Jugend
nach Moglichkeit geschiitzt wird. Wir halten ebenfalls dafiir, daf3
das einfachste Mittel, eine Beseitigung der bestehenden Ubelstiinde
herbeizufiihren, darin besteht, dafi das Verbot in Form einer Auf-
lage fin das Gewerbepatent aufgenommen wird. Unsere Erkun-
digungen beim Patentbureau haben ergeben, daB einer solchen
Regelung auch keinerlei praktische Schwierigkeiten entgegen-
stehen.

Wir werden dem Patentbureau Weisung erteilen, die bean-
tragte Ab#dnderung bei der Ausstellung und bei der Erneuerung
der Patente, die alle Monate stattfindet, vorzunehmen.

Der Schulvorstand verfiigt: Hievon wird Vormerk genommen.



89

Verfiigung der Direktion der Justiz und Polizei vom
20. August 1912,

Gestiitzt auf eine Eingabe des Vorstandes der schweizerischen
Vereinigung fiir Kinder- und Frauenschutz in Monchaltorf vom
27. April 1912 und des Schulvorstandes der Stadt Ziirich vom
6. Juli 1912, welche zum Schutze der Jugend gegen unmoralische:
Einfliisse den ErlaB eines Verbotes der Zulassung von Kindern
zu den kinematographischen Vorstellungen befiirworten und die Ein-
fiithrung von besonderen Kindervorstellungen empfehlen, sowie auf
Grund eines Antrags des Patentbureau, verfiigt die Polizeidirektion:

1. Das Patentbureau wird angewiesen, den Kinematographenbesitzern bei
der Patentbewerbung zu erdffnen, da Kinder zu den gewdhnlichen kinemato-
graphischen Vorstellungen, auch nicht in Begleitung von Erwachsenen, sondern
nur zu behordlich gestatteten Kindervorstellungen zugelassen werden diirfen;
ferner diese Auflage unter den Bemerkungen im Gewerbepatent selbst schrift-
lich einzutragen.

2. Mitteilung an: a) das Patentbureau, b) das Pohzelkommando, c) den
Vorstand der schweizerischen Vereinigung fiir Kinder- und Frauenschutz in
Monchaltorf, d) den Polizeivorstand und den Schulvorstand der Stadt Ziirich.

Zwel Kinematographenbesitzer rekurrierten gegen diese Ver-
fugung der Polizeidirektion an den Regierungsrat. Sie lieBen durch
ihren Advokaten geltend machen, das Verbot greife allzusehr in
die Rechte der Eltern ein, denen allein die Erziehung und die
Aufsicht iiber die Kinder auflerhalb der Schule zukomme usw.;
auch verstofle das Verbot gegen die durch die Bundesverfassung
gewihrleistete Handels- und Gewerbefreiheit.

Der Regierungsrat wies mit Beschlufl vom 21. November 1912
diesen Rekurs ab. Nach Art. 31 der Bundesverfassung sei aller-
dings die Ausiibung jeder Berufsart in Kunst und Wissenschaft,
Handel und Gewerbe frei; ausdriicklich seien aber von der Ver-
fassung selbst die gesetzlichen Vorschriften, welche das offentliche
Wohl erfordern, vorbehalten worden. Nun habe der Regierungs-
rat schon wiederholt erklirt, ,daBl nach seiner Ansicht das o6ffent-
liche Wohl es in der Tat erfordere, daB iiber den Kinemato-
graphenbetrieb besondere Vorschriften, insbesondere auch iiber
den Besuch erlassen werden, und er hat keine Veranlassung, bei
den in Frage stehenden Vorschriften von seinem Standpunkte ab-
zuweichen, wenn diese auch, wie noch viele Vorschriften dhnlicher
Natur, einen Eingriff in das Elternrecht bedeuten. Dieser Eingriff
stiitzt sich gerade auf das Erfordernis des 6ffentlichen Wohls, wie
gewifl von unparteiischer Seite zugegeben werden muf.“
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Verfiigung der Direktion der Justiz und Polizei des
Kantons Ziirich vom 29. November 1912. :

I. In weiterer Ausfiihrung der Verfiigung vom 20. August 1912 wird das
Patentbureau angewiesen, den Kinematographenbesitzern bei der Patentbewerbung
zu erdffnen:

1. daf} Kinder bis zum zuriickgelegten 15. Altersjahr zu den gewdhnlichen
kinematographischen Vorstellungen, auch nicht in Begleitung von Erwachsenen,
zugelassen werden diirfen, sondern nur zu behordlich gestatteten Kindervor-
stellungen ;

2. dafl die Kinematographenbesitzer wegen Ungehorsams gegen amtliche

Verfiigung der zustiindigen Bezirksanwaltschaft verzeigt wiirden, wenn sie dieser
Auflage nicht nachkommen. ;

II. Diese Auflage ist unter den Bemerkungen im Gewerbepatent selbst
schriftlich einzutragen.

Dietikon. Der Gemeinderat, unterstiitzt durch Primar- und
Sekundarschulpflege, sah sich zu folgender Bekanntmachung ver-
anlafit: ‘

Gestiitzt auf die in jiingster Zeit gemachte Wahrnehmung, daf der Schul-
unterricht durch den Besuch von Kinematographenvorstellungen durch schul-
pflichtige Kinder sehr nachteilig beeinflufit wird, sehen wir uns veranlafit, der
gesamten Schuljugend den Besuch solcher Vorstellungen ohne in Begleit von
Erwachsenen géinzlich zu verbieten. ~ (Mitte Juni 1912.)

11; Welsche Kantone und Gemeinden.

Genf, 31. Mai 1912. Die Konferenz der Unterrichtsdirektoren
der welschen Kantone hat heute beschlossen, von den Kantonsbe-
horden das Verbot des Besuches der Kinematographentheater durch
Kinder unter 16 Jahren zu verlangen.

Freiburg. Die Polizei hat anfangs Januar 1912 den Kindern
unter 16 Jahren den Besuch der Kinematographen verboten, sofern
sie nicht von ihren Eltern oder erwachsenen Personen begleitet
‘werden. Schriftliche Erlaubnisscheine werden nicht mehr beriick-
sichtigt, da mit denselben oft Unfug getrieben wurde.

Genf. Nachdem der Staatsrat im GroBlen Rat dariiber inter-
pelliert worden war, welche MaBnahmen er zu treffen gedenke
gegen die Auswiichse der kinematographischen Schaustellungen
und die Gefahren, welche dieselben fiir die Jugend bildeten (Ende
Mai 1912), beschlof er am 18. Juni 1912 den Inhabern von Kine-
matographen die Zulassung von Kindern unter 16 Jahren zu den
Vorstellungen zu verbieten.
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Le Conseil d’Etat, vu les art. 9 et 38 de la loi sur I'Instruction
publique du 30 septembre 1911; vu le préavis favorable des Direc-
teurs de I'enseignement secondaire et professionnel et de la con-
férence des Inspecteurs; sur la proposition des Départements de
Justice et Police et de I'Instruction publique, arréte: d’ajouter un
article 7bis au réglement sur les bals et les spectacles du 6 avril
1877 ainsi concu:

Il est interdit aux propriétaires ou concessionnaires de cinématographes
et spectacles analogues de recevoir des enfants 4gés de moins de 16 ans s'ils
ne sont pas accompagnés de leurs parents. :

Exception peut étre faite pour les représentations spécialement organisées
en vue de la jeunesse avec 'assentiment et sous le contréle du Département
de I'Instruction puplique qui fixe les conditions auxquelles ces autorisations
sont accordées.

Neuchéatel. Eine Gesellschaft fiir Vorfiihrung von Jugend-
films ist von der Unterrichtsdirektion zur Abhaltung von Vor-
stellungen autorisiert worden. Jeden Donnerstag finden in einem

groflen Kinotheater Schiilervorstellungen statt. (November 1912.)

Chaux-de-Fonds. Drei Kinematographen geben in ab-
wechselnder Reihenfolge alle 14 Tage eine Schiilervorstellung.
Dieser wird ein Lehrer beiwohnen und die speziell zur Belehrung
dienenden Bilder erkldren. Der Eintrittspreis fiir die Schiiler wird
10 Cts. betragen. (18. Januar 1912.)

— Der Generalrat verbot den Kindern den Besuch der Kine-
matographen, wenn sie nicht von den Eltern oder einer erwachsenen
Person begleitet werden. (Ende Februar 1912.)

Loecle. Der Besuch der gewohnlichen Kinematographenvor-
stellungen wurde den Kindern, die nicht von Erwachsenen begleitet
sind, verboten. Die Schulkommission beschlof, ihre Mitglieder ab-
wechselnd in die Schiilervorstellungen zur Kontrolle des Programms
zu schicken.

Neuenburg. Der Stadtrat hatte eine Vorlage iiber den Be-
zug einer Taxe von den Kinematographen ausgearbeitet, wie sie
in vielen andern Stddten bereits bezogen wird. Anderwirts wird
die Taxe in Prozenten der Bruttoeinnahme ausgedriickt; in Neuen-
burg dagegen will man zur Vermeidung einer vexatorischen Kon-
trolle eine feste Gebiihr von Fr. 2.50 fiir jede Vorstellung beziehen.
Der Antrag wurde beanstandet. Ein Ratsmitglied wollte den An-
satz auf Fr. 3.— erhohen; ein anderes fand ihn fiir iibertrieben
und geradezu prohibitiv. In der Abstimmung beliebte schlieBlich
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der Antrag des Stadtrates. Die Gebiihr soll in die Armenkasse
flieBen, deren Belastung im Laufe der letzten Jahre stetig ge-
wachsen ist. (Februar 1912.)

— Le Conseil communal de Neuchitel propose au Conseil
général une modification a P’article 11 du réglement de discipline
pour les écoles de la ville. Cet article modifié sera ainsi concu:

»I1 est interdit aux enfants: d) D’entrer dans les auberges,
cafés et brasseries, s’ils ne sont pas accompagnés de leurs parents,
de fréquenter les théatres et cinématographes, s’ils ne sont pas ac-
compagnés de leurs parents ou de leurs représentants, sauf lorsqu’il
s’agit de séances organisées sous le contrdle et la surveillance de
la commission scolaire.“ (Avril 1912.)

— In der Sitzung des Generalrates Ende Juli 1912 hat Ingenieur
Borel den Gemeinderat interpelliert und ihn angefragt, wie es
mit der Uberwachung der Kinematographen stehe; in verschiedenen
Kreisen verlange man eine viel intensivere Uberwachung sowohl
der kinematographischen Vorstellungen als auch der fiir die Jugend
gefihrlichen Kinoplakate. Der Interpellant erklérte, er sei keines-
wegs ein Gegner der Kino, erachte im Gegenteil diese Erfindung
als Mittel zur Belehrung der Massen, aber die Konkurrenz habe es
mit sich gebracht, dal sich die Eigentiimer der Eablissemente
gegenseitig in sensationellen Darstellungen iiberbieten wollen.
P. de Meuron erinnerte in der Diskussion daran, dal am 6. Mirz
abhin der Generalrat beschlossen habe, es sei der Besuch der
kinematographischen Darstellungen den von ihren Eltern nicht er-
méchtigten oder begleiteten Kindern untersagt. Wenn er auch der
Interpellation sehr sympathisch gesinnt sei, so diirfe man doch
nicht vergessen, dafl eine Zensur iiber die Films auflerordentlich
schwer durchfiihrbar sei. Crivelli zitierte die Stadt Bern als Bei-
spiel, wo den Kindern nur der Besuch von Vorstellungen drama-
tischen Charakters untersagt werde. In eingehender Weise wiesen
Jean Wenger und Ph. Godet auf die Schidden, welche durch die
Kinos auf die Seele des Kindes und auf den guten Geschmack
der Bevolkerung ausgeiibt werden, und Béguin verlangte eine
strengere Uberwachung der schreienden Plakate und teilte auch
mit, dal die Kinder sogar betteln gehen in den StraBien, um mit
dem Erlos den Kino besuchen zu kénnen. Der Gemeinderat be-
schloB, die Angelegenheit zu priifen im Sinne der Interpellation.

Val-de-Travers. Die Schulbehtrden verboten den Besuch
der Kinematographenvorstellungen durch Kinder.
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Neuenburg, 22. August 1912, Der Staatsrat hat eine Ver-
fiigung erlassen, worin den Inhabern von Kinematographentheatern
verboten wird, Kindern unter 16 Jahren ohne Begleitung der Eltern
den Zutritt zu gestatten, Plakate mit Verbrecherszenen anzu-
schlagen, sowie ins Programm Darstellungen aufzunehmen, die
verbrecherische oder unsittliche Handlungen wiedergeben. Zu-
widerhandlungen werden mit Buie bis auf Fr. 100.— belegt.

Waadt. Lausanne. Sur le désir émis par le Département
de justice et police, la Municipalité a soumis au Conseil un
réglement concernant la fréquentation des cinématographes par
les enfants.

Voici la teneur de quelques paragraphes:

»11 est interdit aux propriétaires de cinématographes, du Kursaal et de
tous établissements analogues, ou a ceux qui les exploitent, de recevoir aux
représentations qu’ils donnent les enfants dgés de moins de ‘seize ans, s’ils ne
sont pas accompagnés de leurs parents ou tuteurs ou d’une personne majeure
présentant des garanties suffisantes d’autorité.”

»Seront considérés comme contrevenants aussi bien les propriétaires de
ces établissements ou ceux qui les exploitent, que les enfants ou ceux qui les
accompagnent sans remplir les conditions ci-dessus prévues.“

»11 est fait exception pour les représentations extraordinaires destinées a
la jeunesse et dont le programme a été admis préalablement par la direction
de police.”

Wallis. Reglement fiir die Volksschule des Kantons
Wallis, mit dem Schuljahr 1911/12 in Kraft getreten.

Art. 92, 3. Unter Androhung der gleichen Strafe (Bufle) ist
den Schiilern der Volksschulen ebenso untersagt, ohne Begleitung
ihrer Eltern oder Lehrer kinematographische oder andere derartige
Darstellungen zu besuchen.

Tessin. Chiasso. Hier untersagte am 21. Januar 1912 die
Polizei im Auftrag des Regierungskommissdrs in Mendrisio dem
Kinematographen ,Zentrale“ die Vorfithrung des Films: Hingung
der 14 verriiterischen, wegen der Revolte in Tripolis verurteilten
Araber.

Ordinanza decreta dal Municipio di Bellinzona nella sua
seduta del 23 maggio 1912:

1. L’entrata agli spettacoli cinematografici & vietato-ai fanciulli frequentanti
ancora la scuola (fino ai 14 anni compiuti).

2. E accordata facolta di dare rappresentazione cinematografiche speciale
per i fanciulli tanto nel pomeriggio quanto alla sera: i relativi programmi
dovranno essere sottoposti all approvazione della Commissione Municipale di
Polizia, la quale resta incaricata della vigilanza unitamente agli agenti communali.
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3. La inoservanza sard considerata come contravvenzione e come tale
punita con multa. In caso di recidiva il Municipio potra prendere altri provve-
dimenti, non esclusa la chiusura del locale.

Communicazione alle Direzioni dei due Cinematografi, alla Direzione delle
Scuole ed ai Docenti.

Die Stadt Lugano hat endlich ein Polizeireglement iiber das
Kinematographenwesen erlassen, das in wenig Schweizerstidten
durch die Brutalitit der Schaustellungen bei starker Frequenz so
sittenverderbend wirken mag, als gerade bei uns. Die Films und
Reklameplakate miissen der Polizeibehtrde vorgezeigt werden.
Auch die Bezeichnung, unter der die Films erscheinen, wird mit
ihr vereinbart. Verboten ist die Darstellung von Verbrechen,
Selbstmorden, brutalen oder abstoflenden, unsittlichen oder der
staatlichen Ordnung zuwiderlaufenden Szenen, sowie von Sujets,
die unter den Zuschauern Streit hervorrufen konnten. Schul-
pflichtige Kinder diirfen mit Ausnahme der Kindervorstellungen
nur in Begleitung Erwachsener erscheinen. Besondere Kontroll-
- delegierte werden vom Groflen Stadtrat ernannt. Von einer Kine-
matographensteuer hat man abgesehen. So knapp das Reglement
gehalten ist, so kann es doch viel Gutes stiften, wenn es einiger-
maflen energisch gehandhabt wird. Es ist zu hoffen, daBl auch
die Stidte Bellinzona, Locarno und Chiasso, wo das Ubel nicht
weniger schlimm ist, dhnliche Verordnungen erlassen. (Ende No-
vember 1912.)

*® . T

In bezug auf den Kinematographenbetrieb sind nur folgende
Gerichtsurteile ergangen: -

Ein Urteil des bernischen Obergerichtes vom 13. Februar
1912 hat das Urteil des Polizeirichters von Bern, wodurch die Be-
sitzerin des Kinematographentheaters an der Monbijou-Strafie in
Bern seinerzeit von der Widerhandlung gegen die gemeinderit-
liche Verordnung betreffend die Kinematographen freigesprochen
worden war, bestitigt. Veranlafit wurde dieser Strafprozefl durch
eine Kritik, die im ,Bund“ erschienen war, und die sich tadelnd
iiber die kinematographische Darstellung einiger brutaler und
widerwiirtiger Szenen aus ,Der Glockner von Notre-Dame® aus-
gesprochen hatte.

Lausanne, 1.November 1912. Bundesgericht. Durch zwei Ver-
ordnungen des Stadtrates von Luzern sind seinerzeit die Luzerner
Kinematographentheater einer besonderen feuer- und sittenpoli-
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zeilichen Kontrolle unterstellt worden. Fiir diese vermehrte In-
anspruchnahme der Polizei wurde von den betreffenden Firmen
auf den Vorstellungstag eine Gebiihr von drei Franken ‘erhoben.
Hiergegen reichten drei Kinematographenbesitzer beim Bundes-
gericht strafrechtliche Beschwerde ein. Diese wurde jedoch ein-
stimmig als unbegriindet abgewiesen.

In La Chaux-de-Fonds veranlafite der unerwartete Auf-
schwung des Kinematographengewerbes die Behorden, diesen Ge-
werbebetrieb einer Spezialsteuer zu unterwerfen. Als Abgabe
wurden 7° der Brutto-Einnahmen gefordert. Gegen diese Be-
steuerung reichten die drei Kinematographenbesitzer von La Chaux-
de-Fonds beim Bundesgericht staatsrechtlichen Rekurs ein, indem
sie behaupteten, eine derartige Besteuerung komme einer totalen
Verhinderung der Ausiibung dieses Gewerbes gleich und stehe
somit im Widerspruch zu dem in Art. 31 B.-V. aufgestellten Grund-
satz der Gewerbefreiheit. — Das Bundesgericht hat den Rekurs
am 27. September 1912 gutgeheifien. In der Urteilsberatung wurde
ausgefiihrt, dafl zweifellos sich auch die Besitzer von Kinemato-
graphen auf den Schutz der verfassungsmiiflig gewihrleisteten
Gewerbefreiheit berufen diirfen, und daBl es daher nicht zulissig
sei, dieses Gewerbe mit derartigen Abgaben zu belasten, daf
dessen Ausiibung zum vorneherein verunmdglicht werde. Ob dies
im vorliegenden Falle zutreffe, hange davon ab, ob der geforderten
Abgabe gegeniiber den Rekurrenten und ihrem Gewerbe prohi-
bitiver Charakter zukomme. Das Bundesgericht hat hiefiir ein
fachménnisches Gutachten eingeholt. Nach diesem betrugen die
Bruttoeinnahmen von Ende 1911 bis Ende Mirz 1912 fiir die in
Frage stehenden drei Kinematographen-Theater:

Gentral .0 oot Fra29800: =
Apollot: guinniogig oy 39300,
Pathewiuiaco i, G007 003028000, —

Wie nun aber die Experten auf Grund genauer Untersuchungen
ausfiihren,. schliefit die Bilanz aller dieser drei Unternehmungen
ohne Riicksicht auf die geforderte 7 prozentige Abgabe — welche
fiir die betreffenden Kinematographen Fr. 2086.—, Fr. 2751.— und
Fr. 1960.— betragen wiirde — und ohne Beriicksichtigung der
Kapitalzinsen, Abschreibungen und Einlagen in den Reservefonds
mit einem Defizit von Fr. 15700.—, Fr. 1500.— und Fr. 6800.—.
Keine der drei Unternehmungen vermochte also in dem betreffen-
den Zeitraum einen Reingewinn zu erzielen, woraus sich ergibt,
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<daf} die geforderte Spezialsteuer nur die Verluste vergrofern wiirde.
Auch wenn man nun annehme, dafl die geschiftliche Sitnation
sich bessere, so wiirde doch die geforderte Steuer auf lange Zeit
hinaus den zu erwartenden bescheidenen Reingewinn derart
schmilern, dafl ein geschiftlicher Erfolg dieser Betriebe zum vorne-
herein verunmdoglicht wiirde, so da3 die betreffende Steuer in der
‘Tat als eine prohibitive Steuer zu bezeichnen sei.

Der Staatsrat des Kantons Neuenburg erklirte in seiner Ver-
nehmlassung nun allerdings, daBl der geschéftliche Miflerfolg der
Rekurrenten vor allem auf den unkaufm#nnischen Betrieb ihrer
Unternehmungen zuriickzufiihren sei. Der Experte gibt dies in-
sofern zu, als er bemerkt, dafl als einziges Mittel, einen Rein-
gewinn zu erzielen, die Fusion der drei Kinematographen zu be- .
trachten wire. Nun geht es aber selbstverstindlich nicht an,
einem Kaufmann lediglich aus steuerpolitischen Griinden zuzu-
muten, sich mit einem Konkurrenten zu fusionieren, ganz abge-
sehen davon, daBl auch nach einer solchen Verschmelzung das
finanzielle Resultat nur dann den Erwartungen entsprechen konnte,
wenn dem fusionierten Unternehmen ein Monopol eingeriumt
‘wiirde und es nicht infolge Griindung eines neuen Konkurrenz-
Unternehmens sich wieder in der gleichen Situation befinde wie

-die friitheren Einzelbetriebe.

* *
®

Die Zahl der stindigen Kinos in der Schweiz diirfte schit-
-zungsweise etwa 100 betragen, wiihrenddem es allein in Berlin
deren 350 hat. In ganz Deutschland bestehen 2800 Kinotheater,
in Hamburg 50, in Miinchen nur 5, weil nach einer dortigen Polizei-
vorschrift Kinos nur in Hiusern, die nach zwei StraBlen Ausgiinge
haben, zugelassen werden.

Die Besteuerung der Kinematographen stellt sich nach
einer Umfrage des Stadtrates von Neuenburg so:

In Lausanne verlangt die Polizei eine feste monatliche Ge-
biihr von Fr. 30—40 von jedem stindigen Kinematographen.

In Montreux wird nur das Staatspatent bezahlt.

In Bern gestattet das Gesetz nur eine Taxe von Fr. 20 als
Kontrollgebiihr. :

In Chaux-de-Fonds hat der Generalrat auf den oben an-
gefiihrten Entscheid des Bundesgerichtes hin und geméfl den An-
trigen einer Spezialkommission beschlossen, von den Kinematc~
graphentheatern folgende Taxen zu erheben:
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1. 3 Fr. pro Vorstellung von Unternehmungen mit weniger
als 500 Zuschauerplitzen; 2. 5 Fr. pro Vorstellung von Unter-
nehmungen mit 500 bis 1000 Plitzen; 3. Kinematographentheater
mit mehr als 1000 Pldtzen haben fiir je 500 weitere Plétze einen
Zuschlag von 2 Fr. zu entrichten. Vorstellungen, welche von den
Schulbehorden veranstaltet werden, sind von jeder Abgabe befreit.

In Ziirich bezahlen schweizerische Kinematographenbesitzer
eine Gebiihr von monatlich Fr. 50, Ausléinder eine solche wvon
Fr. 60 an den Kanton; iiberdies erhebt die Stadt noch eine monat-
liche Gebiihr von Fr. 60. ‘

In Neuenburg bezahlt jeder Kinematograph fiir jede Vor-
stellung eine feste Gebiihr von Fr. 2.50; in Luzern fiir jeden
Vorstellungstag Fr. 3.

* A *

Die Bemiihungen fast aller Kantone, die Jugend vor den
schidlichen Einfliissen des heutigen Kinos zu schiitzen, legen die
Frage nahe: konnte nicht der Bund einheitliche Malinahmen be-
treffend das Kinematographenunwesen ftreffen? Das mufl aber
verneint werden; der Bund kann da nicht eingreifen.

So erfreulich es ist, dal bei den Kantons-Behdrden der
schlimme Einflufl des Kinos auf die Jugend deutlich erkannt wird,
und so anerkennenswert die aus dieser Erkenntnis herausgebore-
nen Erlasse und Verordnungen zum Schutze der Jugend sind, so
mufl doch gesagt werden, daB damit das Ubel noch keineswegs
beseitigt ist. Die meisten Verbote erstrecken sich nur auf das schul-
pflichtige Alter der Kinder, einige wenige auf das 16. Altersjahr.
Gerade in den Jahren also, da der junge Mensch in seinem Charakter
am wenigsten gefestigt und am leichtesten zu beeinflussen ist, ent-
behrt er des Schutzes vor den von den Kinos ausgehenden schlimmen
Einfliissen. Sodann kehrt immer wieder die fatale Bestimmung,
daB Kinder nur dann vom Besuch der Kinematographentheater
ausgeschlossen sein sollen, wenn sie nicht von Erwachsenen be-
gleitet sind. Die Erfahrungen, die man an verschiedenen Orten da-
mit gemacht hat und die dahin gehen, dal es genug und iibergenug
unverniinftige, gleichgiiltige Eltern gibt, die ihre Kinder ins Kino
mitnehmen, und anderseits sich immer wieder beliebige fremde
Erwachsene als Begleiter der kinoliisternen Kinder erbitten lassen,
bleiben vollstindig unberiicksichtigt. Es will da offenbar jeder
Kanton seine eigenen Erfahrungen machen und sich nicht vor

Jugendtiirsorge. 7 .
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denen anderer Kantone beugen. Ernstlicher erwogen werden diirfte
‘ferner auch die Zensur aller Films, wie sie von den Kinemato-
graphenbesitzern selbst verlangt wird und im Ausland zum Teil
bereits durchgefiihrt ist. Das wiirde dann aber eine sténdige
Kontrolle der Vorstellungen erfordern, damit nicht Films, die die
Zensur nicht passiert haben, eingeschmuggelt werden. Der Zensur
wiren gleichfalls die Plakate und die Titel und die Beschreibung der
einzelnen Nummern des Programms zu unterwerfen. Endlich gilt auch
hier: nicht nur verbieten, sondern besser machen! Die eminente Be-
deutung des Kinematographen fiir Erziehung, Unterricht und Unter-
haltung kann sicherlich nicht geleugnet werden, ebensowenig aber,
daB} diese bis jetzt nicht zu ihrer Geltung gekommen ist. Aufgabe
der Schulbehorden, gemeinniitziger Kreise und von Korperschaf-
ten, die die Volksbildung und -erziehung auf ihre Fahne geschrie-
ben haben, wird es nun sein, an Stelle der bisherigen kinemato-
graphischen Darbietungen andere treten zu lassen, die Jung und
Alt fiir Kopf, Herz, Gemiit und Willen mehr bieten. Darnach
werden sich dann wohl oder iibel auch die Filmfabrikanten rich-
ten miissen. — Ein Vorstof§ in der Richtung, das schlimme Kino
durch das gute zu ersetzen, ist zuerst in Bern gemacht worden.
In der Sitzung des Stadtrates vom 19. April 1912 wurde von der
sozialdemokratischen Fraktion folgende Motion eingereicht: Der
Gemeinderat wird eingeladen, die Frage zu priifen und Bericht
zu erstatten, ob nicht aus stddtischen Mitteln eine kinematogra-
phische Einrichtung beschafft und in einem zentral gelegenen
Lokale aufgestellt werden konnte, um den Schulen, sowie zu Vor-
tragszwecken ein unschitzbares, modernes Veranschaulichungs-
und Bildungsmittel allgemein zuginglich zu machen und zugleich
in wirksamer Weise gegen die moralische Vergiftung unserer
Schuljugend durch Schauerdramen und Schaustellungen gemeinen
und brutalen Charakters anzukédmpfen. Im Zusammenhang damit
ist die Frage zu priifen, ob nicht in einer Eingabe an die Regie-
rung auf die durch die Schundfilms der gegenwirtigen Kinemato-
graphen geschaffenen Ubelstinde aufmerksam gemacht und eine
gesetzliche Ordnung dieser Angelegenheit anbegehrt werden sollte.
— Diese Motion ging zuerst an den Gemeinderat.

Auch an Versuchen, den kinematographischen Vorstellungen
mehr Wert und Inhalt zu verleihen, hat es nicht gefehlt. Sie
kamen aber nicht von Seite der gemeinniitzigen Vereine oder
Volksbildungsgesellschaften, sondern von der Jugend selbst. Die
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Freistudentenschaft Basel gab Sonntag den 30. Juni 1912 im
Americain Biograph im Baslerhof vor einer geladenen Versamm-
lung eine Separatvorstellung. Das Programm brachte verschiedene
Abwechslungen, Darstellungen aus der Geographie, der Technik, der
Zoologie, Botanik und Medizin. — In Ziirich veranstaltete im Ok-
tober 1912 die sozialdemokratische Jugendorganisation an
Sonntag-Vormittagen von 11—12 Uhr kinematographische Vor-
stellungen fiir die Jugend mit ausgewdhltem Programm. Sie
wurden aus dem eigenen Lager von verschiedenen Seiten ener-
gisch bekéimpft. Wenn aber auch diese Versuche nicht ganz ge-
langen — hauptsiichlich auch deswegen, weil die passenden Films
nicht aufzutreiben waren — so sind sie doch hiochst anerkennens-
wert und zeugen von der Einsicht in die Reformbediirftigkeit des
Kinos und dem Bestreben, an dieser Umgestaltung mitzuwirken,
und das Ubel nicht geruhig um sich fressen zu lassen. — In
Basel und Winterthur haben sich die sozialdemokratischen
Organisationen gleichfalls mit der brennenden Kino-Frage prak-
tisch befafit.

Auf eine Zentral-Filmverleihstelle, die des Volksvereins fiir
das katholische Deutschland und ihr Programm, sei im folgenden
noch hingewiesen:

,Die Filmverleih-Zentrale der ,Lichtbilderei G. m. b. H. in
Miinchen-Gladbach® verfiigt iiber ein auflerordentlich reichhal-
tiges Lager von Filmen aus folgenden Gebieten: 1. Naturwissen-
schaft: Mikroskopische Filme, Tierleben usw., 2. Geographie:
Reise- und Naturbilder (Inland und Ausland), 3. Volkerkunde,
4. Landwirtschaft und ihre Nebengewerbe, 5. Industrie, Technik,
Kunstgewerbe, 6. Medizin und Hygiene, 7. Sport, Flotte, Luft-
schiffahrt, 8. Geschichte, 9. Religion, 10. Militdrisches und Patrio-
tisches, 11. Asthetisch und ethisch einwandfreie ,dramatische“
und humoristische Filme, 12. Allgemein Interessantes aus dem
Tagesgeschehen. Ein ausfiihrlicher Katalog mit etwa 900 Num-
mern ist gratis erhéltlich. Durch Neueinkauf kommen wdéchentlich
etwa 30 Nummern hinzu. Die Verleihbedingungen sind sehr ku-
lant. Ein ganzes Programm, das eine bis anderthalb Stunde
dauert, kann schon von 15 Mark an aufgestellt werden. Durch-
weg gilt als Leihgebiihr 1 Pf. pro Meter fiir iltere Filme, neue
sind entsprechend teurer.

Selbstverstiandlich ist es ernstestes Bemiihen der ,Lichtbil-
derei“, nur Filme allerbester Giite und nach dem Wunsche des
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gebildeten Publikums aufzukaufen und zu verleihen. Man wolle
indes bedenken, wie ganz auflerordentlich schwer es ist, heute
schon nur dem besten Geschmack entsprechende Filme zu liefern.
Eine Einwirkung auf die Filmfabriken ist sehr schwierig, ja fast
ausgeschlossen. Schon deshalb, weil weitaus die meisten der in
Deutschland vorgefiihrten Filme leider immer noch vom Ausland
geliefert werden. Die Griindung einer eigenen Filmfabrik und
die Herstellung eigener Bilder erfordert ein Kapital von Millionen.
Zudem wiirden wir aus nur selbstfabrizierten Filmen kein zug-
kriftiges Programm zusammenstellen konnen. Jeder Filmfabrik
haftet eben irgendeine Eigenart an. Blol die Vorfiihrung von
Filmen verschiedener Fabriken erscheint dem an abwechslungs-
reiche Bilder gewthnten Publikum interessant genug.

Wenn also auch die ,Lichtbilderei M.- Gladbach® trotz besten
Bestrebens infolge obengenannter Griinde, deren Beseitigung nicht
in ihrer Macht liegt, noch nicht garantieren kann, nur den hoch-
sten Anspriichen entsprechende Bilder zu liefern, so liefert sie
doch schon durch ihre bisherige erfolgreiche Titigkeit den Be-
weis, daB sie von dem auf dem Filmmarkte Erhéltlichen
nur das Beste aufkauft und auf Lager hélt. Fiir eine Kritik
ihrer Titigkeit ist dabei die ,Lichtbilderei“ stets dankbar. Es
diirfte aber auch zu beriicksichtigen sein, da zwecks Anderung
des leider sehr verbildeten Geschmacks der breiten Masse des
Kino-Publikums nicht gewaltsam die Weiche auf einmal herum-
geworfen werden kann. Es wiirde z. B. pidagogisch verkehrt
sein, gleich im Beginn alle ,dramatischen® und komischen Filme
auszuschalten, um nur Naturaufnahmen, Tagesgeschehnisse und
lehrreiche Bilder zu bringen. Die ,Lichtbilderei* muffi da im
Ubergangsstadium der Geschmacksverbildung mehr konzedieren,
als ihr selbst lieb ist. Aber als eisernen, unbedingten Grundsatz
hat sie von Anfang an festgehalten: auf keinen Fall sittlich
anstofige und minderwertige Programmstiicke.

. Allein kann sie sich indes nicht durchringen. Sie bedarf un-
bedingt der energischen Unterstiitzung des ethisch und kiinst-
lerisch ernst gerichteten Publikums. Ein grofles Volkserziehungs-
mittel kann der Kino werden, mufl er werden. Noch ist es
nicht zu spit dazu. Gesetzgebung und Polizei versagen vielfach.
Wir brauchen sie auch nicht, wenn die 6ffentliche Meinung ein-
greift. Helfen wir sie schaffen! Allenthalben sind Komitees,
Ortsausschiisse, Vereine tatkriiftig an die Aufgaben der Jugend-
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pflege und Volksbildung herangetreten. Beachten wir, daf} die
Kinos von heute alles niederreifen, was wir mit Bibliotheken,
Museen, Volksbildungsabenden, Wandern, Sport und Spiel auf-
bauen. Helfen wir alle moglichst bald, dem Kino eine bessere
Gegenwart, eine bessere Zukunft zu sichern. Ein praktischer
Schritt dazu ist die tatkriftige Unterstiitzung unserer Bestrebun-
gen. Diese sind, aufler aus unserer Titigkeit, ersichtlich aus der
seit Midrz 1912 erscheinenden Zeitschrift ,Bild und Film*“ (Zeit-
schrift fiir Lichtbilderei und Kinematographie, Verlag der Licht-
bilderei G. m. b. H. in M.-Gladbach). Erscheint sechsmal jihr-
lich, das Heft zu 40 Pf.“

* &
*

Sehen wir uns nun noch etwas im Ausland um.

Deutschland. Am 19. April 1912 hat der Reichstag ein-
stimmig einen von Antisemiten, Konservativen, Zentrum und Polen
eingebrachten ,Antrag Stumm®“ angenommen, der die Unterstel-
lung des Kinematographentheaters unter die Reichsgewerbeord-
nung verlangt, und am gleichen Tage kam gegen einen Anirag
der Linken ein weiterer Antrag zur Annahme, der eine schirfere
Aufsicht iiber die Lichtbildbiihne fordert. Eine reichsgesetzliche
Regelung der Filmzensur soll aber nach spiteren Berichten nicht
moglich sein, da die Losung dieser Frage nach der geltenden
Verfassung den einzelnen Bundesstaaten iiberlassen bleiben
miisse. Mit der Ausdehnung der Bestimmung, dass Schauspiel-
unternehmungen der Genehmigung bediirfen, auf die Kinemato-
graphentheater (§ 32 und 33 der Gewerbeordnung) beschiftigt
sich der Bundesrat.

In PreuBBen wurde die Schaffung eines Gesetzes durch den
preuBischen Landtag verlangt, wodurch Darbietungen verboten
werden konnen, ,die in sittlicher Beziehung Argernis zu geben
geeignet sind“, wie das nach § 56, III der Gewerbeordnung schon
fiir den Kolportagehandel gilt.

Um die Zensur der kinematographischen Vorfiihrungen wirk-
samer zu gestalten und gleichzeitig die Ortsbehorden bei der
Ausiibung der Zensur zu entlasten und zu unterstiitzen, hat eine
preuflische ministerielle Rundverfiigung eine weitere Zentralisie-
rung der Zensur beim Polizeiprisidium in Berlin angeordnet.

Sachsen. Die séchsische II. Kammer hat im Herbst 1912
die sédchsische Regierung ersucht, bei der Reichsregierung dahin
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zu wirken, dafl feststehende Kinotheater dem § 33a der Reichs-
gewerbeordnung unterstellt werden. Auflerdem solle, wenn das
geschehen, von Reichs wegen eine Zentralstelle fiir Filmpriifung
geschaffen werden. Ubrigens wiinschen groBie Teile der Film-
interessenten selbst, vor allem die Theaterbesitzer, eine fiir das
ganze Reich einheitliche, gesetzliche Regelung der Kinofrage.

GroBherzogtum Baden. Das Ministerium des Innern hat
zur Bekdmpfung von Auswiichsen in den kinematographischen
Vorfithrungen sehr bemerkenswerte Bestimmungen fiir die Uber-
wachung der Kinematographentheater erlassen. Hiernach sind
die Besitzer dieser Theater jetzt verpflichtet, jedes neue Programm
unter Inhaltsangabe der einzelnen Stiicke dem Biirgermeisteramte
vorzulegen. Stiicke, die schon nach ihrer Bezeichnung und In-
haltsangabe zu Bedenken Anlafl geben, sind ohne weiteres zu
verbieten. Unsittliche und unansténdige Bilder, sowie alle Vor-
filhrungen von Vorkommnissen, die eine verrohende oder entsitt-
lichende Wirkung auf die Zuschauer haben konnten, sind als un-
zuléissig zu betrachten. Gegebenenfalls kann das Verbot zuriick-
genommen werden, wenn durch eine nicht6ffentliche Vorfithrung
der Nachweis erbracht wird, dafl die Gffentliche Auffiihrung nicht
zu beanstanden ist. Ankiindigungen, die das Anstandsgefiihl
groblich verletzen oder offentliches Argernis erregen, sind zu
untersagen. Kinder unter 14 Jahren diirfen ohne Begleitung
ihrer Eltern oder Fiirsorger nur zu Kinder- oder Schiilervorstel-
lungen zugelassen werden. Weiter wird vorgeschrieben, dafl mit
den Vorfithrungen erst begonnen werden darf, wenn eine Be-
scheinigung des amtlichen Bezirksbaukontrolleurs vorliegt, wonach
sowohl der Vorfiihrungsraum als die Aufstellung des Vorfiihrungs-
apparates den in feuer- und sicherheitspolizeilicher Hinsicht zu
stellenden Anforderungen entspricht. Wichtig ist ferner die Be-
stimmung des Ministeriums, daB3 bei der der untern Verwaltungs-
behorde obliegenden Vorbescheidung von Anfrigen auf Wander-
gewerbescheine fiir kinematographische Vorfiihrungen die Be-
diirfnisfrage moglichst streng zu priifen ist. Hierbei vertritt der
MinisterialerlaB die Ansicht, dafl in kleinen Gemeinden ein Be-
diirfnis der Bevolkerung nach kinematographischen Vorstellungen
iiberhaupt in Frage gezogen werden kénne (Mérz 1912). (Vgl. S.108.)

Bayern. Eine staatliche Kinematographenkontrolle haben
die auf dem Gebiete der Jugendfiirsorge tiitigen Verbinde Bayerns
dringend gefordert, damit man zum Schutze der Jugend den Ge-
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fahren, die aus dem MiBBbrauch des Kinematographenwesens er-
wachsen, entschieden entgegentrete. Von den Polizeiverwaltungen
mehrerer der grofiten bayrischen Stidte, wie aus den Kreisen
der Kinematographenbesitzer und Filmfabrikanten selber ist zur
Herbeifiihrung moglichster GleichméBigkeit in der Zulassung der
Bilder weiter angeregt worden, eine einheitliche Priifungsstelle
fiir Bayern zu schaffen. Diesen Anregungen entsprechend wurde
am 1. April 1912 bei der Polizeidirektion Miinchen eine Landes-
stelle zur Priifung von Bildern eingerichtet. Die Ortspolizeibehor-
den lieBen vom 1. Oktober 1912 an in stehenden wie in wandern-
den Lichtspielbetrieben nur solche Bilder zur offentlichen Auf-
filhrung zu, deren Bildstreifen (Films) von der Landesstelle gepriift
und mit Zulassungskarte versehen waren. Den Filmfabrikanten
und Kinematographenbesitzern ist in der Ubergangszeit bis zu dem
genannten Termin Zeit gegeben worden, ihre Bilder zur Priifung
und Zulassung der Priifungsstelle vorzulegen. Auch gegen den
Kinderbesuch in Kinos wurden schirfere Mainahmen ergriffen.

Wiirttemberg. Die Kinematographenfrage dringt auf
eine Losung. Trotz allen Mahnungen fahren die meisten Kine-
matographenbesitzer fort, zweifelhafte Bilder zu geben, und trotz
allen Schulverboten stromt die Jugend in die Vorstellungen.
Neulich hatte sich nun auch die Zweite Kammer mit diesen
MiBbrduchen zu beschiftigen. Veranlassung dazu war eine Ein-
gabe des Landesverbandes fiir Jugendfiirsorge, die die Stinde
um Schutz fiir die unreife Jugend gegen die Kinoverseuchung
bat. Die Aufnahme der Eingabe in der Kammer war sehr zu-
stimmend. Selbst der Wortfiihrer der Sozialdemokratie, der im
iibrigen nichts fiir die Eingabe iibrig hatte, mufite zugeben, daf§
der Besuch der Kinos durch kleinere Kinder durch die Sitten-
polizei verboten gehdre. Und der Redner der Volkspartei (der
frithere Stuttgarter Oberbiirgermeister von Gaust) erklirte, Familie
und Schule seien kein ausreichendes Schutzmittel, und eine Ver-
besserung von innen heraus sei bei den Kinos ebenfalls nicht zu
erwarten; so bleibe nichts anderes iibrig, als die stidrksten Ex-
zesse unmoglich zu machen durch die Polizeibehorde. Es
liege hier die Sache ganz anders als bei der Theaterzensur. Die
Polizei miisse durch vorurteilslose Sachverstiindige unterstiitzt
werden. Mit grofler Mehrheit wurde ein Antrag angenommen,
der die Eingabe der Regierung zur Erw#gung iibergibt und die
Regierung auffordert, im Bundesrat dahin zu wirken, dafl die
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Kinematographen in den Paragraphen 33a der Gewerbeordnung
aufgenommen werden, sowie eine Erginzung des wiirttember-
gischen Polizeistrafrechts in Erwigung zu ziehen, insbeson-
dere in der Richtung, dal der Besuch von Kinematographen
durch jugendliche Personen eingeschrinkt werden kann. Gegen
den Antrag stimmten lediglich die Sozialdemokraten und zwei
Volksparteiler. Die Regierung wird es an Entgegenkommen nicht
fehlen lassen; im Ministerium des Innern ist bereits ein entspre-
chender Gesetzentwurf ausgearbeitet, der dem neuen Landtag
im Winter zugehen wird (Juni 1912),

Der Schutzverband deutscher Lichtbildtheater, eine
Gruppe von Kinematographenbesitzern, hielt Ende Dezember 1912
in Berlin seine erste Generalversammlung ab. Das Verhiltnis zu
den Behorden bildete einen Hauptteil der Verhandlungen, nament-
lich die Konzessionsfrage. Der neue Reichstheatergesetzentwurf
sieht auch fiir die Lichtbildtheater die Erteilung einer Konzession
vor. Dies entspricht aber gar nicht den Wiinschen der Kinemato-
graphenbesitzer, obwohl eine Minderheit energisch fiir die Neuerung
eintrat. Nach dem neuen Gesetz wire eben nicht nur eine mora-
lische, sondern auch eine finanzielle Kontrolle nétig. — Da zurzeit
die Filmzensur vollig dem Ermessen der Lokalbehdrden iiberlassen
ist, kommt es h#ufig vor, dal ein Film in Berlin gestattet wird,
wihrend man ihn drei Bahnstunden siidlich, in Dresden oder
Leipzig, fiir anstoBig hilt und verbietet. Besonders strenge Vor-
schriften bestehen in Bayern. Zunichst diirfen nur Films vor-
gefiihrt werden, die auch fiir Kinder passend sind; iiberdies aber
ist allen Personen unter 16 Jahren der Besuch der Lichtspieltheater
verboten. Die Kinobesitzer verlangen deshalb eine einheitliche
Reichszensur. Sie selbst haben in ihrer Mehrheit nichts gegen
eine amtliche Kontrolle einzuwenden, da immer noch vielen Unter-
nehmern Geschmack oder Verstédndnis fiir die volkserzieherischen
Faktoren fehlen. Eingehend besprochen wurde auch das Be-
steuerungsproblem und die Frage der Jugend- und Schulvor-
stellungen.

In Berlin diirfen Kinder unter 16 Jahren in den offentlichen
kinematographischen Vorfiihrungen nach 9 Uhr abends auch in
Begleitung Erwachsener nicht geduldet werden.

In Dresden diirfen Kinder unter 14 Jahren iiberhaupt nur
zu besonderen Kindervorstellungen zugelassen werden. Die
Kindervorstellungen miissen deutlich als solche bezeichnet und
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spiatestens abends um 7 Uhr beendet sein. Von den Vorfiihrun-
gen in den Kindervorstellungen sind alle Bilder ausgeschlossen,
von denen eine ungiinstige Einwirkung auf die Anschauungen
der Kinder befiirchtet werden muf}, oder die geeignet sind, die
Phantasie der Kinder in ungiinstigem Sinne zu beeinflussen. —
Es darf kein Bild zur offentlichen Vorfiihrung gebracht werden,
das nicht zuvor von der koniglichen Polizeidirektion gepriift und
von dieser zugelassen worden ist. Von der 6ffentlichen Vor-
filhrung sind alle Bilder ausgeschlossen, die geeignet sind, in
sittlicher, religioser oder politischer Beziehung Anstofl zu erregen.
Unter die sittlich anstéfigen Bilder fallen nicht nur diejenigen,
die unsittlich in geschlechtlicher Beziehung sind, sondern auch
solche, die, ohne unsittlich in diesem Sinne zu sein, doch gegen
die allgemeinen Grundsitze der Moral verstolen oder geeignet
sind, verrohend auf die Sitten zu wirken, z. B.: Hinrichtungs-
szenen, Darstellungen von Selbstmorden und Ungliicksfiillen mit
aufregenden und abstoflenden Begleiterscheinungen oder von
sonstigen Schreckensszenen, die Darstellung von Tierquilereien
(Stierkimpfen u. dgl.) und vor allem die Darstellung von Ver-
brechen, namentlich von Mordtaten, Raubanfillen, Einbriichen etc.

In Miihlhausen im Elsafl diirfen Kinder unter 16 Jahren
auBer Kindervorstellungen, die abends um 8 Uhr beendet sein
miissen, auch die allgemeinen kinematographischen Vorfiihrungen
besuchen, aber nur dann, wenn sie sich in Begleitung ihrer Eltern
oder Vormiinder befinden.

In Liibeck ist jugendlichen Personen unter 16 Jahren nur
der Besuch der besonderen Jugendvorstellungen gestattet und
zwar auch nur dann, wenn sie sich in Begleitung von volljihrigen
Angehorigen befinden. Die Jugendvorstellungen miissen abends
um 7 Uhr spitestens beendet sein.

In der ganzen Provinz Westfalen diirfen jugendliche Per-
sonen unter 16 Jahren zu offentlichen kinematographischen Vor-
filhrungen nur in Begleitung Erwachsener und nur unter der Vor-
aussetzung zugelassen werden, dafl es sich um besondere Kinder-
vorstellungen handelt.

In Schwerin ist Kindern unter 14 Jahren der Besuch o6ffent-
licher kinematographischer Vorfiihrungen nur in Begleitung ihrer
Eltern, Vormiinder, Pfleger oder sonstiger Personen, denen ein
Aufsichtsrecht zusteht, gestattet. Ausnahmsweise kann die Ver-
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anstaltung besonderer Kindervorstellungen gestattet werden, zu
denen die Kinder dann auch ohne Begleitung Zutritt haben.

In Miinchen ist der Besuch von Kinematographentheatern
durch Schulpflichtige ohne Begleitung verboten.

In der ganzen Provinz Sachsen diirfen Personen unter
16 Jahren wéhrend der oOffentlichen Vorfiihrungen in den Kine-
matographentheatern nur in Begleitung ihrer Eltern, Vormiinder
oder sonstiger Personen, denen ein Aufsichtsrecht zusteht, und
nur bis abends 8 Uhr geduldet werden, aufler wenn es sich um
besondere Kindervorstellungen handelt.

In Metz diirfen Kinder unter 16 Jahren nur zu Kindervor-
stellungen, zu andern nur in Begleitung ihrer Eltern oder Vor-
miinder zugelassen werden.

In StraBburg i. E. diirfen schulpflichtige Kinder nur in Be-
gleitung Erwachsener die kinematographischen Vorfiihrungen be-
suchen.

In Kattowitz diirfen Kinder unter 16 Jahren nur besondere
Kindervorstellungen besuchen, andere auch nicht in Begleitung
Erwachsener.

Das gleiche gilt fiir Leipzig, wo die Kindervorstellungen
um 7 Uhr abends beendet sein miissen.

In Spandau diirfen die schulpflichtigen Kinder die kine-
matographischen Vorfilhrungen — von besonderen Jugendvor-
stellungen abgesehen — nur in Begleitung von Eltern oder Vor-
miindern oder deren Stellvertreter besuchen.

In Rostock diirfen Kinder unter 16 Jahren, auch wenn sie
sich in Begleitung Erwachsener befinden, nur besondere Kinder-
vorstellungen besuchen; diese miissen spitestens um 7 Uhr
abends beendet sein.

In Mannheim ist allen Kindern unter 14 Jahren, die ohne
Begleitung ihrer Eltern oder Fiirsorger erscheinen, der Besuch
anderer als Kindervorstellungen untersagt. Schulpflichtige Kinder
diirfen nur an den besonderen Kindervorstellungen teilnehmen,
die Mittwochs-, Samstags- und Sonntags-Nachmittags zwischen 2
und 6 Uhr stattfinden. Die Polizeibeamten und die von den
Polizeibehdrden beauftragten sonstigen Beamten sind verpflichtet,
Kinder, die in Vorstellungen fiir Erwachsene angetroffen werden,
wegzuweisen und der Schulbehérde anzuzeigen. Wegen Zuwider-
handlung gegen die erlassenen Bestimmungen kann unabhiingig
von der Bestrafung der Besitzer Einstellung des Betriebes erfolgen.
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In Plauen i. V. diirfen schulpflichtige Kinder, sowie Kinder,
welche das 14. Altersjahr noch nicht vollendet haben, nur zu be-
sonderen Kindervorstellungen zugelassen werden; die Kinder-
vorstellungen miissen spitestens um 7 Uhr abends beendet sein.

In Essen ist jugendlichen Personen unter 16 Jahren nur der
Besuch besonderer Kindervorstellungen gestattet, aufler wenn sie
sich in Begleitung Erwachsener befinden.

In Regensburg ist Personen unter 16 Jahren der Besuch
der kinematographischen Vorfiihrungen nach Eintritt der Dunkel-
heit nur in Begleitung ihrer Eltern oder sonstiger erwachsener
Angehoriger gestattet.

In ganz Anhalt diirfen Kinder unter 16 Jahren die 6ffentlichen
kinematographischen Vorfiihrungen nur in Begleitung ihrer Eltern,
Vormiinder, Pfleger oder sonstiger Personen, denen ein Aufsichts-
recht zusteht, besuchen; Ausnahmen koénnen fiir besondere
Kindervorstellungen gestattet werden.

In Jena hat der Schulvorstand den Schulkindern den Besuch
solcher kinematographischer Vorstellungen, die fiir Erwachsene
bestimmt sind, verboten.

In Gera finden regelmiiBige Kindervorstellungen statt, deren
Programm in jedem einzelnen Falle vom Jugendbildungsausschufl
des Geraer Lehrervereins gepriift wird.

In Wilhelmshafen diirfen Schulkinder die Kinotheater auch
nicht in Begleitung ihrer Eltern besuchen. |

Das Stadtverordnetenkollegium von Hildesheim beschlof3
die Verdreifachung der Billettsteuer fiir Kinematographenvorstel-
lungen, soweit sie nicht Bildungszwecken dienen.

Die Stadtverordnetenversammlung von Diisseldorf hat eine
Sonderbesteuerung der Kinematographentheater beschlossen, um
die ungiinstige Wirkung der Kinematographen auf die Jugend
einzuschrinken. — Der Magistrat in Wiesbaden beabsichtigt
dhnliche Mafinahmen.

Das Bezirksamt Karlsruhe hatte an sidmtliche Kinemato-
graphenbesitzer der Stadt eine Verfiigung erlassen, nach der noch
nicht schulpflichtige Kinder, sowie solche innerhalb des schul-
pflichtigen und fortbildungsschulpflichtigen Alters nur eigens ver-
anstaltete Kindervorstellungen, andere Vorstellungen auch nicht
in Begleitung ihrer Eltern und Fiirsorger besuchen diirfen. Solche
Kindervorstellungen sollen nur zwischen 2 und 6 Uhr nachmittags
stattfinden und miissen als solche ausdriicklich bezeichnet werden.
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Eine von Kinematographenbesitzern dagegen erhobene Klage wurde
vom Verwaltungsgerichtshof als unbegriindet abgewiesen. Das
badische Ministerium des Innern hat in Verschirfung der
bisherigen Bestimmungen (siehe Seite 102) die Bezirksémter ange-
‘wiesen, ebenso wie das Karlsruher Bezirksamt zu verfahren und
die Biirgermeisterimter zu gleichem Vorgehen zu veranlassen.

In einer zweiten Gruppe von Stidten bestehen keine beson-
deren Beschrinkungen des Kinderbesuchs, so in Osnabriick,
Brandenburg, Coblenz, Aachen, Fiirth, Barmen.

In einer dritten Gruppe von Stddien bestehen noch keine
Kinderverbote, sind aber in Aussicht genommen und werden als
wiinschenswert erklért.

* *
%

Altona. Der Stadirat von Altona hat in Regiebetrieb einen
stddtischen Musterkinematographen erdffnet, indem er das
vorhandene Lichtspieltheater iibernahm, um es zu einer Musterstitte
kinematographischer Auffiihrungen auszugestalten. Man will
durch dieses stidtische Kinematographentheater einen gewissen
Druck auf die privaten Unternehmungen ausiiben, um sie zu ver-
anlassen, ebenfalls gute und lehrreiche Bilder dem Publikum zu
bieten (Februar 1912).

Der Gemeinderat von Eickel bei Gelsenkirchen hat den Be-
trieb eines Gemeinde-Kinematographen einstimmig beschlos-
sen. Im rheinisch-westfilischen Industriebezirk wird es das erste
Gemeinde-Kino sein. Auch die Gelsenkirchener Stadtverordneten-
versammlung hatte sich neulich mit der Beratung iiber eine solche
Einrichtung befafit, aber die Mehrheit zeigte sich nicht geneigt,
dafiir zu stimmen (Juni 1912).

Stettin betreibt ebenfalls ein Kino-Theater in Regie.

In Wiesbaden war von der Errichtung eines stidtischen
Kinos zu volksbildnerischem Zwecke die Rede.

Plauen i. V. Ein Jugendkino zum Kampfe gegen die Schund-
films wurde vom Lehrerverein in Plauen i. V. eroffnet.

Der in Dresden gegriindete Verein zur Hebung der Kine-
matographie will auf dem Weg der kinematographischen Vor-
fithrungen fiir die Jugend bahnbrechend vorangehen.

In Hadersleben wurde ein Jugendkino gegriindet, das vom
Lehrerverein geleitet wird.

Die Volksschule in Zella, St. Blasien, Thiiringen, kaufte als
1. Schule Deutschlands mit groflem Kostenaufwand einen kine-
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matographischen Apparat, der in Geographie und Naturkunde
Verwendung finden soll (Mai 1912).
Die Zentrale fiir wissenschaftliche und Schulkine-
matographie in Berlin bezweckt eine Reformation des Kino
fiir die Schule und will die Kinematographie als wichtigen Teil

des Anschauungsunterrichts in den Dienst der Schule stellen.

* &
S

Uber die Wirkung der Kinematographenbesteuerung vernimmt
man aus Koln: Die Theaterbesitzer haben die neue Steuer so-
fort und mit Erfolg auf die Besucher abgewiilzt. Einzelne haben
sogar die Eintrittspreise iiber die wirkliche Mehrbelastung hinaus
erhoht. Der Besuch der Kinematographentheater hat durch die
Erhohung der Eintrittspreise nicht die geringste Einbufle erlitten.
Antrdge auf Erméfligung der Steuer wegen Veranstaltung von
Vorstellungen wissenschaftlichen und belehrenden Inhalts sind
bis jetzt in K6ln nicht genehmigt worden, bisher wurde auch nur
ein einziger solcher Antrag gestellt. Die Hoffnung, durch Auf-
nahme einer Bestimmung, dafl die Steuer fiir wissenschaftliche
und belehrende Vorstellungen erméfligt werden konne, veredelnd
auf die Programme der Kinematographentheater einzuwirken, ist
demnach in Koéln fehlgeschlagen (August 1912).

Eine gute Wirkung hat der Kinematograph in Deutschland,
zumal in Berlin, gehabt. Auf dem anfangs November 1912 in
Berlin tagenden Verbandstag der Gasthofbesitzer auf dem Lande
wurde festgestellt, dafl im Jahr 1911 in Berlin nicht weniger als
2000 kleine Gastwirtschaften eingegangen seien, und als groiter
Feind der Gastwirte der Kinematograph bezeichnet, der abends
die Kunden fortziehe und dadurch die Einnahmen derart be-
schneide, daBl sich der Betrieb kaum mehr lohne. — Auch im
schweizerischen Wirtschaftsgewerbe scheint man #hnliche Er-
fahrungen gemacht zu haben. Der Zentralvorstand des schwei-
zerischen Wirtevereins hat wenigstens im Dezember 1912 be-
schlossen, gegen das Uberhandnehmen der Auswiichse des Kine-
matographenwesens eine energische Aktion einzuleiten.

Osterreich. Der Minister des Innern hat im Einverstindnis
mit dem Arbeitsminister eine Verordnung herausgegeben, welche
die Offentlichen Schaustellungen mittelst Kinematographen
regelt. Es werden Lizenzen erteilt, welche blofi die Wiedergabe
von Naturansichten und Begebenheiten des tatsichlichen Lebens
und solche, die die Auffiihrung von Dramen etc. gestatten.
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§ 3 bestimmt, dafli der Betrieb in unmittelbarer Nihe von Kirchen, Schulen,
Erziehungsanstalten, Kindergérten, Krankenhiiusern und dergleichen, sowie der
Betrieb in Verbindung mit dem Betriebe des Gast- und Schankgewerbes un-
statthaft ist. Auch kann einem Bewerber die Lizenz verweigert werden, wenn
gegen ihn oder gegen die mit ihm im Familienverbande lebenden Personen
Tatsachen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dafl mit dem Betriebe
mifibrduchliche Nebenzwecke verfolgt werden.

§ 12 verbietet die Verwendung von Kindern und Jugendlichen unter
16 Jahren in Kinobetrieben, um die fiir die sittliche und kérperliche Entwick-
lung gewiBl nicht forderliche Heranziehung zum Ausrufen, Bedienen in der
Garderobe, Verteilen von Programmzetteln, wie auch insbesondere zur Bedienung
des Projektionsapparates hintanzuhalten.

Uber die Filmzensur sagt die Verordnung (§ 16 u. 17):

Behufs Erlangung der Vorfiihrungsbewilligung mufl jedes Bild der Ver-
leihungsbehdrde kinematographisch vorgefiihrt werden. Zur Begutachtung der
Bilder von Szenen, die zum Zwecke der Schaustellung oder der kinematogra-
phischen Aufnahme veranstaltet wurden, besteht bei jeder Verleihungsbehdrde
ein Beirat von vier Mitgliedern und zwar einem Vertreter des Landesschulrates,
einem richterlichen Beamten und zwei Vertretern humanitirer Korperschaften,
die sich mit Volksbildung oder Jugendfiirsorge befassen. Der Landeschef er-
nennt die Mitglieder des Beirates und fiir jedes Mitglied je zwei Stellvertreter
fiir die Dauer eines Jahres. Die Probevorfithrung der Bilder, zu deren Begut-
achtung der Beirat berufen ist, findet an bestimmten, von der Verleihungs-
behorde festgesetzten und jedem Mitgliede bekanntgegebenen Tagen statt. Jedes
Mitglied ist berechtigt, an der Probevorfiihrung teilzunehmen und gegen die
offentliche Vorfiihrung des Bildes oder einzelner seiner Teile Einspruch zu er-
heben. Die Bewilligung ist zu verweigern, wenn die Darstellung den Tatbestand
einer strafbaren Handlung begriinden wiirde, die 6ffentliche Ruhe und Ordnung
gefihrden kann oder gegen den Anstand und die guten Sitten verstofit. Wenn
die Vorfithrung, ohne dafl die Voraussetzungen des ersten Absatzes zutreffen,
geeignet ist, jugendliche Personen in moralischer oder intellektueller Hinsicht
nachteilig zu beeinflussen, wird die Bewilligung zur Vorfiihrung bei Schaustel-
lungen, zu denen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren zugelassen werden,
verweigert. Die Bewilligung gilt fiir das Verwaltungsgebiet der Behorde, die
sie erteilt, und erlischt fiinf Jahre nach der Zustellung der Zensurkarte, kann
aber auch wihrend dieses Zeitraumes entzogen werden, wenn sich herausstellt,
daB der Film nicht einwandfrei ist. Zur Uberwachung der Schaustellung sind
im Zuschauerraume zwei Plitze bereit zu halten, von denen aus der Gang der
Schaustellung gesehen werden kann. Das Recht auf unentgeltliche Benutzung
eines dieser Plitze hat jedes Mitglied des Beirates.

Kinder und Jugendliche vor vollendetem 16. Lebensjahre diirfen nur zu
Schaustellungen zugelassen werden, deren Inhalt fiir Kinder und Jugendliche
geeignet erklirt wurde, und die vor 8 Uhr abends schliefien.

§ 25. Reklamezettel, Plakate, Programme und sonstige Ankiindigungen
jeder Art diirfen, unbeschadet ihrer prefipolizeilichen Behandlung, keine Bilder
und keine Beschreibungen und Erlduterungen von Bildern enthalten, zu deren
Vorfiihrung die Bewilligung nicht erteilt wurde. Beschreibungen und Erliute-
rungen in den Ankiindigungen auflerhalb des Betriebslokales diirfen nur Bilder
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der in § 3 Punkt 1 bezeichneten Art zum Gegenstande haben. (Das heifit die
Wiedergabe von Naturansichten und Begebenheiten des tatsichlichen Lebens
mit Ausschluff von Szenen, die zum Zwecke der Schaustellung oder der kine-
- matographischen Aufnahme veranstaltet wurden.)

§ 26. Die Lizenz wird entzogen, wenn beim Betriebe trotz zweimaliger
Bestrafung neuerlich eine in dieser Verordnung bezeichnete Betriebsbedingung
iibertreten wird und hiedurch die zum Betiriebe notwendige Verlilichkeit in
Frage gestellt ist.

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1913 in Kraft.

Der Tiroler Landesschulrat hat allen Volks- und Mittel-
schiilern den Besuch von Kinematographentheatern, auch in Be-
gleitung Erwachsener, verboten; ausgenommen sind von den
Schulbehorden bewilligte besondere Schiilervorstellungen (Januar
1912).

Der Landesschulrat in Laibach, Krain, Osterreich, hat fol-
gende Verfiigung erlassen:

1. Der Besuch von kinematographischen Vorstellungen seitens der im schul-
pflichtigen Alter stehenden Kinder ist im allgemeinen strenge untersagt.

2. Den Inhabern von Kinematographen steht es frei, fiir die schulpflichtige
Jugend Vorstellungen mit einem vorher zensurierten einwandfreien Pro-
gramm an bestimmten Wochenferialtagen und zu bestimmten Stunden zu
veranstalten.

3. Zu dem Zwecke sind die Inhaber von Kinematographen einzuladen, das
Programm der fiir die Schuljugend bestimmten Vorstellungen in Laibach
dem k. k. Stadtschulrat, auf dem Lande dem betreffenden k. k. Bezirks-
schulrate vorzulegen, der das Programm eventuell durch Heranziehung
geeigneter Mitglieder des Lehrerstandes priift und genehmigt.

4. Behufs Kontrolle der fiir die Schuljugend bestimmten Vorstellungen sind
die Inhaber von Kinematographen verflichtet, den Leitungen aller am
Orte, wo die Vorstellungen stattfinden, vorhandenen offentlichen und pri-
vaten Volks- und Biirgerschulen je eine freie Eintrittskarte einzusenden.

Wien. Im neuen Stadtviertel auf der Schmelz wird zu An-
fang des Jahres 1913 das 1. Schul- und Reformkinotheater von
der Osterreichischen Gesellschaft fiir wissenschaftliche und Unter-
richtskinematographie ertffnet werden. Es wird allen Anforde-
rungen der Gesundheits-, Feuer- und Sicherheitspolizei entsprechen
und mit den modernsten Errungenschaften des kinematographischen
Betriebs ausgestattet sein. Fiir die Art und Weise des Beiriebes
soll es als erstes in Osterreich in mustergebender Weise, sowohl
dem Inhalte als auch der Form nach, geleitet sein. Schulvor-
stellungen sind fiir arme Kinder im Falle eines klassenweisen
Besuches unentgeltlich. Auch die Behorden haben sich fiir das
Projekt erwirmt.
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Dinemark. In Kopenhagen ist ein speziell fiir den Be-
such von Kindern eingerichtetes Kinematographentheater erstellt
worden, dessen Programm vollig dem kindlichen Auffassungs-
vermOgen angepafit ist. Das Theater ist seit seiner Eroffnung
tdglich ausverkauft, ein Beweis fiir die Lebensfihigkeit eines
solchen Unternehmens. Ahnliche Versuche sind auch in Schwe-
den geplant. Man hofft dort zu diesem Zwecke sogar eine
pekuniire Unterstiitzung des Staates zu erhalten (Juni 1912).

Norwegen. — Christiania, 15. Sept. 1912. Die brennende
Frage der Regelung des Kinematographenwesens will man
in Stavanger in radikaler Weise losen. Eine von der Stadt-
verordnetenversammlung eingesetzte Kommission hat einen Ent-
wurf ausgearbeitet, wonach alle Kinematographenkonzessionen
eingezogen werden sollen, damit die Stadt selbst so viele Kine-
matographen betreiben kann, wie erforderlich sind. Die Kine-
matographen sollen dann in den Dienst der Volksaufkldrung ge-
stellt werden. Von den Einnahmen soll der Betrag, der 5 Prozent
.der Einnahmen iibersteigt, fiir Volksbildungs- und andere Zwecke
zur Verwendung kommen. Es bleibt nun noch abzuwarten, ob
die Stadtverordnetenversammlung diesen Vorschlag akzeptiert.

Italien. Der Papst Pius X. hat die kinematographischen
Vorfiihrungen in den Kirchen gestattet. Vor einigen Jahren
wurden — zuerst in Frankreich, dann aber auch in andern Lin-
- «dern Europas und Nordamerikas — katholische Vereine mit dem
Zweck gegriindet, den Kinematographen in den Dienst allgemeiner
Unterrichtsbestrebungen zu stellen und mit seiner Hilfe die bib-
lische Geschichte und den Katechismus zu erldutern. Anfangs
verhielt sich der Papst diesen Bestrebungen gegeniiber ablehnend.
Endlich aber liel er sich durch die zahlreich an ihn gelangenden,
-oft von Bischifen unterstiitzten Gesuche iiberzeugen, dafl solche
kinematographische Auffilhrungen doch manches Gute hiitten und
namentlich in kleineren Orten, wo andere geeignete Lokale als
Kirchen fiir derartige Zwecke nicht zu erhalten sind, viel zur Be-
lebung des religiosen Sinnes beizutragen vermochten. Pius X.
‘hat daher die Veranstaltungen von Kinematographen in Kirchen
unter einigen einschrinkenden Bedingungen genehmigt. So mufl
vorher das Altarsakrament aus der Kirche entfernt werden, die
Frauen miissen von den Minnern getrennt sitzen, die Kirche ist
auBer wihrend der einzelnen Vorfiihrungen zu erhellen, der
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Pfarrer muf} stets zugegen sein, und endlich mufl der zustéindige
Bischof die Erlaubnis erteilt haben (28. Mai 1912).

Frankreich. In Versaill‘es wurden in einer Schule im
naturwissenschaftlichen Unterricht Films vorgefiihrt.

13a Beschliisse, Verordnungen oder Erlasse
gegen schlechte Literatur seitens der Kantone und Stidte.

Die Kreisschulpflege Ziirich III erlieB an einige Lehrer
des III. Kreises die Einladung, ihre Ansichten iiber die Frage der
Schundliteratur und deren Bekiéimpfung zu duflern und, wenn mog-
lich, Vorschlige einzureichen zur Abwehr dieses Jugendfeindes.
Die eingegangenen zahlreichen Anregungen priifte und ordnete
eine aus den Lehrern und Lehrerinnen, die Vorschlige eingereicht
hatten, zusammengesetzte Kommission. Als Resultat ihrer Be-
ratung ergaben sich folgende Ende 1912 gemachten Vorschlige
zur Bekidimpfung der Schundliteratur:

1. Durch Veranstaltung von offentlichen Vortrigen (Elternabende) iiber
Schundliteratur mit Vorweisung guter Schriften sollen die Eltern aufgeklirt und
belehrt werden.

Dazu kommen noch die Elternabende im kleineren Kreise, veranstaltet
durch einzelne Lehrer in ihren Schulzimmern.

An solchen Veranstaltungen soll u. a. hingewiesen werden auf Verkaufs-
stellen von schlechter Literatur. Man geht dabei von der Auffassung aus, dafi
eine Mahnung am rechten Ort, durch die Referenten passend angebracht, als
stiller Boykott geniigend wirken kann, ohne die Gefahren eines Offentlichen
Boykottes in sich zu schlieflen. Auch die Flugschriften, Biicherverzeichnisse
und Adressen von Bezugsstellen guter Schriften konnen bei diesen Anlissen
zur Verteilung gelangen.

2. Die Lehrerschaft wird ersucht, die Jugend auf die bestehenden Schiiler-
zeitungen aufmerksam zu machen, die gute Sitte des Biicherschenkens zu fordern
und an ihrer Stelle bestmoglich fiir das Lesen gufer Schriften durch die Jugend
zu sorgen, schlechten Schriften nachzuforschen und eventuell dieselben zu kon-
fiszieren. Ferner wird die Lehrerschaft eingeladen, sogenannte Leseabende in
Klassen zu veranstalten, eventuell unter Mitwirkung von Schiilern; auch priift
die Lehrerschaft die Frage, in einer sogenannten Jugendliteraturwoche die Schiiler
eines Schulhauses in der Turnhalle zu versammeln zum Anhdren eines ganz
kurz gefaBten Referates durch einen Lehrer mit Aufmunterung zum Besuche
von Jugendschriftenausstellungen.

3. Um auch im Sommer den Schiilern vermehrte Gelegenheit zu geben,
ihre Leselust mit gutem Stoff zu befriedigen, sollen im III. Kreise Versuche
gemacht werden mit einer Ausgabe von Bibliothekbiichern im Sommer.

Jugendfiirsorge. 8
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Zuhanden der Zentralschulpflege stellte die Kommission fol-
gende Antrige auf:

1. Die Zentralschulpflege bestellt eine Kommission, welche die Schiiler-
bibliotheken der Stadt priift, Vorschlige iiber die Revision derselben macht und
Antrag stellt iiber die nitigen Kredite zur Durchfiihrung der Revision. Richt-
linie bei dieser Revisionsarbeit soll sein: Die gute Literatur muf3 interessant
sein, alles Langweilige, Beschauliche, Moralisierende soll heraus, und die Jugend-
literatur soll in einem Gewande erscheinen, das die Schundliteratur aussticht.

2. Die Zentralschulpflege verlangt vom Verlag der Schiilerfestheftchen
(Weihnachtsausgabe an die Schuljugend), dafl eine Besserung der Heftchen in
literarischer und kiinstlerischer Hinsicht eintrete, ansonst die Stadt auf den Be-
zug der Festheftchen verzichten wiirde.

3. Die Zentralschulpflege besorgt die Aufklirung der Eltern durch behord-
liche Kundgebung im stidtischen Amtisblatt und in Flugschriften.

4. Die Zentralschulpflege ordnet durch die Lehrerschaft eine Erhebung
betreffend Schundliteratur unter den Schiilern an.

5. Die Zentralschulpflege bestellt einen stindigen Ausschufl fiir Jugend-
literatur, bestehend aus 25 bis 30 Mitgliedern der Behtrden und der Lehrer-
schaft. Diese Kommission sorgt fiir einen Stab von tiichtigen, sachkundigen
Mitarbeitern, speziell zur Priifung der guten und schlechten Jugendliteratur;
ein kleinerer Teil dieser Korporation amtet als eine Zentralstelle fiir Jugend-
literatur und diirfte besonders folgende Aufgaben zu besorgen haben:

a) Aufklirung und Belehrung der Ladeninhaber mittelst Flugschriften und
persdnlicher Aussprache, keine Schundliteratur zu verkaufen;

b) Agitation in der Presse fiir den Wert der guten und die Folgen der
schlechten Literatur; _

¢) Arrangement periodischer Ausstellungen von Literatur mit Biicherver-
zeichnissen und Verkauf von guten Schriften mit geniigender Bekanntgabe an
das Volk;

d) Verkauf von guten Schriften in allen Quartieren, in Schulhiusern,
Lokalen des Lebensmittelvereins und des Konsumvereins, Gesuch an Waren-
hiuser, ebenfalls gute Schriften aufzulegen;

e) vielfache Verbreitung von Biicherverzeichnissen, besonders von solchen
mit Angabe der Jugendschriften; Verbindung mit den bestehenden &ffentlichen
Bibliotheken und #hnlichen Anstalten (Pestalozzigesellschaft und Arbeiterunion,
Verein fiir Verbreitung guter Schriften), dal von dort aus Verzeichnisse von
Jugendschriften ausgegeben werden.

Die Polizeiverordnung von Appenzell I.-Rh. mit Art. 4:
Das Auskiinden und Feilbieten unsittlicher Schriften ist verboten
und mit Fr. 5 bis 100 Busse oder bei erschwerenden Umstinden
mit Gefiingnis bis auf 20 Tage zu bestrafen. Unsittliche Schriften
und Gegenstéinde sind in allen Fillen zu konf1sz1ere11, — ist noch
nicht beraten und angenommen worden.

Das Interesse der Behorden konzentrierte sich im {ibrigen
iiberall mehr auf die schidlichen Wirkungen der Films und suchte
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sie abzuschwichen oder ganz zu beseitigen. Tatsédchlich haben
sich denn auch viele, namentlich jugendliche Leser der Schund-
literatur dem Schundfilm zugewandt. Ubrigens ist gerade durch
den Kinematographen eine neue Art von schlechter Literatur auf-
gekommen, auf die hier noch hingewiesen sei: die gedruckten
Erklirungen zu den aufgefiihrten Schauerdramen, die mancher-
orts jedem Besucher gratis eingehindigt und von der Jugend
gierig verschlungen und wohl auch anderen, die die Vorstellungen
'des Kinematographen nicht besuchen konnen oder diirfen, ab-
gegeben oder gelichen werden. Wenn Jugend oder Schulkine-
matographen errichtet werden, sollte damit auch zugleich der
Verkauf von guten Jugendschriften verbunden werden.

Abgesehen von den angefiihrten behérdlichen Mafinahmen
ist auf diesem Gebiete der Bekiimpfung der schlechten Jugend-
Literatur zu verzeichnen:

Die Ausstellung gegen die Schundliteratur, veranstaltet
vom schweizerischen Verein fiir Verbreitung guter Schriften, in
Ziirich vom 14.—21. Januar, hernach in St. Gallen und Glarus.
Sie zerfiel in zwei Abteilungen: in die nur Erwachsenen zugiing-
liche Ausstellung von Produkten der beriichtigten und leider so
weit verbreiteten Schundliteratur und in eine solche guter, litera-
risch wertvoller Erzeugnisse. In Ziirich fand sie eine erfreuliche
Beachtung, was die groBie Besucherzahl von 9673 beweist.

Die Jugendschriften-Ausstellung im Volkshaus Ziirich
vom 10.—24. Dezember 1912, von der Bibliothekkommission und
dem Bildungsausschufl der Arbeiterunion angeordnet. Es ge-
langten etwa 200 Jugendschriften in allen Preislagen und fiir alle
Altersstufen, natiirlich nur gute Biicher zur Ausstellung. Neben
diesen Werken waren die Kampfschriften gegen die Schund-
literatur stark vertreten. Die Ausstellung wurde mit einem Vor-
trag iiber gute und schlechte Literatur ertffnet.

Die im Mai 1886 gegriindete und von Pfarrer und Privat-
dozent Rohrich in Genf présidierte Association genevoise
contre la littérature immorale et criminelle feierte anfangs
Januar 1912 ihr 25jdhriges Bestehen. Die neugegriindete Société
romande pour la publication de Bons Ecrits gibt ein drei-
bis viermal im Jahr erscheinendes Organ: ,Bulletin romande“ her-
aus, das die Mitglieder und einzelnen Sektionen iiber alles, was
die Bewegung angeht, auf dem Laufenden erhalten soll. Ein
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dhnliches Blatt besitzen die Sektionen der deutschen Schweiz des
schweiz. Vereins fiir Verbreitung guter Schriften bereits.

Eine thurgauische Kommission fiir Jugend- und Volks-
lektiire wurde im Juli 1912 gegriindet (Prisident: Dr. A. von
Greyerz in Glarisegg).

Die Aufgabe dieser Kommissiop ist, den Schul- und Volks-
bibliotheken sowie der Lehrerschaft des Kantons die Auswahl
und Anschaffung guter Biicher durch Rat und Auskunft zu er-
leichtern. Sie bildet eine Sammelstelle fiir die auf dem Gebiete
der Jugend- und Volkslektiire gemachten Erfahrungen und ver-
offentlicht alljihrlich ein Verzeichnis empfehlenswerter Literatur.
Die Kommission fiir Jugend- und Volkslektiire erhilt den Auftrag,
a) sich mit einem Gesuch an die Regierung um einen Beitrag zu-
gunsten der Jugend- und Volksbibliotheken und zur Deckung ihrer
eigenen Arbeitsunkosten zu wenden; b) sich mit dem Vorstand
der kantonalen gemeinniitzigen Gesellschaft zu gemeinsamer Ar-
beit in Verbindung zu setzen; c¢) auf die n#chste Schulsynode
(1913) eine Ausstellung empfehlenswerter Jugendschriften zu ver-
anstalten und ein Programm fiir Griindung, Verwaltung und
Weiterbildung von Bibliotheken zu entwerfen.

14. Gegen den Fussballsport der Jugend.

Die Schulpflege Baden (Aargau) hat beschlossen, es sei den
Schiilern der Bezirks- und Gemeindeschulen die Mitgliedschaft bei
FuBiball-Klubs, sowie jegliche Betitigung bei Ubungen und Spiel-
anlidssen solcher Klubs strengstens untersagt. (Anzeiger v. Ziirich-
see v. 2. II. 1912.)

Im ,Anzeiger fiir das Limmattal® (Ziirich) wird geklagt:

Seit der Griindung des hiesigen Fufiball-Klubs sind bei un-
serer Schuljugend Erscheinungen zutage getreten, die zum Auf-
sehen mahnen. Mit grofler Freude konnte man konstatieren, dafl
die im letzten Jahr ins Leben gerufene Schulsparkasse ganz be-
deutende Einlagen erhielt; der Sparsinn unserer Schuljugend war
geradezu erfreulich. Seit einigen Wochen mufite man die be-
fremdende Beobachtung machen, dafl insbesondere die Knaben
der oberen Klassen mit wenigen Ausnahmen keine Einlagen mehr
machten. Sorgféltige Nachforschung forderte nun folgende Tat-
sache zutage: Unsere Schulknaben hatten im Laufe dieses Som-
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mers nicht weniger als drei Fuflball-Klubs gegriindet, um es den
GroBien gleich zu tun. FufBlbélle im Werte bis zu Fr. 13 wurden
angeschafft, Eintritt in den Klub und Monatsbeitrige erhoben,
Vorstand gewihlt, Statuten geschrieben, Matche veranstaltet etc.
Bereits war man daran, Sportleibchen in besonderen Farben zu
kaufen, spiter sollten dann die Sportschuhe folgen; kurz, alles
sollte klappen. Und woher das Geld? Auf alle mogliche Arten,
durch redliche und unredliche Mittel, suchten die Beteiligten zu
ihren ansehnlichen Mitteln zu gelangen. Dafi dieser ,Geldver-
schwendung im Groflen“ gesteuert werden muf}, dafl die Schiiler
zum Sparen angehalten werden, ist wohl jedermann klar, und
die Lehrerschaft ist der iiberzeugenden Hoffnung, die Eltern
werden sie in ihrer Bestrebung voll und ganz unterstiitzen. Daf}
obige Erscheinungen fiir die Jugend noch weitere schlimme Fol-
gen haben miissen — ich erinnere nur an die Grofiziehung der
Vereinsmeierei, Verrohung, Ablenkung von der Schule etc. —
liegt ja klar zutage. Darum mochte die Lehrerschaft mit der
dringenden Bitte an die Eltern und Pflegeeltern unserer Schul-
jugend gelangen, auch zu Hause ihr moglichstes zu tun, um diesen
nur zu gefdhrlichen Auswiichsen wirksam zu begegnen und das
Ubel samt den Wurzeln auszurotten.

15. Kinder- und Frauenarbeit.

Frauen- und Kinderarbeit in den Fabriken. Bei immer
mehr Arbeiten trifft man weibliche Personen, wo man frither nur
Minner sah. Maschinelle Neuerungen, wie die Ringspinnmaschine,
die Automaten in der Schifflistickerei, schalten den Mann aus.
In Maschinenfabriken gibt es heutzutage viele weibliche Arbeiter.
Sie bedienen unter anderm verschiedenartige halb- oder ganz-
automatisch arbeitende Maschinen, eine Verrichtung, von der ein
Fabrikleiter sagte, sie sei fiir Minner zu leicht und zu monoton.
Wir haben Frauen gesehen in der Wicklerei elektrischer Maschi-
nen, beim Montieren kleiner elektrischer Apparate, in der Kern-
macherei einer Gielerei, wo sie ganz kleine Gegenstinde anfer-
tigen, trafen aber auch eine Poliererin in einem Marmorgeschiift,
die neben ihrem Manne die gleiche schwere Arbeit verrichtete.
Man macht uns in der Regel auf den hohen Lohn aufmerksam,
den diese Frauen verdienen, bestreitet aber gewohnlich nicht, daB
er doch kleiner ist als der der Minner. Uber die Arbeit der Frau
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an der Setzmaschine in Buchdruckereien haben wir ein besonderes
Gutachten abgegeben. Das Gesetz schlieft nur Schwangere von
einer Anzahl Beschiftigungen aus, im iibrigen stort es die Kon-
kurrenz der Geschlechter nicht.

Dagegen schrénkt das Gesetz die Arbeitszeit der Frauen
etwas ein durch das Verbot der Nacht- und Senntagsarbeit; in
der Praxis haben sie aber, gar nicht selten eine léingere als die
Ménner im gleichen Geschift, z. B. in der graphischen Industrie.
Dall Frauen Sonntags beschiiftigt worden wiiren, ist nie geklagt
worden, dagegen sind mehrere Bulen ausgefillt worden wegen
Beschiiftigung solcher nach 8 Uhr abends. Leider ist diese aber
auch vorgekommen mit behordlicher Bewilligung, und es nimmt
sich schon etwas eigentiimlich aus, dafli der Beamte fiir einen
solchen Mifigriff nicht einmal getadelt, der Fabrikant aber fiir
die in ihrer. Wirkung ganz gleiche Ubertretung bestraft wird.

Lebhaft interessiert sind die Frauen natiirlich am freien
Samstagnachmittag. AuBler den Betrieben, wo er fiir alle Ar-
beiter eingefiihrt ist, geben einige ihn nur fiir die Frauen. Wir
kennen zwei Fabriken, wo sie alle Samstagnachmittage fakultativ
frei haben, d. h. wer frei machen will, kann es tun; ferner eine,
die jeden zweiten, eine weitere, die jeden dritten frei gibt. In
diesen Fillen sind die Frauen in Schichten eingeteilt; jeden
Samstag hat eine Schicht am Nachmittag frei.

In einer Anzahl Beiriebe ist die Mittagpause auf 1%/« Stun-
den verliingert worden, damit die Frauen mit Mufle ihre Haus-
geschiifte besorgen konnen.

Dafl so wenig Fabrikarbeiterinnen Woéchnerinnen werden,
wie die Listen ausweisen, ist oft kaum zu glauben. Bei der Nach-
frage erhalten wir hiufig den Bescheid, die Frauen seien nach
der Niederkunft nicht mehr gekommen. Solche Fille trigt man
zu Unrecht in die Liste nicht ein. Wie oft die Frauen in ein an-
deres Geschiift einftreten vor Ablauf der gesetzlichen Schonzeit,
entzieht sich unserer Kenntnis. Bei der Berechnung der Aus-
schlufzeit wird noch oft die der Schwangern zugedachte Schonfrist
ganz aufler acht gelassen und der Ausschluff nur auf 6 Wochen
nach der Niederkunft berechnet. Die Unterstiitzung der Woch-
nerinnen diirfte auf dem friiher gekennzeichneten Standpunkt
stehen geblieben sein; es sind uns keine erwihnenswerten neuen
Tatsachen bekannt geworden. Eine grofle Seidenweberei, die sie
schon seit Jahren gewihrt, hat im Jahr 1910 Fr. 1865 dafiir aus-
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gelegt. Es ist sehr zu begriiien, dafl das Bundesgesetz iiber die
Kranken- und Unfallversicherung der Wochnerinnen besonders
gedenkt.

Kinder und junge Leute unter 18 Jahren sollen beim Eintritt
dem Leiter der Fabrik einen Altersausweis abgeben. Mit der
Einforderung dieser -Scheirie ist man oft viel zu wenig streng, und
das ist ein Grund, warum Kinder zu jung in die Fabriken kommen.
Sie bringen aus Nachléssigkeit oder Absicht die Ausweise nicht
mit, und da hat der Leiter die Pflicht, sie zuriickzuweisen, bis er
den Beleg iiber das erfiillte 14. Altersjahr in Hiinden hat. Dafl
Absicht gelegentlich vorliegt, beweisen die Filschungen, die an
Altersausweisen vorgenommen werden. Zwei solche Fille sind
uns bekannt geworden. Im einen wurde die Taterin, die Mutter
des betreffenden Kindes, mit drei Tagen Geféngnis, im andern
der Vater mit Fr. 10 und den Kosten des Verfahrens bestraft.
Eine Strafe hitte auch im folgenden Fall der Anstifter verdient.
Im Verhor fragte der Beamte den zu jungen Knaben, ob der Ar-
beitgeber ihn nicht nach seinem Alter gefragt habe. Der Knabe
antwortete: ,er fragte wohl, aber mein Vater hat mir gesagt, ich
solle nur sagen, dafl ich alt genug sei.“ Solche Leute haben
nicht das Gefiihl, dafl es sich um den Schutz der Kinder handelt,
sie sehen nur die Fessel, die das Gesetz, der Staat ihrer Willkiir
anlegt, und diesem gegeniiber glauben sie es nicht so genau
nehmen zu miissen. Oder sie handeln unter dem Zwang einer
Notlage und denken abermals, dem Gesetz ein Schnippchen zu
schlagen, sei leicht entschuldbar. Notlage! Ja wir kommen in
Hiuser, wo wir Zeugen der Not sind und begreifen lernen, wie
man im Fabrikgesetz nur Hirte und Ungerechtigkeit erblicken
kann. Da erinnern wir uns eines Stickers, der drei Maschinen
und zwolf Kinder hat. Ein Knabe stickt, die andern sind noch
zu jung zum Eintritt in die ,Fabrik“. In allen H#usern ringsum
bei den Einzelmaschinen drehen kleine Kinder die Fiidelmaschine
im Lokal, unseres Stickers gleich alte Kinder diirfen das nicht
tun, denn seine drei Maschinen stehen unter dem Fabrikgesetz.
Diese Erfahrung hat den Mann zum geschwornen Feind aller Ge-
setze gemacht. Weniger zu entschuldigen ist, dafl ein grofles
Geschiift auf die gleiche Seite tritt, weil es mitansehen mufite, -
wie Knaben unter 14 Jahren zum Jiten auf dem Eisenbahndamm
verwendet wurden, die es so gut hitte brauchen konnen, aber
nicht anstellen darf.
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Von den 8 Straffdllen wegen Verletzung von Art. 16 ent-
fallen 4 auf Schifflistickereien, die andern auf je eine Maschinen-
stickerei, Baumwollspinnerei, Kartonfabrik, Parketterie.

Der BundesratsbeschluB vom 13. Dezember 1897 wurde ein-
mal angerufen wegen der Beschiiftigung eines Kindes in einer
Hadernsortiererei. Eine Klage gegen- die Fabrik konnte aber
nicht begriindet werden, weil eine geniigende Staubabsaugung
darin vorhanden ist und in Betrieb gehalten wird.

Im Kanton Ziirich entstehen ab und zu Konflikte zwischen
Fabrik- und Schulgesetz. Ein grofles, starkes Midchen, das
14 Jahre, nicht aber die Schulpflicht erfiillt hatte, wurde vom
Landjéiger aus der Fabrik abgeholt und der Schule zugefiihrt.
Die Mutter aber versetzte das Kind bis zum Ablauf des Schul-
jahres in eine Fabrik nach Como und holte es dann wieder. Es
ist doch fatal, dal das Fabrikgesetz sich in diesem Punkte als
ein Hindernis fiir den Vollzug fortschrittlicher Schulgesetze er-
weist, und sehr zu begriiBen, dal der Entwurf zu einem neuen
Gesetz der Schule hier den Vorrang einrdumt. (Aus dem Bericht
iiber die eidgendssische Fabrikinspektion im I. Kreise [Kantone:
Ziirich, Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden, Glarus, Zug, St. Gallen,
Graubiinden] in den Jahren 1910 und 1911.)

La statistique fédérale des fabriques du 5 juin 1911 nous
apporte, également pour ce chapitre, son éloquente contribution.
Le nombre des femmes et des jeunes filles employées dans les
établissements industriels de I’arrondissement se monte a 24,150
en augmentation de 2608 sur le chiffre de 1909. Non seulement
le chiffre total a augmenté, mais aussi la proportion en °/0 du
personnel féminin, qui passe de 30,4 °o en 1909 a 30,7°/ en 1911.

A part de rares exceptions, nous n’avons pas remarqué que
les femmes "fussent occupées a des travaux insalubres ou au-
dessus de leurs forces. Une seule contravention a été relevée
contre une imprimerie qui avait occupé une ouvriére, jusqu’au
jour de son accouchement, a la machine a composer; ceci con-
trairement a l'arrété du 13 décembre 1897.

Un certain nombre de femmes sont occupées, dans les fabri-
ques de ciment, a la revision des sacs qui, ordinairement, leur
sont livrés tels qu’ils rentrent de la clientéle, soit pleins de pous-
siéres. Il s’agit donc, avant tout, de secouer ces sacs, opération
antihygiénique dont nous demandons la supression, ce travail
devant étre fait mécaniquement.



121

Des jeunes filles sont occupées dans quelques briqueteries au
fagonnage de la tuile et a son transport sur les séchoirs. Ce
travail, qui s’exécute pour ainsi dire en plein air, n’est pas trop
pénible et parait convenir mieux, au point de vue du développe-
ment physique de la jeune fille, que le travail en locaux fermés,
aggravé d’'une longue station assise; en tous cas, le personnel
en question nous a paru étre en parfaite santé.

Des observations ont été faites au sujet du transport de
caisses trop lourdes, dans les fabriques de lait condensé; nous
avons demandé que l'on utilisit les chariots qui sont & disposition,
et avons recommandé d’éviter d’entasser les dites caisses trop
haut, leffort a faire étant dangereux et pouvant provoquer des
hernies.

Deux imprimeries ont été invitées a ne plus occuper de fem-
mes, la nuit, pour P'expédition du journal; elles ont tourné la
difficulté en remettant ce travail a une entreprise particuliére,
non soumise a la loi.

Nous avons eu beaucoup de peine a faire cesser le travail
de nuit des femmes dans une imprimerie qui nous avait été sig-
nalée comme occupant, 3 fois par semaine, quelques ouvriéres
jusqu’a 10 heures et demie du soir et, d’autres, jusqu'a 3 et 4
heures du matin, pour le tirage et 'encartage d’'un journal parais-
sant le matin a la premiére heure.

L’autorité cantonale de surveillance n’a pas appuyé notre
intervention comme nous étions en droit de l'attendre; voici ce
qu’elle répondit a la lettre par laquelle nous relevions cette grave
contravention, avec d’autres de moindre importance:

«Le Directeur prétend que les reproches faits sous chiffre 4
(travail de nuit des femmes) sont inexacts et nous vous prions
de vouloir bien les préciser; il nous écrit textuellement»:

«Le tirage du journal est fini d’habitude entre 11 heures et
minuit; les journaux sont margés par I'une ou l'autre de ces
dames qui ne s’occupe pas de toute la journée de I'imprimerie;
le collage des adresses se fait par 3 jeunes filles prises en ville,
et payées a I'heure; le travail de ces femmes est généralement
fini environ une demi-heure aprés que le tirage est terminé.»

Ainsi le directeur reconnait formellement occuper des fem-
mes, jusqu’a passé minuit, et 'autorité cantonale, au lieu d’inter-
venir immédiatement pour faire cesser cet abus, nous prie de
‘préciser encore notre plainte!
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Par lettre du 2 mai 1910, nous avertissons Pautorité canto-
nale de ce qui se passait dans cet établissement; en juillet, une
amende de frs. 40 était prononcée et, le 12 septembre, le direc-
teur de P'imprimerie écrivait qu’a partir du lendemain 13 il serait
en régle avec la loi. Tout commentaire serait superflu.

Nous n’avons pas eu d’observations a présenter au sujet de
la disposition inscrite dans la premiére phrase du 2° alinéa de
Particle 15 de la loi; les fabricants, qui tiennent essentiellement
aux ouvriéres mariées, leur accordent volontiers, et souvent trés
largement, le temps nécessaire pour soigner leur ménage.

Le contrdle des femmes en couches n’est pas toujours tenu
avec tout le soin désirable, et les certificats d’accouchement font
souvent défaut. Un certain nombre d’irrégularités ont été relevées,
soit que l'ouvriére ait repris le travail avant que les 6 semaines
se fussent écoulées depuis le jour de ’accouchement, soit que le
fabricant n’ait compté que 42 jours de repos pour une ouvriere
ayant quitté le travail la veille ou le jour méme de 'accouchement.

Un fabricant a permis a une de ses ouvriéres de reprendre
le travail 28 jours aprés ses couches et a accepté, sans la con-
troler, la déclaration de l'intéressée qui lui assurait avoir été
autorisée par le Préfet; inutile de dire que cette affirmation était
inexacte. :

On s’adresse aussi quelquefois a nous pour nous prier d’au-
toriser la reprise du travail avant le terme légal; nous ne pou-
vons que donner une réponse négative, I'article 15 de la loi étant
formel et ne souffrant aucune exception. Aussi voudrions-nous
voir le principe du secours aux accouchées, prévu dans la loi sur
les assurances, devenir au plustét une réalité; car, a lui seul, le
repos forcé imposé par la loi ne suffit pas, il faut qu’il soit ac-
compagné du correctif nécessaire, c’est-a-dire du secours aceordé
a la mére qui perd son gagne-pain au moment ou elle en a le
plus besoin.

Le nombre des jeunes gens occupés dans les fabriques du
II* arrondissement s’éleve a 9572, soit 4552 garcons et
5020 filles.

Ce chiffre de 9572 représente le 12,16%0 du personnel total
employé dans les fabriques, alors qu’en 1909 la proportion était
de 9,39°0 et en 1907 de 12,03 °b.

Les industries importantes de I’arrondissement qui, proportio-
nellement, occupent le plus de jeunes gens, sont I'industrie de la
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soie (filatures du Tessin), l'industrie du vétement, l'industrie du
papier (cartonnages, lithographies), I'industrie alimentaire (chocolat,
pates alimentaires), I’horlogerie et la bijouterie.

Nous avons constaté, en 1910 und 1911, que 42 enfants en
dessous de 14 ans avaient été engagés dans les fabriques, dont
3 dans le canton de Berne, 4 dans le canton du Tessin, 9 dans
le canton de Vaud, 2 dans le canton du Valais, 6 dans le canton
de Neuchitel et 18 dans le canton de Genéve; dix étaient occu-
pés dans l'industrie du vétement, 1 dans lindustrie alimentaire,
1 dans l'industrie du papier, 1 dans l'industrie du bois, 7 dans
Iindustrie métallurgique, 15 dans I'horlogerie et la bijouterie et
7 dans l'industrie des terres et pierres.

De plus, dans une fabrique de piéces & musiques, plusieurs
jeunes garcons avaient été engagés comme commissionnaires, a
Page de 13 ans; ils étaient occupés, non a faire des courses a
I’extérieur, mais bien a de petits travaux a l'intérieur de l'usine;
aprés avoir passé 11 heures a la fabrique, ils avaient encore a
suivre I’école du soir, durant 2 heures. Nous avons invité le fa-
bricant d’avoir a s’abstenir, & l'avenir, de pareilles pratiques,
en contradiction formelle avec le texte de P'article 16 de la loi;
si celui-ci ne fut pas dénoncé a l'autorité cantonale, c’est que,
lors de notre visite, les enfants avaient atteint ’dge légal.

Des jeunes garcons en dessous de 14 ans ont été employés
dans une verrerie, durant les vacances, et des jeunes gens au
travail de nuit, jusqu’a 10 heures du soir, dans une fabrique au
bénéfice d’'une autorisation de travail prolongé.

Un gouvernement cantonal, en accordant une autorisation de
travail prolongé en avait exclu les femmes et les jeunes gens,
ce qui motiva une réclamation du fabricant; nous avons rappelé
a ce dernier la décision de votre Département, du 7 mai 1892
(Commentaire page 262).

Un fabricant occupait des jeunes garcons a enlever les bois
tombant d’'une raboteuse, travail durant lequel ils étaient exposés
toute la journée a une poussiére intense; nous l'avons invité a
les occuper ailleurs jusqu’au moment, ou ses machines seraient
pourvues d’un systéme d’aspiration des poussiéres.

Une verrerie occupe au travail de nuit des -jeunes gens de

16 ans, et déclare ne pouvoir s’en passer; la durée du travail
est de 8 heures.
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Nous n’avons pas constaté de graves abus dans I'emploi des
jeunes gens; un garcon de 15 ans, occupé au niellage des boites
de montres, a été déplacé sur notre demande, conformément a
I’arrété fédéral du 13 décembre 1897.

Il nous est toujours trés difficile d’obtenir que les attestations
d’age soient présentées le jour de I’entrée a la fabrique, et non
plusieurs semaines, voire méme plusieurs mois apres.

L’autorité neuchateloise a fait publier, dans la Feuille offi-
cielle du canton, un avis rappelant aux intéressés que les en-
fants au-dessous de 14 ans révolus ne peuvent étre employés au
travail dans les fabriques; cet avis, qui rappelle les pénalités pré-
vues a l'article 19 de la loi, a été envoyé a tous les fabricants
et aux Conseils communaux.

De plus, le Département de I'Intérieur de ce canton nous
fait remarquer que les infractions a l'article 16 de la loi devien-
dront moins fréquentes, du fait que la loi sur I'enseignement pri-
maire, du 18 novembre 1908, prévoit la prolongation du cycle
scolaire. (Rapport sur l'inspection fédérale des fabriques du II®
arrondissement, Berne [Jura], Fribourg, Tessin, Vaud, Valais,
Neuchatel et Genéve.)

Nach der Fabrikstatistik von 1901 waren in den dem Fabrik-
gesetze unterstellten Betrieben des III. Inspektionskreises 36,319
Frauenspersonen titig; im Jahre 1911 waren es deren 46,701.
Es bedeutet diese Zunahme um 10,382 Arbeiterinnen eine prozen-
tuale Zunahme um 285°0. Mit der Vermehrung der Gesamt-
arbeiterzahl im Kreise um annidhernd 29°bo hat die Zunahme der
Arbeiterinnen demnach nicht ganz Schritt gehalten. Sie entspricht
etwa der Vermehrung der Zahl der Betriebe.

In einem der Kantone des Kreises, im Kanton Baselstadt,
hat die Zahl der Fabrikarbeiterinnen sogar effektiv abgenommen
und zwar gegeniiber den Ergebungen von 1901 um 0,6°b, wih-
rend die Gesamtfabrikarbeiterzahl Basels um 1°/o zugenommen hat.

Sofern dieser Riickgang in der Frauenbeschiftigung nicht
eine Verschlechterung der Erwerbsverhilinisse bedeutet, ist er
sicherlich begriiBenswert.

Wir kOnnen auch diesmal wieder berichten, dafl Frauens-
personen in den Fabriken des Kreises nicht zu fiir ihr Geschlecht
nicht passenden Arbeiten verwendet werden, wenigstens haben
wir bei unsern stets unangemeldeten Besuchen nichts derartiges
bemerkt, und es sind uns auch keine beziiglichen Beschwerden
zZugegangen.
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Als Unziemlichkeit haben wir es betrachtet und dagegen Ver-
wahrung eingelegt, als eine Fabrik der Lebensmittelbranche die
korperliche Untersuchung der Arbeiterinnen vor dem Verlassen
der Fabrik hat anordnen wollen.

Einmal sahen wir uns zum Einschreiten veranlait, weil Frauen
wihrend der Mittagspause zur Arbeit angehalten worden sind.
Im allgemeinen wird aber die verldngerte Mittagspause den Haus-
frauen iiberall anstandslos gewdhrt; in einigen, allerdings wenigen
Betrieben lifit man sie sowohl vormittags, als auch abends eine
volle Stunde vor Arbeitsschlufl weggehen.

Die Mehrzahl der Kantonsregierungen hat in ihr Uberzeit-
bewilligungsformular eine Bestimmung aufgenommen, worin unter
Hinweis auf Art. 15, lit. 1 des Fabrikgesetzes noch ganz beson-
ders darauf aufmerksam gemacht wird, daBl Bewilligungen, die
sich iiber die achte Abendstunde hinaus erstrecken oder sich auf
den Sonntag beziehen, auf Frauen keine Anwendung finden diir-
fen. Dennoch werden hie und da Bewilligungen zur Nacht- und
Sonntagsarbeit fiir Frauen erteilt, die natiirlich von uns angefoch-
ten werden miissen. Unbewilligte Frauennachtarbeit kommt dann
und wann vor. So hat ein Fabrikant, der sich mit seiner Ware
die englischen Kronungsfeierlichkeiten zunutze machen wollte,
seine Arbeiterinnen bis 10 Uhr nachts zu arbeiten veranlafit, und
es haben so die Wellen der groBartigen Kronungsfeierlichkeiten
bis in die Stille eines abgelegenen bernischen Landstéidtchens ge-
schlagen.

Eine Zeitungsdruckerei hat wi#hrend einiger Zeit Sonntags
frith vor 5 Uhr Frauen zur Spedition verwendet, was wir natiir-
lich ebenfalls beanstandet haben.

Die Fille, in denen, auf die Erlaubnis eines Arztes hin, die
gesetzliche Schonzeit der Woéchnerinnen verkiirzt wird, mehren
sich stets. Werden die Frauen in die Fabrik, in der sie beschif-
tigt waren, nicht sofort wieder aufgenommen, so wenden sie sich
eben an ein anderes Geschiift, wo man sie nicht kennt. Diesen
Trick scheinen besonders Italienerinnen los zu haben. Es ist auch
schon gegen den Ausschlu8 von der Fabrikarbeit wihrend sechs
vollen Wochen nach der Niederkunft von Arbeiterinnen protestiert
worden, unter Hinweis auf die auslindische Gesetzgebung, die
einen so lange dauernden Ausschlufl nicht kenne.

Einer Gliihlampenfabrik mufite die Beschiiftigung schwangerer
Frauen im Evakuierraum untersagt werden.
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Das Fehlen eines Niederkunftsattestes wollte in einem Falle
damit begriindet werden, nicht der Arzt oder die Hebamme, son-
dern die Mutter der Wochnerin hétte bei der Geburt assistiert,
und jene sei ja zur Ausstellung des Attestes nicht kompetent.

Die Hantierungen, die in den Fabriken des Kreises den jugend-
lichen Arbeitern zugemutet werden, sind nicht derartige, dafl sie
sich mit dem Alter und der Konstitution der Beschiftigten nicht
veriragen wiirden, was wir mit Vergniigen feststellen.

Die Beschaffung der Altersausweise fiir diese Arbeiterkate-
gorie scheint, wie uns gemeldet worden ist, hin und wieder noch
mit Schwierigkeiten verbunden zu sein. Es dréngt sich uns der
Wunsch auf, es méchten doch von Seite der Kantonsregierungen
den in Frage kommenden Amtsstellen (Zivilstandséimtern) die er-
forderlichen Formularien gratis und in geniigender Menge zur
Verfiigung gestellt werden, wo dies bis jetzt noch nicht geschehen
ist. Denn man kann doch diesen, selten fix besoldeten Beamten
nicht zumuten, neben der unentgeltlichen Ausstellung der Aus-
weise noch auf eigene Kosten das Formular zu liefern.

Kinder unter 14 Jahren, also unter dem gesetzlichen Minimal-
alter, werden dann und wann noch angetroffen, und den alten
Trick der Sticker, solche Kinder zum Fenster hinauszuschaffen,
wenn wir zur Tiire hereinkommen, konnen wir noch heute hin
und wieder beobachten. |

Wenn doch nur die Eltern dieser Armsten es einsehen lernten,
welch’ schweres Unrecht sie den Kindern antun, sie schon so
frith zum Erwerb anzuhalten. Aber wenn Kinder in Fabriken an-
getroffen werden, so fehlt es nie an Entschuldigungen von Seite
sowohl der Eltern als der Fabrikleiter. Horen wir einmal die
von einem Saalmeister einer Strohwarenfabrik, in dessen Befehls-
bereich Kinder angetroffen worden sind, vorgebrachten Ausreden
und Beschonigungen:

»lch habe schon erklirt, da3 Kinder unserer Arbeiter ihren
Eltern oder Geschwistern Friihstiick oder Abendessen bringen
und dann Kkiirzere oder ldngere Zeit verweilen. Es sind dies
namentlich Kinder, die in ihren Wohnungen keine Gesellschaft
haben, von deren Familie niemand zu Hause ist. An den Web-
stiihlen ist eine automatische Vorrichtung, die den Gang des Stuhls
zum Stillstand bringt, sobald ein Faden zerreiit. Es mufli nun
der Faden gekniipft und eine neue Spule aufgesteckt werden;
dies geschieht durch denjenigen, der den Stuhl besorgt. Es macht
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nun den anwesenden Kindern jeweilen ein grofies Vergniigen,
den ziemlich unten am Webstuhl angebrachten Hebel nach vor-
wirts zu drehen, wodurch der Stuhl wieder in Gang gesetzt wird.
Das kann allenfalls die Beschiftigung eines Kindes sein, das sich
bei seinen Angehorigen befindet. Es ist dies aber nicht eine
Arbeit, sondern eine ausnahmsweise Belustigung des Kindes.“

Also motorisch betriebene Maschinen sind Spielzeuge. Was
sagen da die Piddagogen dazu?

Den Kommentar hiezu zu geben, wird man uns erlassen; wir
wollen nur noch mitteilen, was der Betriebsinhaber iiber den ndm-
lichen Fall von Kinderbeschéftigung auszusagen wusste:

»Es wird zugegeben, dafl hin und wieder schulpflichtige Kin-
der den Eltern bei der Arbeit helfen. Die Geschiftsleitung sieht
dies nicht gern, sie erachtet aber ein Verbot fiir undurchfiihrbar.“

Wir haben uns natiirlich mit diesen in den Untersuchungs-
akten enthaltenen Rechtfertigungen nicht begniigt, sondern Uber-
weisung des Fabrikanten an den Strafrichter verlangt. Der Be-
horde haben wir nahe gelegt, Mittel und Wege zu suchen, um
die unerlaubte Kinderbeschiftigung zu verhindern. Wir sind
iiberzeugt, wenn einmal anstatt der gebrduchlichen Geldbufien in
solchen Fillen eine ldngere Arreststrafe ausgesprochen wiirde,
das Verbot der Beschiftigung von Kindern unter 14 Jahren
konnte in Zukunft anstandslos durchgefiihrt werden.

Wir sind auch im letztverflossenen Biennium wiederholt auf
die uns durchaus unverstindliche Anschauung gestoflen, es sei
nur verboten, Kinder schweizerischer Nationalitit vor dem zuriick-
gelegten 14. Altersjahr in den Fabriken zu beschiftigen, wogegen
die Anstellung von Kindern fremder, z. B. italienischer Staats-
angehorigkeit ohne weiteres zulissig sei.

Hinsichtlich der Beschiftigung von Personen unter 18 Jahren
ist zu bemerken, da8 wir wiederum mehrmals die Verwendung
solcher, namentlich von Lehrlingen, zu Reinigungsarbeiten an
Samstagabenden nach 5 Uhr zu riigen hatten.

Uber schlechte Behandlung von Lehrlingen seitens ihrer Lehr-
meister und durch Arbeiter sind uns ebenfalls Klagen zugegangen,
die wir immer bestmoglichst zu erledigen getrachtet haben. Eine
Beschwerde iiber einen Uhrensteinfabrikanten, von dem behauptet
worden war, er nehme Lehrlinge auf, ohne mit ihnen, wie dies
das kantonale Lehrlingsgesetz vorschreibe, einen Lehrvertrag zu
vereinbaren, haben wir der zustdndigen kantonalen Behorde iiber-
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wiesen, unter Belehrung des Beschwerdefiihrers dariiber, daffi wir
nicht kompetent seien, iiber die Ausfiihrung kantonaler Schutz-
gesetze zu wachen,

Die irrtiimliche Annahme ist eben sehr -verbreitet, das eid-
genossische Fabrikinspektorat habe auch den Vollzug der kanto-
nalen Arbeiterschutzgesetze zu kontrollieren. (Aus dem Bericht
iiber die eidgenossische Fabrikinspektion im III. Kreise, Kantone:
Bern [alter Landesteil], Luzern, Solothurn, Baselstadt, Baselland,
Schaffhausen, Appenzell A.-Rh., Appenzell I.-Rh., Aargau und
‘Thurgau in den Jahren 1910 u. 1911.)

Kreisschreiben an die Schulbehorden und Schul-
organe der Primar- und Sekundarschulen des Kantons
Bern vom 21. Februar 1912. Von der Schulkommission einer
grofiern Ortschaft des Kantons Bern wurde die Unterrichtsdirek-
tion auf den Ubelstand aufmerksam gemacht, daf vielfach schul-
pflichtige Kinder in Wochenplidtzen und beim Kegelstellen
in einer Weise in Anspruch genommen werden, welche deren
Leistungsfihigkeit im Schulunterricht schwer beeintrichtigt.

Was den ersten Klagepunkt anbetrifft, miissen wir es vor-
ldufig der Initiative der lokalen Behdrden und der Privaten iiber-
lassen, allfillige Mif3brduche festzustellen und geeignete Maf3-
nahmen zu deren Beseitigung zu ergreifen.

In bezug auf das Kegelstellen lieBe sich jedoch auf Grund
-des Wirtschaftsgesetzes Abhilfe schaffen, sofern wir uns darauf
stiitzen konnen, dafl nicht nur in der Ortschaft, aus welcher die
Klage herstammt, sondern auch an andern Orten des Kantons
die Unsitte verbreitet ist, schulpflichtige Kinder bis in die spite
Nacht mit Kegelstellen zu beschiftigen und sie auf diese Weise
eines Teiles ihrer Nachtruhe zu berauben, worunter naturgemif3
ihre Schularbeit leiden muf.

Wir ersuchen deshalb die Schulkommissionen und die Lehrer-
schaft, uns bis zum 31. Mirz 1912 davon Mitteilung zu machen,
wenn ihnen in letzter Zeit derartige Fille bekannt geworden sind.
— Darauf gingen zahlreiche AuBerungen von Schulkommissionen
aus allen Teilen des Kantons ein, deren Inhalt den Regierungsrat
bewog, am 14. Mai 1912 folgende Verordnung iiber die Ver-
wendung von schulpfichtigen Kinderp zum Kegelstellen
in oder bei Wirtschaften zu erlassen (gestiitzt auf § 48,
Ziffer 4 des Gesetzes vom 15. Juli 1894 iiber das Wirtschafts-
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wesen und den Handel mit geistigen Getrinken und auf Art. 1
des Dekretes vom 1. Mirz 1858):

§ 1. Die Verwendung von schulpflichtigen Kindern zum Kegelstellen in
oder bei Wirtschaften ist in der Zeit vom 1. April bis 30. September nach
7 Ubr und in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Mirz nach 6 Uhr abends ver-
boten.

§ 2. Wirte, welche entgegen diesem Verbote in ihrem Wirtschaftsbetriebe
schulpflichtige Kinder zum Kegelstellen verwenden oder deren Verwendung in
oder bei ihren Wirtschaften zum Kegelstellen dulden, werden mit einer Bufie
von Fr. 1—50 fiir jeden Fall bestraft. ,

Hat sich ein Wirt erwiesenermafien der von seinen Giisten veranlafiten,
diesem Verbot zuwiderlaufenden Verwendung schulpflichtiger Kinder zum
Kegelstellen widersetzt, ohne dafl die Giste seinen Anordnungen Folge geleistet
haben, so bleibt der Wirt straflos, und es werden die fehlbaren Giiste nach
Mafigabe dieses Paragraphen bestraft.

§ 3. Diese Verordnung tritt auf den 1. Juni 1912 in Kraft. Sie ist in
die Gesetzessammlung aufzunehmen und auf iibliche Weise zu publizieren.

Die Sektion Neuenburg der sozialen Kéuferliga schritt nach
ihrem Flugblatt ein gegen die Ausnutzung von Kindern beim
Milchtragen.

16. Zurzeit geltende gesetzliche Bestimmungen betr. die
Privatentbindungsanstalten in den einzelnen Kantonen.

1. Ziirich. Pflichtordnung fiir die Hebammen des Kantons
Ziirich vom 15. Nov. 1905.

§ 7: Wiinscht eine Hebamme in ihrer Wohnung Schwangere anfzunehmen,
s0 bedarf sie dazu einer von der Direktion des Gesundheitswesens auf emp-
fehlendes Gutachten des Bezirsarztes hin ausgestellten Bewilligung. Sie hat
ein genaues Verzeichnis iiber die von ihr aufgenommenen Personen zu fiihren,

- von welchem der Bezirksarzt jederzeit Einsicht nehmen kann.

2. Bern. Verordnung betreffend die Gebiihren fiir die Ver-
richtungen der Hebammen vom 29. April 1899.

Reglement fiir die Hebammenschule im kantonalen Frauen-
spital in Bern vom 18. Mai 1910.

Keine einschligige Bestimmung.

3. Luzern. Verordnung betreffend das Hebammenwesen im
Kanton Luzern vom 5. April 1879.

Entwurf zu einer Verordnung betreffend das Hebammenwesen
von 1910.

Keine einschlédgige Bestimmung.

4. Uri. Pflichtenheft fiir die Hebammen des Kantons Uri
vom 6. Sept. 1902.

Jugendfiirsorge. 9
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Verordnung iiber das Hebammenwesen vom 20. Februar 1902.
Keine einschligige Bestimmung.

5. Schwyz. Hebammenordnung fiir den Kanton Schwyz
vom 17. Okt. 1849,

Verordnung iiber das Hebammenwesen vom 15. Mirz 1895.

Regulativ iiber Pflichten und Befugnisse der Hebammen des
Kantons Schwyz vom Jahr 1895.

§ 9: Wiinscht eine Hebamme Schwangere in ihre eigene Wohnung auf-
zunehmen, so hat sie davon dem Bezirksarzt Anzeige zu machen und ein ge-
naues Register iiber die betreffenden Personen zu fiihren.

6. Obwalden. Hebammenordnung vom 10. April 1897.
Keine einschligige Bestimmung.

7. Zug. Verordnung iiber das Hebammenwesen vom 8. Ja-
nuar 1885.

Taxordnung fiir die Hebammen des Kantons Zug vom
7. Nov. 1907.

Keine einschligige Bestimmung.

8. Freiburg. Beschlul vom 1. Februar 1907 zur Festsetzung
der Hebammengebiihren.
Reglement fiir die Hebammen vom 1. Februar 1907.

Art. 21: Wiinscht eine Hebamme in ihrer Wohnung Schwangere aufzu-
nehmen, so bedarf sie dazu einer von der Polizeidirektion ausgestellten Be-
willigung. Sie hat ein genaues Verzeichnis iiber die von ihr aufgenommenen
Personen zu fiihren.

Kreisschreiben vom 10. Februar 1910 an die Hebammen be-
treffend die Anwendung des gesetzlichen Tarifs und die Beob-
achtung des Reglements.

9. Solothurn. Verordnung betreffend die Pflichten und
Obliegenheiten der Hebammen vom 26. Marz 1910.
Keine einschlidgige Bestimmung.

10. Baselstadt. Instruktion fiir die Hebammen des Kantons
Baselstadt vom 15. Oktober 1889.

Verordnung betreffend die nicht-staatlichen Heil- und Pflege-
anstalten (Entwurf des Physikus). :

§ 1: Personen oder Korporationen, welche eine Heil- oder Pflegeanstalt
errichten wollen, bediirfen hiezu einer Bewilligung des Sanititsdepartements.

Als Heil- oder Pflegeanstalt gilt jeder Betrieb, in welchem korperlich oder
geistig kranke Personen zum Zwecke ihrer Verpflegung und #rztlichen Behand-
lung oder in welchem Schwangere zum Zwecke ihrer Entbindung aufgenommen
werden, sofern die Aufzunehmenden zu dem Inhaber des Betriebes in keinem
verwandtschaftlichen Verhiltnis stehen.
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Gesuche um Bewilligung zur Errichtung einer Heil- und Pflegeanstalt fiir
mehr als 30 Kranke sind der Sanitdtskommission zur Begutachtung vorzulegen.
Uber die iibrigen Gesuche entscheidet das Sanititsdepartement auf Grund eines
Gutachtens des Gesundheitsamtes.

§ 5; 2: Entbindungsanstalten mit weniger als drei Betten konnen von
patentierten Hebammen geleitet werden.

7: Die Heil- und Pflegeanstalten haben genaue Krankenverzeichnisse zu
fiihren mit Angabe der Personalien und des Ein- und Austritistages der aufge-
nommenen Kranken. Sie haben dem Sanitiitsdepartement monatlich einen tabel-
larischen Bericht iiber den Krankenbestand und die Aufnahmen und Entlas-
sungen und jeweilen auf Ende des Jahres einen umfassenden Bericht iiber den
Betrieb der Anstalt einzureichen.

§ 7: Der Physikus hat sidmtliche nicht staatlichen Heil- und Pflege-
anstalten jdhrlich mindestens einmal zu besichtigen und dem Sanititsdeparte-
ment iiber das Ergebnis seiner Inspektion Bericht zu erstatten. Im Bedarfsfalle
sollen h#dufigere Inspektionen vorgenommen werden. Das Sanititsdepartement
ist berechtigt, sofern sich dies als wiinschenswert erweist, dem Physikus fiir
die Vornahme dieser Inspektionen weitere Fachminner beizugeben.

11. Basellandschaft. Gesetz betreffend das Hebammen-
wesen vom 28. Sept. 1908.

Taxordnung fiir Hebammen vom 30. Dez. 1908.

Keine einschligige Bestimmung.

12. Schaffhausen. Verordnung betreffend die Hebammen
vom 11. Mai 1904.

§ 13: Wiinscht eine Hebamme in ihrer Wohnung Schwangere aufzuneh-
men, so bedarf sie dazu einer von der Sanititsdirektion auf empfehlendes Gut-
achten des Bezirksarztes hin ausgestellten Bewilligung. Sie hat ein genaues
Verzeichnis iiber die von ihr aufgenommenen Personen zu fiihren, von welchem
der Bezirksarzt jederzeit Einsicht nehmen kann.

13. Appenzell A.-Rh. Regulativ betreffend das Hebammen-
wesen und die Heranbildung von Pflegerinnen vom 14. Mai 1888,
rev. 8. Sept. 1896.

Keine einschldgige Bestimmung.

14. Appenzell I.-Rh. Verordnung betreffend die Hebammen
vom 25. Nov. 1898.

Keine einschligige Bestimmung.

15. Graubiinden. Sanititsordnung Art. 42 ff.

Keine einschligige Bestimmung.

16. Thurgau. Hebammenordnung vom 20. April 1889.

Keine einschligige Bestimmung.

17. Tessin. Sussidio per le allieve levatrici. Legge 19 di-
cembre 1861.
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Decreto legislativo 11 maggio 1877.

s < 27 aprile 1880.

Codice sanitario del 26 novembre 1888 Capitolo III, Titolo II.

Keine einschligige Bestimmung.

18. Waadt. Instructions du 1° Octobre 1903 aux sages-
femmes du canton de Vaud.

Keine einschligige Bestimmung.

19. Wallis. Guide des sages-femmes. Extrait de loi sur la
police sanitaire du 27 novembre 1896.

Instructions pour les sages-femmes du canton de Valais du
7 Janvier 1903.

Keine einschligige Bestimmung.

20. Neuenburg. Arrété dispensant de I'examen des den-
tistes et sages-femmes porteurs de titres reconnus suffisants.
(Du 3 juillet 1891.) NB: En revision.

Keine einschligige Bestimmung.

21. Genf. Reéglement sur les conditions d’admissibilité a
I’Ecole de Sages-femmes. (Du 8 Juin 1906.)

Art. 17: 11 est interdit aux sages-femmes de faire dans les journaux toute
espéce d’annonces ou réclames, autres que celles relatives a la pratique de leur
profession. :

Vereinbarungen iiber gegenseitige Zustellung von Zivil-
standsakten, woraus ersichtlich ist, daf§ in der Tat private Ent-
bindungsanstalten in einigen andern Lindern, z.B. Frankreich,
in Wahrheit publizieren kénnen: Kein Heimbericht!

Schweiz-Bayern: 7. Dez. 1874; A. S. u. F., 1210 (vergl. B. B.
1875, 11 9; 1892, II 512); abgeidndert 31. Aug./18. Sept. 1907; A. S.
u. F., XXIII 256; 1895, IV 38; 1896, II 10.

Schweiz-Osterreich-Ungarn: 7. Dez. 1875; Art. 8 A.S.u.F.,
II 153, oben II 460, Ziff. 8 (vergl. B. B. 1895, IV 37).

Schweiz-Belgien: 2. Febr. 1882; A.S.u.F., VI 140 (vergl.
B. B. 1882, II 36; 1883, 1I 40; 1895, IV 38; 1898, I 435).

Schweiz-Italien: 1./11. Mai 1886; A.S.u. F., IX 32 (vergl.
B. B. 1883, II40; 1886, I446; 1887, 1517; 1895, IV 38; 1896,
T 9).

Schweiz-Spanien: 1890; B. B. 1891, II 552; 1894, II 11.

Schweiz-Baden: 10./18. Méarz 1904; A. S. u. F., XX 44,

Anregungen zu Vereinbarung mit Deutschland: B. B. 1875,
II 12 und IV 1142; 1876, III 78; 1883, II 40.

(A. S. u. F. = Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen.)
(B. B. = Bundesblatt.)
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17. Unentgeltliche Geburtshilfe.

Nachdem am 24. September 1911 die Vorlage betreffend un-
entgeltliche Geburtshilfe in der Stadt Ziirich angenommen wor-
den war, erliel der Stadtrat eine provisorische Verordnung iiber
die Benutzung der unentgeltlichen Geburtshilfe, die am
1. April 1912 in Kraft trat. Provisorisch, weil das Gesetz iiber
die eidgenossische Kranken- und Unfallversicherung noch nicht
eingefiihrt war. Diese Verordnung lautet:

Art. 1. Zur Benutzung der unenigeltlichen Geburtshilfe auf Kosten der
Stadt, sei es in der kantonalen Frauenklinik, sei es fiir Hausgeburten in ihrer
Wohnung, sind Schwangere, Gebiirende und W&chnerinnen, sowie nach dem
fiinften Schwangerschaftsmonate Fehl- oder Frithgebirende berechtigt, wenn

1. sie selbst seit mindestens einem Jahre ununterbrochen in der Stadt nieder-
gelassen und

2. sie sowie ihre Familie vermdgenslos und auf ein Einkommen von
nicht mehr als 2000 Fr. angewiesen sind.

Art. 2. Ausnahmsweise kann die Unentgeltlichkeit auch in solchen
Fillen gewiihrt werden, wo ein hoheres Einkommen oder ein geringeres Ver-
mogen vorhanden ist, aber besondere Umstinde (zahlreiche Kinder, hiufige
Krankheiten, unverschuldete lingere Arbeitslosigkeit u. dgl.) es rechifertigen.
Hieriiber entscheidet der Vorstand des Gesundheitswesens.

Art. 3. Ausgenommen von der Berechtigung sind Frauen, die oder
deren Familien zurzeit der Anmeldung bereits dauernd aus offentlichen Mitteln
unterstiitzt werden.

Art. 4. Fiir die in der Frauenklinik aufgenommenen Personen bezahlt
die Stadt die mit dem Kanlton vereinbarten Verpflegungstaxen.

Fiir die zur Aufnahme berechtigten Schwangern vergiitet die Stadt in der
Regel die Verpflegungskosten fiir hochstens sieben der Geburt vorausgehende
Tage. In besonderen Fillen, wo der pathologische Verlauf der Schwangerschaft
einen fritheren Eintritt in die Anstalt erfordert, kann eine Mehrleistung der
Stadt eintreten; hieriiber entscheidet der Vorstand des Gesundheitswesens auf
Grund eines #rztlichen Zeugnisses.

Art. 5. Bei Hausgeburten iibernimmt die Stadt den Ersatz- der
Hebammenkosten in der Hohe der vom Kanton festgesetzten Gebiihr von
25 Fr. fiir Besorgung der Geburt und des Wochenbettes. Bei pathologischen
Geburten, die drztlichen Beistand erheischen, kommt die Stadt auch fiir die
nach der kantonalen Taxordnung (Klasse I) bemessenen Arztkosten und fiir die
Arzneikosten auf. Die Rechnungen sind von den Arzten, Apothekern und
Hebammen dem stidtischen Gesundheitsamt einzureichen.

Art. 6. Ist eine Frau, welche nach Art. 1 und 2 auf die unentgeltliche
Geburtshilfe Anspruch hat, gegen Geburt und Wochenbett versichert, so be-
zahlt die Stadt den durch die Versicherung nicht gedeckten Betrag der in
dieser Verordnung vorgesehenen Leistungen.
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Art. 7. Wer auf die unentgeltliche Geburtshilfe Anspruch macht, hat sich
friihzeitig, jedenfalls 14 Tage vor der erwarteten Geburt beim stidtischen Ge-
sundheitsamt (Abteilung Stadtarzt) anzumelden.

Die Anmeldung kann durch das Familienoberhaupt, durch die Hebamme,
durch den Arzt oder durch die Gesuchstellerin selbst erfolgen.

Fiir die Anmeldung ist ein Formular zu benutzen, das auf dem Bureau
des Stadtarztes bezogen werden kann.

Im Anmeldeformular sind die nétigen Angaben iiber die Personalien, iiber
die Erwerbs- und die Versicherungsverhiltnisse, sowie iiber die wirtschaftliche
Lage der Gesuchstellerin und ihrer Familie zu machen.

Das Formular soll einen Hinweis auf die Folgen mifibriuchlicher
Inanspruchnahme der unentgeltlichen Geburtshilfe enthalten.

Art. 9. Das stidtische Gesundheitsamt kann sich jederzeit iiber die Be-
rechtigung einer angemeldeten Person zur Benutzung der unentgeltlichen Ge-
burtshilfe auf die ihm gutscheinende Weise vergewissern.

Art. 10. Es ist Sache der Berechtigten, das Gesuch um Aufnahme in die
Frauenklinik zu stellen.

Art. 11. Wenn in einem Notfall eine Frau, welche die Unentgeltlichkeit
der Verpflegung beansprucht, ohne Bewilligung des stidtischen Gesundheits-
wesens in die kantonale Frauenklinik aufgenommen wird, hat die Verwaltung
der Frauenklinik dem stiidtischen Gesundheitswesen sofort Mitteilung zu machen.

Art. 12. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

Sie ist in Revision zu ziehen, sobald das Verhiilinis der unentgeltlichen
Geburtshilfe zu den Krankenkassen und zur Wéchnerinnenversiche-
rung geordnet werden kann.

Vom 1. April bis 1. Oktober wurden 491 Bewilligungen fiir
unentgeltliche Geburtshilfe erteilt, davon 321 fiir Hausgeburten
und 170 fiir Geburten in der Frauenklinik. Man hatte erwartet,
dafl viel mehr Geburten auf die Frauenklinik entfallen wiirden;
der Zweck der Institution wird daher nur unvollkommen erreicht.
Es kommt vor, dafl Frauen mit 7—8 Kindern, die iiber nur zwei
Zimmer verfiigen, die Bewilligung fiir eine Hausgeburt ver-
langen! Wo von vornherein Komplikationen zu erwarten sind,
dringt die Behorde allerdings darauf, dafl die Frauen in die
Frauenklinik gehen. FEine Anderung der Verordnung in dem
Sinne, daBl dem Gesundheitswesen das Recht erteilt wiirde, die
Frauen unter gewissen Umstdnden in die Klinik zu verweisen,
wire erwiinscht. Es kommt auch vielfach vor, dafl lange nach
der Geburt Gesuche auf unentgeltliche Geburtshilfe gestellt wer-
den. Sollte die Verordnung revidiert werden, so wird wahr-
scheinlich auch eine Bestimmung aufgenommen, wonach Frauen
das Recht auf unentgeltliche Geburtshilfe verlieren, wenn sie sich
nicht innert einer bestimmten Frist melden. Der erteilte Kredit
von 50,000 Fr. wird nicht iiberschritten werden.
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Die Geschiiftspriifungskommission des stadtritlichen Ge-
schiiftsberichtes pro 1911 beantragt eine Revision dieser Verord-
nung in dem Sinne, dafl der Gesundheitsbehdérde die Kompetenz

- erteilt wird, in besonderen Fillen die Unterstiitzung von der Ent-

bindung in der Frauenklinik abhéngig zu machen. Im fernern
fehlt der Verordnung eine Bestimmung, wonach Anmeldungen fiir
den Anspruch auf unentgeltliche Geburishilfe innert einer fest-
gesetzten Frist eingereicht werden miissen.

Der Kantonalverband glarnerischer Griitli- und Arbeiter-
vereine stellte zuhanden der Landsgemeinde von 1912 den
Antrag, sie mochte die Einfiihrung der staatlichen Geburts-
hilfe beschlieBen und den Regierungsrat mit der Einbringung
eines beziiglichen Gesetzentwurfes fiir die Landsgemeinde 1913
beauftragen. In der Eingabe wurde u. a. der Ausbau des Heb-
ammenwesens angeregt in Verbindung mit der Ausbildung der
Pflegerinnen, sodann die ganze oder teilweise Unentgeltlichkeit
der Geburtshilfe und die Anfiigung eines Woéchnerinnenheims im
Kantonsspital. Im Hinblick auf die seit Jahren im Auge behal-
tenen Postulate betreffend die Einfiihrung der kantonalen Alters-
und Invalidenversicherung und die Erstellung eines Irren-
hauses glaubte der Regierungsrat, dal die dem Kanton zur Ver-
fiigung stehenden Mittel nicht zersplittert werden sollten. Eine
teilweise Unentgeltlichkeit ist bereits vorhanden, da fiir Armen-
gendssige die Armenpflegen die Kosten fiir Geburtshilfe {iiber-
nehmen. Auch das Kantonsspital leistet in dieser Hinsicht billige
und wirksame Mithilfe, indem dort Wochnerinnen je nach ihren
Vermogensverhéltnissen zu Taxen von 5 bis 50 Fr. fiir die Ge-
burt aufgenommen werden, nebst der iiblichen Verpflegungstaxe
von 50 Rp. im Tag fiir das Kind. Der Regierungsrat hielt es
aber fiir notwendig, Vorschriften iiber die Ausbildung der Heb-
ammen aufzustellen und sie zu Wiederholungskursen zu ver-
pflichten. Darum beantragte er dem Landrat zuhanden der

‘Landsgemeinde, den Antrag der Griitli- und Arbeitervereine ab-

zulehnen, dagegen fiir die Landsgemeinde 1913 ein Gesetz be-
treffend das Hebammenwesen auszuarbeiten.

Die Landsgemeinde vom 12. Mai 1912 beschlo8 auch in
diesem Sinne.

In der Sitzung des ziircherischen Kantonsrates vom
20. Mai 1912 beantragte Regierungsrat Lutz namens der Regie-
rung bei der SchluBiberatung des Medizinalgesetzes den Art. 40,
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der die unentgeliliche Geburtshilfe in die Wege leiten will
(Staatsbeitrdge an Gemeinden, die die unentgeltliche Geburtshilfe
eingefiihrt haben), zu streichen. Die einschneidende und kost-
spielige Neuerung in sozialer Fiirsorge diirfe nicht so im Vorbei-
gehen im Medizinalgesetz untergebracht werden. In Bilde miifiten
die Vorarbeiten fiir die staatliche Krankenpflege, die das neue
eidgenossische Kranken- und Unfallversicherungsgesetz bringe, an
Hand genommen werden, da liee sich auf den Vorschlag zuriick-
kommen. — Dem gegeniiber wurde von Stadtrat Erismann betont,
dafl die grofie Mehrheit der vorberatenden Kommission fiir den
Artikel sei. FEr stelle einen Programmpunkt dar und solle nur
als Anregung fiir den Regierungsrat dienen. Ohne ein Ausfiih-
rungsgesetz werde keine Gemeinde Staatsunterstiitzung anspre-
chen konnen. — Nachdem noch drei weitere Redner sich fiir
Beibehaltung des Artikels ausgesprochen hatten, wurde er doch
mit 80 gegen 59 Stimmen gestrichen.

Die Landsgemeinde des Kantons Uri vom 5. Mai 1912 nahm
ein Gesetz betreffend Beitragsleistung des Kantons fiir die Ver-
besserung der Kranken- und Irrenfiirsorge an, in dem auch die
Geburtshilfe beriicksichtigt ist:

Art. 5. Zur Forderung von Einrichtungen fiir Verbilligung der Kranken-
pflege und Geburtshilfe wird ein Betrag von Fr. 6000 bestimmt.
Mit dieser Summe sollen folgende Zwecke erreicht und gefordert werden :

c) die Errichtung von Hilfsmittel-Niederlagen, wie sie eine gedeihliche
Kranken- und Woéchnerinnenfiirsorge beanspruchen wird, wobei festzu-
halten ist, daBl diese unbemittelten Kranken und Wéchnerinnen unentgelt-
lich zur Verfiigung stehen sollen;

d) die unentgeltliche Verbeistiindung von unbemittelten Wéchnerinnen, vorab
von solchen, die in entlegenen Gegenden oder abseits vom Verkehr
wohnen ;

e) die Errichtung, Erleichterung und Verbesserung des Fernsprechverkehrs
zur Tag- und Nachtzeit.

Schaffhausen. Geschiftsbericht des Stadirates pro 1911
(erschienen Juni 1912). Der Bericht des Armenreferenten nimmt
auch Stellung zur Frage der unentgeltlichen Geburtshilfe,
die durch ein Postulat des Groflen Stadirates angeregt wurde.
Die Exekutive stellt in Aussicht, dieses Postulat der sozialen Fiir-
sorge im Zusammenhang mit den Fragen zu erortern, welche sich
fiir die Stadt aus der Einfithrung der Kranken- und Unfall-
Versicherung ergeben werden. Der iiber 600,000 Fr. starke
Krankenfonds, welcher der Stadt fiir diesen Zweck zur Ver-
fiigung steht, erlaubt es ihr, iiber die Begiinstigungen, welche das
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Bundesgesetz den Wochnerinnen einrdumt, hinauszugehen und fiir
die eigentliche Geburtshilfe etwas mehr zu tun. Inzwischen leistet
aber die Stadt schon manches auf diesem Gebiete. Schon seit
Jahren zahlt der stiddtische Armenfonds Okonomisch ungiinstig
situierten Familien die Entbindungskosten; seit einem Jahre ist
auch die unentgeltliche Abgabe von Desinfektionsmitteln durch-
gefiihrt worden. Auf dem privaten Wege eines Blumentages wurde
eine ansehnliche Summe zusammengebracht, welche die Anstellung
einer Pflegerin fiir arme Wochnerinnen erlaubte. Als Erholungs-
station fiir mittellose Wochnerinnen wirkt aulerdem auch die
Marienstiftung seit einer Reihe von Jahren sehr verdienstvoll.
Man kann also wirklich nicht sagen, dafl bisher in der Stadt
Schaffhausen fiir die Wochnerinnen der unteren Bevdlkerungs-
klassen noch nichts geleistet worden sei.

Luzern. An einer vom Arbeiterinnenverein Luzern einbe-
rufenen Offentlichen Versammlung wurde nach einem Referat von
Frau Walter eine Resolution angenommen, in der die sozial-
demokratische Fraktion des GroBlen Stadtrates ersucht wird, zur
Verwirklichung des Postulates der unentgeltlichen Geburts-
hilfe und Wochnerinnenpflege die niétigen Schritte zu unter-
nehmen (Ende Okt. 1912).

Rorschach, St. Gallen. Die Frage der Einfiihrung der un-
entgeltlichen Geburtshilfe steht auf der Geschiftsordnung des
GroBlen Gemeinderates. Zur Ausarbeitung einer Vorlage ist eine
Kommission eingesetzt worden (Herbst 1912). In dringenden
Fillen wirklicher Bediirftigkeit wird gem#dfl Beschluff des Ge-
meinderates unentgeltlich Siuglingsmilch aus der Milchkiiche
St. Gallen geliefert (Febr. 1912).

Oerlikon, Ziirich. Die sozialdemokratische Partei stellte
eine Motion auf Einfiihrung der unentgelilichen Geburtshilfe.
Der Entwurf nahm einen Wdchnerinnenbeitrag von Fr. 30 fiir
alle Bevolkerungsklassen ohne Unterschied von Vermdgen und
Einkommen in Aussicht. Den Wochnerinnen sollte es freigestellt
sein, den Betrag zu beziehen oder nicht. Nichtbezogene Beitrige
wiirden in einen Fonds zur Unterstiitzung bediirftiger kranker
Woéchnerinnen fallen. — In der Gemeindeversammlung vom
17. November 1912 kam diese Motion zur Abstimmung und
wurde mit 193 gegen 129 Stimmen verworfen. Der Antrag der
Mehrheit des Gemeinderates auf Aufnahme eines Postens von
Fr. 1000 in den jihrlichen Voranschlag fiir die Unterstiitzung be-
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diirftiger Wochnerinnen wurde stillschweigend angenommen. Bei
Annahme der Motion hitte die Gemeinde jahrlich 4—5000 Fr.
leisten miissen. :

Rapperswil, St. Gallen. Eine vor zwei Jahren gestellte Mo-
tion auf Einfiihrung der unentgeltlichen Geburtshilfe wurde vom
Gemeinderat in ablehnendem Sinne begutachtet und von der Ge-
meindeversammlung Ende Dezember 1912 verworfen.

II. Private Jugendfiirsorge.

1. Die Stiftung ,Fiir die Jugend“.

An ihrer Generalversammlung vom 24. September 1912 in

Aarau beschloB die Schweizerische gemeinniitzige Gesellschaft:

a) Es wird mit Sitz in Ziirich die Stiftung der Schweizerischen gemein-
niitzigen Gesellschaft ,Fiir die Jugend“, ,Pour la Jeunesse“, ,Pro Gioventu“
errichtet mit dem Zweck, Bestrebungen zum Wohle der Jugend unseres Landes
zu fordern. :

b) Sie wird aus dem Fonds der Gesellschaft mit einem Stiftungsvermbgen
von Fr. 5000.— ausgestattet.

¢) Ihre Statuten werden festgesetzt, wie folgt:

Art. 1. Zweck. Die Stiftung der Schweizerischen gemeinniitzigen Gesell-
schaft ,Fiir die Jugend“, ,Pour la Jeunesse“, ,Pro Gioventu“, mit Sitz in Ziirich,
hat den Zweck, Bestrebungen zum Wohle der Jugend unseres Landes zu férdern.
Sie will vor allem das Verantwortlichkeitsgefiihl fiir die Jugend wecken und
mithelfen, den Ubeln vorzubeugen, welche die Kinder und spitere Generationen
schiidigen. Grundsiitzlich soll sich die Arbeit eines Jahres auf ein einheitliches
Ziel richten.

Die Mittel sollen vor allem durch Ausgabe von Wohlfahrtsmarken
und -karten, sowie durch die Jugend selbst beschafft werden.

Art. 2. Organe. Die Organe der Stiftung sind: Der Stiftungsrat, die
Kommission, das Sekretariat, die Rechnungsrevisoren.

Art. 3. Stiftungsrat. Der Stiftungsrat besteht aus mindestens 50 Mit-
gliedern. Er erginzt sich selbst. Dabei sollen die Landesteile, Konfessionen
und gemeinniitzigen Gesellschaften beriicksichtigt werden.

Der Stiftungsrat entscheidet iiber alle Fragen der Stiftung, die nicht den
andern Organen durch die Statuten iibertragen sind. Er wihlt auf die Dauer
von vier Jahren den Prisidenten, ferner aus den Mitgliedern der Kommission
deren 1. Vorsitzenden, der zugleich Vizeprisident des Stiftungsrates ist, die Mit-
glieder der Kommission, soweit die Wahl nach Art. 4 ihm zusteht, und zwei Rech-
nungsrevisoren. Die Kommissionsmitglieder und Rechnungsrevisoren brauchen
nicht Mitglieder des Stiftungsrates zu sein. Der Stiftungsrat nimmt die Rech-
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nung und den Jahresbericht ab, setzt den Verteilungsplan des Jahresertrages
und den Zweck der Arbeit des laufenden Jahres fest. Ein Teil des Jahres-
ertrages soll jeweilen fiir kommende Bediirfnisse vorgetragen werden.

Der Stiftungsrat versammelt sich jéhrlich einmal im Friithjahr zur Erledi-
gung der ordentlichen Geschiifte. Auflerordentliche Versammlungen kdénnen von
der Kommission beschlossen oder von 10 Mitgliedern des Stiftungsrates ver-
langt werden.

Art. 4. Kommission. Die Kommission besteht aus 10 Mitgliedern, von
denen 7 durch den Stiftungsrat und 3 durch die Schweizerische gemeinniitzige
Gesellschaft gewihlt werden. Wiederwahl ist zulissig.

Die Kommission bereitet die Geschiifte des Stiftungsrates vor; sie stellt
die Traktandenliste und Antriige fiir dessen Verhandlungen auf. Der Vorsitzende
erliit die Einladung zur Versammlung des Stiftungsrates schriftlich 14 Tage
vorher unter Mitteilung der Traktandenliste und der Antriige im Wortlaut. An-
triige von Stiftungsriten miissen schriftlich 2 Monate vor der Versammlung an
die Kommission zur Vorberatung eingesandt sein.

Die Kommission wiihlt einen Sekretir, bestimmt seine Kompetenz und
iiberwacht seine Titigkeit. Sie entscheidet iiber alle Fragen der Geldbeschaffung
im Sinne von Art. 1.

Die Sitzungen der Kommission werden durch deren Vorsitzenden angesetzt.
Die Kommission ist bei 3 Anwesenden beschluifihig. Sie organisiert sich selbst
und kann einzelne Aufgaben und Kompetenzen den Vorsitzenden oder andern
Mitgliedern iibertragen. Falls ein Kommissionsmitglied austritt, kann sich die
Kommission provisorisch fiir die Zeit bis zur niichsten Sitzung des Stiftungs-
rates, resp. der Schweizerischen gemeinniitzigen Gesellschaft, selbst erginzen.

Art. 5. Sekretariat. Dem Sekretariat liegt ob: Die laufende Verwaltung,
Vorarbeiten fiir die Geschiifte der Kommission und des Stiftungsrates, die Aus-
fiihrung ihrer Beschliisse, die Propaganda.

Das Sekretariat unterhiilt eine stindige Geschiiftsstelle. Auflerdem soll es eine
Organisation von Mitarbeitern anstreben, welche sich iiber das ganze Land erstreckt.

Art. 6. Rechnungsrevisoren. Die Rechnungsrevisoren priifen die Rech-
nungsfiihrung des Sekretariates und erstatten hieriiber schriftlichen Bericht an
den Stiftungsrat.

Art. 7. Vertretung. Die Stiftung wird nach auBlen vertreten durch den
Prisidenten des Stiftungsrates und die Vorsitzenden der Kommission. Jeder
von ihnen fiihrt die rechtsverbindliche Unterschrift in Verbindung mit einem
andern Kommissionsmitglied oder dem Sekretir. Vorsitzende und Sekretir
zeichnen {iiberdies einzeln im Rahmen der ihnen von der Kommission einge-
riumten Kompetenz.

Art. 8. Oberaufsicht. Die Schweizerische gemeinniitzige Gesellschaft
wacht dariiber, dafl die Stiftungsstatuten innegehalten werden. Jihrlich sind
ihr Rechnung und Bericht nach Genehmigung durch den Stiftungsrat zuzustellen.
Das gesetzliche Aufsichtsrecht des Bundes wird dadurch nicht beriihrt.

Art. 9. Statutenidinderung. Diese Statuten konnen geiéindert werden im
Falle der Zustimmung des Stiftungsrates, der Schweizerischen gemeinniitzigen
Gesellschaft und des Schweizerischen Bundesrates.

Art. 10. Diese Statuten treten in Kraft nach Genehmigung der Schweize-
rischen gemeinniitzigen Gesellschaft, des Stiftungsrates und des Bundesrates.
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In den Stiftungsrat wurden gewihlt:

Herr Bundesrat Dr. Hoffmann, Bern.

Signore Giuseppe Motta, consigliere federale, Bern.

Herr Dr. med. Rickli, Nationalrat, Langenthal.

Mr. Gustave Ador, conseiller national, Genéve.

Herr Dr. A. von Planta, Nationalrat, Reichenau.

Herr Stiéinderat Bohi, Biirglen, Thurgau.

Herr Sténderat Dr. J. Baumann, Landammann, Herisau.

Herr Regierungsrat Waldvogel, Schaffhausen.

Herr Regierungsrat A. O. Aeppli, Frauenfeld.

Herr Regierungsrat Ed. Cattani, Engelberg.

Herr Regierungsrat Ruckstuhl, St. Gallen.

Herr Regierungsrat H. von Matt, Stans.

Herr Obergerichtsprésident Miiller, Luzern.

Herr Oberrichter Odermatt, Buochs.

Herr Stadtrat H. Scherrer, St. Gallen.

Herr Dr. F. Mangold, Erziehungsdirektor, Basel.

Herr G. Bay, Erziehungsdirektor, Liestal.

Herr Stadtrat Ducloux, Schuldirektor, Luzern.

Herr H. Hiestand, Kinderfiirsorgeamt, Ziirich.

Herr Eugen Hafter, Schulinspektor, Glarus.

Mme. Victor de Courthen, experte fédérale, Sion.

Frl. Dr. E. Graf, Schweizer. Lehrerinnenverein, Bern.

Herr Prof. Dr. Barth, Seminar Schaffhausen.

Hochwiirden Prof. Dr. Meyer, Rektor, Willisau.

Herr Dr. Zollinger, Gesellschaft fiir Schulgesundheitspflege, Ziirich.

Frau E. Hauser-Hauser, Frauenliga, Luzern.

Mme. Gustave Hentsch, Rayon de Soleil, Genéve.

Mr. le docteur F. Cevey, Secrétariat antituberculeux, Lausanne.

Friulein Elisa Heutschy, Frauenliga, Solothurn.

Herr Gerichtspriisident Dr. Silbernagel, Kinderschutz, Basel.

Herr Dr. med. v. Muralt, Sanatorium, Davos-Dorf.

Fraulein H. v. Miilinen, Wegmiihle, Freundinnen junger Médchen,
Bern.

Mr. le docteur Charles de Marval, Croix rouge, Neuchatel.

Mr. le docteur Morin, commission antituberculeuse, Colombier.

Frau E. Stimpfli-Studer, Schweiz. Zentral-Krippenverein, Bern.

Herr V. Altherr, Ostschweiz. Blindenheim, St. Gallen.

Herr Prof. C. Jetzler-Keller, Schweiz. Lehrlingspatronate, Schaff-
hausen.
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Herr Dr. med. F. Weber, Schulsanatorium, Unter-Aegeri.

Herr U. Graf, Lehrer, Schweiz. Konferenz fiir Erziehung und Pflege
Geistesschwacher, Basel.

Frau Dr. Lang-Zschokke, Frauenliga, Aarau.

Herr Pfarrer Herrenschwand, Verband schweiz. Erziehungsvereine,
Gsteig bei Interlaken.

Frau O. Zellweger, Frauenverein, Basel.

Fraulein Dr. med. Kaiser, Sduglingsschutz, St. Gallen.

Fréaulein Kirkham, Sozialwerke der Heilsarmee, Ziirich.

Herr Dreyfuf3-Brodsky, Israelitische Union, Basel.

Mr. le professeur Fulliquet, Espoir, Genéve.

Mr. le docteur Rollier, Leysin.

Herr Dr. Wartmann, Tuberkulose-Gesellschaft, St. Gallen.

Herr Dr. B. Streit, Verein fiir Kinder- und Frauenschutz, Bern.

Fraulein Josephine Kaiser, Schweiz. kath. Frauenbund, Zug.

Herr Dr. Ed. Herzog, Christkatholischer Bischof, Bern.

Mme. Monneron-Tissot, Société d’utilité publique des femmes suisses,
Lausanne.

Herr Dr. med. Ad. Christen, Vater, Olten.

Herr Dr. jur. A. ab Yberg, Schwyz.

Mr. Ru3-Suchard, Neuchatel.

Herr Dr. med. F. Schmid, Schweiz. Gesundheitsamt, Bern.

Mr. Colomb, Architect-expert, Neuchatel.

Mr. le docteur Sandoz, Asiles, Perreux.

Mr. le docteur E. Revilliod, Geneve.

Herr Dr. jur. Veit, Liestal.

Herr Walder-Appenzeller, Schweiz. gem. Gesellschaft, Ziirich.

Herr Dr. Geering, Handelskammer, Basel.

Herr Rud. Wachter, Schweiz. gem. Gesellschaft, Kilchberg.

Mr. le pasteur Chr. Honoré, Société d’utilité publique, Cronay preés
Yverdon.

Herr Dr. Eugen Wildi, Fiirsprech, Kulturgesellschaft, Zofingen.

Herr Dr. med. Wiesmann. Herisau.

Herr Dr. med. Pestalozzi-Pfyffer, Schweiz. kathol. Volksverein, Zug.

Herr Domherr J. C. Estermann, Hohenrain, Luzern.

Mr. le docteur P. Guillermin, Genéve.

Herr Stadtrat Dr. H. Seiler, Nationalrat, Brig.

Mr. Delessert, Directeur du 2™¢ arrondissement postal, Lausanne.

Mr. le Conseiller d’Etat Georges Python, directeur du dép. de
I'instruction publique, Fribourg.
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Sonntag den 10. November 1912 fand in Olten unter dem
Vorsitze von Herrn Bundesrat Dr. Hoffmann die konstituierende
Sitzung des Stiftungsrates statt. Sie ergiinzte den Stiftungsrat,
genehmigte die Statuten, wiihlte den Vorsitzenden und sechs Mit-
glieder der Kommission, sowie zwei Rechnungsrevisoren.

Die Kommission besteht nun aus folgenden Personlichkeiten:
Herr Major Ulrich Wille, Ziirich, Vorsitzender.
Herr Dr. med. O. Ming, Nationalrat, Sarnen.
Herr Dr. med. A. Aepli, Ziirich.
Frau Dr. M. Balsiger-Moser, Schweiz. gem. Frauenverein, Ziirich.
Mlle. A. Clément, protection de ’enfance, Fribourg.

Herr Direktor Dr. Schértlin, Schweiz. gem. Gesellschaft, | pelegierte

Zirich. g Sch‘::t:'izer.
Herr Pfarrer Wild, Kinderschutz, Monchaltorf. gemeinniitz.
Mr. le docteur Hercod, secrétaire anti-alcoolique, Lausanne. | Geselischaft

Herr Oberfeldarzt Dr. Hauser, Bern.
Signore Norzi, ispettore generale dell’insegnamento, Lugano.

Sekretir ist:
Herr Dr. jur. C. Horber, Tuberkulose-Sekretariat, Untere Zdune 11,
Ziirich. .

Rechnungsrevisoren sind:

Mr. Gustave Hentsch, banquier, Genéve.
Herr E. Weber, Prokurist der Schweiz. Nationalbank, Ziirich.

Das Exposé des Sekretérs sagt iiber das Ziel der Stiftung
iiberhaupt und dasjenige des ersten Jahres:

Durch die Bestimmung, daf§ sich die Arbeit jedes Jahres auf ein einheit-
liches Ziel richten soll, miochten wir der Zersplitterung der Mittel vorbeugen,
welche zu vielerlei, aber zu nichts Rechtem fiihrt. Damit soll aber nicht ge-
sagt sein, dafi Zentralisation oder schablonisierende Vorschriften Platz greifen
sollen, statt Riicksichtnahme auf die lokalen Bediirfnisse. Das mag Ihnen der
Vorschlag fiir die erste Jahresarheit zeigen. Wir mochten nur, dafi die ver-
schiedenen Kinderfiirsorgebestrebungen in dem einer jeden gewidmeten Jahre
eine wirksame Forderung ihrer Pline von uns erfahren diirfen und dafiir von
einer jihrlichen Unterstiitzung absehen. Auf diese Weise sollte die Stiftung ein
Band werden zwischen den vielerlei Jugendfiirsorgebestrebungen, in keinem
Falle zu einem Konkurrenzinstitut zu irgend einer von ihnen.

Fiir uns ist entscheidend, dal die Wohlfahrtsmarken nicht nur in einer
Art und Weise Geld bringen, die weder dem Geber noch den andern Unter-
nehmungen weh tut, sondern dafl sie zugleich eine Idee in alle Kreise der Be-
volkerung tragen, jedermann daran erinnern, dafl er mit weniger, als was er
jeden Augenblick fiir unniitze Sachen auszugeben bereit ist, sein Interesse an
der Jugend bezeugen und eine grofle Sache unterstiitzen kann.
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Unsere Aufgabe ist, die Markenidee so auszugestalten, daff sie in unseren
speziellen Verhiltnissen Fuff fassen kann. Und da scheint uns wichtig, daf3

1. die Marke im ganzen Lande und in den drei Sprachen erscheint und
auch von der Post verkauft wird;

2. die gleiche Marke nur kurze Zeit im Handel ist;

3. der Verkauf zu einer Zeit, wie um Weihnachten, stattfindet, in der
die Gebelaune, besonders fiir Kinder, gut ist;

4. die Marke mit einem kiinstlerischen Bild einen Gliickwunsch fiir Weih-
nachten und Neujahr zum Ausdruck bringt;

5. der Zweck ein im ganzen Land aktueller ist, wie z. B. die fiirs erste
Jahr vorgeschlagene Tuberkulose-Bekimpfung.

In jedem Falle miissen wir uns dariiber klar sein, da§ ein dauernder Er-
folg nur zu erwarten ist, wenn tiichtig fiir die Sache gearbeitet wird.

Auch das Heranziehen der Jugend hat ebenso grofie propagandistische wie
finanzielle Bedeutung. Nichts konnte auf die Dauer unseren Zweck mehr fordern,
als wenn die Jugend selbst an sozialer Arbeit teilzunehmen lernt und Interesse
gewinnt an der jeweiligen Jahresidee. Die Hauptschwierigkeit liegt darin, eine
der allgemeinen Anwendung fihige Form zu finden, welche die Weckung falschen
Ehrgeizes unter den Kindern vermeidet. Nach den guten Resultaten Frankreichs
konnen wir an Schiiler-Sparkassen denken, bei denen ein Teil der Einlage fiir
soziale Zwecke bestimmt ist. Auch die Erfahrung der ,Young helpers’ league“
der Barnardo-Anstalt kann uns bei der vorzunehmenden Priifung der Frage
niitzen.

Das erste Mal ist es besonders wichtig, dafl wir eine Bestrebung unter-
stiitzen, welche fiir die Jugend unseres Landes von grofler Bedeutung ist und
fiir welche die Bevdlkerung sich erwirmen kann. Wenn wir IThnen vorschlagen,
mit dem Kampf gegen die — Tuberkulose — anzufangen, so glauben wir, daf§
beides der Fall sein wird. Immer mehr dringt in alle Kreise die Uberzeugung,
dafl dieser Feind, der gerade unter der reiferen Jugend furchtbar haust, mit
allen Mitteln bekimpft werden mufi, fallen ihm doch in der Schweiz z. B. 70%
aller Miidchen zum Opfer, die iiberhaupt im Alter von 15—19 Jahren an Krank-
heiten sterben. Gerade jetzt geht auch der Bund daran, sich zu beteiligen, was
sich vom humanen, wirtschaftlichen und militirischen Standpunkt gleich recht-
fertigt. Viele Gemeinden und Kantone sind vorangegangen. So diirfen wir
hoffen, dafl die Behdrden unserm Unternehmen freundlich gegeniiberstehen
werden. Dann konnen wir auf die Unterstiitzung der vielen Ligen gegen die
Tuberkulose rechnen, welche natiirlich mehr Geld wohl brauchen kénnen. Die
wichtigste Unterstiitzung aber wird fiir uns sein die der Frauen, welche in der
Schweiz Pioniere der Tuberkulose-Bekimpfung gewesen sind.

Dieses Ziel bietet auBlerdem gerade bei der Arbeit an der Jugend, auf
welche wir uns beschrinken, so reiche und verschiedene Aufgaben, daf sich
auf diesem Boden eigentlich alle treffen miissen, die sozial fiihlen und arbeiten.
Auch sind gerade jetzt einige neue treffliche Ideen mancherorts in Ausfiihrung
oder Vorbereitung, die neuer Mittel bediirfen und Forderung verdienen. Vor-
ldufig bieten sich da so grofie mannigfaltigze Aufgaben, dal den Organisationen,
welche sich der Bekimpfung der Tuberkulose widmen, der grofite Spielraum in
der Verwendung des Geldes gelassen werden kann.
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Wir beantragen, dafl 70% des Bruttoertrages den Gegenden ver-
bleiben soll, aus denen er kommt. Sie dienen zur Deckung der Unkosten
der lokalen Organe, des allenfalls an Verkaufsstellen zu gewiihrenden Rabattes
und besonders zur Unterstiitzung der Organisationen, welche die Tuberkulose
bekimpfen. 30°, sollen der Zentralkasse verbleiben; zur Deckung ihrer Un-
kosten und zur Schaffung der nétigen Fonds fiir die Arbett des folgenden
Jahres, zum Ausgleich zwischen magern und fetten Jahren, zur Unterstiitzung
von solchen Landesgegenden, in denen es besonders schwer fallen sollte, Fuf
zu fassen, und endlich als Reserve.

So schlagen wir vor, dafi die Marken fiir 3 Rappen vom Sekretariat an
die lokalen Organe geliefert werden, um von diesen zu 10 Rappen verkauft zu
werden. Es kann sich dann ganz nach den lokalen Eigentiimlichkeiten richten,
ob den Verkidufern Rabatt gegeben wird und wieviel, ob durch freiwillige Ver-
kAufer von Haus zu Haus verkauft wird oder nur in Liden usw. Die an einem
Ort gemachten Erfahrungen konnen im Bericht den andern mitgeteilt werden,
und so haben wir am meisten Aussicht, dal nach und nach die fiir jeden Ort
rationellste Art des Vertriebes gefunden wird. Der eventuelle Ertrag des Ver-
kaufes durch die Post fillt naturgemidfl in die Zentralkasse, weil zentralisiert
abgerechnet wiirde. Gerade aus diesem Betrag konnten dann Gegenden mit
grofien Schwierigkeiten ermuntert werden.

Es wird dann hingewiesen auf Waldschulen, Verbringung noch
nicht schulpflichtiger schwichlicher Kinder tagsiiber an Licht, Luft
und Sonne, auf Erholungsheime, Versorgung tuberkulds gefihrdeter
Kinder bei érztlich iliberwachten Pflegeeltern, auf Kuren in Heil-
stitten, Unterstiitzung mit Milch und Eiern, Wohnungsverbesserung
usw. Es setzte nun eine sehr intensive Propaganda ein. In fast
allen Gemeinden der Schweiz wurde versucht, eine
Personlichkeit zu gewinnen, die die Organisation des
Markenverkaufs iibernehmen sollte. Eine Verkaufs-
instruktion orientierte dariiber, wer als Verkaufer
in Betracht komme und wie die Abrechnung er-
folge. 20000 Plakate wurden an die Verkaufsstellen
abgegeben, um die Aufmerksamkeit des Publikums
zu erregen. 4 Millionen Marken zum Verkaufspreise
von je 10 Cts. in drei Tonen fiir die drei Sprach-
gebiete der Schweiz und mit dem Gliickwunsch in
den drei Sprachen: ,Viel Sonnenschein im neuen Jahr“ wurden
gedruckt, dazu einige 100000 Karten a 3 und 6 Cts., mit der
Marke darauf a 15 Cts. Die Post iibernahm 750000 Marken zum
Verkauf in 1050 ihrer Bureaux. Der Verkauf begann vor Weih-
nachten und dauerte bis Neujahr. Die Abrechnung erfolgte im
Januar 1913. Fiir dieses Jahr wird eine neue Marke erstellt und
ein neuer Zweck der Jugendfiirsorge zur Subvention bestimmt.




2. Das Rosseau-Institut in Genf,
Place de la Taconnerie 5.

Das Rosseau-Institut oder die ,Ecole des sciences de I'édu-
cation“ verdankt seine Entstehung der Initiative von Universitiits-
professor Ed. Claparéde in Genf. Direktor und Leiter ist Professor
Pierre Bovet, frither in Neuchédtel. Das Institut will eine Zentrale
fiir Kinderforschung sein; in systematischer Weise sollen einmal
die Bedingungen der korperlichen und geistigen Entwicklung des
Kindes, das Problem der Begabung, die Okonomie und Technik
der Schularbeit, Lehr- und Lernmethoden usw. erforscht werden.
In erster Linie soll diese Institution den Lehrern und den Kan-
didaten des Lehramtes dienen, die sich iiber Erziehungsfragen
orientieren mochten; doch wird es allen denen offen stehen, die
befihigt sind, den Vorlesungen zu folgen und an den Ubungen
und Arbeiten teilzunehmen. Das Institut ist gedacht

1. als Schule, wo Gelegenheit geboten wird, sich mit den Ar-
beits- und Forschungsmethoden auf pidagogischem Gebiet
vertraut zu machen; :

2. als Sammelstelle fiir statistisches Material zum Studium
piadagogischer Probleme. Von hier aus sollen Erhebungen
iiber diese und jene strittige Frage gemacht, und das ge-
wonnene Material durch einen zahlreichen, hiefiir ge-
wonnenen Stab von Mitarbeitern gesichtet und verarbeitet
werden;

3. als Informations- und Auskunftsstelle, an die sich alle
wenden konnen, die iiber irgendeine Frage der Erziehung
Auskunft wiinschen;

4. als Propagandamittel; von dieser Stelle aus soll die
Aufmerksamkeit weiter Kreise auf humanitéire und
soziale Bestrebungen, soweit sie das Kind betreffen,
gelenkt werden.

Eine reichhaltige Bibliothek fiir pédagogische, psychologische
und soziale Literatur, sowie ein Schulmuseum, das sich insbesondere
mit der Sammlung von Lehrmitteln aus Gegenwart und Vergangen-
heit fiir alle moglichen Facher befafit, sollen den Teilnehmern fiir
ihre Arbeiten zur Verfiigung stehen. Eine kleine Zeitschrift ,,L’inter-
médiare des Educateurs“ beantwortet gestellte Fragen und eroffnet
iiber diesen oder jenen Punkt die Diskussion.

Jugendfiirsorge. 10
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Das Vorlesungsverzeichnis des Instituts fiir den Winter 1912/13
weist u. a. auf: Les enquétes sociales sur I’enfance; Psychologie
et pédagogie des anormaux; Criminalité infantile et juvénile.

Es werden Schiiler beiderlei Geschlechts im Mindestalter von
18 Jahren ohne Ausweis und Priifung aufgenommen, doch wird
ein Minimum von Allgemeinbildung vorausgesetzt. Das Aufnahme-
gesuch soll von einem Lebenslauf und einer Darlegung des vor-
schwebenden Studienziels begleitet sein. Ein Studienplan wird
vom Vorstand fiir jeden Schiiler ausgearbeitet und ithm zur An-
nahme empfohlen; dabei wird seinen Wiinschen und Kenntnissen
nach Moglichkeit Rechnung getragen. Die Kollegiengelder be-
tragen 285 Fr. im Jahr oder 180 Fr. fiir das Winter- und 120 Fr.
fiir das Sommersemester. Horer bezahlen die einzelnen Vorlesungen.
Ein Diplom oder ein einfaches Studienzeugnis wird beim Austritt
ausgestellt. Als normale Studienzeit sind zwei Jahre vorgesehen.
Die Arbeit zerfillt in Seminariibungen, Experimente, Diskussionen,
Schulreisen einerseits und in Vortragsserien iiber ein Thema ander-
seits, die zwischen dem einstiindigen Vortrag und der semester-
langen Vorlesung die Mitte halten, und zu denen auch Spezialisten
zugezogen werden, die dem Lehrpersonal nicht angehoren.

3. Wochnerinnen- und Siuglingsfiirsorge.

Die Frauenliga zur Bekimpfung der Tuberkulose in Lenz-
burg, Aargau, hat mit 1. Januar 1912 eine Wochnerinnenpflegerin
mit Fr. 1000 Besoldung angestellt, woran aus dem stéddtischen
Armengut Fr. 700 geleistet werden. Wenig Bemittelte werden un-
entgeltlich gepflegt. Bemittelte zahlen bis 30 Cts. pro Arbeits-
stunde. Was dadurch von den Fr. 300 nicht gedeckt wird, trigt
die Frauenliga.

Der Verein fiir Krankenpflege in Olten hat eine eigene
Pflegerin fiir unentgeltliche Pflege von Wo&chnerinnen. Die Ge-
meinde Olten zahlt dem Verein hiefiir jahrlich 1000 Fr. Im Dienste
des Krankenpflegevereins St. Martin in Olten steht eine Anna-
Schwester von der schweizerischen Gesellschaft fiir Wochnerinnen-
pflege in Luzern zur Pflege von Wochnerinnen. - Gesuche um
Erméfligung oder giinzliche Erlassung der Taxen bei unbemittelten
und armen Kranken werden von der Schwester-Oberin an den
Vorstand geleitet. — Mels, St. Gallen, beschlof im Jahre 1912
auf Gemeindekosten zwei Wochenbetipflegerinnen ausbilden zu
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lassen. — Niederuzwil, St. Gallen, wurde vom christ]ich—sozialen
Arbeiterinnenverein eine Wdchnerinnen-Unterstiitzungskasse ge-
griindet.

- Das Miitterheim, Irchelstrale 32, Ziirich IV, nimmt ver-
lassene Miitter auf iiber die Zeit der Geburt. Die Verpflegungs-
taxe betrdgt im Minimum Fr. 1.50 pro Tag vor der Geburt, Fr. 2.—

Miitterheim Ziirich, Irchelstrasse 32.

mit dem Kinde. Fiir die Geburt wird eine Taxe von Fr. 10.—
bis 20.— erhoben. :

Der im Jahre 1909 gegriindete Verein fiir Sduglingsfiirsorge,
St. Gallen, unterhilt seit seiner Griindung ein Sduglingsheim,
Ecke FrohbergstraBe-Gasfabrikstrafle, zur Pflege von gesunden
Kostkindern vom ersten Lebenstag bis zum vollendeten ersten
Lebensjahr und von Kindern mit Erndhrungsstérungen, weleh’
letztere aus dem ganzen Kanton St. Gallen aufgenommen werden.
In diesem Siuglingsheim werden auch Médchen - und Frauen in
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Lehrkursen in die Siduglingsfiirsorge eingefiihrt. Die Sduglings-
fiirsorgestelle .arbeitet vorwiegend prophylaktisch im Dienste
der unbemittelten Einwohner von St. Gallen, Tablat und Straubenzell
als Mutterberatungsstelle 1. fiir gesunde Sduglinge, deren Gewicht,
Verdauung und Erniihrung, iiberhaupt deren Lebensbedingungen

und Entwicklung in unentgeltlichen, regelméBig stattfindenden Be-
ratungsstunden einer genauen Kontrolle unterworfen werden;
2. fiir kranke S#uglinge, sofern sie von einem patentierten Arzte
der Fiirsorgestelle zur Kontrolle iiberwiesen werden. Die Be-
ratungsstunden werden erteilt von einem Arzt unter Mithiilfe einer
sachverstéindigen Schwester des Sduglingsheims. — Mit 1. Oktober
1912 wurde von dem Verein eine Milchkiiche, Volksbadstrae 27,
eroffnet mit dem Zweck, gegen entsprechende Bezahlung einwand-
freie, trinkfertige Sduglingsnahrung herzustellen und abzugeben:
1. an gesunde S#uglinge der Fiirsorgestelle; 2. an gesunde oder
kranke S#uglinge, deren Nahrung nach. schriftlicher Verordnung
des behandelnden Privatarztes hergestellt wird; 3. an Séuglinge,
deren Nahrung nach schriftlicher Bestellung der Mutter oder
Pflegerin auch auf deren eigene Verantwortung zubereitet wird.
Die Nahrungsvorschriften werden solange ausgefiihrt, bis der ver-
antwortliche Besteller sie dndert oder abbestellt. Im allgemeinen
verabreicht die Milchkiiche moglichst einfache Nahrungsmischungen.
Immerhin werden auf Wunsch der Arzte auch kompliziertere Zu-
bereltungen (z. B. Malzsuppe, Elwelﬁmﬂch - Buttermilch) ausge-
tithrt. ‘Die bisanhin unter der Aufsicht der Gesundheitskommission
stehende Kindermilchstation ist nun an die Milchkiiche des Séug-
hngsfursorgeverems iibergegangen. -Die amtliche Kontrolle ist die-
selbe wie friiher. Die Milch wird zu folgenden Preisen geliefert:
Halbliter im Depot abgeholt 25 Cts. oder ins Haus gebracht 30 Cts.;

1 Liter im Depot abgeholt 50 Cts. oder ins Haus gebracht 60 Cts.
Depots, wo die Milch abgeholt werden kann, sind: die Milchkiiche
im S#duglingsheim, die Volkskiiche an der Gallusstrafie und 15 Kon-
sumverkaufslokale. In den Depots wird die Milch nur gegen
Coupons abgegeben. Die Milchkarten mit diesen Coupons, giiltig
fiir je 7 aufeinanderfolgende Tage, konnen nur in der Milchkiiche,
Volksbadstrale 27, bezogen oder durch Einzahlung auf den Post-
scheckkonto kostenlos bestellt werden; die Lieferung geschieht
erst nach erfolgter Zahlung. Fiir schwichliche Sduglinge bediirf-
tiger Familien kann solche Kindermilch wiihrend kiirzerer Zeit wie
bisher unentgeltlich bezogen werden. Anmeldungen hiefiir sind
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an das stiddtische Armensekretariat im Rathaus zu richten. — Im
Ziircher Kinderspital ist eine Sduglingsstation mit Ammen
errichtet worden, ebenfalls im Basler Kinderspital. :

Das Vinzentius-Kinderheim, Teufenerstrafie 91, St. Gallen,
gegriindet September 1912, bezweckt die Aufnahme und Besorgung
von Kindern: a) im Saduglingsalter, wenn der Mutter dessen Pflege
verunmdglicht ist durch Krankheit, Schwiche, Arbeit aufler dem
Hause, und eventuell auch durch grobe Vernachlissigung, wenn
die zustindige Behorde dessen Wegnahme und anderweitige Unter-
bringung verordnet; b) im Alter von 1—4 Jahren, wenn die Mutter
weggestorben, schwer erkrankt oder kurbediirftig ist; ebenfalls,
wenn sie aufler dem Hause arbeiten muf}, oder wenn arge Ver-
nachlédssigung der Kinder deren korperliches und geistiges Wohl
gefihrdet. In Notfillen, die Pflege aufler der Familie erheischen,
werden auch ausnahmsweise und nur voriibergehend Kinder bis
zu 7 und 8 Jahren aufgenommen. Kinder beider Konfessionen
finden in dem Heim Aufnahme und in der Regel nur, wenn sie
gesund sind. Uber Ausnahmen bleibt der Entscheid der Kommission
vorbehalten. Das Kostgeld betrigt im Sduglingsalter bis 1 Jahr:
Fr. 30.— per Monat; im Alter von 1—4 Jahren: Fr. 25.— bis 28.—.
Uber Ausnahmen entscheidet ebenfalls die Spezialkommission.
Das Kostgeld muf fiir einen Monat vorausbezahlt werden. Wenn
mehr als ein Monat Kostgeld riickstdndig ist, sind die Eltern oder
Stellvertreter zur Riicknahme des Kindes verpflichtet, und wird
die Anstalt Forderungen rechtlich geltend machen. Fiir die Kinder
von 1—4 Jahren ist im Kostgeld volle Verpflegung, nicht aber
Kleidung und eventuell #rztliche Behandlung inbegriffen. Die
Leitung des Heims besorgt eine in Sduglingspflege gebildete Frau.
Daneben sind zwei Hiilfskriifte vorhanden. Das Heim beherbergt
vorldufig 8—10- Kinder.

Ein Merkblatt fiir Miitter (iiber Sduglingspflege), verfafit
von Frl. Dr. Elsbeth Georgi in Ziirich, ist vom Diisseldorfer Verein
fiir Sduglingsfiirsorge preisgekront worden.

- Aus dem Ausland ist zu erwihnen: Das Gesetz iiber die
Kindersaugflasche, das dem Reichstag im Oktober 1912 im Ent-
wurf zuging und die Kindersterblichkeit im ersten Lebensjahr zu

bekidmpfen bezweckt.

§ 1 lautet: Kindersaugflaschen mit Rohr oder Schlauch, sowie Teile zu
solchen Flaschen, diirfen weder gewerbsmifiig hergestellt, noch zum Verkaufe
vorriitig gehalten, verkauft oder sonst in Verkehr gebracht oder aus dem Aus-
land eingefiihrt werden. § 2. Wer der Vorschrift des § 1 zuwiderhandelt, wird
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mit Geldstrafe bis 150 Mark oder mit Haft bestraft. Daneben kann auf Ent-
-ziehung der Gegenstinde erkannt werden ohne Unterschied, ob sie dem Ver-
urteilten gehoren oder nicht. Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer be-
stimmten Person nicht ausfiihrbar, so kann auf die Einziehung selbstindig
erkannt werden. § 3. Das Gesetz tritt drei Monate nach seiner Verkiindigung
in Kraft.

Die schwer zu reinigenden und keimfrei zu haltenden Kinder-
saugflaschen mit Rohr und Schlauch bewirken Verdauungsstorungen,
an denen viele Kinder sterben. Daher dieses Gesetz, das am
30. November 1912 vom Reichstag in zweiter Lesung behandelt
wurde und wegen allerlei Bedenken einer langen Erorterung rief.
Schliefllich wurde es einem 14gliedrigen Ausschufl iiberwiesen.

Ein Sduglingspflegekurs im Kino wurde auf der Diissel-
‘dorfer Stddtebau-Ausstellung vorgefiihrt. Fiir diese Vorfiihrungen
wurde in der stédtischen Kinderklinik unter Leitung und Mit-
wirkung des bekannten Kinderarztes Prof. SchloBmann, seiner
Assistenten und einzelner Mitglieder des Diisseldorfer Theaters
ein Film-Drama: ,In Todesangst um ihr Kind“ aufgenommen. Dies
zeigte zundchst, wie eine besorgte, aber unverstindige Mutter ihr
Kind durch unsaubere Kuhmilch und verkehrte Behandlung immer
mehr hinunterbringt, bis sie schliefflich auf Grund einer Zeitungs-
notiz die Mutterberatungsstelle aufsucht. Dort sah man dann, wie
sie der Arzt iiber die bisherigen Fehler — wie das enge Wickeln
des Kindes, und die Ernahrung mit allerlei Ndhrmitteln und
schlechter Milch — aufkldrt, und hochst drastisch wurde dabei
neben dem schwiichlichen Flaschenkind ein Brustkind von dem
gleichen Alter vorgefiihrt. Natiirlich wurde dann das schwichliche
- Kind durch die richtige Behandlung auch wieder hochgebracht,
unid zum Schluff sah man, wie die Mutter beim néchsten Kind
dankbar die erhaltene Lehre beherzigt: Miitter stillt euere Kinder!
Wie gut dieser Film seinen Zweck erreichte, sogar noch iiber die
Erwartung der Veranstalter hinaus, zeigte sich darin, da8 die
Beamten im neuen Rathaus, in dem sich nach der projizierten
Zeitungsnotiz die Mutterberatungsstelle befinden soll, von einer
ganzen Anzahl Fille berichten konnten, in denen diese Stelle
dort von Miittern gesucht wurde. Da sie sich tatsdichlich nie dort
befunden hat, sondern die Ortsangabe in der erwihnten Netiz -
ganz willkiirlich war, sind diese Anfragen ausschlieBlich als
Wirkung der Vorfithrungen anzusehen. :

Das Institut de Puériculture in Porchefontaine bei
Versailles stellt eine Musteranstalt fiir Sduglingspflege dar. Es
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ist entstanden aus einer privaten Pouponniére und jetzt durch
Anfiigung eines Horsaals fiir akademische Vorlesungen zum wissen-
schaftlichen Institut geworden. Es gibt da eine Muster-Molkerei,
ein Krankenhaus, ein Lazarett, in welchem alle Eintretenden,
Frauen wie Kinder, wihrend 20 Tagen eine Quarantine durchzu-
machen haben; ferner einen Pavillon, in dem d&rztliche Gratis-
Konsultationen erteilt und sowohl Milch als Medikamente und
Sduglings-Ausstattungen gratis abgegeben werden.

Krippenkinder in Chur.

4. Kinderkrippen.

Der Gemeinderat von Bellinzona beschlofi im Dezember 1912
die jihrliche Subvention der durch die Gesellschaft ,Pro Infanzia“
zu griindenden Kinderkrippe. — Der Grofile Rat des Kantons
Tessin hat den Krippen des Kantons (bis jetzt bestand eine einzige
in Novaggio) eine Jahressubvention von Fr. 5000.— zugesprochen
(Novembersession 1912). Aus dem allféllig bleibenden Rest eines
Jahres wird ein Spezialfonds, ,Fondo per la protezione dei
bambini lattanti“, gebildet und gespiesen.

Eine Krippe ist in Buttes (Neuchétel) projektiert.
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Die Kinderkrippe Chur wurde im Mai 1912 durch die
Sektion Chur des schweizer. gemeinniitzigen Frauenvereins in
einer Wohnung von fiinf Zimmern mit Terrasse und Garten er-
Offnet. Es sollen Kinder unter fiinf Jahren von solchen Miittern
aufgenommen werden, die krank sind oder dureh Arbeit von
Hause ferngehalten werden. Die Krippe ist offen, Sonn- und
Feiertage ausgenommen, im Sommer von 6 Uhr morgens bis
7'/2 Uhr abends, im Winter von 6'/: Uhr morgens bis 72 Uhr
abends. Die aufzunehmenden Kinder miissen gesund und diirfen
nicht unter sechs Wochen und iiber fiinf Jahre alt sein. Uber
die Aufnahme &lterer und jiingerer Kinder entscheidet je nach dem
Fall die Kommission, sowie auch iiber das Behalten eines Kindes iiber
Nacht bei Krankheitsfall der Mutter. Soll ein Kind in die Krippe
aufgenommen werden, so haben ‘es die Eltern bei einer hiezu '
bestimmten Dame der Kommission anzumelden, Namen, Beruf,
Wohnung und Verdienst anzugeben, unter Beifiigung eines Ge-
sundheitszeugnisses des Anstaltsarztes. Dafiir erhalten sie die -
Aufnahmsbewilligung. Die Krippe sorgt fiir die notige Nahrung
und Pflege, sowie auch fiir Wische und Kleidung wihrend des
Tages. Solange die Mutter das Kind stillt, soll sie so oft als
moglich kommen. Das tigliche Pflegegeld betriigt 30 Cts. per
Kind. Dasselbe ist regelmiilig des Morgens beim Uberbringen
des Kindes im voraus zu entrichten. Es sind 20 Plitze vorhanden,
wovon 12—18 besetzt sind. Die Leitung der Krippe hat eine
Kindergirtnerin, die die Kinderpflege erlernt hat. Daneben ist
eine Magd und eine Lehrtochter in der Anstalt

Suivant statuts approuvés le 29 janvier 1912, il s’est cons-
titué a Genéve, sous la dénomination de Créche Italienne,
une association, conformément aux art. 60 et suivants du C.C. S,,
ayant pour but de garder pendant toute la journée, soit gra-
tuitement, soit moyennant une somme minime, les enfants, sans
distinction de religion, ni de nationalité, mais notamment toutefois
de nationalité italienne, dont les péres et meéres travaillant au
dehors, sont dans I'impossibilité de les surveiller ou de les nourrir,
ou encore qui, abandonnés ou orphelins, ont besoin de protection
et de secours, jusqu’a ce que les formalités nécessaires a leur
rapatriement ou a leur admission dans un établissement quel-
conque soient accomplies. Son siége est aux Eaux-Vives. L’asso-
ciation peut en tout temps recevoir de nouveaux membres, a la
condition que ceux-ci soient acceptés par le directeur, sous réserve
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toutefois de la ratification de cette acceptation par I'assemblée
générale et qu’ils s’engagent a payer une cotisation annuelle de
douze francs. Tout associé est autorisé a se retirer quand bon
lui semble. L’association sera gérée et administrée par un directeur,
nommé par I'assemblée générale. Elle est valablement représentée
et engagée vis-a-vis des tiers par la signature de son directeur.
Les sociétaires ne sont tenus personnellement a aucun des engage- -
ments de l'association. Le directeur est I'abbé Adolphe Dosio,
domicilié aux Eaux-Vives. Siége social: 17, Rue de la Mairie.

Gemeindeprisident Luterbacher in Grenchen, Solothurn,
hat der Einwohnergemeinde Grenchen 50000 Fr. als ,Rob. Luter-
bacherstiftung® testiert. Die Hilfte der Zinsen soll zur Griindung
einer Kinderkrippe verwendet werden.

In Lugano wurde Ende 1912 eine Krippe eroffnet: Istituto
Vincenzo Arnaboldi, Casa Maghetti, unter der Leitung von
Monsignor Antognini. Es sind 6—10 Plidtze vorhanden. Kinder
im Alter von 10 Monaten bis 3 Jahren werden tagsiiber gratis
aufgenommen und verpflegt.

La Créche de Moudon, Vaud, fondée en 1912 par I'Union
des femmes, a pour but de venir en aide aux parents de la
localité appelés a gagner leur vie hors de la maison, en offrant
a leurs jeunes enfants la surveillance et la nourriture dont ils
ont besoin pendant la journée. Les enfants de toutes confessions
sont admis dés I'dge de six semaines a cinq ans. Pour 'admission
il est exigé l'acte de naissance et si possible le certificat de
vaccination. Les parents qui désirent confier leurs enfants a la
créche doivent s’adresser a la Présidente pour obtenir une carte
d’admission. Munis de cette carte, ils présenteront les enfants au
médecin de I'établissement qui leur délivrera un bulletin de santé.
Seuls les enfants dont la mére est occupée hors de chez elle
pendant la journée, ou malade, peuvent étre recus. En amenant
son enfant la mere est tenue d’indiquer a la gardienne dans
quelle maison elle est occupée pendant le jour. Le prix pour la
journée est fixé a 40 cts. pour un enfant, et a 30 cts. par enfant,
sill'y en a deux ou plusieurs de la méme famille. Pour les
nourrissons la finance est de 25 cts. Les méres allaitant leurs
" enfants seront autorisées a venir a la créche pour les nourrir,
mais elles ne devront y rester que le temps nécessaire pour cela.
On recoit aussi les enfants pour une demie journée, moyennant
une finance de 20 cts. Les finances doivent étre versées chaque
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jour a la gardienne. Pour les plus petits, les vétements seront
fournis et blanchis par la créche. Le soir on leur remettra les
veétements qu’ils portaient en arrivant. Il est interdit aux parents
de donner des aliments aux enfants, le diner et le repas de
quatre heures étant fournis par la créche. La créche est ouverte
toute Pannée, a I'exception des dimanches, des jours fériés et
des vacances fixées par le comité. La créche est dirigée par une
gardienne aidée d’une jeune fille. Nombre des places: de 15 a 20.
La créche est installée dans un rez- de- chaussée composé de
3 piéces, cuisine et jardin. Une vente a produit le fonds nécessaire
a l'installation, et sera répétée en cas de besoin. Dépenses: de
frs. 1500 a 1800 par an environ.

Die Krippe Richterswil, Ziirich, wurde im Januar 1912
eroffnet. Sie verdankt ihre Entstehung dem hochherzigen Ver-
miéchtnis des verstorbenen Herrn David Sautter von Richterswil.
Seine Hinterlassenen haben das Legat von 20000 Fr. in pietét-
voller Weise vergrofiert und auf eigene Kosten nun - in der
reizenden Krippe der Gemeinde Richterswil ein wertvolles Ge-
schenk zur Verfiigung gestellt. Sogar die innere Ausstattung des
Hauses ist in diesem Geschenk inbegriffen.

Der zweistockige Bau mit Erdgeschofirdumen ist in einen
ziemlich groflen Garten so gestellt, daB} die Zimmer der Pfleglinge
nach Siiden liegen. Im ErdgeschoB, in welches man ebener Erde
gelangt, betritt man von der Ostseite her einen breiten Mittel-
gang. Rechts vom Eingang befindet sich die Waschkiiche, links
das Gldttezimmer, weiter vorn links eine hallenartige Erweiterung
in einem Seitengang, der als Unterkunftsraum fiir die Wagen
dient, in denen die Kleinsten gebracht werden. Diesem Seiten-
gang gegeniiber ist die Treppe angelegt, welche in den ersten
Stock fiihrt. Westwiirts dieser Treppe liegt der Keller und links
von ihm ein grofies Zimmer, das wohl spéter dazu dienen konnte,
um jeweilen im Winter den ,Suppenkindern“ Unterkunft zu ge-
wihren. Das Grundstiick selbst ist gut und hiibsch eingefriedigt.
Man betritt es von der Westseite her und gelangt unmittelbar
zum Haupteingang fiir den ersten Stock. Von da fiihren einige
Tritte nach rechts in den gerdumigen Mittelgang des ersten Stockes.
Der Gang ist durch eine Glastiire gegen die Treppe hin abge-
schlossen. Rechts von dieser Tiire betritt man die Kiiche, die
mit einem Kochherd neuesten Systems ausgeriistet ist. Dieser
dient nicht blo zum Kochen, sondern von ihm aus wird auch
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die ganze Zentralheizung des ersten und zweiten Stockes ge-
spiesen, ebenso ein grofies, ebenfalls in der Kiiche sich befindendes
Warmwasserreservoir, das es ermoglicht, Badezimmer und andere
Ridume jederzeit mit warmem Wasser zu versehen. Rechts vom
Gang liegt das groflie Zimmer fiir die é&ltern Kinder, in dem
sofort die praktischen Bettstellen auffallen. Sie sind von den
Seiten her zusammenlegbar und so konstruiert, daf§ sie hinauf-
geklappt und an den Wénden befestigt werden konnen. So ist

Kinderkrippe Richterswil (Ziirich).

dieser Raum das eine Mal Schlafzimmer, das andere Mal E8- und
Spielzimmer, je nach Bediirfnis. Selbstverstindlich fehlen hier
auch nicht Tische und Bidnke und die notigen Schrinke fiir die
Spielsachen.

Von diesem Zimmer offnet sich eine Tiire auf die von der
Westseite angelegte, gerdumige Veranda. Sie ist gedeckt und auf
der einen Seite eingewandet, so dafi die Kleinen bei schlechtem
Wetter hier einen Tummelplatz an frischer Luft haben. Eine
Glasschiebtiire fiihrt in den Baderaum fiir die grofieren Kinder.
Das Zimmer der Wickelkinder hat seine eigene Badeeinrichtung
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und schmucke Korbbettchen. Ein weiterer Raum, der jetzt der
Krippenkommission als Sitzungszimmer dient, kann im Bedarfs-
falle ebenfalls noch als Kinderzimmer hergerichtet werden. Der
2. Stock ist vorlidufig so ausgebaut, dafl ein Zimmer dem Pflege-
personal und ein Zimmer dem Dienstpersonal dient, ein weiteres
Zimmer konnte bei notiger Erweiterung der Krippe leicht noch
als Kinderzimmer eingerichtet werden. Auch ein Isolierzimmer
ist vorgesehen. Im Estrich ist geniigend Raum zum Wiischetrocknen.

Vorderhand bietet die Krippe Raum fiir 20—25 Kinder. Mit relativ
geringen Kosten konnte der Betrieb verdoppelt werden. Die innere
Einteilung entspricht in der Hauptsache der Idee von Frau
Guggenbiihl-Kiirsteiner, St. Gallen. '

In der Krippe werden gesunde Kinder im Alter von sechs
Wochen bis zu sechs Jahren angenommen, deren Eltern in
Richterswil niedergelassen sind, und zwar nur in Fillen, wo die
Mutter bei geringem Verdienst ihres Mannes gendétigt ist, ihr Brot
zu verdienen. Auch bei Krankheit der Eltern oder bei Todesfillen
konnen unter den statutarischen Bedingungen Kinder in die Anstalt |
aufgenommen werden. Kinder von Witwen oder einzelstehenden
Frauen werden zuerst beriicksichtigt. Die Eltern, welche ihre
Kinder der Krippe anvertrauen wollen, haben sich bei einem
Mitglied des Komitees anzumelden, Namen, Beruf, Wohnung
und Verdienst anzugeben, unter Beifiigung der Niederlassungs-
Bewilligung, sowie eines Geburtsscheines fiir das Kind. Die Krippe
verlangt, dafl die Kinder geimpft seien, bei ungeimpften bestimmt
der Anstaltsarzt den Zeitpunkt der Impfung. Die Krippe sorgt fiir
Nahrung, Kleider, Wische und Pflege, deren das Kind tagsiiber
bedarf. Solange eine Mutter stillt, soll sie zweimal tiglich in die
Krippe kommen. — Die Krippe ist das ganze Jahr offen, Sonn-
und Festtage ausgenommen, von !/2:6 Uhr morgens bis 7 Uhr
abends. — Das tégliche Pflegegeld betrédgt fiir ein Kind 50 Cts.,
fiir den halben Tag 25 Cis., fiir zwei Geschwister per Tag 90 Cts.,
fiir den halben Tag 35 Cts. Das Kostgeld wird jeden Morgen beim
Uberbringen des Kindes zum voraus entrichtet. Sollte die Ein-
zahlung nicht stattfinden, so darf das Kind nicht angenommen
werden. — Die leitende Kommission besteht aus 11 Mitgliedern
(6 Damen und 5 Herren, vom Gemeinderat anliBllich seiner Ge-
samterneuerung auf je drei Jahre gewihlt). In der Krippe: eine
Schwester, ein Dienstmidchen und eine Aushilfe. — Fonds:
ca. 5000 Fr. An die Betriebskosten gewihrt der Staat aus dem
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‘Alkoholzehntel 10 Cts. pro Kind und Pflegetag. Ein allfélliges
Betriebsdefizit deckt die politische Gemeinde.

‘Die Westkrippe St. Gallen wurde 1912 in eigenem, massiv
gebautem Haus durch die Kommission der Ostkrippe erdffnet.
Sie bietet Raum fiir 59 Kinder. Im untern Stock werden die
Kinder untergebracht, die schon gehen konnen, die nach dem
Kindergarten in die Krippe kommen, um hier den Abend zuzu-
bringen. Da finden wir denn auch Spielbénke, Tischchen, Schaukel-
pferdchen, kurzum, was in eine Kinderstube gehort. Morgens
werden die Kinder oft schon recht friith der Schwester iibergeben.
Damit aber die Kleinen der nétigen Ruhe nicht entbehren miissen,
konnen sie in der Krippe den unterbrochenen Schlaf nachholen.
Praktische kleine ,Schlafbinke“ stehen an der Wand, Mébelchen,
wie sie bis jetzt in St. Gallen noch nicht zur Anwendung gelangt
sind. Eine helle, luftige Veranda steht den Kinderchen zur Ver-
fiigung; eine gerdumige Kiiche und sanitire Anlagen nach den
Ergebnissen der Dresdener Ausstellung erleichtern den Kinder-
wirterinnen den Betrieb. Im zweiten Stock werden die Kleinen,
die Sduglinge, daheim sein. Da stehen in Reih’ und Glied die
weiBBbemalten, mit weilen Kissen ausstaffierten, hochrandigen
Bettchen. ,Reinlichkeit iiber alles“ ist hier der Wahlspruch, und
es lacht einem das Herz im Leibe, wenn man den freundlichen
.Raum betritt, in der GewiBheit, hier sollen Kinderchen erzogen
werden, deren Eltern Tag um Tag der Arbeit nacheilen miissen.
Den Satz, daB die Umgebung auf den Menschen ihren Einflufi
ausiibt, hat man hier beherzigt und diese Umgebung lieblich und
frohlich gestaltet. Malermeister Bachmann hat reizende Kinder-
bildchen und Tierszenen an die Winde gemalt, und schon diese
Bilder werden den Kleinen die Krippe zum Heime machen. —
Die Krippe ist offen, Sonn- und Festtage ausgenommen, von 6 Uhr
morgens bis 8 Uhr abends im Sommer, 6'/> bis 8 Uhr im Winter.
In der Krippe werden gesunde Kinder im Alter von 6 Wochen
bis zu 6 Jahren angenommen, deren Eltern seit wenigstens einem
Vierteljahr in St. Gallen niedergelassen sind, und zwar nur in
Fillen, wo die Mutter bei geringem Verdienst ihres Mannes ge-
notigt ist, ihr Brot zu verdienen. Fiir die Kinder von 4—6 Jahren
miissen sich die Eltern fiir den Kindergarten-Besuch verpflichten
Auch bei Krankheit der Eltern oder bei Todesfillen kénnen unter
den statutarischen Bedingungen Kinder in die Anstalt aufge-
nommen werden. Kinder von Witwen oder einzelstehenden Frauen
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werden zuerst beriicksichtigt. Die Eltern, welche ihre Kinder der
Krippe anvertrauen wollen, haben sich bei einer Dame des
Komitees anzumelden, Namen, Beruf, Wohnung und Verdienst
anzugeben, unter Beifiigung der Niederlassungs-Bewilligung, sowie
eines Geburtsscheines fiir das Kind und eines Gesundheitszeugnisses
vom Anstaltsarzt. Dafiir erhalten sie die Aufnahms-Bewilligung.
Die Krippe verlangt, dafl die Kinder geimpft seien ; bei ungeimpften
bestimmt der Anstaltsarzt den Zeitpunkt der Impfung. Die Krippe -
sorgt fiir Nahrung, Kleider, Wische und Pflege, deren das Kind
tagsiiber bedarf. Solange eine Mutter stillt, soll sie mindestens
zweimal tiéglich in die Krippe kommen. Das tigliche Pflegegeld
betrédgt fiir ein Kind per Tag 40 Cts. Das Kostgeld muf§ jeden
Samstag entrichtet werden. In der Krippe befinden sich: eine
Schwester, zwei Lehrtochter, zwei Kindermédchen, eine Kochin.

Eine Krippe ist in Wollishofen-Ziirich II projektiert in
den beiden obern Stockwerken des ehemaligen Schulhauses an
der Tannenrauchstrafie, die um den Zins von 1000 Fr. per Jahr
zur Verfiigung stehen. Die Kosten des Umbaus werden von privater
Seite iibernommen, von einer Gonnerin ist eine erhebliche Summe
als jdhrlicher Beitrag zugesichert. Die Krippe wird 20 Kinder
beherbergen konnen. Die Kosten werden sich analog den bereits
bestehenden ziircherischen Krippen per Tag und Kind auf Fr. 1.20
bis 1.40 stellen, so daB mit einer Ausgabe von rund 8000 Fr.
per Jahr zu rechnen ist. Von den Eltern wird ein tigliches
Wartegeld von 40 Rp. verlangt werden. Nach Abzug der von den
Eltern zu leistenden Beitrige, sowie derjenigen, welche von der
Stadt, dem Staat und von einer Gonnerin geleistet wiirden, blieben
jahrlich etwa 1500 Fr. aus freiwilligen Beitrdigen zu decken.

5. Kleinkinderschulen, Kindergirten,
Iﬂeinkinderbewahranstalten, Kinderhorte.

Neu entstanden sind:

Die Kleinkinderschule (kath.) im Marienheim Chur, Graubiinden
< i - St.Moritz, Graubiinden
Samaden, Graubiinden
Asﬂo mfantﬂe Cabbio, Bez. Mendrisio, Tessin
. 5 Cassarate, Bez. Lugano, Tessin | (im Jahr 1911)
£ 5 Gandria, Bez. Lugano, Tessin l
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Asilo infantile Gordola, Bez. Locarno, Tessin

s 3 Ponte-Capriasca, Bez. Lugano, (im Jabr 1911)
Tessin

5 2 Magadino, Bez. Locarno, Tessin

> o Melide, Bez. Lugano, Tessin

5 ; Miglieglia, Bez. Lugano, Tessin

Comano, Bez. Lugano, Tessin.
Dle Klemkmderschule Hauptwil, Thurgau;

3 % Langdorf-Frauenfeld, Thurg. 45 Kinder.
Leiterin : eine Schwester von Nonnenweiher.
Der Kindergarten Ober-Winterthur. Eroffnung: 1. Jan. 1913.
1—2 Kindergértnerinnen. Maximum der Kinder in einer Ab-
teilung: 50. Schulgeld: Fr.1.— per Monat, fiir mehrere Kinder
derselben Familie: 80 Cts. Bediirftigen Eltern kann es teilweise
erlassen werden. Schulzeit: im Sommer 8—11, 1'/>—4 Uhr, im
Winter !/29—1'212, '22—4 Uhr. Der Unterricht wird nach
Frobelschen Grundsédtzen erteilt. Aufsichtskommission aus Mit-
gliedern der Frauenkommission der Arbeitsschule. Giittingerfonds:

ca. 9000 Fr. Das Defizit deckt die Schulgemeinde.
Im Januar 1912 ist ein Kindergartenverein des Kantons

Bern gegriindet worden mit dem Zweck:

a) der niheren Verbindung aller derjenigen Personen, welche fiir die
Kindergartensache arbeiten und sich fiir dieselbe interessieren. Unter
diesen Kindergirten sind auch verstanden die Kleinkinderschulen und
die Krippen, sofern sie mit Kindergirten verbunden sind;

b) der Griindung neuer Kindergiirten und Kleinkinderschulen;

¢) der Forderung der Kindergartensache.

Kinderhorte sind neu errichtet worden in Altstetten, Ziirich,
in Chaux-de-Fonds, Neuchatel (Enfantine pendant I'heure du
culte. La salle des catéchuménes est ouverte, a coté du temple,
tous les dimanches aux enfants de 2 a 8 ans dont les parents
désirent assister au culte. En montant au temple, péres et méres
confient leurs enfants aux surveillantes de service qui font de
leur mieux pour faire passer a ces petits une heure agréable);
in Riehen, Basel, fiir Kinder des Sekundarschulalters (10. bis
14. Altersjahr) im Sekundarschulhaus Riehen je den 2. Sonntag,
nachmittags !/23 Uhr, und in Verriéres, Neuchatel.

6. Ferienkolonien, Erholungsanstalten.

Die Gemeindeversammlung von Altstetten, Ziirich, beschlof
unterm 24. Mirz 1912 die Errichtung einer Ferienkolonie.
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Der bernische Ausschufl fiir kirchliche Liebestitigkeit erlieB
am 21. Mai 1912 wiederum (zum sechsten Male) an die Schul-
behorden und die Lehrerschaft des Kantons einen Aufruf zur
Empfehlung der Ferienversorgung schwiéchlicher Kinder
und konstatierte dabei, daBl im Sommer 1911 aufler den 700 Ferien-
kolonisten der Stadt Bern iiber 400 Kinder, die sich auf 17 Ge-
meinden des alten Kantonsteils verteilen, der Wohltat eines Ferien-
aufenthaltes teilhaftig geworden seien. Davon waren ungeféhr
die Hilfte in Kolonien, unter der Aufsicht von Lehrern und
Lehrerinnen, untergebracht, die andere Hilfte in Privathdusern.
Das Adressenverzeichnis solcher Familien, die sich zur Aufnahme
von krédnklichen Kindern bereit erklérten, Wurde erganzt. Es
umfafite folgende Orte und Namen:

Iseltwald: Ulrich Abegglen, Fuhren.

Saxeten: Gemeindeschreiber Roth.

St. Beatenberg: Gottlieb Gafner im Rossi.

Frutigen: Johann Lauber, Landwirt in Brasten.

Oberwil im Simmental: Frau M. Werren-Heimberg, Arbeitslehrerin;

J. Schweingruber, Weihe.

Sigriswil: J. Biihler, Lauenen, Tschingel; Rud. Saurer, Kirchgemeindeprisident
Aeschlen; Jakob Tschanz, Halten, Schwanden.

Gunten: Frau M. Schmocker, Oertli.

Fahrni bei Steffisburg: Man wende sich an Herrn Lehrer Schirz in Fahrni,
der im Falle ist, zirka 30 Kinder in Fahrni, Lueg und Luegholz zu
plazieren.

Homberg bei Steffisburg: Prisident Neuhaus; Witwe Feuz, Enzenbiihl;
Geschwister Stihli, Dreiligasse. Auflerdem wende man sich an Herrn
Lehrer J. Stucki, der fiir die Plazierung weiterer 2—3 Kinder besorgt
sein will.

Schwarzenegg bei Thun: Aettenbiihl (Siideren), Joh. Gerber, Landwirt,
unbewohntes Bauernhaus in ruhiger und sonniger Hohenlage, mit vier
freundlichen Zimmern, Kiiche, Lauben und laufendem Brunnen; Tannen-
wilder, Kiiheralpen, frische Milch in geniigendem Quantum, Bickerei in
der Niihe, bescheidener Milchpreis und Mietzins.

Blumenstein: Witwe Zaugg, Allmendeggen; Jungfer Schneider, Negoziantin,
Wiisemli. ' ;

Guggisberg: Peter Burri, Martenen. Milch kann geniigend geliefert werden,
miifite aber selbst gekocht werden.

Wahlern: Pichter Rolli, Steinenbriinnen bei Lanzenhiusern.

Schwarzenburg: Waldgasse, !/: Stunde von Schwarzenburg, unbewohntes
Haus mit 6 Zimmern, 2 Kiichen, geriumigem Estrich, Keller, Wasch-
kiiche, Wasserversorgung, 3 Lauben, 3 Aborten, in aussichtsreicher Hohe
(900 m); groBler Wald in der Nﬁhe; Milch vom Pichter geliefert, Brenn-
material zur Verfiigung, Mietzins 100—120 Fr. per Monat. Man wende
sich an Lehrer Stamm, Waldgasse.
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Zimmerwald: Witwe Pulfer am Rain bei Englisberg; Geschwister Hugi,
Zimmerwald ; Witwe Hénni im Diirrenberg, Niedermuhlern.

Belp: bei Frau S. Hubler, Platz fiir 2—4 Kinder (lieber Méddchen), Pensions-
preis 1 Fr. bis 1 Fr. 20.

Biglen: bei Frau R. Vogeli, Miillers, Platz fiir ein grofieres Madchen, zu den
eigenen Kindern.

Ziziwil (Buhlenberg): bei Frau Meer, Platz fiir 2 Kinder, lieber Midchen;
sonnige Lage, nahe beim Tannenwald, Milch geniigend.

Hiutligen bei Stalden: Platz fiir 2—4 Kinder; sich zu wenden an Herrn
Lehrer J. Graf.

Oberdiessbach: Frau Jung, obere Haube.

Worb: Frau Bigler, Schlattacker, Wattenwil.

Koniz (Schlieren): Platz fiir 4 Kinder einerlei Geschlechts, bei Frau Elise Walter,
Bachtelen.

Wasen im Emmental: bei Frau R. Finger, Schmieds, Platz fiir 6 M#idchen.
Kriiftige Kost, geniigend Milch.

Riiderswil: bei Bicker Wirth, Platz fiir 2—4 Kinder; gute Kost, sorgfiiltige
Verpflegung, Pensionspreis 2 Fr.

Trachselwald: Wwe. Habegger-Rothenbiihler, Kramershaus, Diirrgraben.

Hasle bei Burgdorf: Joh. Stucki, Schwand, Weggissen.

Riiegsau: F. Fankhauser, Zivilstandsbeamter.

Réthenbach im Emmental: Sam. Wenger, Landwirt, Oberei.

Affoltern im Emmental: Familie Friedli, im Dorf.

Niederbipp (Wolfisberg): schone Lage am Jurahang, Platz fiir 2—3 Kinder,
bei Lehrer Fischer. '

Vinelz am Bielersee: Platz fiir 4 Kinder, bei Frau Meuter, Lehrerin.

Diesse (Tessenberg): Man wende sich an Herrn Pfarrer Fayot, der gerne die
Plazierung einer grofiern Anzahl franzdsisch sprechender Kinder in Diesse,
Lamboing und Préles besorgt.

Corgémont: Christ. Geiser, Landwirt, Jeangisboden ; Peter Ziircher, Landwirt,
Jeanbrenin. L)

Tramelan-dessous: Frau Degoumois-Burkhard.

Rapperswil (Amt Aarberg): Frl. Rosette Jost, Platz fiir 2 Kinder.

Vinelz (Budley): bei Frau Rosa Bloch, 3 Zimmer mit Kiiche; Platz fiir
8 Kinder (oder 7 Kinder und eine Lehrerin) in Betten untergebracht.
Die Arbeit wiirde auch beim Mitkommen einer Lehrerin von der Platz-
geberin besorgt. Bahnstation: Ins.

Allen diesen Familien wurde die Lieferung von Milch in
reichlichem Quantum zur Bedingung gemacht. Der Pensionspreis
betrug im Mittel Fr. 1.20 bis 1.50 und iiberstieg nirgends 2 Fr.

Die in Interlaken, Bern, wohnenden Mitglieder der Bezirks-
kommission fiir Kinder- und Frauenschutz machten in Verbindung
mit der Armenbehdrde im Sommer 1912 einen ersten Versuch
einer Ferienkolonie.

Die Associazione ,Pro Infanzia® Chiasso griindete 1912 eine
kleine Ferienkolonie.

Jugendfiirsorge. 11



162

Ein Ferienkolonie-Fonds fiir evangelische Schulkinder ist
im Jahr 1912 in Wil, St. Gallen, entstanden.

Kinder-Erholungsheim ,R0seligarten®, Merligen, Bern.
Eroffnet im Juli 1912. Da, wo aus dem romantischen Justustal
kommend, der Gronbach mit lustigen Spriingen in den Thunersee
sich ergief3t, erblickt man eine mit Baumgruppen und lauschigen
Pldtzchen reichlich besetzte Parkanlage. Kinder tummeln sich hier
oder erfrischen sich im Bade. Dieser mit Rosen reich geschmiickte
Garten, in welchem aus Tannengriin ein freundliches Haus mit
Lauben hervorguckt, gehdrt zu dem Kinder-Erholungsheim ge-

»Roseligarten“ Kindererholungsheim in Merligen am Thunersee (Bern).

nannt ,Roseligarten®, gefiihrt von Frl. Hanna Krebs, Sekundar-
lehrerin aus Bern. Sie hat sich dieses kleine Paradies auserlesen,
um erholungsbediirftigen oder schulmiiden Kindern ein zweites
Heim zu bieten, wo sie, bei Spiel, Luft- und Sonnenb#dern, sich
stirken, und zugleich eine sorgfiltige Erziechung und ihren Kriften
angemessene Schulung erhalten konnen.

Wer den ,Roseligarten® schon besucht oder seine Kinder
dort in Pflege gegeben hat, ist davon entziickt; der ,Roseligarten®
scheint wie extra zu diesem Zwecke geschaffen. Eine solche
Anstalt war fiir das Oberland ein Bediirfnis. Wie viele Eltern,
die wiihrend der Hochsaison allzusehr beschiiftigt sind oder selbst
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der Ruhe und Erholung bediirfen, sind froh, ihre Kinder in guter
Pflege zu wissen! Auch Fremde, die wihrend ihres Aufenthalts
in der Schweiz ihre Kinder nicht iiberall hinnehmen mdchten,
diirften ein solches Institut, wo die Pfleglinge zugleich einen den
speziellen Bediirfnissen angepaBten Unterricht genieflen kOnnen,
sehr willkommen heifien.

Der ,Roseligarten® ist also ein Erziehungsinstitut fiir
Kinder, die aus irgend einem Grunde nicht im Elternhaus bleiben
konnen, ferner Kuranstalt und Erholungsstation und endlich
Heim fiir Ferienkinder. Aufgenommen werden Kinder vom
3. Altersjahre an, Knaben bis zum 12. und Mé#dchen bis zum
18. Jahre. Jeder Anmeldung ist ein #rztliches Zeugnis beizulegen.
Die Kinder sind téglich, auch des nachts, unter Aufsicht. Gartenbau,
Handfertigkeit und Handarbeit werden gepflegt. Besondere Auf-
merksamkeit wird der Bildung des Willens, der Selbstdisziplin und
der gegenseitigen Riicksichtnahme geschenkt.' Die Kinder sollen
zur Einfachheit und Selbsténdigkeit, zu freien, gesunden Menschen
erzogen werden. Den Unterricht erteilt die Leiterin selbst. Neben
dem Hauspersonal ist eine Kinderwirterin (gepriifte Kranken-
pflegerin) im Heim und ein Kinderfridulein, in den Ferien
1—2 Kinderfridulein mehr. Es ist Raum fiir 12 Kinder, im Sommer
fiir 15 vorhanden. Der Pensionspreis betrigt 5 Fr. pro Tag und
Kind, exkl. Arzt, Unterricht und Wische.

Das Kinder-Erholungsheim bei der Sonneburg, Schaff-
hausen, gegr. Aug. 1912, in neuem Hause, ist ein Privatunter-
nehmen einer wohltitigen Dame und hat den Zweck, acht er-
holungsbediirftigen Kindern beiderlei Geschlechts, ohne Riicksicht
auf Nationalitit und Religion, unentgeltlich Obdach und Pflege
zu bieten. Die Kinder miissen das dritte Lebensjahr zuriickgelegt
und diirfen das zehnte nicht iiberschritten haben. Die Kinder
sollen nur erholungsbediirftigc sein und weder an einer akuten,
noch chronischen Krankheit leiden, welche regelmifliger &rztlicher
Hiilfe bedarf. Kinder, welche an Tuberkulose oder Skrophulose
leiden, konnen nicht aufgenommen werden. Ebenso sind solche
ausgeschlossen, in deren Familie in den letzten vier Wochen eine
ansteckende Krankheit vorgekommen ist. Der Aufenthalt eines
Kindes im Heim soll drei Monate nicht iiberschreiten. Die Kinder
diirfen von ihren Angehorigen jeden Mittwoch von 2—!/24 Uhr
nachmittags, sowie am ersten und dritten Sonntag im Monat von
10—'/212 Uhr vormittags besucht werden. Jedes Kind hat zwei
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Kleidchen, ein Paar gute Schuhe und ein Paar Finken oder Pan-
toffelchen mitzubringen. Aufnahmegesuche an die Besitzerin,
Frau Neher-Bibler, oder die Hausmutter. Dem Aufnahmegesuch
sollen beigelegt werden: 1. die Empfehlung eines Arztes, Geist-
lichen, Lehrers oder Lehrerin, oder einer Krankenwirterin;
2. ein kurzes idrztliches Zeugnis iiber den Gesundheitszustand
des erholungsbediirftigen Kindes; 3. ein &rztliches Zeugnis dariiber,
daB in den letzten vier Wochen in der Familie des angemeldeten
Kindes keine ansteckende Krankheit vorgekommen ist.

Das Ferienheim Préles der Basler Pestalozzigesellschaft
ist im Rohbau vollendet, wird jedoch erst im Sommer 1913
eroffnet werden.

Ebenso ist im Rohbau vollendet das Ferienheimhaus der
Einwohnergemeinde Grenchen, Solothurn. Es liegt auf der
sonnigen Hochebene der Gemeinde Préles, Kt. Bern.

Es verdankt seine Entstehung einem hochherzigen, unbe-
kannten Donator, welcher der Gemeinde Fr. 31,500.— hiefiir zur
Verfiigung stellte.

Das dreistockige stattliche Haus enthilt nebst Kiiche, Keller
und Badeeinrichtung einen Speise- und einen Spielsaal und zwei
Schlafsile. Der Dachraum kann mit kleinen Kosten in gute Schlaf-
kammern ausgebaut werden. Infolge der groBien Ridumlichkeiten
konnen auf einmal 60—80 Ferienkinder untergebracht werden.

An der Westseite des Hauses befindet sich ein weit ausge-
dehnter, ebener Platz mit Turn- und Spielgeréten.

Die Eroffnung des Ferienheimhauses findet im Sommer 1913
statt. Es ist Sommer- und Winterbetrieb vorgesehen. Das Haus
wird wiihrend der Nichtbenutzungszeit durch die Gemeinde Grenchen
gegen angemessene Entschadigung an andere Gemeinden zum
Zwecke der Einrichtung von Ferienkolonien vermietet.

7. Fiirsorge
fiir tuberkulose und tuberkulos gefiihrdete Kinder.

Das Sanatorium Adelheid in Unterégeri, Zug, gegriindet
von Frau Adelheid Page in Cham und der gemeinniitzigen Gesell-
schaft des Kantons Zug geschenkt, eroffnet 1912, nimmt alle die-
jenigen tuberkulds Erkrankten auf, deren Zustand einer Besserung
oder Heilung fihig ist. Die Anstalt ist auch fiir alle Fille chirur-
gischer Tuberkulose, sowie fiir Kinder eingerichtet. Das Sana-
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torium soll hauptsichlich unbemittelten oder wenig bemittelten
Personen dienen, in erster Linie zugerischen Kantonsbiirgern und,
denselben gleichgestellt, ohne Riicksicht auf ihre Heimatzugehorig-
keit, den Arbeitern und Angestellten der Nestlé and Anglo-Swiss
Condensed Milk Co. in Cham und deren Familienangehorigen,
sodann den iibrigen Kantonseinwohnern. Upheilbare diirfen nicht
dauernd Aufnahme finden. Die Anmeldung erfolgt schriftlich
unt er Beilage des Vermogensausweises und des érztlichen Zeug-
nisses zur Aufnahme ins Sanatorium, ausgefiillt durch den behan-
delnden Arzt. Die Anmeldung ist an die Anstaltsleitung zu
richten. Jeder Patient muf8 sich bei der Aufnahme verpflichten,
wenigstens 3 Monate in der Anstalt zu verbleiben. Verpflegungs-
taxen fiir Kinder: Fr. 1.50 bis 4.— per Tag. Zahl der Plitze: 42.
Die Kinderabteilung ist im Interesse der dort untergebrachten
Kleinen vollstéindig von den iibrigen Rdumen der Anstalt getrennt.
Auch auflerhalb des Anstaltsgebidudes sollen Erwachsene und
Kinder nicht zusammenkommen. (Ausgenommen gemeinsame vom
Arzt angeordnete Spazierginge unter Fiihrung.) Erwachsene, die
dieser Bestimmung nicht nachkommen, haben sofortige Entlassung
zu gewirtigen. Diese Bestimmung gilt auch fiir die Kinder des
Arztes und anderer verheirateter Angestellter. — Die Pflege be-
sorgen Schwestern von Heiligkreuz Cham.

Le Rayon de Soleil in Genf versuchte im Sommer 1912
noch nicht schulpflichtige schwiichliche Kinder tagsiiber an Licht,
Luft und Sonne zu bringen.

Die Tuberkulose-Kommission Buchs, St. Gallen, errichtete im
Sommer 1912 am Buchser Berg eine Ferienkolonie tuberkulds ge-
fihrdeter Kinder (17).

Das Kinderheim des Diakonievereins im Nidelbad-Riisch-
likon, Ziirich, zur Aufnahme von namentlich unehelichen kleinen

Kindern ist anfangs 1912 als Filiale des Tabeastifts Ziirich III
entstanden. '

8. Weitere neue Anstalten der Jugendfiirsorge.

Kinderheim Riischlikon, Ziirich, gegr. am 1. April 1912
von Frau E. Reiff-Franck, soll heimatlosen und g#nzlich ver-
lassenen Kindern als Ubergangsstation dienen, bis fiir sie ein
guter Adoptions- oder Erziehungsort gefunden ist. Diese Kinder
sollen hier die fiir ihre neuen Verhiltnisse notige kérperliche und
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geistige Pflege finden. Die Pflegetaxe ist einstweilen folgender-
maflen festgesetzt: a) fiir bemittelte Private Fr. 2.— per Tag;
b) fiir Behorden Fr. 1.25 per Tag; c¢) fiir uneheliche Miitter und
alimentationspflichtige Viter richtet sich die Taxe nach deren
pekunidiren Verhiltnissen. Die Leitung des Kinderheims behilt
sich vor, die Zeitdauer des Aufenthaltes eines Kindes von sich
aus zu bestimmen. Eintrittsbedingungen: 1. Die Anmeldungen
sind an die Leitung des Kinderhauses Riischlikon zu richten und
haben, dringende Fille ausgenommen, jeweilen vier Tage vor der
Aufnahme zu erfolgen. Auch ist Tag und Stunde der Ankunft
anzugeben. 2. Jedes Kind mufl vor dem Eintritt in das Haus
Frau Dr. med. Marie Heim-Vogtlin in Ziirich zur &rztlichen Unter-
suchung zugefiihrt werden. 3. Die verehrlichen Vormundschafts-
und in Betracht kommenden anderen Behorden sind ersucht, die
Heimatpapiere jeweilen rechtzeitig der Leitung einzuhéindigen.
4. Die verehrlichen Behorden sind ferner dringend ersucht, soweit
nicht Ausnahmefille in Betracht kommen, den bisherigen Inhabern
der elterlichen Gewalt die Namen und das Domizil der Adoptiv-
eltern oder kiinftigen Besorger der Kinder nicht bekannt zu geben.

Un Orphelinat italien a Hermance, Genéve, s’est ouvert au
24 novembre en 1912. Le besoin d’une telle institution se faisait
depuis longtemps sentir; il n’est pas rare que de pauvres enfants
soient entierement abandonnés a la mort du pére ou de la mére.
Ces petits orphelins, étant d’origine étrangére, ne peuvent béné-
ficier des ceuvres locales, et, comme ils ne sont pas nés dans
leur patrie, leur admission dans les orphelinats présente de trés
grandes difficultés et nécessite de longues démarches. Un comité
de messieurs s’est constitué pour aider I’ ,(Euvre d’assistance®
dans ce but. Cette institution a recu les encouragements les plus
flatteurs des autorités italiennes et de la direction de I’Enfance
abandonnée du canton de Genéve. La cotisation annuelle a été
fixée au minimum de frs. 5.—. Tout don de frs. 100.— donnera
droit au titre de membre fondateur, et le nom du donateur sera
donné a un lit. Les dons en nature seront recus avec reconnaissance.
Adresse: Chapelle italienne, rue de la Mairie, 17, Eaux-Vives.

Zur Griindung einer tessinischen Erziehungsanstalt
nach dem Muster der Anstalt Sonnenberg, Luzern, bewilligte der
Grofie Rat in seiner Novembersession einen ersten Posten von
Fr. 200.—, die den Grundstock eines durch weitere Subventionen
und Legate zu &ufnenden Fonds bilden sollen.
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Das Midchenasyl zum Heimgarten bei Biilach, Ziirich,
gegriindet und unterhalten von der biirgerlichen Armenpflege der
Stadt Ziirich, ist am 1. April 1912 eriéffnet worden. Es soll zur
Aufnahme und Erziehung von schwierigen Médchen im Alter von
14—21 Jahren dienen und steht unter der Leitung einer Haus-
mutter. So lange Platz vorhanden ist, konnen auch in Ziirich
nicht heimatberechtigte Middchen aufgenommen werden.

Die Anstalt Balgrist, Ziirich V, schweizerische Heil- und
Erziehungsanstalt fiir kriippelhafte Kinder und orthopédische Poli-
klinik, gegriindet von dem schweizerischen Verein fiir kriippel-
hafte Kinder, ist am 28. November 1912 eroffnet worden. Sie
ist auf einem aussichtsreichen Plateau erstellt. Etwas weiter vorn
steht die denselben Zwecken dienende Mathilde-Escherstiftung,
noch weiter vorn rechts guckt die kantonale Irrenheilanstalt Burg-
holzli aus den Biumen hervor, und links griiit die schweizerische
Anstalt fiir Epileptische heriiber. Als ein massiges Gebdude im
Familienhaus-Stil erhebt sich die Anstalt, durch einen langen ge-
deckten Gang mit der Poliklinik verbunden, die unten einen
groflien Turnsaal und oben die Wohnung des Arztes enthélt. Im
eigentlichen Anstaltsgebiude ist Raum fiir etwa 70—80 Patienten
(vorwiegend Kinder, Erwachsene nur in beschrinkter Zahl), die
Krankenpflegerinnen (Schwestern von Riehen), das Dienstpersonal
und die Verwalterin (Frl. Hofer). Die Kiiche, ein grofier Speise-
saal, ein Unterrichtszimmer, ein grofler Operationssaal mit Ober-
licht und anstolendem Raum zum Anlegen der Gipsverbinde und
Baderiume gruppieren sich in den einzelnen Stockwerken um die
Krankenzimmer und Wohnridume fiir die Angestellten. Eine Kalt-
und Warmwasserleitung durchzieht das ganze Haus. Mit dem
elektrischen Aufzug konnen Patienten in ihren Betten von einem
Stockwerk ins andere gebracht werden. Der ganzen Siid- und
Westseite entlang laufende Terrassen werden es erméglichen, die
Kranken an die frische Luft zu bringen. Dem Beschauer fillt es
wohltuend auf, wie hell, luftig und hoch sdmtliche Riume sind
und darauf eingerichtet, dal sie peinlich sauber gehalten werden
konnen. Das Komitee darf mit Stolz und Freude anf das gelun-
gene Werk blicken. Auch die Fiirsorge fiir die kriippelhaften
Kinder fingt nun damit an, in der Schweiz zu ihrem Rechte zu
kommen.

Die Tagestaxe fiir Kinder betrigt: Fr. 1.— bis 3.—, fiir Er-
wachsene vom 16. Lebensjahre an: Fr. 2.— bis 5.—. Die Auf-
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Anstalt Balgrist, Ztirich V.
Schweizerische Heil- und Erziehungsanstalt fiir kriippelhafte Kinder

und orthopiidische Poliklinik.
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nahme kann auf Einsendung eines genauen irztlichen Zeugnisses
oder nach personlicher Vorstellung erfolgen. Uber eine eventuelle
Berufsausbildung wird sich die Anstaltsleitung mit den Eltern oder
dem Vormund ins Einvernehmen setzen. Die Kinder bezw. Er-
wachsenen miissen in der Schweiz verbiirgert oder anséssig sein.
Bei groBem Andrang haben die Biirger den Vorrang.

Direktor der neuen Anmnstalt ist: Prof. Dr. W. SchultheB8 in
Ziirich V.

- ,Haltli“ glarnerische Erziehungsanstalt fiir schwach-
sinnige Kinder in Mollis, gegr. und betrieben von der gemein-
niitzigen Gesellschaft des Kantons Glarus, wurde am 11. Novem-
ber 1912 mit 5 Kindern ertoffnet. Das ,Haltli“, ein élteres Schlof,
ist umgebaut und entsprechend eingerichtet worden. Zu der An-
stalt gehdren: eine freistehende Waschkiiche und drei Okonomie-
gebdude. BSie bietet Raum fiir 33 Kinder. Der Leiter der Anstalt
erteilt auch zugleich den Unterricht; neben der Hausmutter ist
noch eine Wiarterin vorhanden. Die Anstalt nimmt schwachsinnige,
aber noch bildungsfihige Kinder auf, die dem Unterricht der
Primarschule nicht zu folgen vermogen. Sie diirfen beim Eintritt
nicht unter 7 und in der Regel nicht iiber 12 Jahre alt sein. Sie sind
in der Regel mit zuriickgelegtem 16. Altersjahr zu entlassen.
Kinder von Kantonseinwohnern und auswirts wohnenden Glarner-
biirgern werden bei der Aufnahme in erster Linie beriicksichtigt;
arme und verwaiste Kinder haben den Vortritt. Bildungsunfihige,
ebenso mit Fallsucht oder anderen schweren, korperlichen Ge-
brechen behaftete, wenn auch bildungsfihige Kinder, konnen nicht
aufgenommen werden. Die Anstalt will ihre Zoglinge in den
Fichern der Primarschule unter angemessener Auswahl des Stoffes
unterrichten, an ein geordnetes Gemeinschaftsleben gewshnen
und, soweit moglich, fiir den Erwerb ihres Lebensunterhaltes vor-
- bereiten. Sie sucht diesen Zweck zu erreichen durch eine gere-
gelte familidire Erziehung, durch Betéitigung in der Hauswirtschaft,
durch Pflege der Handarbeit und des Gartenbaues und durch
Schulunterricht.

Aufnahmegesuche sind an den Priisidenten der Haltlikommission :
Schulinspektor Dr. Hafter, Glarus, zu richten oder an den Haus-
vater. Dem Gesuche sind beizulegen: 1. ein genau ausgefiillter
Fragebogen (nach Formular), 2. ein Geburts-, bezw. Heimatschein,
3. ein Kostengarantieschein. Ein Zogling kann vor seinem
16. Altersjahr aus der Anstalt entlassen werden: 1. wenn der Zweck
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der Anstaltserziehung als erfiilit betrachtet werden kann; 2. wenn
sich ein Zogling als ungeeignet fiir die Anstaltserziehung erweist.
Jeder vorzeitigen Entlassung hat eine vierteljéhrliche Kiindigung
voranzugehen. — Das jidhrliche Kostgeld betrégt fiir Kinder von
Kantonsangehorigen (Glarnerbiirger und im Kanton Niedergelassene)
mindestens Fr. 300.— und hochstens Fr. 800.—, fiir Kinder von
Nichtkantonsangehorigen mindestens Fr. 400.— und hochstens
Fr. 1000.—. An die Arzt- und Verpflegungskosten, die Fr.20.—
im Jahr iibersteigen, ist durch die Versorger eine dem Falle an-
gemessene Vergiitung zu leisten, deren Hohe von der Kommission
bestimmt wird. — Fonds: Fr. 90 000.—.

Kinderheim Aeschi (Bern).

Kinderheim Aschi b. Spiez, Bern, im Chélet Stampbach,
Privatanstalt von Frl. Lydia Luginbiihl zur Erziehung und Pflege
schwichlicher Kinder, Schwerhoriger, auch Fortbildung von taub-
stummen jungen Méadchen nach deren Austritt aus der Taub-
stummenanstalt. 12 Platze, wovon 3 besetzt sind. Bildungsun-
fdhige und epileptische Kinder werden nicht aufgenommen. Auf-
nahme vom 5. Altersjahre an.

Das Haus liegt in prachtvoller Lage, nach Norden geschiitzt
durch groBle Bidume, nach Osten und Siiden offen. Sommer und
Winter vorziiglich besonnt. 4 geschlossene Glas-Verandas, eine
offene Laube, ein groflier trockener Garten, Rasen-, Spiel- und
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Schattenplitze, gutes Trinkwasser, grofler Baderaum, Eisbahn,
Skigeldnde. Wohnung, Lage und Klima fiir den Zweck vorziiglich
geeignet.

Die Erndhrung soll den Anforderungen des Kindesalters ent-
sprechen. Die Pflege der Kinder wird bei der beschrénkten An-
zahl mit Sorgfalt geiibt und sowohl der korperlichen wie der
geistigen Entwicklung grofile Aufmerksamkeit geschenkt. Lang-
jdhrige Erfahrung in dhnlicher Anstalt gibt der Vorsteherin, einer
patentierten Lehrerin, hinreichenden Grund auf guten Erfolg im
Erziehungsfach zu hoffen.

Die &rztliche Aufsicht hat der Vater der Vorsteherin, Herr
Dr. Luginbiihl, iibernommen.

Das Kinderheim soll in durchaus christlichem Sinn gehalten
werden.

Unterstiitzt wird die Vorsteherin durch eine erprobte Kinder-
gértnerin und durch eine diplomierte Sprachlehrerin.

Pensionspreis 300—400 Fr. vierteljdhrlich. Fiir kiirzern
Aufenthalt konnen Vereinbarungen getroffen werden.

Die schweizerische Anstalt fiir schwachsinnige Blinde
(Institution suisse pour aveugles faibles d’esprit) Le Foyer in
Chailly-Lausanne wurde im Jahr 1900 in Ecublens, Bezirk Morges,
durch eine Privatgesellschaft gegriindet, um geistesschwachen
Blinden aufier der notwendigen korperlichen Pflege und Erziehung
auch den Unterricht angedeihen zu lassen, der mit ihren Féhig-
keiten im Einklang steht. Da nur 20 Plitze vorhanden waren,
- wurde eine Vergrofilerung der Anstalt beschlossen und in Chailly
bei Lausanne im Jahre 1911 ein Neubau errichtet, der Mitte De-
zember 1911 bezogen wurde und nun Raum fiir 45 Pfleglinge
bietet. Er ist nach allen Anforderungen der modernen Hygiene
eingerichtet, mit luftigen, gesunden Ridumen. Drei verschiedene
Abteilungen nehmen: a) bildungsfihige blinde Kinder, b) erwach-
sene Blinde und c¢) idiotische Blinde auf, und zwar aus der
ganzen Schweiz. Bedingung ist aber, dafl auler Blindheit auch
noch Geistesschwiche vorhanden ist. Manche der Aufgenommenen
sind noch epileptisch, gelihmt, einige giinzlich idiotisch. Seit
einiger Zeit sind die Tore der Anstalt auch tauben und stummen
Blinden getffnet. Die Handarbeiten, in denen einige zu recht
befriedigenden Resultaten gelangen, sind: Stricken, Flechten von
Kokosmatten, Stuhlflechten, Biirstenmachen und Weben. Es
werden auch Chorgesinge geiibt, mehrere der Kinder spielen
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Harmonium. Auf die so notwendigen korperlichen Ubungen wird
groBer Wert gelegt. Jede Konfession ist in der Anstalt respektiert.
Soweit der geistige Zustand es erlaubt, genieflen die Zoglinge den

Schweizerische Anstalt fiir schwachsinnige Blinde Le Foyer in Chailly-Lausanne (Vaud).

Unterricht ihrer Seelsorger. Die Verschiedenheit der Landes-
sprachen findet Beriicksichtigung. Die eine der Lehrerinnen ist
Deutschschweizerin, die andere gehort der romanischen Schweiz an.
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Anmeldungen nimmt die Direktion der Anstalt entgegen.
Das Aufnahmegesuch mufl von Geburts- und Heimatschein, sowie
einem eingehenden #rztlichen Zeugnis und einer erschopfenden

Schweizerische Anstalt fiir schwachsinnige Blinde Le Foyer in Chailly-Lausanne (Vaud).

Schilderung der Familienverhiltnisse begleitet sein. Von dem
Inhaber der elterlichen Gewalt ist ein Vertrag zu unterzeichnen.
Aufnahme finden Kinder im Alter von 4—15 Jahren, die Schweizer
sind, ausnahmsweise auch junge Schweizer vom 15.—18. Alters-
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jahr und Auslédnder vom 4.—15. Altersjahr. Vor der Aufnahme
findet eine genaue i#rztliche Untersuchung statt. Die Probezeit
dauert 6 Monate. Das Kostgeld betréigt: a) fiir Schweizer im

Schweizerische Anstalt fiir schwachsinnige Blinde Le Foyer in Chailly-Lausanne (Vaud).

Alter von 4—15 Jahren Fr. 1.— per Tag, b) fiir Schweizer im
Alter von 15—18 Jahren Fr. 1.50 per Tag, c) fiir Ausléinder im
Alter von 4—15 Jahren Fr. 2.— per Tag, d) fiir iiber 18 Jahre
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alte Zoglinge erhoht sich das Kostgeld fiir jede der drei Kategorien
um 50 Cts. per Tag.
Was an Kleidern etc. mitzubringen ist, weist eine Liste. —

¥Blinde Le Foyer in Chailly-Lausanne (Vaud).

innige

Schweizerische@Anstalt fiir schwachs

Die Leiterin der Anstalt ist Friulein G. Maillefer, ihr stehen zwei
Lehrerinnen und ein Werkmeister zur Seite.

Die Anstalt ist ganz auf das Wohlwollen der Menschenfreunde
angewiesen. Ihr kleines Vermogen ist durch den Neubau voll-
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stidndig aufgebraucht worden, und sie hat den vergrofierten Betrieb
mit Schulden begonnen. — Prisident des Vorstandes ist Herr
Eugen Bally, Kirchenfeld, Bern.

"UOPUIINIO}[OY) UI IOPUIY 9STUUISIOBMIDS InJ J[RISUY OUOT[}JRYOSPURI[OSEE

Die Basellandschaftliche Erziehungsanstalt fiir
schwachsinnige Kinder in Gelterkinden, gegriindet im Jahre
1898 von der gemeinniitzigen Gesellschaft Basellands, hat im
August 1912 ein neues Anstaltsgebiude bezogen und kann nun,
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statt wie bisher 18, 28—36 Zoglinge beherbergen. Das Kostgeld
betriigt Fr. 250.— fiir Kantonsbiirger und Einwohner, Fr. 350.—
fiir auswirtige durch Armenbehorden versorgte Kinder und
Fr. 250.— bis 600.— fiir die Kinder selbstbezahlender Eltern.

9. Lehrlingsfiirsorge.

Anfangs des Jahres 1912 bildete sich im Kanton Bern eine
17gliedrige Kommission fiir Frauenberufe (Prisidentin: Frau
E. Simon-Simon, Zentralstrafie 43, Biel) aus der Mitte des bernisch-
kantonalen Frauenvereins ,Berna“. Sie will jungen Médchen
erstens eine gute Lehrstelle suchen und das Patronat dariiber
iibernehmen, im fernern dariiber wachen, dafl der weibliche Lehr-
ling eine richtige, gesetzliche Lehrzeit durchmacht, um spiter in
seinem Fache auch etwas Rechtes leisten zu konnen. Auch wollen
sich die Mitglieder der Kommission angelegen sein lassen, den
Miédchen neue Berufszweige zu erdffnen. Unter neuen Berufs-
arten sind folgende Professionen zu verstehen: Buchbinderei,
Tapeziererei, Dekorateur, Mobelpoliererei ete., ferner Gold- und
Silberschmiedekunst, Gewerbezeichnen u. a. m., dann der Beruf
als Masseuse, Lehrerin fiir schwedische Heilgymnastik ete. ete.
Mit der Einfiihrung dieser neuen Berufsarten fiir Méddchen wird
der Zweck verfolgt, dem Zug in die Fabriken mdoglichst Einhalt
zu tun, dem Kellnerinnen-Unwesen zu steuern, den Midchen mehr
Selbsténdigkeit zu verschaffen, sie zum Fleile anzuspornen, sie
moglichst zu tiichtigen, brauchbaren Menschen heranzubilden, die
spater bei allfdlliger Verheiratung auch imstande sein werden,
neben der Besorgung des Hauswesens dem Manne mit ihrer be-
ruflichen Hausarbeit den Kampf ums Dasein erleichtern zu helfen.

Aus dem von der Direktion des Innern genehmigten Regle-
ment: :

Art. 1. In Anwendung von § 9 der Statuten des bernisch-kantonalen
Frauenvereins ,Berna“ wird zur Durchfithrung des in § 2 hiernach erwihnten
Zweckes eine besondere, aus 17 Mitgliedern bestehende Kommission bestellt.

Art. 2. Zweck und Ziel dieser Kommission ist: Dem Midchen, gleichviel
welchen Standes, neue Berufszweige zu ertffnen und ihm dazu zu verhelfen,
dafl es einen Beruf oder ein Handwerk von Grund aus erlernen kann, wodurch
es spiter in den Stand und in die Moglichkeit versetzt werden soll, ihm einen
ausgedehnteren Wirkungskreis und bessere Erwerbsverhiiltnisse zu verschaffen.

Das auf Grund eines Lehrvertrages (Gesetz vom 19. Mirz 1904) nach sei-
nem Schulaustritte anzustellende M#dchen soll verpflichtet werden, die am
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Orte bestehenden Fach- und Gewerbeschulen zu besuchen und nach absolvierter
Lehrzeit eine Lehrlingspriifung zu bestehen.

Da, wo Fortbildungsschulen fiir Midchen bestehen, soll denselben Gleegen-
heit geboten werden, dieselben zu besuchen.

Art. 3. Gestiitzt auf das Landwirtschaftsgesetz von 1911 wird die Kom-
mission dahin wirken, daf namentlich den Bauerntéchtern auch die land- und
hauswirtschaftlichen Schulen gedffnet werden, und wird die Kommission des-
halb Fiihlung mit den staatlichen Organen und deren Direktionen nehmen.

Art. 4. Die Kommission fiihrt die Verhandlungen direkt und indirekt mit
den Lehrmeistern und den Behorden, vermittelt den Abschluf von Lehr-
vertrigen und iibernimmt das Protektorat und Patronat iiber die weiblichen
Lehrlinge. :

Art. 5. Der Kommission kommt ferner die Aufgabe zu, sowohl die gei-
stigen Interessen wie auch die soziale Lage der Frau im allgemeinen verbes-
sern zu helfen und auf alle handwerksmiifiigen und industriellen Gewerbe
auszudehnen.

10. Téatigkeit der Kinder- und Frauenschutzvereine
in der Schweiz im Jahre 1912,

a) Schweiz. Vereinigung fiir Kinder- und Frauenschutz.
"Bericht des Sekretariats 1911/12.

1. Propaganda.

Mit dem Jahrbuch der Jugendfiirsorge, das in einer
Auflage von 1000 Exemplaren gedruckt wurde und ja iiberdies
auch noch dem Jahrbuch der schweizerischen Gesellschaft fiir
Schulgesundheitspflege als Anhang beigegeben war und so in
den weitesten Kreisen verbreitet wurde, verfolgten wir den
Zweck, nicht nur iiber den Stand der Jugendfiirsorge in der
Schweiz zu orientieren, sondern auch fiir unsere Vereinigung und
iiberhaupt fiir die Jugendfiirsorge-Bestrebungen Propaganda zu
machen. In unseren Erwartungen sind wir denn auch nicht ge-
tduscht worden: die Zahl unserer Mitglieder ist gestiegen von
138 auf 186, wozu noch 74 Kollektivmitglieder kommen, und
unser Kinderversorgungsfonds, so umgewandelt aus dem nur
einige hundert Franken betragenden Kinderheimfonds, ist erfreu-
lich gewachsen. Immerhin hat er noch lange nicht den Betrag
von Fr. 10,000 erreicht. Erst dann wird er in Funktion treten
und seiner Bestimmung, die Versorgung von schutzhediirftigen
Kindern, fiir die niemand eintreten kann oder will, zu dienen
vermdgen. Anfiigen wollen wir hier noch, daB unsere Propa-
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gandaschrift: unser Jahrbuch, in der Presse anerkennend beur-
teilt wurde, sodaBl wir uns dadurch ermutigt fiihlen, einen zweiten
Jahrgang folgen zu lassen. Von Seite eines Arztes, der sich
durch eine Bemerkung im letzten Jahresbericht getroffen fiihlte,
lief eine Reklamation und eine Drohung mit den Gerichten ein.
Die Sache liel sich aber in Minne erledigen. Desgleichen eine
gegen den Sekretdr gerichtete Anklage, weil er in einem Vortrag
die Mitteilung einer Tageszeitung iiber rohe Behandlung der Zig-
linge in einer Anstalt zitierte. — Neu gebildet haben sich im
Laufe des Berichtsjahres: 1. Pro Infanzia Mendrisio, 2. Komitee
fiir Kinder- und Frauenschutz Davos, 3. Kinderschutzkommission
Schaffhausen, 4. Verein fiir Kinder- und Frauenschutz Brugg,
5. und 6. Kinderschutzkommission Appenzell und Riite, 7. einige
Sektionen des kantonal-bernischen Vereins fiir Kinder- und
Frauenschutz. Nummer 1 ist auf unsere frithere Anregung hin
entstanden, Nummer 2 hat uns betreffend Organisation um Rat
gefragt. Die andern sind ohne unser Zutun ins Leben gerufen
worden. Pro Infanzia Mendrisio und der Armenerziehungsverein
Balsthal und Kriegstetten sind uns als Kollektivmitglieder bei-
getreten. ;

2. Verkehr mit auslindischen
Kinderschutz- und Jugendfiirsorge-Organisationen;
Teilnahme an Kongressen und Versammlungen.

Im Januar traten wir in Verbindung mit der Deutschen
Zentrale fiir Jugendfiirsorge in Berlin, die uns ihre ,Mit-
teilungen“ und sonstige Publikationen zustellt und uns, wenn wir
es wiinschen, Auskunft iiber die Jugendfiirsorge in Deutschland
erteilt, wofiir wir unserseits auf Anfragen hin Auskunft geben
und unsere Drucksachen einsenden. Am 27. April 1912 sodann
wandten wir uns an folgende ausldndische Organisationen :

1k Patronage de I'enfance et de ladolescerice a Paris,
2. Société tutélaire des enfants traduits en justice a Bruxelles,
. 3. Patronato dei minorenni Roma,
4. Permanence des congres d’assistance publique et privée a
Paris,
.. B.'Société de la protection de I’enfance contre les sévices a
St. Petersbourg, ‘
. 6. Zentralstélle fiir Kinderschutz und ‘Jugendfiirsorge in Wien.
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Wir schlugen jeder einzelnen vor: die beiden Verbinde iiber-
senden sich gegenseitig ihre Jahresberichte und die weitere von
ihnen herausgegebene, den Kinder- und Frauenschutz betreffende
Literatur. Sie erkldren sich gegenseitig bereit zur Auskunftertei-
lung iiber alle den Kinder- und Mutterschutz in ihrem Lande be-
-treffenden Verhiltnisse. Im Falle jeweiligen beidseitigen Einver-
stindnisses konnen sie sich auch in der internationalen Regelung
einzelner Fragen des Kinderschutzes gegenseitig unterstiitzen.
Was die Auskunfterteilung anbelangt, so schlugen wir vor, alle
Anfragen sowohl iiber den Stand der Jugendfiirsorgebewegung,
die Organisation der Kinderschutzvereine und das Anstaltswesen
in der Schweiz als auch iiber medizinische und rechtliche Ange-
legenheiten an das Sekretariat zu richten, das dann Anfragen
mehr medizinischer und rechtlicher Art an die hierin kompetenten
Personlichkeiten weiter leiten werde. — Bis jetzt antworteten
erst die drei ersten Institutionen und zwar in zustimmendem
Sinne. Die Patronage de I'enfance et de l’adolescence & Paris
sendet uns bereits regelméBig und gratis ihre iiber den in- und
ausléindischen Kinder- und Jugendschutz trefflich orientierende
Zeitschrift: ,L’Enfant®. :

Einer freundlichen Einladung des schweizerischen ge-
meinniitzigen Frauenvereins folgend, nahmen wir an seiner
Jahresversammlung am 18. Juni in Schaffhausen teil und horten
dort ein ausgezeichnetes Referat von Friulein Biinzli, der Prisi-
dentin der St. Gallischen Vereinigung fiir Kinder- und Frauen-
schutz, iiber: Frauen- und Kinderschutz. Die zahlreiche Ver-
sammlung lieB sich gerne dafiir gewinnen, dem Kinder- und
Frauenschutz inskiinftig mehr Aufmerksamkeit zu schenken. —
An der Generalversammlung des Bundes schweizerischer
Frauenvereine vom 6. Oktober in Luzern wurde unsere Ver-
einigung durch Frau Hauser-Hauser vertreten. An der General-
versammlung der sozialen Kiuferliga der Schweiz in
Lausanne am 27. Oktober nahmen wir nicht teil. In der Vor-
aussetzung, daBl der zweite internationale Heimarbeit-Kon-
grefl auch iiber die Kinderarbeit in der Hausindustrie und ihre
Einschrankung verhandeln werde, hatten wir uns als Mitglied
einschreiben lassen und nahmen dann auch an der Sitzung vom
8. September in Ziirich teil, sahen uns aber in unserer Erwar-
tung getduscht: die Kinderarbeit wurde an diesem Kongresse
nicht beriihrt, wohl aber an einem spiteren der ziircher. ,sozialen
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Woche“. Der Einladung zum III. Deutschen Jugendgerichts-
tag vom 10.—12. Oktober 1912 in Frankfurt a/M. konnten
wir nicht Folge leisten. Indessen besuchten diese Veranstaltung
unser Vorstandsmitglied: Herr Inspektor Kuhn-Kelly und unser
Mitglied Herr Prof. Hafter.

3. Hinzelne Kinder- und Frauenschutzfdlle.

Hieriiber ist wenig zu berichten, aber nicht etwa, weil solche
Fédlle immer seltener werden, sondern weil sich in den letzten
Jahren fast in allen Kantonen lokale Kinder- und Frauenschutz-
organisationen gebildet haben, an die man sich selbstverstindlich
nun zundchst wendet und nicht an das ferne stindige Sekretariat
der schweizerischen Vereinigung fiir Kinder- und Frauenschutz,
und weil die Vormundschaftsbehorden nun eine intensivere Téatig-
keit entfalten. Dem Sekretariat werden jetzt nur noch Fille aus
Gegenden zugewiesen, in denen es keine Instanz gibt, die sich
damit befassen wiirde. So ist es denn in zwei einzigen Fillen
um seine Intervention ersucht worden, und beide betrafen den
Kanton Thurgau. In einem Fall handelte es sich um zwei
Knaben im Alter von 15 und 16 Jahren, denen es an der rechten
Nahrung fehle und die schwer miflhandelt wiirden. Die- Unter-
suchung ergab nichts Gravierendes, sodaBl auf Grund davon hiitte
eingeschritten werden konnen. Der zweite Fall betraf die Frau
eines trunksiichtigen Wirtes, die von ihrem Mann brutal behan-
delt werde. Die Erledigung bestand darin, dafi die Kirchenvor-
steherschaft und der Pridsident des Waisenamtes sich bereit er-
kldrten, der Frau zu helfen, wenn sie zu ihnen Vertrauen fasse
und sich klagend an sie wende. — Von der Kinderschutzgesell-
schaft ,Solidarité“ in Lausanne wurde um Plazierung eines sech-
zehnjihrigen Knaben bei einem Bauern der deutschen Schweiz
gebeten. Das Gesuch wurde an die nichste landeskirchliche
Stellenvermittlung weiter geleitet.

4. Weilere Tdtigkeit des Sekretariats.

Ende Januar 1912 gelangten wir neuerdings an die Direktion
der Carnegie-Friedensstiftung im Haag, indem wir ihr von
unserer Anregung beir. Schaffung einer internationalen Zentrale
fiir Jugendfiirsorge und Kinderschutz und den Schritten der
Bundesbehorde Mitteilung machten und sie um Unterstiitzung der



183

aus der Vereinbarung der Staaten hervorgegangenen internatio-
nalen Zentrale baten. Eine Antwort ist aber auch jetzt wieder
nicht eingetroffen. — In Ausfiihrung eines Beschlusses unseres
Vorstandes richteten wir an die 24 Arztegesellschaften der Schweiz
unterm 27. April 1912 ein Schreiben mit bezug auf die Ubel-
stinde in den privaten Entbindungsanstalten und baten
sie, uns baldmdglichst mitteilen zu wollen, wie es in den betref-
fenden Gebieten mit diesen privaten Entbindungsanstalten und
ihrer Kontrolle bestellt sei und ob sie eventuell bereit wiren, mit
uns zusammen, bei den in Frage kommenden Regierungen vor-
stellig zu werden, damit diese Ubelstinde aufhoren. Geantwortet
haben bis jetzt die medizinischen Gesellschaften von Appenzell,
Baselstadt, Neuenburg und Ziirich; in diesen Kantonen bestehen
keine Ubelstiinde in der erwiihnten Richtung; die Kontrolle von
Behorden oder Vereinen geniige und weitere Schritte seien iiber-
fliissig. Uber die gesetzlichen Bestimmungen in den einzelnen
Kantonen gibt die Zusammenstellung vorn auf Seite 129 Aus-
kunft. — Unterm 27. April 1912 richteten wir ferner eine Ein-
gabe an simtliche Kantonsregierungen betreffend den Besuch
der Kinematographentheater durch Kinder, indem wir ein-
laBlich auf die verschiedenen daraus resultierenden Gefahren auf-
merksam machten und schlielich um Erla8 eines Verbots des
Besuchs von Kinematographen durch Kinder, mogen sie in Be-
gleitung von Erwachsenen sein oder nicht, um sirenge Ahndung
der Ubertretung dieses Verbots und endlich um Errichtung von
Jugendkinos ersuchten. Eine Antwort empfiengen wir von Appen-
zell A.-Rh., Baselland, Glarus und Ziirich. Ziirich allein hat in-
dessen den Besuch der Kinematographentheater durch Kinder,
und zwar auch wenn sie von Erwachsenen begleitet sind, aus-
driicklich verboten; Appenzell A.-Rh. erlaubt den Besuch durch
Schiiler nur bei Schiilervorstellungen; Glarus hat eine gemeinde-
ritliche Kontrolle der Programme der Kinematographen eingefiihrt,
und Baselland gestattet den Besuch von Kinematographentheatern
durch schulpflichtige Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen.
Im iibrigen verweisen wir auf das Kapitel: Bekdmpfung des
Kinematographenunwesens vorn auf Seite 61. — Ende Juni 1912
richteten wir ein Subventionsgesuch an den h. Bundesrat
fiir Ausgestaltung unseres Sekretariats in eine nationale
Zentralstelle fiir Jugendfiirsorge und Kinderschutz, die
dieselben Aufgaben fiir die Schweiz zu l6sen hitte wie die in
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Aussicht genommene internationale Zentrale fiir die ihr an-
geschlossenen Staaten. ;

Anfangs des Jahres 1912 unterzeichneten wir zusammen mit
verschiedenen Frauenvereinen eine Eingabe an einige ‘schwei-
zerische Stidteverwaltungen betr. Anstellung von Polizeiassi-
stentinnen zur Fiirsorge fiir Prostituierte, aber auch zur Hilfe
fiir diejenigen Frauen, die aus irgend einem Grunde mit der
Polizei in Beriihrung kommen. — Weiter erkldrte sich der Vor-
stand bereit, durch eine Abordnung an einer vom deutsch-schwei-
zerischen Hoffnungsbund des Blauen Kreuzes auf Ende Oktober
einberufenen Konferenz fiir Formulierung eines Abéinderungs-
vorschlages zu Art. 245 des Schweizerischen Strafgesetz-
entwurfes (Schutz der Jugend gegen den Alkohol) sich zu be-
teiligen. Die Konferenz wurde dann aber auf spiter verschoben.

In Nr. 2 und 3 der ,Berna“, Organ des bernisch-kantonalen
Frauenvereins vom 13. und 17. April 1912, waren von ,Hans
hinterm Ofen“ ketzerische Ansichten iiber die Vereine fiir
Kinder- und Frauenschutz erschienen, worin ihnen Abstump-
fung und langsame Ertétung des sozialen PflichtbewuBtseins des
Einzelnen und Bekimpfung der Wirkungen statt der Ursachen
vorgeworfen wurde. Das Sekretariat fiihlte sich verpflichtet, die
angegriffenen Vereine zu verteidigen und entgegnete auf beide
Artikel in Nr. 3 und 4 der ,Berna“, worauf ,Hans hinterm Ofen*®
verstummte.

In vier von andern Vereinen behandelten Kinderschutzfillen gab
das Sekretariat Auskunft und Wegleitung. — Die mit dem Sekre-
tariat durch Personalunion verbundene schweizerische Zentral-
auskunftsstelle fiir soziale Fiirsorge der schweizerischen gemein-
niitzigen Gesellschaft hat vom 1. Oktober 1911 bis 30. September
1912 iiber die verschiedensten Gebiete der Jugendfiirsorge 22 Aus-
kiinfte gegeben und in 22 Fillen Anstalten fiir versorgungsbediirf-
tige Kinder namhaft gemacht.

Mit Eifer betrieb das Sekretariat das Jahr hindurch die Samm-
lung von Material fiir das Jahrbuch von 1912. Die Zahl seiner
Korrespondenzen beléduft sich auf ca. 235.

Folgende Fachzeitschriften waren im Berichtsjahr abonniert:

Die Zeitschrift fiir Kinderschutz und Jugendfiirsorge, herausge-
geben von der Zentralstelle fiir Kinderschutz und Jugendfiir-
sorge in Wien.
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Das Zentralblatt fiir Vormundschaftswesen, Jugendgerichte und
Fiirsorgeerziehung, Organ des Archivs Deutscher Berufsvor-
miinder und des Allgemeinen Fiirsorgeerziehungstages, heraus-
gegeben von Dr. Adolf Grabowsky, Berlin.

Die Zeitschrift fiir Kinderforschung mit besonderer Berucksmh-
tigung der padagoglschen Pathologie, herausgegeben von
Triiper, Jena.

Die Jugendfiirsorge, Zentralorgan fiir die gesamte Jugendfiirsorge
und Jugendpflege, herausgegeben von Rektor Franz Pagel,
Berlin.

Die Zeitschrift fiir Jugenderziehung und Jugendfursorge, Redak-
tion: Dr. Felix Pinkus, Ziirich.

Ein Versuch, dem Vorstand aus den welschen Kantonen
(Genf und Waadt) einige Mitglieder zuzufiihren und so auch die
Westschweiz fiir unsere Arbeit etwas mehr zu interessieren, mif3-
lang. Wir werden aber im neuen Geschiftsjahr unsere Be-
miihungen fortsetzen.

Der Vorstand setzt sich, wie folgt, zusammen:

A. Wild, Pfarrer, Monchaltorf (Ziirich), Prisident und stindiger Sekretir;
Dr. Streit, Frauenarzt, Bern, Vizeprisident; Hiestand, stiidtisches Kinderfiirsorge-
amt, Ziirich, Kassier; Kiing, Gemeindeschreiber, Neuenkirch, Luzern, Aktuar;
Mlle. Clément, Fribourg; Frau Hauser-Hauser, Luzern; Frau Pfarrer Herzog,
Vorsteherin des Pflegkinderwesens, Basel; Kuhn-Kelly, St. Gallen; Frl. von
Miilinen, Wegmiihle bei Bern; Dr. Platzhoff, Lugano-Viganello; Dr. Alfred
Silbernagel, Zivilgerichtsprisident, Basel; Prof. Dr. Ziircher, Nationalrat, Ziirich

Kollektivmitglieder:
Aarau: Gemeinniitziger Frauenverein.

i Bund abstinenter Frauen.

5 Verein aargauischer Lehrerinnen.

. Erziehungsdirektion des Kantons Aargau.
Altdorf: Gemeinniitzige Gesellschaft des Kantons Uri.
Balsthal : Armenerziehungsverein.

Basel: Erziehungsdepartement.

5 Pflegkinderwesen.

> Jugendfiirsorge des Frauenvereins zur Hebung der Sittlichkeit.

i Frauenverein z. H. d. S., Rechisschutz.

= Schweiz. Verein abstinenter Lehrer.

o Allgem. Armenpflege.

Bellinzona : Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
= Comitato cantonale pro Infanzia.
Bern: Kantonale Erziehungsdirektion.

L Frauenkonferenzen.
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Bern: Kantonalbernischer Verein fiir Kinder- und Frauenschutz.
= Schweizer. Gemeinniitziger Frauenverein.
Biilach: Gemeinniitzige Gesellschaft des Bezirkes Biilach.

‘Chaux-de-Fonds: Comité de la Fédération pour le Relévement moral.
Chiasso: Pro Infanzia.

Chur: Gemeinniitzige Gesellschaft des Kantons Graubiinden.

= Kleiner Rat des Kantons Graubiinden.

» Biindnerische Kommission fiir Kinder- und Frauenschutz.
Davos-Platz: Frauenverein. ;

Eichberg (St. Gallen): Gemeinniitziger Frauenverein.
Flawil (St. Gallen): Gemeinniitziger Frauenverein. :

Frauenfeld: Regierungsrat des Kantons Thurgau.
Genf': Association pour la protection de I’enfance.
= Ligue des Femmes contre I'alcoolisme.
i Union des Femmes. :
= Société genevoise d’'Utilité publique.
Glarus: Gemeinniitzige Gesellschaft. :
Herisau: Regierung des Kantons Appenzell A.-Rh.

Kriegstetten (Kt. Solothurn): Armenerziehungsverein fiir den Bezirk.
Kiisnacht (Kt. Ziirich): Frauenverein.

Lausanne: Société vaudoise d’Utilité publique.
» Société pour le relevement de la moralité.
- Union des Femmes.
o Institution cantonale en faveur de I'’enfance malheureuse el
abandonnée.
» La Solidarité en faveur de '’enfance malheureuse.
= Ligue pour I’Action morale.
Lenzburg: Gemeinniitziger Frauenverein.
Liestal : Frauenverein.
Lugano: Societa Utilitd pubblica, Amici dell”Educazione.
Luzern: Gemeinniitziger Frauenverein der Stadit.
3 Gemeinniitzige Gesellschaft der Stadt.
s Kommission fiir Kinder- und Frauenschutz.
5 Kantonales Erziehungsdepartement.
Mendrisio : Pro Infanzia.
Moudon (Vaud): Union des Femmes.
Neuchitel: Union Féministe.
Olten: Verein fiir Frauenbestrebungen. :
Riischlikon : Frauenverein. Sektion des schweiz. Gemeinn. Fr.-V.
Samaden: Gemeinniitziger Frauenverein.
St. Gallen: Arbeiterinnenverein.
Sty Gemeinniitzige Gesellschaft der Stadt.
» Schweiz. Hebammenverein.

5 Kommission fiir Kinder- und Frauenschutz.
Schaffhausen: Frauenverband.

- Kantonale Erziehungsdirektion.
Schwarzenburg (Kt. Bern): Sektion des Schweiz. Gemeinn. Frauenvereins.
Sion: Gouvernement cantonal du Valais: Département de I'Intérieur
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Solothurn : Gemeinniitziger Frauenverein.

Waldenburg : Sektion Baselland des schweiz. Lehrerinnenvereins.
Weinfelden : Frauenverein.

Zofingen: Gemeinniitziger Frauenverein.

Zug: Regierungsrat des Kantons.

Ziirich: Sektion des Schweizer. Gemeinniitzigen Frauenvereins.

Schweiz. Gemeinniitzige Gesellschaft.
Regierung des Kantons.

Freimaurerloge Modestia c. libertate.

Ziircher. Verein fiir kirchl. Liebestiitigkeit.
Gesellschaft der Arzte vom Ziircher Oberland.

4 3 3 3 2

b) Jugendfiirsorge des Frauenvereins zur Hebung der
Sittlichkeit, Basel.

Die Jugendfiirsorge, die sich mit der personlichen Fiirsorge
der Kinder befafit, beschaftxgte sich mit 548 Kindern. Davon
wurden ihr zugewiesen:

Wegen Tod des Vaters oder der Mutter . . . . . 37 Kinder
»  Krankheit des Vaters oder der Mutter . . 29 3
S hiuslicher Miflstinde . . . S0 %
»  Krankheit und Schwachhchkelt der Kmder 48 it
5 Vemadhlasagume wob il suslodomeiiaie B0
2 Nepwibdlosumg iserie wob Gisdotualsiigg o 830
»  sittlicher Gefdhrdung . . . 4= ms
. Mihandlung (verschiedene Falle unbegrundet) 25 -
mangelhafter Beaufsichtigung . . . . . . 106
Fur Haaspllepe e ona B G0 L L e DD
Wepen ddnredlichkeil 0 00 v dain i s 5 -

Die Anmeldung erfolgte:

Durch die Eltern bei . . . Podlkl s geunt L1566 o
» DBehorden und Schulen e G u 180y
» . Plarrer, Arzte, Stadtschwestern und Vereme 172 3
iusiPrivatel @y e T0: 575y

Von diesen Kindern besuchten 104 das Tageshelm St. Alban-
graben 8, in dem Kinder von meistens verwitweten Miittern, die
dem Verdienst nachgehen miissen, tagsiiber in der schulfreien
Zeit von morgens 7 Uhr bis abends 7 Uhr Beschiiftigung finden.
39 schwichliche oder unbeaufsichtigte Kinder konnten wihrend
den Sommerferien in Privatfamilien auf dem Lande unter-
gebracht werden, teils umsonst, teils gegen kleines Kostgeld.
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Im Laufe des Jahres wurden 290 Kinder aus der Fiirsorge
entlassen : '

Wegen Aufhebung der Hauspflege. . . . . . 104

5. - Versoroung .. it s 24

»  Wegzug oder Auswelsung canheneiiges i 5
Weil Fiirsorge nicht oder nicht mehr nétig . . 37
Weil Fiirsorge unmoéglich oder zwecklos . . . 25
Aus dem Tagesheim ausgetreten . . . . . . 68
Andern Vereinen oder Behorden iibergeben , . 27

268 Kinder standen am 1. Januar 1913 noch in Fiirsorge,
davon waren 166 Fiirsorgekinder &lteren Datums. 92 Fille stammten
aus dem Jahr 1912,

Die Jugendfiirsorge unterhilt auch einen kleinen Zweig fiir
Hauspflege, indem sie in mutterlosen Familien Haushélterinnen
anstellt. Es waren im Berichtsjahr 34 solcher Familien, denen so
gedient werden konnte.

Die Ursachen waren folgende:
Tod der Mutter . . i 2 |
Geisteskrankheit der Mutter i
Landaufenthalt der Mutter . .
Egliseeholzaufenthalt der Mutter
Spitalaufenthalt der Mutter
Mutter krank zu Hause . ..

Im ganzen mufiten 38 Haushilterinnen angestellt werden.

In der Kinderstation zur Aufnahme von Kindern, deren
h#usliche Verhiltnisse voriibergehend eine Versorgung erforderten
wegen Krankheit, Kuraufenthalt der Mutter etc. fanden 201 Kinder
an 7284 Verpflegungstagen temporire Versorgung.

58 Kinder haben an 2435 Verpflegungstagen bei Kostfrauen
Aufnahme gefunden.

el > = O N

Die Ursachen der temporédren Versorgung waren folgende:
Voriibergehende Erkrankung und Spltalaufenthalt der Mutter 79

Wochenbett der Mutter . . . Srrabiid. ndgeh o 18
Spitalaufenthalt lungenleldender Mutter aisiaL, . 30
Aufenthalt der Mutter in einer Heilstéitte fur Lungenkranke 13
Aufenthalt der Mutter im Egliseeholz . . . . . . . . . 7
Landaufenthalt der Mutter. . .. . . . . . .. . . .. . .. 29
Geisteskrankheit-ider. Mutter: imsiise it . oo ssiphsanuues ol

Haftstrafe-der Mutler aynqs. 2iisd . Jonaeivn witat asboaw idasne8
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Tod der Mutter . . . 2 2
MiBhandlung, sittliche Gefahrdung : 2
Verwahrlosung el s SR S
Obdachlosigkeit, allerle1 Mlﬁstande I e T G R R
Von diesen 259 Kindern kamen wieder
in-die Familien zuriick . . . . . . . 179
Zuaverwandfent o ol D0 L L nl 8
i Hehmatpehrernden .5 . "L T i E g
BICRNSIRltem e e s T e 7
0 Ramalieny s - e o nee o T ]
insdentspital e o D S )

wurdem dem Pﬂegkmderwesen iibergeben 6
In der Fiirsorge verblieben am 31. Dez. 1912 21 Kinder.

Die Verpflegungskosten in der Kinderstation kamen fiir ein
Kind auf 83,2 Cts. per Tag zu stehen; die Totalunkosten betrugen
per Kopf und Tag Fr. 1.57.

Pflegkinderwesen. Es haben die Bewilligung zur Pfleg-

kinderhaltung nachgesucht: Pefsg“é‘g“
Die Bewilligung wurde verweigert
wegen ungeniigenden Leumundes in. . . . . 10 Fillen
- ungentigender Hipnunpan - v 0t Jet 0 IR T
- Erankheortder ‘Pllegeltern an ' . & 77 770700

» ungeniigender Wohnungsverhiltnisse in . 10

»

zuriickgezogene Gesuche aus verschied. Griinden 54 - 33
243
Vom vorigen Jahr noch unbewilligte Orte wurden bewilligt 35
Folglich im Jahr 1912 neu bewilligte Pflegorte . . . . 278
Bestehende Bewilligungen von Ende 1911 . . . . . . 835
1113
Es wurden im Laufe des Jahres 1912 abgemeldet 202 Orte
Ende 1912 bleiben noch unbewilligt . . . . . 18
Differenz von Pflegorten irrtiimlich mitgezihlt . 8 22228
Total der Pflegorte Ende 1912 . . . . 885

-Infolge Wohnungswechsel wurden bereits bestehende Pﬂeg-

orte neu bewilligt: 122.
Zahl -der Pflegkinder Ende 1217 B S e L R e e e e 1 )
Neuamgemeldele =« e 0 e Tt ro e 20 48D

1134
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‘ 1134
Davon wurden 89 Kinder an zwei und drei Orten versorgt 89
Es standen im Jahr 1912 unter Kontrolle . . . . . . 1045

Abmeldungen von Pflegkindern erfolgten 437.

Von den 1045 Pflegkindern waren 539 Knaben, 506 Midchen,
446 Schweizer, 599 Auslédnder, 573 legitim, 472 illegitim.

Im Alter von 1 Monat bis zu 6 Jahren standen 442 Kinder

o 2 so2=— 6 dJabren .- o s G200

it woo O==14 0 Lo s i e b e I

ohne Altersangabe . . .. .. e e M
: 1045 Kinder

Es sind der Aufsicht enthoben 67 Pflegorte.
Bei Verwandten untergebracht 74 Kinder.
Ohne Kostgeld plaziert 116 Kinder.
Ende 1912 zihlte das Pflegkinderwesen 37 freiwillige Hilfs-

krifte (Aufsichtsdamen), die 885 Pflegorte besuchten und zusammen
1625 Pflegkinderbesuche erstatteten.

Klagen in den Audienzen oder bei Besuchen:
Uber Unreinlichkeit der Pflegfrau 28.
Uber unrichtige Erziehungsart der Pflegmutter 7.
Uber zweifelhaften Charakter der Pflegmutter 4.

Klagen der Pflegmiitter
wegen Leichtsinn und Lieblosigkeit der Mutter des Pfleglings

in 20 Fillen
»  Mangel an Kleidern und Wische des Pfleglings ,, 280
= = » Betten des. Plleglings, ..o vone (o 000
»  mangelhaften Eingangs des Kostgeldes . . , 162
»  Unreinlichkeit und Bettnéissen des Pflegkindes , 7
Liigen und Faulheit des Pflegkindes . . . , 23 |

Audlenzen des Pflegkinderwesens: 2587.
Plazierung von Pflegkindern: ca. 206.
Besorgung von Schriften in 194 Fillen.

Es meldeten sich zur Aufnahme von Pflegkindern 334 Pfleg-
miitter an.

Es gingen ein: an Kostgeldern von Vitern . . . Fr. 3682.15

i o Miittern = = Tas el RTNSS

: » Gemeinden . . , 3508.6b
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Bezahlt wurden Kostgelder im Betrage von . . . Fr.15150.05
wovon vom Verein iibernommen . . dasul » 2086.90
Kleider, Schuhe und Bettanschaffungen JLEinisnaringe 203645

Es erfolgten 15 Heimschaffungen (6 Schweizer und 9 Aus-
ldnder).

Pflegkinderbesuche vom Bureau aus: 2180.

Zufluchtshaus, Holeestr. 119, zur Aufnahme von in Not ge-
ratenen weiblichen Personen jeden Standes und jeden Alters, sei
es, daBl sich dieselben von sich aus in den Schutz des Hauses
begeben, oder daBl sie von baslerischen oder auswirtigen Be-
horden oder Anstalten dem Hause zugewiesen werden.

Pflegetage, Erwachsene 2810

- Kinder . . 1788

Total 4598

Kinder, uneheliche . . 56

> eheliche. . . 23

Total 79

Erwachsene <« .. ;. s 101

Von Januar 1912 noch 140 Pflegetage dazu gerechnet..

Kinder. o nodn . 50 - 1928

Erwachsene . . . . 2810

Total 4738
Selbst angemeldete’ 2 L s R 2 213
diirch' den’Frauenspital*. "', . " . 61
z e Bdyperspial 2ol L o 2
., die Polizei . . . Sretivada
» das Bureau der Herbergsgasse s 29
» die Vormundschaftsbehorde (Stadt) 4
» » (Land) 4
> Vereme, Private ‘Plarrer . . =. . 18
Total 151

Statistik der Frauenfiirsorge (Rechtsschutzstelle).
Audienzen . . . 3905
Besorgungen . . 2542
Hausbesuche . . 1124
Korrespondenzen 1451

Dauernde Fiirsorgen 39.
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Prisidentin: Frau O. Zellweger, Angensteinerstr. 16.
‘Vorsteherin der Jugendfiirsorge: Frau Zimmerlin-Bolger, Peter-
Merianstr. 50.
Vorsteherin des Komitees fiir temporire Kinderversorgung:
Frau Dr. Bischoff-Hoffmann, Sevogelstr. 53.
Vorsteherin des Komitees des Pflegkinderwesens:
Frau Pfarrer Herzog-Widmer, Leonhardstr. 30.
Vorsteherin des Komitees des Zufluchtshauses:
Frau Fueter-Gelzer, Sevogelstr. 7.
Vorsteherin des Komitees fiir Frauenfiirsorge und Rechtsschutz:
Frau Pfarrer Wieser, Herbergsgasse 1.
Bureau des Vereins: Herbergsgasse 1'.

¢) Comitato ,,Pro Infanzia“, Bellinzona.

La nostra attivita si rivolse specialmente all’ organizzazione
della prima casa di bambini lattanti o ,Culla® nella nostra citta.
— Initrammo domanda di sussidio alla nostra lod. Municipalita
ed al lod. Consiglio di Stato, ed essendo stato I'esito favorevole
la prima Culla verra aperta a Bellinzona col prossimo mese di
Gennaio, onde ricevere 12 bambini, fra i piti poveri, dai 3 settimane
ai 3 anni di eta.

Cura marina vennero inviati al mare altre 35 bambini, e
Pesito fu pure quest’ anno soddisfacente, una piccina venne curata
a Salsomaggiore, ed alcune bambine collocate presso famiglie con-
tadine nel nostro cantone, dove poterono passare le loro vacanze
estive.

Non possiamo notificare nessun caso veramente pietoso o di
maltrattamento sfruttamento dei bambini, dobbiamo pero rivolgere
la nostra attenzione speciale all’igiene di questi, che viene assai
trascurata per ignoranza dei parenti.

d) Kantonal-bernischer Verein fiir Kinder- und
Frauenschutz. ;
Bericht iiber das Jahr 1911/1912 (September 1911 bis November 1912).

Der kantonal-bernische Verein fiir Kinder- und Frauen-
schutz hat -seit der Ausgabe des letzten Berichtes (vom Sep-
tember 1911) seine Organisation auf weitere Bezirke ausge-
dehnt. So entstanden als neue Sektionen Burgdorf, Fraubrunnen,
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Konolfingen und Nidau. Konolfingen ist nun zugleich eine Sektion
des Gotthelfvereins. Die Sektion Amt Seftigen wurde in Belp am
10. November konstituiert; Oberhasli wird aller Voraussicht nach
im kommenden Winter sich organisieren als unsere Sektion und
zugleich als Gotthelfverein.

Dem Kantonalvorstande wie den einzelnen Sektionen hat es
an Arbeit nicht gefehlt. Speziell hatte die Sektion Stadt Bern
sehr viele und zum Teil recht schwere Fille von Milhandlung
und Verwahrlosung zu behandeln, im ganzen iiber 70 Fille. Fiir
die erfolgreiche, vorbildliche Wirksamkeit der Sektion Stadt Bern
verweisen wir auf den separaten, interessanten Jahresbericht dieser
Sektion. Recht oft konnte durch unser Einschreiten geholfen
werden, entweder so, dal wir durch Belehrung, Ermahnung, ofters
auch durch finanzielle Unterstiitzung Hilfe brachten, oder dann
so, dal wir — in allen schweren Fillen von MiBhandlung — un-
gesdumt bei den Behorden Klage einreichten. Meist hatten wir
Erfolg, indem die Behdrden rasch einschritten! In manchem Falle
wire ohne unser Vorgehen Roheit und Nachlissigkeit unbestraft
geblieben, weil eben die Behdrden ohne Kenntnis der betreffen-
den Ubelstiinde gewesen wiiren. Wie schon friiher, so zeigte es
sich auch jetzt wieder, daBl viele Leute lieber uns, dem Verein,
Anzeige machten, als den Behtrden. Wir geben den Anzeigenden
das Versprechen, dafl ihre Namen nicht genannt, sie nicht als
Kléiger aufgefiihrt werden; der Verein klagt und iibernimmt alle
weitern Schritte. Speziell fiir die Verhiltnisse auf dem Lande,
auf dem Dorfe, ist dieses Vorgehen das einzig richtige, Erfolg
bringende. Denn es ist auffallend, merkwiirdig, wie in den Dérfern,
in den kleinen Stédtchen ebenso, ein jeder seine Nachbarn und
Mitbiirger scheut, ja fiirchtet. Diese Scheu, diese Furcht, sich in
fremde Familien einzumischen, die erkldrt es zum grifiten Teil,
warum wochen-, monate-, ja jahrelang Kinder und Frauen mif3-
handelt werden kénnen, ohne dafl jemand Klage zu fiihren wagte.
— Es muf} im weitern aber offen hier gesagt werden, dafl unsere
Gesetze auch einen grofien Teil der Schuld an diesen
Ubelstinden tragen. Denn manche unserer einschliigigen Ge-
setze und Verordnungen sind zum Teil zu formalistisch gedacht,
gehalten und gehandhabt. Man denke z. B. an die Schwierig-
keiten, die bei der Versorgung resp. Heilung der Trinker er-
wachsen. Und wie lange ging es oft, bis die elterliche: Gewalt
einem notorisch Unfdhigen und Unwiirdigen entzogen werden

Jugendfiirsorge. 13
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konnte. DaB keine Gesetzes-Paragraphen verletzt werden, dariiber
wird #ngstlich gewacht — mogen dariiber auch Hunderte von
Kindern und Frauen miBhandelt, korperlich und geistig verletzt
werden! Unsere Gesetze miissen in dieser Hinsicht noch verbessert
werden! Einen grofien Fortschritt wird uns auf diesem Gebiete
das neue Armenpolizeigesetz bringen. Vieles konnen wir erreichen,
wenn wir das Volk und vor allem die Miinner, die Beamten, welche
die Gesetze vollziehen, iiber die hohe Wichtigkeit und iiber die
Notwendigkeit eines rationellen Kinderschutzes, einer richtigen
Jugendfiirsorge aufkliren.

Sehr wichtig ist die Verbreitung der Erkenntnis, daf} die
Trunksucht eines der schlimmsten, respektive das schlimmste
Ubel unserer Zeit ist, daB sie in ungezéhlten Fillen die Ursache
von materieller Not und von sittlichem Zerfall, von Gleichgiiltig-
keit, Pflichtvernachlissigung und Roheit ist. In sehr vielen Féllen
indert sich ein vorher zerriittetes Familienleben mit einem Schlage,
wenn der Mann dem Alkohol entsagt, Abstinent wird. Unsere
Hilfe bestand in manchem Falle darin, daBl wir die betreffenden
Minner dazu brachten, Abstinenten zu werden, sich dem Blauen
Kreuze oder einem #hnlichen Vereine anzuschlieBen.

Dem Kantonalvorstand wurden 51 Fille angezeigt, worunter
sehr schwere. Fiir die Amtsbezirke, in denen Sektionen bestehen,
werden jeweilen den betreffenden Vorstinden die Klagen iiber-
wiesen. Nur wo schwere, sofort zu erledigende Klagen vorlagen,
untersuchten wir selbst direkt oder veranlafiten Untersuchung
durch die Gemeindebehiorden oder Regierungsstatthalter. Sehr oft
kommt alles auf rasches, sofortiges Eingreifen an! Wenn die
Klagenden, seien es die Betroffenen selbst oder deren Nachbarn,
wissen, daB sie auf rasches Eingreifen, auf rasche Bestrafung
und Kaltstellung der Missetiter, der Fehlbaren, rechnen kénnen,
dann klagen sie viel eher. Oft genug wurde uns, wenn wir unser
Erstaunen dariiber aussprachen, dafl so lange mit der Klage ge-
wartet worden sei, geantwortet: ,,Wir glaubten, es niitze doch nichts,
oder- es gibe eine lange ,Trolerei“, der Schuldige bleibe doch
noch in seiner Familie und lasse dann erst recht seine Wut an
den Angehorigen oder Nachbarn aus.“ ‘

Nach den Kategorien verteilen sich die durch den Kantonal-
vorstand erledigten Fille wie folgt:

1. Trunksucht, Vernachlissigung der Familienpflichten, Mi- .
handlung, brutale Behandlung der Frau und Kinder: 16 Fiille.
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Die Trunkenheit ist in 80—90°/0 aller Fille die Grundursache.

In 2 Féllen war unverniinftige L.ebensanschauung, Eigendiinkel
und Herrschsucht des Familienoberhauptes Ursache von falscher,
roher Erziehung. :
Verwahrlosung der Kinder, Anleitung zum Bettel: 2 Fille.
Schlechte Behandlung von Stiefkindern: 2 Fille.
Schlechte Behandlung von Pflegekindern: 2 Fille.
Uberanstrengung der eigenen Kinder: 3 Fille.
Uberanstrengung von Verdingkindern: 3 Fiille.

7. Jahrelange schlechte Behandlung und o6ftere Milhandlung
nur eines Kindes unter mehreren durch eine ,Rabenmutter“: 1 Fall.

8. Unzucht mit Knaben (Paederastie): 1 Fall.

9. Geschlechtlicher Mifilbrauch der eigenen Kinder durch einen
rohen, trunksiichtigen Ehemann: 1 Fall.

10. Hilflose, bedriingte Lage unehelicher Miitter: 3 Fille.

11. Boswillige Verlassung von Frau und Kindern: 1 Fall.

12. Angebliche Ausbeutung von Kindern: 2 Félle, in denen
aber die Untersuchung die Haltlosigkeit der Anklage ergab.

13. Angebliche Miflhandlung mehrerer (4 oder 5) Fille, in
denen die Anzeigen direkt unwahr oder doch sehr iibertrieben
waren.

14. Rohe, unverniinftige Behandlung der Ehefrau durch ihren
Mann: 7 Fille.

Hier hatte dreimal ein belehrender, zugleich mahnender Brief
an den betreffenden Mann sehr guten Erfolg. Viele Frauen kamen
zu uns oder fragten uns brieflich an in Sachen Ehezerriittung,
Verschwendung, Vaterschaftsklage etc. Meist wiesen wir diese
an unsere Rechtsauskunftsstelle.

Unsere unentgeltliche Rechtsauskunftssfelle — (Leiter:
Dr. jur. P. Dumont, Fiirsprecher) — wurde sehr viel in Anspruch
genommen, vom Oktober 1911 bis 30. Oktober 1912 von zirka
700 Personen besucht; im genannten Zeitraume ergab sich eine
Korrespondenz von iiber 300 Briefen. Nach Kategorien handelte
es sich hauptséchlich um eheliches Zerwiirfnis, Vaterschaftsklagen,
Fragen des ehelichen Giiterrechts. Daneben kamen zur Behand-
lung eine Reihe von Fillen strafrechtlichen Charakters, auflerdem
Fille aus fast allen Gebieten des Zivilgesetzes, wie auch des 6ffent-
lichen Rechts. Diese unsere Rechtsauskunftsstelle ist ein Bediirf-
nis, sie ist vielen, speziell Frauen und Téchtern, von groflem
Nutzen gewesen. Sie hat ihrem Leiter eine schwere Arbeitslast

R A R
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gebracht, die aber unverdrossen bewiltigt wurde. Angesichts der
starken Inanspruchnahme unserer unentgeltlichen Rechtsauskunfts-
stelle, die fiir den #drmern Teil unserer Bevolkerung eine grofie
Wohltat ist, wire eine Subvention durch Kanton und Gemeinde
Bern gerechtfertigt. An den Kanton werden wir demnichst ein
Subventionsgesuch richten.

Organisatorisches.

Der kantonal-bernische Verein fiir Kinder- und Frauenschutz
besteht aus den Sektionen Bern-Stadt, Biel-Nidau, Aarberg, Thun,
Aarwangen, Wangen, Burgdorf, Fraubrunnen, Seftigen, Konolfingen
und Frutigen-Niedersimmental, letztere zwei sind zugleich Gotthelf-
Vereine.

Alle diese Sektionen zusammen zihlen iiber 5000 Mitglieder.
Dazu kommen noch zirka 150 Mitglieder, die direkt dem Kantonal-
verbande angehOren, da sie in andern Kantonen, im Auslande
oder in Amtsbezirken, wo noch keine Sektionen bestehen, wohnen.

Neben den Einzelmitgliedern haben wir zahlreiche Kollektiv-
Mitglieder (Lehrer-Vereine, Gemeinniitzige Vereine, Pfarr-Vereine,
Gemeinderite, Behorden).

Durch die kantonale Delegiertenversammlung vom 2. Juni 1912
in Bern wurde dem Vereine die innere Organisation gegeben, das
Verhiltnis der Sektionen zum Kantonalverbande geregelt, speziell
auch die finanziellen Fragen erledigt. An der sehr gut besuchten
Versammlung wurden viele niitzliche Anregungen gemacht und
Wiinsche betreffend das zukiinftige Arbeitsprogramm gedufBert.

Unser Arbeitsprogramm pro 1912/13 ist folgendes:

1. Weiterer Ausbau der bernischen Organisation, Propaganda,
Aufklidrung.

2. Regelung des Pflege- und Kostkinderwesens, Erlafl von be-
ziiglichen Reglementen durch die Behorden.

3. Es ist in allen groBern Ortschaften, eventuell fiir grofiere
Landesteile gemeinsam, die Errichtung von Jugendfiirsorge-
dmtern anzustreben.

4. Bessere Siduglingsfiirsorge: FErrichtung eines Wdchne-

rinnen- und Sduglings-Heims.

. Ausdehnung der Amtsvormundschaft.

. Bekdmpfung der Trunksucht, ihrer Ursachen und Folgen. Die

S Ot
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Wegnahme der Trinker aus den Familien sollte viel oOfters
und viel rascher geschehen!

7. Schaffung eines periodisch erscheinenden Vereinsorgans.

8. Wandervortrége iiber rationelle Jugendfiirsorge.

9. Abhaltung eines Informations-Kurses fiir Jugendfiirsorge in
Bern (1914), der weniger theoretischen Erlduterungen, als
praktischer Anleitung dienen soll.

10. Fiir die Mitglieder unseres Vereins, sowie auch zu Handen
der Vormundschaftsbehtrden, sollen alle Bestimmungen des
schweizerischen Z.G.B.und deskantonalen Einfiihrungsgesetzes,
welche auf den Kinder- und Frauenschutz und auf die Jugend-
fiirsorge iiberhaupt Bezug haben, zusammengestellt und mit
Kommentar versehen werden. Die neuen, guten Bestimmungen
des neuen schweizerischen Z.G.B., sowie der Einfiihrungs-
gesetze dazu, sind noch zu wenig gekannt und gewiirdigt.

Selbstverstindlich soll unser Verein, wie er es in den
letzten drei Jahren getan hat, zu allen Gesetzesvorlagen, Ver-
ordnungen und Reglementen, die unsern Tatigkeitsbetrieb be-
treffen, Stellung nehmen, energisch eintreten fiir alles, was
die Jugendfiirsorge und den Frauenschutz fordert!

Bern, den 20. November 1912.
Dr. Streit, Président.

e) Stadtbernischer Verein fiir Kinder- und Frauenschutz.

Still und gerduschlos hat die Sektion Bern-Stadt im abge-
laufenen Jahr gearbeitet. Es sind bei uns iiber 70 Fille zur An-
zeige gebracht worden, da man unsere Hilfe begehrte fiir mif3-
handelte, vernachléssigte, verwahrloste, dem Elend und der Not
preisgegebene Frauen und Kinder. Die am Schlusse aufgefiihrte
Statistik stellt einen Ausschnitt aus dem Tétigkeitsgebiet unseres
Vereins dar. Die trockenen Zahlen bergen eine Unsumme von
menschlicher Not, von Elend, Kummer und Sorge, von heif3en
Tridnen und Verzweiflung, aber auch von Herzensroheit, Grausam-
keit und sittlicher Verkommenheit, wie man sie in unserer humanen
Zeit — im ,Jahrhundert des Kindes® — nicht mehr fiir moglich
halten sollte.

Uber die Ursachen dieser traurigen Erscheinungen in unserem
Volksleben brauchen wir uns nicht des langen zu verbreiten; sie
sind bekannt: Trunksucht, Arbeitsscheu, Liederlichkeit, gedanken-



198
loses In-den-Tag-hinein-leben, leichtsinnige Eheschlielungen, das
Fehlen jedes Pflicht- und Verantwortlichkeitsgefiihles der Familie
gegeniiber, aber auch die Not, die steigende Teuerung, das Un-
vermogen vieler, fiir die Familie ausreichend zu sorgen infolge
geringer Lohnung, die Wohnungsmisere etc. etc. — das alles sind
Faktoren, die mit schuld sind an diesen betriibenden Volksschéden.

Manche von diesen Schiden — gewill nicht alle —, nament-
lich aber die zunehmende Familienverwahrlosung, kénnen ver-
schwinden, wenn man die untern Volksklassen sozial und wirt-
schaftlich hebt durch eine kriftig eingreifende, von demokratischen
Grundsitzen getragene Sozialpolitik.

Erfreulicherweise dringt diese Einsicht in immer groBere
Volkskreise, und unser Verein wird mit andern Pionierarbeit leisten,
damit iiberall die Uberzeugung sich Bahn bricht, daf wir fiir das
aufsteigende Geschlecht noch viel mehr Liebe, Zeit und Geld auf-
wenden miissen, als bis anhin, da8 man Hilfseinrichtungen schaffe,
die — wenn sie auch nicht ein vollwertiges Aquivalent fiir die
vielerorts unmoglich gewordene Familienerziehung sind — doch
eine begriiBenswerte Beihilfe bedeuten, wodurch die Familie in
ihrer Erziehertitigkeit unterstiitzt wird so lange, bis andere wirt-
schaftliche Verhiltnisse die Familienmutter im Erwerbsleben ent-
behren konnen.

So ist im verflossenen Jahr das von uns postulierte Amt eines
Amtsvormundes in der Stadt Bern geschaffen worden, und wir
begriiien den Amtsvormund, Herrn Dr. jur. Leuenberger, als Mit-
streiter fiir den Rechtsschutz des Kindes und der Frau.

Die anderorts so segensreich wirkende Einrichtung des amt-
lichen Pflegekinderinspektorates ist in Bern noch nicht ein-
gefiihrt worden. Jedoch haben sich die Behorden auf unsere
Eingabe hin ernstlich damit befafit, so dafl wir hoffen, im néchsten
Bericht die definitive Kreierung des Pflegekinderinspektorates
melden zu konnen.

Auch das von unserem Verein angeregte und von uns so
sehnlich gewiinschte Jugendfiirsorgeamt fiir die Stadt Bern ist
noch nicht zur Tatsache geworden, doch werden wir kaum mehr
allzulange darauf warten miissen. Herr Gemeinderat und Armen-
direktor Schenk hat im Februar vor einer zahlreich besuchten,
von unserem Verein einberufenen Versammlung ein grofziigiges
Programm betreffend die Schaffung eines stédtischen Jugendfiir-
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sorgeamtes entwickelt, das allgemeine Zustimmung und freudige
Aufnahme gefunden hat.

Wenn dieses Programm, dessen Inhalt wir in extenso folgen
lassen, realisiert wird — was wir sehr hoffen —, so werden uns
viele andere Stidte um unser Jugendfiirsorgeamt beneiden.

Stadtbernisches Amt fiir Jugendfiirsorge.

Das Amt wird einer Direktion des Gemeinderates unterstellt. Es steht
unter der Leitung einer vom Gemeinderat zu ernennenden Aufsichtskommis-
sion, in welcher die privaten, auf dem Gebiet des Kinderschutzes wirkenden
Vereinigungen — Verein fiir Kinder- und Frauenschutz, Siuglingsfiirsorgeverein,
Verein zur Bekimpfung der Tuberkulose u. a. — vertreten sein sollen.

Der Kommission haben wenigstens ein Arzt, ein Lehrer und drei Frauen
anzugehdren.

Erste Abteilung.

A. Amtsvormundschaft (Art. 41 E.G.):
a) fiir uneheliche (Art. 302 u. ff. Z.G.B,),
b) fiir Waisen (Art. 368 Z.G.B.),
¢) bei Wiederverheiratung von Vater cder Mutter (Art. 286 Z.G.B.),
d) bei Entzug der elterlichen Gewalt (Art. 286 Z.G.B.).
B. Versorgung von Kindern ohne Entzug der elterlichen Gewalt:
a) freiwillig (Art. 284, Al 1, Z.G.B.),
b) behordliche Wegnahme (Art. 284, Al 2, Z.G.B.).

Zweite Abteilung.

Aufsicht iiber Pflegekinder (Art. 26 und 41 E.G.).
Auf Grundlage eines zu erlassenden Reglements: Bewilligung zur Haltung
von Pflegekindern, Kontrolle und Inspektion unter Mitwirkung von Frauen.

Dritte Abteilung.

Fiirsorge nach dem schulpflichtigen Alter. (Art. 26, Al 2, E.G., das Lehr
lingsgesetz, Dienst- und Lehrvertrag im Obligationenrecht.) '
Fortbildung, Berufslehre, Patronat, Uberwachung der Kostorte.

Vierte Abteilung.

Wohlfahrtseinrichtungen (Die fiir diese Einrichtungen zu Recht bestehenden
Vorschriften.):

a) Sduglingsfiirsorge,

b) Krippen,

¢) Kindergirten,

d) Kinderhorte,

e) Jugendheim,

f) Speisung und Kleidung der Schulkinder,
g) Ferienversorgung,
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h) Lese- und Spielhallen,
i) Erziehungsanstalten fiir anormale Kinder,
k) Berufsanstalt fiir der Schule entlassene gefihrdete Midchen.

Bern, den 12. Februar 1912.
Der stiddtische Armendirektor.

Schenk.
Statistik.

Im abgelaufenen Jahr kam unser Verein in den Fall, ein-
zuschreiten wegen:
1. MiBhandlung

von Frau und Kindern . . . . . . . in 7 Fillen,
eines Pllepekindes ;¢ o/ Jlsip o iiansigiie <IN
eined -Shefkindes {25 . Vv 0 bl Ao e
des Mannes (durch die Frau) . . . . . , 1 Fall
2. Vernachlissigung
der Familie iiberhaupt . . . . . . . in 9 Fillen,
eities’ Pllegelandesy ' 5! Thas Lol B teil
eines Stiefkindes ©'% il JUinaaai s o 1uEalk
3. Uberanstrengung und unverniinftiger Behandlung
der- Hran: o v i i i e p o cume e ilen s
der Kander:: 'ooiccn o i ale il et g <
4. Gefihrdeter Erziehung der Kinder . . in 3 Fillen.

Es hatte der Verein ferner die erste Hilfe zu leisten bei
Kindern, deren Mutter im Geféingnis war oder im Spital, bei
drohender Exmittierung durch die Mietsherren, einem mittel-
losen Strifling, arbeitslos gewordenen Familienvitern. Es wurden
Nachforschungen angestellt iiber die in der Presse publizierten
Pflegestellen fiir Kostkinder und auch gute Pflegestellen ver-
mittelt. An gute Pflegeeltern, welche von den natiirlichen
Eltern das Kostgeld nicht mehr erhielten, leisteten wir in vier
Fiéllen finanzielle Unterstiizung. Den ,Kampf ums Kind“ muSBten
wir in 2 Fillen bestehen. . Den einen Fall, der von allgemeinem
Interesse ist, aber noch der Erledigung harrt, indem ein Rekurs
bei der Regierung eingeleitet worden ist, werden wir nach Erle-
digung verdffentlichen. In 2 Fillen konnten wir es verhindern,
daB gut aufgehobene Kinder nicht wieder in die alten traurigen
Verhiltnisse des Elternhauses zuriick mufliten. Eine ganze Reihe
von Unterstiitzungsgesuchen wurden so erledigt, dafl da, wo nach
dem Sinne unserer Statuten eine Unterstiitzung gerechtfertigt
erschien, finanzielle Beihilfe gewihrt wurde, in den andern
Fillen wurden die zustindigen Amtsstellen und Behorden auf
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die Fille aufmerksam gemacht. Viele Rat und Hilfe suchende
Frauen konnten an unsere von Herrn Dr. jur. Dumont vorziiglich
geleitete Rechtsauskunftsstelle verwiesen werden, wo sie un-
entgeltlich die gewiinschte Auskunft erhielten. Das ist in groben
Ziigen ein Bild der Vereinstitigkeit im Berichtsjahr. Nicht in
Zahlen und Worten kann ausgedriickt und dargestellt werden, in
wie vielen Fillen unsere unermiidlichen Damen vom Vorstand
im Laufe des Jahres armen, verlassenen, mifhandelten, nieder-
gedriickten und mutlos gewordenen Frauen durch ihren Beistand
und Rat neuen Lebensmut und den Glauben an die Mitmenschen
wiedergegeben haben.

Bern, 10. November 1912.

Verein fiir Kinder- und Frauenschutz
Sektion Bern-Stadt:

E. Miihlethaler, Président.

f) Associazione ,Pro Infanzia“, Chiasso.

L’association — Pro Infanzia — de Chiasso, fondée en
1910, a déja donné de trés bons résultats; meilleurs méme de
ce qu’auraient osé espérer ses fondatrices. Les associées ont ra-
pidement rejoint le nombre de 250, et, s’il n’y a pas de capital
social, la bienfaisance publique est un éveil et y pourvoit de
son mieux. Les derniers temps a l'occasion de decés dans les
familles aisées il y a toujours eu des élargitions en faveur de la
société. Cela prouve de la maniére la plus convainquante que
son action est appréciée dans son esprit et dans ses mani-
festations.

Dans l'intention des fondatrices, la société aurait dii expliquer
une action morale, dans les regions élevées de la pensée, s’occuper
plutot de la régénération morale de la jeunesse, que de son bien-
étre matériel immédiat.

Mais comment se soustraire a l’obligation du secours, quand
on voit les souffrances? Et voila que, si dans ses applications
pratiques la pensée a eu sa part, toujours noble et élevée; on a
dii se persuader que le besoin matériel devait avoir la sienne
auprés, et non moins importante, et les faire procéder de paire.
Et, a coté d’'un cours de Psychologie pour les anormaux, qui a
été honoré d’une conférence de M. Claparéde, et qui a jeté les
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premiéres graines, il faut espérer — pour la création d’'une école
spéciale a venir — voila les secours immédiats: a un épileptique .
.qui doit étre interné dans un institut — ad hoec —; la subvention

4 une famille pour faire retirer dans un institut de correction
une fillette anormale au moral; la distribution continuée de
médicament, d’huile de foie de morue, de charbon, de bois, ete. —

Au printemps dernier, le cours d’Economie et d’Hygiéne;
en été la cure climatique de la — Colonia Alpina — limitée a
un petit nombre d’enfants, orphelins, pour la premiére année,
parce que irés limitées sont encore les forces de la société; et,
pendant les vacances scolaires, les cours gratuits de répétition
pour les éléves pauvres, qui doivent refaire les examens. Et
toujours a cotés de cela les secours quotidiens: du lait pour les
bébés; des objets d’habillement — du pain — des médicaments
— du combustible —.

Pour l'hiver un cours on a le projet (et les démarches ont
déja eu lieu auprés des autorités communales, toujours prétes a
favoriser les initiatives de la société) pour linstitution d’'un cours
de coupe et de couture pour les ouvriéres, qui, étant occupées
tout le jour dans les ateliers, n'ont ni le temps, ni l'occasion
d’apprendre ce qui est si nécessaire a la ménagere de demain.
La bonne graine, que trois mains timides et confiantes ont jetée,
a germé: que ses fruits puissent se multiplier a 'infini!!

g) Biindnerische Kommission
fiir Kinder- und Frauenschutz in Chur.

Die Zahl der Fille, die unsere Kommission zu behandeln hat,
mehrt sich von Jahr zu Jahr. Wurden im ersten Jahr ihres Be-
standes (1910) deren 34 und im folgenden Jahr 1911 40 ange-
meldet, so sind wir gegenwirtig (Ende November 1912) bei der
Zahl 58 angelangt. Dennoch konnen wir feststellen, daB in den
meisten der 224 Gemeinden unseres Kantons keine Fille, die
unser Einschreiten erfordert hitten, vorkamen und, wie ver-
schiedene unserer Vertrauenspersonen mit Genugtuung melden,
bei ihnen iiberhaupt nicht vorkommen. Das ist recht erfreulich.
‘Weniger erbaulich war es fiir uns, bei einer ganzen Reihe von
Verfehlungen des einen oder andern Ehegatten, oder auch beider,
mit Mahnungen an die Fehlbaren, mit Gesuchen an Arbeitgeber
um Zuspruch an die betreffenden Angestellten, dann aber auch
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mit Gesuchen an Strafpolizei- und Vormundschaftsbehorden um
strafpolizeiliches Einschreiten gegen die Veriiber von Kinder- und
Frauenmiflhandlungen resp. um Bevormundung vernachlissigter
und moralisch geféihrdeter Kinder gelangen zu miissen. Zugunsten
verschiedener Familien, die von ihrem Oberhaupt aus Gleich-
giiltigkeit, Liederlichkeit oder Trunksucht die noétigen Unterhalts-
mittel nicht erhielten, erwirkten wir bei der zustindigen Amts-
stelle (hier der Bezirksgerichtspriasident) Verfiigungen auf Grund
von Art. 171 Z. G., d. h. Anweisung der Schuldner (Arbeitgeber)
des Ehemannes, einen Teil seines Verdienstes an die Frau auszu-
bezahlen.

In einer Reihe der behandelten Fille wurde uns durch Entzug
der viterlichen oder der elterlichen Gewalt gegeniiber den Fehl-
baren, durch Bevormundung und Versorgung der Kinder ent-
sprochen. Einige Fille dieser Art sind noch bei verschiedenen
Behorden anhéngig.

In einzelnen Fiéllen von MiBhandlung und Bedrohung erfolgte
die Bestrafung der Fehlbaren.

Im ganzen konnen wir sagen, dal wir durch unser Ein-
schreiten zugunsten von Schwachen und Wehrlosen vielen derselben
Hilfe bringen konnten.

Von den einzelnen Fillen seien nur folgende angefiihrt:

- MiShandlung. Ein Trinker miflhandelte Frau und Kinder
und stie Drohungen gegen dieselben aus. Er erhielt sechs Tage
Arrest. Ein anderer Trinker fiihrte sich dhnlich auf, so daf} die
Seinigen sich zu Verwandten fliichten mufiten. Dort wollte er
eindringen, um Frau und Kinder gewaltsam zu holen. Die Polizei
wurde aufgeboten, sie nahm den Mann zu Handen und verwarnte
ihn. Seither hat er sich gebessert. Uber einen andern Trinker,
der seine Familie in &#hnlicher Weise behandelte, wurde das
Wirtshausverbot verhiingt. Ein anderer Trunkenbold schlug in
sinnloser Trunkenheit zu Hause alles kurz und klein und brachte
seine Familie in Lebensgefahr. Der Fall ist noch pendent. Ein
anderer Vater miBhandelte unter Beihilfe seiner zweiten Frau
seine Kinder erster Ehe durch hiufige Schlige, so dafl sie bluteten,
durch Sperzen, Einsperren etc. Ist ebenfalls noch pendent.

Familienvernachldssigung und Kinderverwahrlosung.
Zwei Familienviter unterhielten unerlaubte Verhéltnisse mit anderen
Frauen und iiberliessen Frau und Kinder ihrem Schicksal. Beide
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Fille wurden den zustindigen Behorden zur Bevogtigung der
Familie verzeigt, sind aber unseres Wissens noch nicht erledigt.

Moralische Gefdhrdung von Kindern. Eine Frau von
zweifelhaftem Ruf hatte einen 7jdhrigen Knaben, der das un-
moralische Treiben der Mutter mitansehen mufite. Auf unsere
Klage hin wurde der Knabe durch die Vormundschaftsbehtrde
seiner Grofimutter, die in einer entfernteren Gemeinde wohnt,
tibergeben.

Ein schlechtes Ehepaar, er Trinker, sie nichtsnutzig, liignerisch,
erstklassige Bettlerin, die auch die Kinder zum betteln anleitete
und sie sogar selber auf den Bettel mitnahm, geféhrdete die Kinder
in unverantwortlicher Weise. Vormundschaftsbehtrde und Heimat-
gemeinde haben sich der armen Kinder angenommen, aber deren
dauernde Versorgung bereitet bedeutende Schwierigkeiten.

Schlimmer als die von uns zu behandelnden und behandelten
resp. den zustindigen Behorden verzeigten Fille von Verfehlungen
gegen Frauen und Kinder sind diejenigen, die von den unteren
Strafinstanzen dem Kantonsgericht als der zur Aburteilung von
schwereren Vergehen zustindigen Behorde des Kantons einbe-
richteten Fille.

Um auf die Titigkeit unserer Kommission zuriickzukommen,
mag noch erwihnt werden, daf wir in unserem im Friihjahr 1912
erschienenen Jahresbericht pro 1911 zur Aufklirung weiterer
Kreise iiber die Kinder- und Frauenschutz-Bestimmungen des Z. G.
diese in einem Anhang zusammenstellten. Wir hoffen, dal diese
Zusammenstellung den zustindigen BehOorden und unsern Ver-
trauenspersonen als Wegleitung fiir ihre Tétigkeit dienen werde.

Im vergangenen Monat Oktober richteten wir an unsere Ver-
trauenspersonen in den Gemeinden neuerdings ein Zirkular mit
der Bitte um Bericht iiber die bei ihnen in diesem Jahre vorge-
kommenen Fille von Kinder- und FrauenmiBhandlung, iiber die
Art ihrer Erledigung etec.

h) Association pour la protection de PEnfance de Genéve.

L’association, dont le but est la protection des enfants vicieux
ou abandonnés par leurs parents, avait sous sa direction au
31 décembre 1911 49 filles et 40 garcons, total 89 (46 Suisses et
43 Etrangers). 73 enfants étaient placés dans des familles, 16 dans
des institutions.

Présidente: Mlle. Lucie Achard, 4, rue Beauregard.
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i) Commission (officielle)
de surveillance de PEnfance abandonnée de Genéve.

Au 31 décembre 1911 étaient a la charge de la commission
298 enfants (151 filles et 147 garcons). Quant au placement:

En apprentissage . : e : - . : ; 14
En place et subvenant a leurs besoms : : : : 23
A T’Asile de garcons de la commission s 2 : ; 16
3 = , filles iead = : : : : . 12
Dans des établissements ; : X s : . : 45
Dans des familles : : ; : £ e 1 )
Placés par différentes ms’atutlons, avec concours financier
de la commission : : 2 2 : . stk
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Quant a la nationalité: 249 Suisses et 49 Etrangers.
Président: Monsieur Edmond Boissier, 2, Tertasse, Geneéve.

k) La Solidarité.
Société en faveur de I'Enfance malheureuse et pour I'étude
de questions sociales, a Lausanne.

La société avait a la fin de 'année 1911 un total de 164 pro-
tégés contre 154 I'année précédente: 12 jeunes gens et jeunes
filles en apprentissage. Toutes les familles s’acquittent conscien-
cieusement de leurs devoirs. La meilleure preuve, c’est qu'une fois
hors de I’école et placés en apprentissage, les enfants retournent
fréquemment aupreés des personnes, qui les ont élevés, leur tenant
lieu de parents et de conseils. — Pensions des enfants: frs. 25558,
apprentissages: frs. 1445. Contributions des membres, dont le
nombre oscille entre 1000 et 1050: frs. 11341, subsides des
communes: frs. 18170, subsides des sociétés et particuliers:
frs. 2639. Il y a des sections a Cossonay, Echallens, Morges, Nyon,
Orbe, Payerne et Rolle. A Lausanne travaille un comité de dames. —
Président du comité central: Mr. J. Python, directeur, 4 Lausanne.

1) Service de PEnfance abandonnée
(Département de PIntérieur du Canton de Vaud)

Du 1°* janvier au 30 septembre 1912.

Admissions prononcées: 148 enfants, dont 14 sont de naissances
illégitimes. 92 soustraits a des parents de mauvaise conduite et
recevant de mauvais traitements. 23 sont orphelins de peére,
16 sont orphelins de mére et 3 sont orphelins de pére et de mére.
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m) Vereinigung fiir Kinder-, Miitter- und Frauenschutz
in Luzern.

Das Jahr 1912 brachte uns wiederum eine vermehrte Betiiti-
gung in Erfiilllung unserer Aufgabe.

Das Haupttraktandum auf unserem allgemeinen Gebiete, mit
dem sich die Vereinigung in ihren Vorstands- und erweiterten
Sitzungen im Berichtsjahre beschiftigte, war die Beratung einer
Eingabe an die Gemeinden des Kantons Luzern betreffend
die Einfiihrung der Amts- bezw. Berufsvormundschaft
durch die Gemeinden. Die Eingabe ging im Juli 1912 an die betr.
Behorden ab, hat aber bis jetzt nur sehr wenig Beachtung resp.
Erfolge gezeitigt. Wir werden aber der Sache auch fernerhin
unsere Aufmerksamkeit schenken. Die im Einfiihrungsgeselz zum
Zivilgesetzbuche vorgesehene Verordnung iiber Kinderschutz, um
deren baldigen Erlaf3 wir beim Regierungsrate petitionierten, ist
noch nicht erschienen, dagegen freut es uns, mitteilen zu konnen,
daf} in der Kinematographenangelegenheit, hauptséchlich auch ver-
anlafit durch die beziigliche Eingabe der schweizerischen Vereini-
gung fiir Kinder- und Frauenschutz, die Regierung des Kantons
Luzern unterm 16. Oktober 1912 das giinzliche Verbot des Besuches
von Kinematographen durch die Jugend vor dem vollendeten
15. Altersjahre beschlossen hat.

Im Anschlusse an unsere im letzten Berichte erwihnten
Schritte betreffend bessere Beaufsichtigung der privaten Entbin-
dungsanstalten beschiéftigte sich unser Vorstand mit einem beziig-
lichen Falle in upserer Nihe, nachdem uns wiederholt Klagen
iiber schwere Mifistinde in einer privaten Entbindungsanstalt zu
Ohren gekommen waren. Wir sammelten Material und iiberreichten
solches dem Sanitdtsrate des Kantons Luzern mit dem Gesuche,
er mochte eine Priifung der betreffenden Verhiltnisse vornehmen
lassen und der Inhaberin eventuell das Patent einer Hebamme
entziehen. Leider begniigten sich die mit einer Untersuchung der
Sache betrauten zwei Arzte mit einer Inspektion der Anstalts-
rdume und lieflen das iibersandte Material und die zur Verfiigung
gestellten Zeugen unberiicksichtigt. Die Sache wurde, gestiitzt
hierauf, fallen gelassen. Wir hoffen, dal die schweizerische Ver-
einigung fiir Kinder- und Frauenschutz, die sich mit den Arzte-
vereinen in Verbindung gesetzt hat, in ihren Bemiihungen zur
Erreichung einer staatlichen Kontrolle iiber private Entbindungs-
anstalten erfolgreicher sein moge. Man darf der Uberzeugung
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sein, dal man es in den Inhabern privater Entbindungsanstalten
hidufig mit Leuten zu tun hat, die die Notlage ungliicklicher Méidchen
und deren Wunsch, ihren Aufenthaltsort geheim zu halten, be-
niitzend, diesen und ihren Sduglingen die denkbar geringste Pflege
bei gewissenloser Ausbeutung angedeihen lassen. Wirtschaftliche
Notlage aber bedeutet fiir viele solcher Médchen, deren Familien-
bande durch ihren Fehltritt gelockert oder zerrissen sind, deren
Willenskraft und Selbstachtung durch die selbstgerechte Gering--
schéitzung, mit der christliche und unchristliche Pharisder auf sie
herabblicken, geschwécht ist, der nichste Weg zur Prostitution!

Zum Berichte iiber unsere praktische Wirksamkeit sei das
Folgende angefiihrt: An den Vorstandssitzungen wurden 20 Fille-
behandelt, was aber, wie aus dem nachstehenden Berichte der
Anmeldestelle zu ersehen ist, nur einen kleinen Teil unserer Tétigkeit
ausmacht. Es wird nachgerade zur Unméglichkeit, die zahlreiche
Arbeit an den Sitzungen zu besprechen; wir sind vielmehr sehr
oft gendtigt, ohne vorherige Beratung der Sache, bald da bald
dort helfend einzugreifen, zu untersuchen und, soweit moglich,
direkt oder durch Inanspruchnahme der zustindigen Behorden
auf Abhilfe zu dringen. Unser Vorsitzender, wie einzelne Mitglieder,
vernehmen gar viele Klagelieder iiber Not und Elend, schlechte
Behandlung von Frauen und Kindern, Vernachlissigung der elter-
lichen Pflichten usf. Im Interesse einer moglichst raschen Unter-
suchung und Erledigung mancher Fille wird dann gewdhnlich
einem Vorstandsmitgliede deren Behandlung zugeteilt oder solche-
werden auch vom Vorsitzenden an die Hand genommen und nur
solche Fille vor den Vorstand gebracht, die besonders schwieriger
Art sind oder unsere finanzielle Mithilfe erfordern. Das Resultat
unserer Arbeit ist freilich leider oft ein unbefriedigendes. In gar
vielen Fillen bestinde das beste Mittel zur Abhilfe darin, mog-
lichst bald das eine oder andere Familienglied in eine Besserungs-
anstalt zu verbringen, aber wo wiren genug solcher Anstalten?
Wir mochten auch an dieser Stelle betonen, dafl unter anderem
eine kantonale Anstalt fiir verwahrloste Kinder ein absolutes Be-
diirfnis ist, dem ‘baldigst entsprochen werden sollte. Ebenso ist
die Unterbringung von Gewohnheitstrinkern immer mit grofien
Schwierigkeiten verbunden. Wohl haben wir ein seit einigen
Jahren bestehendes Gesetz, welches die Pflichten hinsichtlich der
Versorgung solcher Leute festlegt, aber es sollte durch die Er-
richtung einer kantonalen Trinkerheilanstalt die Moglichkeit besserer-
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Ausfiihrung dieses Gesetzes geschaffen werden. So sehen wir
uns leider oft auBler Stande zu helfen, wo Abhilfe dringend not-
wendig wire, insbesondere auch in solchen Fillen, wo nicht nur
mit Rat,sondern auch mit materieller Unterstiitzung beigestanden
werden sollte. Unsere Mittel sind bescheiden, trotzdem wir stindig
auf Vermehrung derselben bedacht sind. Bei alledem kénnen wir
aber doch mit Genugtuung sagen, dafl unser Werk nicht ganz
umsonst war und wir auch oft, wenigstens fiir die erste Notlage,
Hilfe leisten konnten; wir anerkennen dankbar, dafl es uns gelungen
ist, durch das von uns nachgesuchte Einschreiten von Behorden
und durch die Unterstiitzung Privater in einer ganzen Anzahl von
Fiéllen der Not und des Elends Hilfe zu bringen. Insbesondere
waren wir auch in der Lage, in einigen Fillen auBerehelicher
Schwangerschaften, den Geschédigten mit rechtlichem Beistand zur
Geltendmachung ihrer Anspriiche an die Hand gehen zu konnen.

Unsere Anmeldestelle berichtet ihrerseits: Der Anmelde-
stelle — Sprechstunde Sonntag 10—12 Uhr in einem Zimmer des
Museggschulhauses — wurden im Berichtsjahre 65 Fille gemeldet
(im Vorjahr 39). Unterscheiden wir diese Fiille nach den in Mit-
leidenschaft gezogenen Personen, so ergeben sich 20 Kinderschutz-
fille, 7 Mutterschutzfille, 9 Kinder- und Mutterschutzfille,
18 Frauenschutzfille und 11 Kinder- und Frauenschutzfiille. Die
Kinderschutzfédlle wurden bedingt durch folgende Hauptmerk-
male: allgemeine Verwahrlosung, korperliche Gebrechlichkeit,
minderwertige sittliche Veranlagung, Verabreichung von Alkohol
an Kinder, sittliche Gefihrdung, Uberschreitung des Ziichtigungs-
rechtes von seiten der Eltern oder Stellvertreter. Frauen- und
Frauen und Kinderschutzféille wurden in der iiberwiegenden
Zahl durch Vernachlissigung der Unterstiitzungspflicht von seiten
-des Gatten und Vaters verursacht. In Mutter- und Mutter- und
Kinderschutzfillen wurden wir um Vermittlung von Rechts-
hilfe zur Geltendmachung von Alimentationsanspriichen angegangen.
In 29 Fillen war der Alkohol nachweisbar die Hauptursache des
Familienelendes; es fand denn auch ein reger Verkehr zwischen
-der Anmeldestelle und der am 1. Januar 1912 ertffneten Fiirsorge-
stelle fiir Alkoholkranke statt. Armut, verursacht durch Erwerbs-
unfdhigkeit, Arbeitslosigkeit, niedere Lohne, Arbeitsscheu, Krank-
heit, Unfall, Alkoholismus, Mangel an haushilterischem Sinne bei
-der Frau, Abwesenheit oder Tod des Ernihrers war als Ursache
-oder Folge fast mit allen uns zur Kenntnis gebrachten Fiillen von
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Familienzerriittung enge verbunden; sie mit ihrem Gefolge von
Unternihrung, Wohnungselend, Sorge, Lebensiiberdruf, Verrohung
der Sitten, Prostitution, scheint der beste Nihrboden fiir die Ab-
stumpfung der die Familie erhaltenden Krifte zu sein. — Die
Anmeldestelle vermittelte an 10 bediirftige Familien Unterstiitzungen
im Gesamtbetrage von Fr. 340.—. N. M.

In dem Bestande des Vorstandes traten im Berichtsjahre keine
Anderungen ein. |

Luzern, Januar 1913.
Fiir den Vorstand:

E. Ducloux, Prisident.
Friedrich Wiiest, Aktuar.

n) Associazione Pro Infanzia, Mendrisio.

I 3 Marzo u. s. si costitui in Mendrisio un’ Associazione
femminile col titolo Pro Infanzia Mendrisiense allo scopo di gio-
vare al faunciullo in ogni modo. In questi primi mesi di esistenza
la suddetta Associazione ha studiato i bisogni principali dell’ In-
fanzia locale e ne & venuta in soccorso sotto molteplici aspetti.

Conta oltre una cinquantina di famiglie beneficate (sovvenzioni
in viveri, medicinali, indumenti); ha sollecitato e contribuifo a
cure radicali in istituti ad hoc e presso specialisti per la vista, .
I’ udito, il rachitismo, ottenendo risultati soddisfacenti e guarigioni
insperate.

Negli ultimi mesi dell’ anno scolastico 1911—1912 dietro ini-
ziativa della Societd venne istituito il <Dopo Scuola> per i ragazzi
dai sei ai quattordici anni.

Molti sono i mezzi coi quali la nostra Associazione intende
esplicarsi pel bene dell’ infanzia. Si spera quindi che io scopo a
cui tendono le nostre aspirazioni verra raggiunto man mano col
consolidarsi della Societa.

I1 Comitato Direttivo di dieci membri € cosi costituito:

Presidente: Signora Rosa Torriani-Maspoli. Vice-Presidenti:
Signorina Antonietta Borella, Signorina Elisa Ceppi Vedova Crivelli.
Membri: Signorina Emilia Moresi, Signora Antonietta Noe-
Garobbio, Signora Sofia Cattaneo-Saroli, Signorina Linda Graffina
Vedova Brenni, Signorina Maria Maggi, Signorina Maestra Ida Risi.

Jugendfiirsorge. 14
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Al Comitato Direttivo va unito un Comitato di Vigilanza composto
di 20 membri (uno per ognuna delle 20 zone in cui fu suddivisio
il paese) la cui speciale mansione & la sorveglianza diretta del
trattamento dei bambini nelle famiglie e loro relativi bisogni.

o) St. Gallische
Vereinigung fiir Kinder- und Frauenschutz.

Der Geschiiftsbericht der Kommission ist ganz kurz; die
Hauptarbeit besorgte unser Sekretariat fiir Kinder- und Frauen-
schutz.

1. Der stiddt. Schulrat hat uns in anerkennenswerter Weise
bis zum April dieses Jahres ein Zimmer im Klosterschulhaus fiir
die Sprechstunden des Sekretariates der Auskunfts- und Rechts-
stelle eingerdumt. Es eignete sich sehr gut zu unsern Zwecken
schon infolge seiner zentralen Lage, so dal wir es sehr bedauerten,
als der Schulrat uns einen Lokalwechsel in Aussicht stellte,
da das Zimmer dringend fiir Schulzwecke gebraucht werden miisse.
Der Prasident des Schulrates, Herr Dr. Reichenbach, wies uns an
das Baudepartement des Regierungsrates, und durch den Chef
desselben, Herrn Regierungsrat Riegg, wurde uns in liebens-
wiirdiger und verdankenswertester Weise das Sitzungslokal des
Stickereifachgerichtes, das sich in einem Anbau des Re-
gierungsgebédudes befindet, als Sprech- und Arbeitszimmer unseres
Sekretariates iiberlassen. Unsere Kommission hat nur fiir die
Kosten der Beleuchtung, der Reinigung des Lokals und das Trink-
geld fiir den Pedell aufzukommen. Das Lokal ist ebenfalls zentral
und sehr ruhig gelegen und entspricht unsern Anforderungen
voll und ganz.

2. Unsere Kommission delegierte an den I. schweiz. Jugend-
gerichtstag in Winterthur den I. Rechtsbeistand, Herrn
Dr. Wyler; Frl. Bernet war ebenfalls Teilnehmerin desselben,
sowie unsere Rechnungsrevisoren, Frl. Goldi, als Abgeordnete der
stidt. Lehrerschaft, und die Berichterstatterin, als Delegierte des
stddt. Schulrates. Die Zeitungsberichte haben iiber die Verhandlungen
desselben orientiert, weshalb von einem n#hern Eintreten in
dieselben Umgang genommen werden kann. Nur das eine mdchte
ich bemerken, daf} alle Referenten einmiitig das alte, starre Ver-
geltungsstrafrecht, das nur den Rechtsbruch sah und sich um
die Psychologie des Jugendlichen spottwenig bekiimmerte, ver-
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urteilten und mit Warme fiir das humane Fiirsorgerecht, fiir die
Schaffung eigener Jugendgerichte eintraten. Wissen wir doch,
dal in 99 von 100 Fillen die Schuld nicht bei den Kindern,
Jugendlichen und Verbrechern liegt; sie biilen in den Straf-
anstalten meist nicht ihre eigenen Fehler, sondern diejenigen ihrer
Eltern oder miBlicher sozialer Verhiiltnisse. Herr Prof. Dr. Hafter
bemerkte am I. schweiz. Jugendfiirsorgekurs in Ziirich, daf3
Untersuchungen in einer Strafanstalt ergaben, dal 87°6 der
jugendlichen Verbrecher eine rohe und grausame Behandlung als
Kinder erlitten, und ein anderer Referent, dafl bei den jugend-
lichen Verbrechern unter den schlechten Neigungen ihrer Viter
die Trunksucht den ersten Platz einnehme. Die Jugendgerichte
werden kiinftig die verwahrlosten und sittlich verdorbenen jugend-
lichen Delinquenten nicht mehr den erwachsenen Gewohnheits-
verbrechern der Strafanstalt, sondern Erziehungsanstalten
zuweisen und sie nach ihrer Entlassung unter eine Schutzaufsichts-
behorde stellen, welche ihnen in jeder Lage Schutz und Hiife
gewihren wird. Im Kanton St.Gallen wird das Jugendgericht
am 1. Januar 1913 in Kraft treten.

3. Unsere Kommission erneuerte auch dieses Jahr das Gesuch
an den StadtratumSubventionierung unsererVereinigung,
und sie wurde uns wiederum im Betrage von Fr. 300.— gewiéhrt.

4. Unsere Kommission gelangte diesen Sommer an die
Kommission der Kinderkrippe in St. Gallen um einen Bei-
trag von dem schonen finanziellen Ergebnis des diesjdhrigen
Blumentages, und er wurde uns auch in schitzens- und ver-
dankenswerter Weise im Betrage von Fr. 500.— iiberreicht.

5. Da wir die Gratifikation fiir unsere verdienstvolle
Sekretidrin, Frl. Bernet, schon letztes Jahr gerne erhoht hitten,
iiberreichten wir ihr dieses Jahr Fr. 600.— und werden dieselbe
fiir néchstes Jahr auf Fr. 1000.— aufrunden.

6. Sodann veranstaltete unsere Kommission gemeinsam mit
der Sektion St. Gallen des schweiz. Lehrerinnenvereins einen 6ffent-
lichen Vortrag, gehalten von Herrn Pfarrer Alther: ,Es fiel
ein Reif in der Friihlingsnacht“, welcher die Stérungen in
der Charakterentwicklung junger Menschen behandelte. Viele
unter uns haben den warmherzigen Worten gelauscht und mit
tiecfem Weh im Herzen die traurigen Bilder der jugendlichen
Stréiflinge an unserm geistigen Auge vorbeiziehen lassen. Mir
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tonte aus den verschiedenen Bekenntnissen der Tagebiicher- der
jungen Verbrecher die bittere Anklage entgegen:

»lhr fiihrt uns in das Leben ein, ihr lifit den Armen schuldig werden,-
Dann iibergebt ihr ihn der Pein, denn jede Schuld richt sich auf Erden.“

Haben doch in der Hauptsache lieblose Behandlung in
der Jugend, die Qual des Hungers, Vernachlidssigung in
der Erziehung und erbliche Veranlagung die Jugendlichen
schon oft im Kindesalter zum Verbrechen getrieben. Ist es nicht
erschiitternd, wenn Kinder und Jugendliche ihr koérperliches und
geistiges Elend durch Verletzung eines Strafgesetzes dokumentieren!
Wir haben kein Recht, iiber diese armen Gefangenen zu richten;
grenzenloses Mitleid und der Wunsch, nach Kriften an der Herab-
setzung der Zahl jugendlicher Verbrecher zu arbeiten, sollte uns
beseelen. Es liegt dies auch in unserer Hand, indem wir als Ver-
treter des Kinder- und Frauenschutzes unsere Fiirsorgetitigkeit
auf moglichst viele jener verlassenen und sozial gefdhrdeten
Knaben und Midchen  und hilfsbediirftigen Frauen erstrecken.
Kinder- und Frauenschutz bedeutet in gewisser Hinsicht
Verbrechensvorbeugung. Je umfassender die Erfolge dieser
Fiirsorgetitigkeit sind, um so mehr werden Polizei und Straf-
richter erspart werden konnen. Wir sollen nie vergessen, dafl
das Strafrecht die letzte, aber auch die schirfste Waffe ist, die
uns im Kampfe fiir Kinder- und Frauenschutz zur Verfiigung
steht; vor allem dem Ubel die verderblichen Wurzeln abzugraben,
sei unsere erste und hochste Pflicht.

7. Um nach Mdoglichkeit dem Kinder- und Frauenschutz auch
auflerhalb der Grenzen des Kantons zum Fortschritte zu verhelfen,” .
entsprach die Berichterstatterin einer Anfrage der Kommission
des Schweiz. gemeinniitzigen Frauenvereines, an seiner
Hauptversammlung in Schaffhausen einen 6ffentlichen Vortrag
iiber Frauen- und Kinderschutz zu halten. Die mehrere Hundert
zidhlende Versammlung entsprach einstimmig dem Antrage der
Referentin, der Schweiz. gemeinniitzige Frauenverein
mochte den Kinder- und Frauenschutz in sein Programm
aufnehmen und denselben nach Kriften in der ganzen Schweiz
fordern. ‘

Zu Propagandazwecken hielt die Berichterstatterin vor einigen
Wochen ebenfalls auf Anfrage hin einen Vortrag iiber Kinder-
und Frauenschutz in Herisau; gegenwirtig steht sie in Ver-
bindung mit einigen Personlichkeiten daselbst behufs Griindung
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eines Kinder- und Frauenschutzvereines in Herisau. Da Industrie
und Heimarbeit im Kanton Appenzell bliilhen, wire die Organi-
sation des Kinder- und Frauenschutzes im Kanton Appenzell
dringende Notwendigkeit.

Die Prisidentin: Frl. B. Biinzli, Lehrerin.

Auszug aus dem Bericht der Sekretiirin.

Unsere Auskunfts- und Rechtsstelle ist in den drei Jahren das geworden,
was wir bei der Griindung derselben geplant und erhofft hatten: sie hat sich zu
einer populiren Institution ausgewachsen. ,J gang zum Schutz“, wie die Leute
unser Bureau nennen. Sie haben sich gewdhnt, in allen schwierigen Fragen,
die in ihr Leben treten, an dasselbe zu gelangen. Sie holen in den 4maligen
Sprechstunden bei unsern Rechtsbeistinden Rat und Beihiilfe in Erbschafts-
und Strafrechts-Angelegenheiten, bei Giitertrennung, Verleumdung, Lohn-
entziehungen, Ehezwisten etc. Der Vater bringt eine Klage iiber seine liederliche
oder widerspenstige Tochter und bittet um Versorgung, Zuspruch oder Uber-
wachung. Die Frau jammert iiber ihren sonst guten Mann, der ins Trinken ge-
kommen sei und nun nicht mehr arbeite, oder ihr die Mobel verkaufen wolle, die
Kinder gegen sie aufhetze etc. In diesen Filllen miissen wir auf alle moglichen
Arten behiilflich sein: Den Mann in unsere, an die Auskunfts- und Rechisstelle
angeschlossene, Auskunftsstelle fiir Alkoholkranke weisen, die von der
Sekretirin und einem Arzt geleitet wird. Oder ihn, je nach Gutdiinken, vor
unsere Rechtsbeistinde bringen, auch selbst ihn besuchen und in Gegenwart
der Frau ihn zur Rede stellen, verwarnen, oder ihn an den Gerichtsprisidenten
etc. weisen. Vor allem stellen wir die Leute unter Kontrolle. Wir haben damit
hier schon manchmal gute Resultate erzielt. Kinder-MiShandlung und -Verwahr-
losung wird uns meist durch Nachbarn, die Schule oder die Polizei mitgeteilt,
oder wir kommen selbst darauf, wenn wir niher in die Verhiltnisse einer
Familie einzublicken haben, die wegen einer Rechtsfrage an uns gelangte. Durch
unser fortwihrendes Kontrollieren in einer grofien Anzahl von Fillen erhalten
wir immer bessere Einblicke in die Familien, ein klareres Bild, finden oft auch
eine verborgene, grofiere Not als die uns geklagte. Dadurch ist auch unser
Eingreifen ein erspriefilicheres: Leute, die vor zwei und drei Jahren bei uns
Rat holien, bringen wieder eine neue Klage.

Auch Einsame kommen, die Niemand mehr haben und oft sich mit ihren
kleineren oder grioleren Klagen nirgends hinwagen. Fiir sie ist unser Bureau
ein Zufluchtsort, zu dem sie immer wieder kommen und Rat holen.

Auch der jungen Midchen, die durch Eltern, oder persdnlich unserm
Schutz iibergeben werden, sind viel, und wir haben angefangen, sie zuweilen
bei uns zu versammeln, um in Fiihlung mit ihnen zu bleiben.

So erwachsen fiir uns viele, neue Aufgaben, wie wir es bei Beginn
unserer Titigkeit voraussahen, und an die wir nun heranzutreten wiinschen.
So mochten wir eine Zentralstelle fiir Hauspflege griinden, wie eine
solche in Basel besteht. Die Familien zahlen einen jdhrlichen Beitrag und
haben im Jahr einmal das Recht auf eine Hauspflege, sei es bei Krankheit,
Abwesenheit der Mutter ete. Wir wiinschten mancher Hausmutter jihrlich eine
kleine Ausspannung.
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Ferner mochten wir unsere Suppenverteilung an die Schulkinder
unter strengere Kontrolle stellen, da die Kinder zu sehr sich selbst iiberlassen
sind, in der Volkskiiche in den Silen der Minner und Frauen ihre Mittagszeit
verbringen, oft nur Brot fiir ihre Suppenkarten fassen etc. Wir mdochten, daB
diese Suppenverteilung von der Schule aus gehen wiirde. Dann wiinschten wir
auch bessere und mehr Kostplitze in der Stadt, auch hier unter zentraler
Fiihrung.

Die Kinderversorgung bringt uns viel, aber auch sehr dankbare Arbeit.
So wurde uns ein Kind von der Schule angezeigt, das am Korper Spuren von
Mifhandlung aufwies, die vom Arzt konstatiert wurden. Nachdem wir verschiedene
Zeugen einvernommen hatten, die alle bestiitigten, dal das Kind daheim (es war
unehelich und hat einen Stiefvater) sehr iibel behandelt, im Essen und in allem
verkiirzt und sonst sehr vernachiissigt und viel geschlagen werde etc., lieflen
wir die Mutter kommen und verlangten, dafl sie das Kind unverziiglich fort-
gebe, da wir sonst weitere Schritte tun wiirden. Es geschah dies sofort; nun
ist es gut aufgehoben und unter unserer bestindigen Kontrolle.

In einem andern Fall kam abends der Vater mit einem bleichen, 2jdhrigen
Kind und bat um ein Plitzchen, da die Mutter des Kindes mit Minnern herum-
ziehe und nicht fiir die Kinder sorge. Wir besorgten ihm ein solches. Als wir
dann der Familie weiter nachgingen, erfuhren wir von den Nachbarn, dafl der
Vater fort sei, die Mutter mit dem gréfieren Middchen von Mietzimmer zu Miet-
zimmer ziehe, dal es Schlechtes bei der Mutter sehe und ihr weggenommen
werden sollte; es wurde auch nachts schlafend vor der Haustiire gefunden,
weil es nicht hinein konnte und die Mutter abwesend war. Wir lielen die
Mutter kommen und konnten das Kind sofort guten Pflegeeltern iibergeben.
Mit Féllen von Kinderverwahrlosung haben wir viel zu tun, manchmal geniigt-
ein fortwiihrendes Nachfragen bei Schule und Nachbarn und Mahnen bei der
Mutter.

Eine liederliche Mutter hat eines Abends ihr 5jihriges Kind in die Stube
der Nachbarsfrau gestellt: ,D’Muetter hit gseit, Sie stlled mi bi Ihne schlofe lo.“
Sie selbst ist unterdessen von Zimmer zu Zimmer gezogen, wurde iiberall
wieder fortgeschickt, weil sie nicht arbeitete und mit Médnnern herumstrich,
auch bekiimmerte sie sich nicht um das Kind, obschon sie behauptete, sie habe
bestiindig Heimweh nach demselben, wenn sie es nicht sehe. Wir haben der
Frau eine Woche Zeit gelassen und sind ihr inzwischen unvermerkt nachge-
gangen und haben sie, als alles im Argen blieb, dann dem Polizeikommissariat
angezeigt. Das Kind ist vorliufig bei der armen, braven Pflegemutter gut
aufgehoben.

p) Verein fiir Mutter- und S#uglingsschutz, Ziirich.

Der stadtziircherische Verein fiir Mutter- und Sduglingsschutz,
der bisher als Zweig des Vereins fiir Frauen-, Mutter- und
Kinderschutz gearbeitet hat, besteht seit 1. April 1912 als selb-
stindiger Verein und hat sein stéindiges Sekretariat nach dem obern
Miihlesteg 6" verlegt, da die bisher innegehabten Ridumlichkeiten
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im stddt. Jugendheime, Florhofstr. 7, anderen Zwecken dienstbar
gemacht werden mufiten. Durch Beschrinkung seiner Titigkeit
auf Mutter- und Séduglingsschutz ist dem Vereine die Moglich-
keit gegeben worden, sich auf diesem, in einer stets wachsenden
Grofistadt immer notwendiger werdenden Arbeitsfelde auszubauen
und vermehrte Arbeit zu leisten.

Die Zahl der Fille, in denen die Hiilfe des Vereins in An-
spruch genommen wurde, hat sich in diesem Jahre bedeutend
vermehrt; abgesehen von den aus dem Vorjahre noch iiber-

nommenen Fillen, betrug die Zahl der jungen Miitter, die vom
1. Januar bis 31. Oktober 1912 unsere Hiilfe suchten, 150.

Nach ihrem Heimatorte entfallen davon
auf den Kanton Ziirich . 21
» die iibrigen Kantone 50

, Deutschland . . . 61
, Osterreich-Ungarn . 15
madmhen o o0 00 3

Reiche Arbeit erwuchs dem Vereine aus der Arbeitsbeschaffung
fiir verlassene Miitter vor und nach der Entbindung; es wire
sehr wiinschenswert, wenn von seiten Privater, die weibliche
Arbeitskriifte bendtigen, dem Vereine in dieser Hinsicht ein weit-
herzigeres Entgegenkommen gezeigt wiirde. Die Vermittlung von
Kostorten fiir unsere kleinsten Schutzbefohlenen und die Beauf-
sichtigung derselben, die namentlich auf dem Lande dringend
notig ist, hat auch dieses Jahr viel Gutes gezeitigt.

Das Miitterheim des Vereins, das abseits vom Verkehr der
GroBistadt, an der IrchelstraBle 32, Ziirich IV, liegt, wurde im
Dezember letzten Jahres seiner Bestimmung iibergeben und hat
seitdem 49 Miittern ein schiitzendes Obdach und gute Pflege ge-
boten. Im ganzen waren die Erfahrungen, die diese erste Zeit
des Betriebs brachte, sehr gute, so dal die gehegten Erwartungen
in bezug auf die Qualitit der Besucherinnen iibertroffen wurden.

Eine weitere wichtige soziale Arbeit des Vereins soll
kommenden Winter ihrer Vollendung entgegengehen: die Ein-
richtung von Miitter-Beratungsstellen, ' die Frauen und Miittern
Rat und Auskunft in allen Fragen, die das zu erwartende oder
schon geborene Kind betreffen, erteilen sollen. Vorgesehen sind
vorldufig zwei solcher Beratungsstellen, und zwar in den Stadt-
kreisen I und III.
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- 11. Katalog der Kinderschutzvereine in der Schweiz.

1. Aargau: Kinder- und Frauenschutzkommission des Bez. Aarau
in Aarau.
Verein fiir Kinder- und Frauenschutz in Brugg.

2. Appenzell A.-Rh.:

3. Appenzell 1.-Rh.: Kinderschutzkommission Appenzell: Dr. jur.
Rechsteiner, Kaplan Ebneter, Lehrer Wild, sen.
Kinderschutzkommission Riite.

4. Basellandschaft:

5. Baselstadt: Jugendfiirsorge des Frauenvereins zur
Hebung der Sittlichkeit. Prisidentin: Frau Pfr. Zellweger,
Angensteinerstrafie, Basel.

6. Bern: Kantonal-bernischer Verein fiir Kinder- und
Frauenschutz. Président: Dr. med. Streit, Sulgenauweg,
Bern. : :

Sektion Bern-Stadt. Prisident: Lehrer und Grofirat Miihlethaler,
Langgafistrafle 68d, Bern.

Sektion Biel-Nidau. Prisident: Pfr. Hiirzeler in Biel.

Sektion Aarberg. Président: Miihlemann, Lehrer, Aarberg.

Sektion Thun. Président: K. Burkhalter, Lehrer, Steffisburg.

Sektion des Amtsbezirkes Aarwangen. Prisident: Nationalrat
Dr. Rickli, Langenthal.

Sektion des Amtsbezirkes Konolfingen: Gotthelfverein. Préasident:
Lehrer Sommer, Vorsteher, Enggistein b. Worb.

Sektion des Amtsbezirkes Wangen Président : Pfr. Amsler in
Herzogenbuchsee.

Sektion der Amtsbezirke Nieder-Simmental und Frutlgen
Gotthelfverein. Prisident: Pfr. Trechsel in Reichenbach
b. Frutigen. ;

Sektion Interlaken: Gotthelfverein. Président: Pfr. Herren-
schwand in Gsteig bei Interlaken. :

Sektion Fraubrunnen. Président: Pfr. Konig in Utzenstorf.

Sektion Seftigen. Prisident: Pfr. Mezener in Wattenwil.

Sektion Burgdorf. Prisident: Lehrer A. Loosli, Burgdorf.

7. Freiburg:

8. Genf: Commission de surveillance de I’Enfance abandonnée.
Président: Edmond Boissier, 2, Tertasse, Genéve.
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"Association pour la protection de 'enfance, Grande

Mézel 10, Geneve.
Beauregard.

9. Glarus: . .

Présidente: M"® Lucie Achard, 4, rue

10. Graubiinden: Kantonale Kommission fiir Kinder- und

Frauenschutz
Manatschal.

in Chur.

Président: a. Regierungsrat

Komitee fiir Kinder- und Frauenschutz Davos.

11. Luzern:
in Luzern.

12. Néuéliburg:
13. Nidwalden :
14. Obwalden :

Kommission fiir Kinder-
Prasident: Stadtrat Ducloux, Luzern.

und Frauenschutz

15. St. Gallen: St. Gallische Vereinigung fiir Kinder- und
Frauenschutz in St. Gallen. Prisidentin : Frl. Berta Biinzli,

Lehrerin.

Amtliche Jugendschutzkommissionen. (Art. 76 E. G. z. Z. G. B.)

St. Gallen.

Kuhn-Kelly, Jakob, a. Gemeinderat,
St. Gallen, Priisident.
Rothenberger, Alb., Pfr., St. Gallen.
Braun, Gottfr., Privatier, St. Gallen.
Biinzli,Bertha, Frl., Lehrerin, St.Gallen.
Fausch, Andreas, Lehrer, St. Gallen.
Klingler-Scherrer,Hch., Kaufmann,
St. Gallen. ‘
Imboden, Karl Friedrich, Dr. med.,
St. Gallen. .
- Ersatzmitglieder:
Biirke, Marie, Frl., St. Gallen.
Baumann, Jos. Anton, Domvikar,
St. Gallen.
Falkner, Ulrich Karl, Dr., Sekundar-
lehrer, St. Gallen.
Dornacher,Albert,Dr., Amtsvormund,
St. Gallen.

Tablat.

Lenherr, Titus, Pfr., Schulratspriisid.,
St. Fjden, Priisident.

Schmid, Emil, Pfr., Kronthal.
Bosch, Otto, Dr. med., Bezirksarzt,

St. Fiden. ;
Raduner, Rudolf, Lehrer, Langgasse.
Schonenberger, Josef, Lehrer,

Kronthal.

Ersatzmitglieder:
Saxer, Friedrich, Lehrer, St. Georgen.

- Hissig-Montbrun, Marie, St. Fiden.

Keel-Konrad, Lina, St. Fiden.

Wittenbach, Higgenschwil, Muolen.

Suter, Josef, Pfr., Schulratsprisident,
Wittenbach, Prisident.

Knabenhans, Karl, Verwalter,
Kappelhof, Wittenbach.

Kigi, Gottfried, Lehrer, Muolen.

"Ersatzmitglieder:

Egli, Gebh., Sekundarlehrer,
Higgenschwil.

Grob, Joh. Bapt., Lehrer, Wittenbach.

Hungerbiihler, Arnold, Lehrer,
Higgenschwil.
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Morschwil, Steinach, Berg, Tiibach.

Huber, Josef Anton, Pfr., Mérschwil,
Prisident.

Walser, Rob., Gemeinderat, Steinach.

Kehl, Jakob, Lehrer, Berg.

Ersatzmitglieder:
Diirlewanger, Gust.,, Pfr., Steinach.
Frifel, Arn., Paramentier, Mérschwil.
Hug, Anna, Frl.,, Lehrerin, Tiibach.

Untereggen, Eggersriet.

Gubelmann, Albert, Pfr., Untereggen,
Prisident.

Graf, Joh. Gottlieb, Gemeindeammann,
Eggersriet.

Steiger,Josef, Lehrer, Grub-Eggersriet.

Ersatzmitglieder:
Krapf, Josef Anton, Pfr., Eggersriet.
Moser-Bischof, Julia, Untereggen.
Rorschach, Goldach, Rorschacherberg.
Felder, Gottfried, Dr. med., Rorschach,
Prisident.
Kellenberger, Josef, Pfr., Goldach.
Winiger, Jos. Martin, alt Lehrer,
Rorschacherberg.
Etter, Ernst, Pfarrer, Rorschach.
Engensperger-Herbert, Albertine,
Rorschach.

Ersatzmitglieder:
Von-Euw, Xaver, Kantonsrat,
Rorschach.
Wirz, Hans, Pfarrer, Goldach.
Schéonenberger, Thomas, Lehrer,
Rorschacherberg.
Miiller,Justine, Frl.,Lehrerin, Goldach.

Thal, Rheineck, St. Margrethen.

Steger, Osk., Dekan, Rheineck, Pris.

Lutz-Bdsch,Josef, Dr., Advokat, Thal.

Grob, Johannes, Gerichtsprisident,
St. Margrethen.

Custer, Friedrich, Dr. med., Rheineck.

Falk, Andreas, Pfarrer, Thal.

Ersatzmitglieder:
Lang-Miiller, Robertine, Rheineck.
Sulger-Buel, Frau, Rheineck.
Walt, Samuel, Lehrer, Thal.

Au, Berneck, Balgach, Diepoldsau,
Widnau.

Dudli, Max, Pfarrer, Bezirksschulrat,
Diepoldsau, Prisident.

Zellweger, Joh.,, Gemeindeammann,
Au.

Hasler, Xaver, Arzt, Berneck.

Weidenmann, Paul, Pfr., Balgach.

Baldauf, Christian, Lehrer, Widnau.

Ersatzmitglieder:
Merz-Schacher, Marie, Balgach.
Zurfluh-Marti, Anna, Berneck.
Baumer, Xaver, Lehrer, Au.

Rebstein, Marbach, Alistdtten.

Rist, Joh. Bapt., Gemeinderat, Alt-
stiitten, Prisident.

Lieberherr, Nikolaus, Pfr., Rebstein.

Koch, Augustin, Pfr., Marbach.

Schirer, Ed., Dr. med., Altstitten.

Benz, J. C., Lehrer, Marbach.

Ersatzmitglieder:

Graf, Johs., Vorsteher, Marbach.

Geser-Rohner, Josy, Altstitten.

Hasler, Jos. Wilh., Lehrer, Altstitten.

Custer-Custer, Wilhelmine, Bild-
Altstiitten.

Eichberg, Oberriet, Riithi.

Oberholzer, Alois, Pfr., Montlingen,
Prisident.

Goldi, Wilh., Gemeindeammann, Riithi.

Dietrich, Johannes, Gemeinderats-
schreiber, Eichberg.

Ersatzmitglieder:

Zach, W., Dr. med., Arzt, Oberriet.
Biichel-Zich, Elise, Oberriet.
Haltiner-Fenk, Emma, Eichberg.

Sennwald, Gams, Grabs.

Jenny, Fritz, Pfr., Grabs, Priisident.

Miiller, Josef Anton, Pfr., Gams.

Engler-Hanselmann, Andreas,
Kantonsrat, Sennwald.

Engler, Gallus, Lehrer, Erziehungs-
anstalt, Grabs.

Kielholz, A., Dr. med., Gams.
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Ersatzmitglieder:
Hilty, Anna, Frl., Schlo8 Werdenberg,
Grabs.
Egger, Johs., Lehrer, Sennwald.
Hiippi, Xaver, Lehrer, Gams.

Buchs, Sevelen, Wartau.

Briitsch, Daniel, Pfr., Sevelen, Pris.
Gramiger, 0., Dr. med., Triibbach.
Gschwend, Frid., Dr., Pfr., Buchs.
Rohrer, Michael, Lehrer, Buchs.
Gabathuler, Ruben, Bezirksschulrat,
Oberschan-Wartau.

Ersatzmitglieder:
Anderegg-Sulser, Ursula, Azmoos.
Kuhn, David Aug., a. Lehrer, Sevelen.

Ragaz, Pfifers.

Umberg, Laurenz, Pfarrer, Pfiifers,
Prisident.

Waldburger, Aug. Jul.,, Pfr., Ragaz.

Riederer, J. B.,, Kantonsrat, Ragaz.

Ersatzmitglieder:
Hippi, Emil, Pfarrer, Valens.
Kunz, alt Lehrer, Ragaz.
Rist-Hager, Ursula, Ragaz.
Simon-Wetter, Fanny, Ragaz.

Sargans, Vilters, Mels.
Egli, Friedr., Pfr., Sargans, Priisident.
Gubser, J., Dr. med., Mels.
Heer, Fritz, Fabrikant, Mels.
Kalberer, Jakob, Gemeinderatsschr.,
Wangs.
Beeli, Josef, Verwaltungsrat,
Schwendi-Weifitannen.

Ersatzmitglieder:
Biirke, Anna, Frl.,, Lehrerin, Midris-
Mels.
Schumacher, Johann Benedikt,
Lehrer, Sargans.
Albrecht, Alexander, Lehrer, Mels.

Flums, Wallenstadt, Quarten.
Giger, Walter, Bezirksschulratsprisid.,
Quarten, Prisident.
Gemperle, Alois, Pfr., Flums.
Sonderegger, Otto, Pfr., Wallenstadt.
Schmon, Josef, Dr., Flums.

Hug, Anton, Gemeinderatsschreiber,
Quarten.

Ersatzmitglieder:
Linder,Franz,Kantonsrat, Wallenstadt.
Schonenberger, Hedwig, Frl.,

Arbeitslehrerin, Wallenstadt.

Amden, Weesen, Schinis.

Gschwend, Alfons, Pfr., Amden,
Priisident.

Ziltener, Alfons, Kantonsrat, Weesen.

Tremp, Anton, alt Gemeindeammann,
Schinis.

Ersatzmitglieder:
Lerch, Herm.,Dr., Bezirksarzt, Schiinis.
Seitz, Joh. Bapt., Lehrer, Amden.
Klein, Rosa, Frl.,, Arbeitslehrerin,
Weesen.

Benken, Kaltbrunn, Rieden.

Graf, Jakob, Pfr., Benken, Prisident.
Ramer, Adolf, Lehrer, Kaltbrunn.
Fih, Karl, Gemeindeammann, Benken.

Ersatzmitglieder:
Kiihne, Ant., Gemeindeamm., Rieden.
Fih, Bertha, Frl., Arbeitslehrerin,

Benken.
Steiner-Zingg, Louisa, Kaltbrunn.

Gommiswald, Erneischwil, Uznach,
Schmerikon.

Fiiger, Joh. Bapt.,, Dekan, Gommis-
wald, Président.

Schonenberger, Josef, Dr. med.,
Uznach.

Streuli, Ernst, Apotheker, Uznach.

Stucki, Joh. Bapt., Pfr., Ernetschwil.

Blochlinger, Alb., Amtsschreiber,
Schmerikon.

Ersatzmitglieder:
Schubiger-Simen, Sophie, Uznach.
Meli, Fridolin, Lehrer, Schmerikon.
Riiegg, Adalbert, Ortsverwaltungsrats-

prisident, Gommiswald.

Rapperswil, Jona.

Brindle, Joh., Pfr.,, Rapperswil, Priis.
Mooser, Herm., Pfr., Rapperswil.
Helbling, Albert, Vermittler, Jona.
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Ersatzmitglieder:
Schubiger, Josef, Lehrer, Kempraten-
Jona.
Schulthef3-Wieland, Heinr., Gubel-
Jona.

Imfeld, W., Dr. med., Rapperswil.
Biirkly, Nanny, Frl.,  Rapperswil.

Eschenbach, Goldingen,
St. Gallenkappel.

Oswald, Aug., Dekan, Goldingen, Pris.
Brindli, Emil, Direktor, Eschenbach.
Kiing, Anton, Lehrer, St. Gallenkappel.

Ersatzmitglieder:
Oberholzer, Gustav, Kantonsrat,
Goldingen.
Custer,Beata, Arbeitsschulinspektorin,
Eschenbach.

Wildhaus, Alt St.Johann, Stein.

Kuhn, Jakob, Dr., Unterwasser, Pris.

Steiner, Gottlieb, Gemeindeammann,
Wildhaus.

Gorini, August, Pfarrer, Stein.

Ersatzmitglieder:
Frei, Oskar, Pfr., Alt St. Johann.
Gemperle, Joh., Pfr.,, Alt St. Johann.
Bohl, Anna, Frl.,, Lehrerin, Stein.
Nefilau, Krummenaun, Ebnat, Kappel.
Raschle, Johannes, Pfarrer, Ebnat,
Prisident.
Eigenmann, Alois, Dekan,
Neu St. Johann.
Scherrer, Walter, Dr., Ebnat.
Lieberherr, Rosam, Gemeindeamm.,
Nefllau.
Briiker, Jakob, Kantonsrat, Kappel.

Ersatzmitglieder:
Krapf, Johann, Pfarrer, Kappel.
Wagner-Choux, Emma, Ebnat.

Wattwil, Lichtensteig, Krinau.

Torgler, Hieronymus, Bezirksschul-
ratsprisident, Lichtensteig, Pris.
Zvllig, Aug., Dr., Pfr., Lichtensteig.
Keller, Jakob, Pfarrer, Wattwil.
Ersatzmitglieder:

Lutz, Johannes, Pfr., Krinau.
Bruggmann-Rutz,Anna,Lichtensteig.

Anderegg, Gust., Vorsteher, Hochsteig-
Wattwil. - :
Wille-Zuber, Selma, Wattwil.

Oberhelfenschwil, Bnmnadefn,
St. Peterzell, Hemberg.

Schmid, Fr., Hauptmann,
Oberhelfenschwil, Priisident.
Gerschwiller, Albert, Pfarrer,
St. Peterzell.
Jucker, Karl, Pfr., Brunnadern.
Wispe-Frei, Ida, St. Peterzell.
Aerni, Peter, Lehrer, Bichle-Hemberg.

Ersatzmitglieder:
Schlumpf, Karl, Pfarrer, Hemberg.
Jucker, Armin, Dr., St. Peterzell.
Tobler-Jucker, Anna,

Oberhelfenschwil.

Biitschwil, Mosnang.

Bissegger, Josef, Pfarrer, Mosnang,
Prisident.

Schonenberger, F., Dr. med.,
Biitschwil.

Haab, Heinr.,, Verwalter, Mosnang.

Ersatzmitglieder:
Mefmer, Josef, Pfr., Biitschwil.
Truniger, Karl, Lehrer, Dietfurt.
Rutz-Bruggmann, Maria, Biitschwil.

Liitisburg, Kirchberg.

Good, Franz, Pfr., Kirchberg, Prisid.

Kopp, Traugott, Gemeindeammann,
Liitisburg.

Bischof, Stephan, Sekundarlehrer,
Kirchberg.

Ersatzmitglieder:
Marchesi, Jos., Dr. med., Bazenheid.
Huber-Meyenberger, Josepha,

Wwe., Kirchberg.
Egli, Joh., Gemeinderat, Wolfikon-
Kirchberg.

Mogelsberg, Ganterschwil, Jonschwil,
Degersheim.
Lauchenauer, Alfred, Dekan,
Ganterschwil, Prisident.
Sutter, Johann, Gemeindeammann,
Jonschwil.
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Bir, E., Dr. med., Degersheim.
Schildknecht, Ant., Pfr., Mogelsberg.
Kundert, Johs., Lehrer, Degersheim.

Ersatzmitglieder:
Schwendimann-Bleiker, Ida,
Degersheim.
Weibel, Jakob, Bezirksschulrat,
Jonschwil.
Rotach, Alfred, Armenpfleger,
Mogelsberg.

Oberuzwil, Flawil, Henau.

‘Link, Walter, Pfr., Oberuzwil, Priisid.
Hiirlimann, Arn., Pfr.,, Henau.
Bb6sch, Rudolf, Dr., Flawil.

Kilin, Anton, Kantonsrat, Uzwil.
Baldegger, Karl, Lehrer, Flawil.
Ersatzmitglieder:
Miéder, Ida, Frl.,, Arbeitsschulinspekt.,
Oberuzwil.
Kern, Johs., Lehrer, Henau.
Kiing, Konr., Armenpfleger, Flawil.

Wil, Bronschhofen.

Lanter, Adolf, Kinderpfarrer, Wil,
Président.
Bannwart, Josef, Dr., Wil
Lienhard, Fritz, Pfarrer, Wil
Lenz, Adolf, Lehrer, Bronschhofen.
Miiller-Styger, Creszentia, Wil
Ersatzmitglieder:
Stiidle, A., Dr., Stadtpfarrer, Wil.
Hilber, Ulrich, Lehrer, Wil.
Schoch-Beyer, Emil, Kaufm., Wil.

Zuzwil, Oberbiiren, Niederbiiren,
Niederhelfenschwil.

Jung, Jb., Bezirksarzt, Zuzwil, Priisid.

~Scheffold, Ernst, Pfr., Oberbiiren.

Meyer, Adolf, Lehrer, Niederwil.

Scherrer, Johann, Kantonsrat,
Niederhelfenschwil.

Bichtiger-Hanimann, Theresia,
Thurhof-Oberbiiren.

Ersatzmitglieder:
Miiller, Euseb., Pfr., Niederbiiren.
Wiiest, Joh. Jos., Lehrer, Oberbiiren.
Graf, Karl, Lehrer, Ziiberwangen.

GoBau, Andwil, Waldkirch.

Rohner, Gebhard, Dr., Schulratspris.,
Gofau, Prisident.

Berger, Emil, Pfarrer, Goflau.

Ammann, A., Dr., Waldkirch.

Hangartner, Alfons, Lehrer, Andwil.

Sager-Rémer, Ida, GoBau.

Ersatzmitglieder:
Schlipfer, Beda, Pfr., Bernhardzell.
Schawalder, Arn., Lehrer, GoBau.
Mefimer, Alois, Lehrer, Waldkirch.

Gaiserwald, Straubenzell.

Kolb, Joh. Bapt., Bezirksschulrat,
Bruggen, Prisident.

Miiller, Alois, Pfr., St. Josephen.

Dieterle, Samuel, Pfr., Bruggen

Trolliet, Louis, Bezirksschulrat,
Engelburg.

Moser, Konr., Lehrer, Lachen-Vonwil.
Ersatzmitglieder:
Riittener, Johann Josef, Gemeinderat,

Lachen-Vonwil.
Spirig, Alfons, Lehrer, Bruggen.
Hungerbiihler-Hochreutiner,
Gabriele, Lachen-Vonwil.
Zahner-Anrig, Kar., Lachen-Vonwil.

16. Schaffhausen: Kinderschutzkommission Schaffhausen.

Président: Lehrer Ehrat.
17. Schwyz:
18. Solothurn: . . .

19. Tessin: ,ProInfanzia“ Bellinzona. Président: Stadtpréisident

Pedotti.

Associazione ,Pro Infanzia®, Chiasso. Prisidentin:

Frl. P. Sala.
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Associazione ,Pro Infanzia“, Mendrisio. Présidentin:
Frau Rosa Torriani-Maspoli. '

20. Thurgau:
21. Uri:

22. Waadt: Institution cantonale en faveur de ’Enfance
malheureuse et abandonnée, Lausanne (Dép. de I'In-
térieur).

Comité pour I'éducation de I’Enfance abandonnée a Lausanne.
»,So0lidarité“, Lausanne.

23. Wallis:

24, Zugsi s o

25, Ziirich: Verein fiir Mutter- und Kinderschutz. Présidentin:
Frau Dr. Liithi, Polizeiassistentin, Ziirich I, Bahnhofstr. 102.
Sekretariat: Ob. Miihlesteg 6™, Ziirich L

Schweizerische Vereinigung fiir Kinder- und Frauenschutz.
Président und stéindiger Sekretiir: Pfr. Wild, Monchaltdorf,
Ziirich.

NB. Sektionen der schweiz. Vereinigung fiir Kinder- und Frauenschutz

sind gesperrt gedruckt.

12. Aus Jahresversammlungen, Konferenzen, Kongressen,
Kursen.

Der IV. Kurs in Kinderfiirsorge fand in Ziirich vom
4. Januar bis 12. Juli 1912 mit 24 Teilnehmerinnen statt. In
einem Vorkurs (4. bis 24. Januar) wurden die Teilnehmerinnen
eingefiihrt in die Grundziige der normalen menschlichen Anatomie
und Physiologie;- die korperliche und geistige Entwicklung des
Kindes und ihre hauptsichlichsten Stérungen; in die Kinderpflege:
a) Erndhrung, b) Korperpflege, ¢) Erziehung (Dr. med. Charlotte
Miiller); ferner in volkswirtschaftliche Fragen (Dr. jur. E. Georgi).
Daneben besuchten sie am Nachmittag einen Handarbeitskurs
hauptsiichlich in Frobelscher Beschiftigung. Vom 29. Januar bis
12. Juli waren die Teilnehmerinnen in Fiirsorgeeinrichtungen, An-
stalten, Amtsstellen praktisch titig. Der Mittwoch Nachmittag
war fiir Vorirdge, Referate der Kursteilnehmerinnen und Diskus-
sionen bestimmt. Vortrige hielten: Frl. Votteler, Inspektorin der
freiwilligen- und Einwohnerarmenpflege: Die Arbeiterfamilie; Frl.
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und neue soziale Frauenberufe; Dr. E. H. Miiller: Psychische
Dr. E. Georgi: Jugendfiirsorgebestrebungen im In- und Auslande
Storungen bei Kindern und Ursachen der Degeneration; Dr.
H. O. Wy#8: Kinderkrankheiten; Prof. Dr. Feer: Kindersterblich-
keit; Dr. W. Klinke: Erziehungsfragen; Prof. Dr. Hafter: Jugend-
gerichte; Dr. A. Escher: Die Stellung des Kindes im Recht; Dr.
W. Schiller, Amtsvormund: Die Frau als Vormund; Prof. Dr. Kohler:
Soziale Hilfsarbeit. Der Kurs stand unter der Leitung von Frl
Maria Fierz, Schanzengasse, Ziirich I, und Frl. Martha von Meyen-
burg, Schipf, Herrliberg.

Un cours d’instruction sur les anormaux a Chiasso. Ce fut
le premier cours au Tessin de ce genre ou il n’existe ni un asyle
pour ces pauvres désherités, ni des classes spéciales pour les plus
capables d’entre eux. Et le but du cours etait précisément d’ar-
river & 'un et a 'autre. L’organisation fut difficile, mais I’entre-
prise fut couronné du plus beau succes.

M. le prof. de Sanctis & Rome, une célébrité dans la matiére,
avait fait faux bond au dernier moment. Le comité s’est adressé
alors a M. le Dr. Ed. Claparéde, professeur de psychologie a
Genéve, pour faire une des 3 grandes conférences publiques et
gratuites du dimanche, dans la salle du Conseil communal, sur
les Méthodes expérimentales appliquées auxr anormaux. Une
autre conférence dominicale fut faite par M. le D* Platzhoff a
Lugano-Viganello sur les mesures législatives, en Suisse, concernant
la statistique des anormaux, sur les asiles existants et sur 'activité
bienfaisante de la Konferenz fiir Schwachsinnigenfiirsorge. Une
troisiéme par le Dr. Saffiotti de Milan sur la législation internationale.
Ce dernier fut le véritable directeur du cours, qui eut lieu durant
15 jours (du 21 janvier au 4 février 1912) tous les soirs de 7 a 9 hs.
Parmi les sujets abordés signalons: ,Le développement physique
et psychique de l'’enfant; La pathologie pédagogique; Exposé
casuistique des différents types; Classification; L’éducabilité des
anormaux; Pédagogie et didactique spéciale; Clinique médico-
pédagogique; Présentation et étude de sujets.

Une quatrieme conférence spéziale eut lieu un jour de semaine,
par M. le Dr. Ferrari de Milan, sur les défauts du langage. En
outre, il y eut une visite des participants a I'asyle cantonal des
aliénés de Mendrisio avec une conférence de son directeur, le
Dr. Bruno Manzoni. Le nombre des participants au cours fut de
35 a 40 personnes, le public des conférences dépassait la centaine.
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Am 12. Mirz fand in Ziirich die VI. Jahresversammlung des
schweizerischen Bundes gegen die unsittliche Literatur
statt. Herr Pfarrer Preiswerk in Umiken, Aargau, sprach iiber
das Kinematographenunwesen und machte folgende Vorschléige:
1. Einwirkung auf die Eltern, die iiber die Gefahren des Kino-
betriebs fiir ihre Kinder aufgeklirt werden miissen. 2. Kinder-
belehrung, die namentlich bei intelligenten und guterzogenen
Kindern wirken kann. 3. Erhohung der Buflien fiir Kinobesitzer,
welche sich iiber Vorschriften der zustindigen Behorden hinweg-
setzen. — Die jetzigen Bufien wirken geradezu ldcherlich und
aufreizend. 4. Einschrinkung der absoluten Gewerbefreiheit. —
Diese Forderung wird zuniichst allgemeinen Widerspruch hervor-
rufen, und doch wird unser Volk zu der heilsamen Erkenntnis
durchdringen, dafl die absolute Gewerbefreiheit in unsere Zeit
nicht mehr hineinpafit, weil sie von einzelnen Individuen aus
materiellen Griinden zum Schaden der Gesamtheit miBbraucht
wird. — Prisident des Bundes ist Herr Banquier Rahn-Bérlocher,
Ziirich II. ‘

Der Verband schweizerischer Lehrkrifte fiir geistes-
schwache Kinder (Pridsident: Lehrer Jauch, Ziirich II) veran-
staltete vom 15. bis 18. April 1912 einen Spezialheilkurs, fiir den
sich iiber 100 Teilnehmer meldeten. Folgende Vortrige waren
vorgesehen: Mechanismus und Entwicklung der Sprache des
Kindes (3—4 Std.), Dr. A. Wreschner, Professor an der Universi-
tdt Ziirich. 2. Der Artikulationsunterricht in der Taubstummen-
schule (3—4 Std.), Direktor G. Kull. Praktische Vorfiihrungen
durch Oberlehrer Ehsenwein. 3. Die hirnanatomischen Grundlagen
der Sprache und ihre organischen Stérungen (3 Std.), Dr. med.
Veraguth, Privatdozent. 4. Sprachgebrechen und ihre Behandluug.
a) Die Krankheiten der Sprache mit besonderer Beriicksichtigung
der Sprachstéorungen bei geistesschwachen Kindern (ca. 3 Std.),
Dr. med. O. Laubi, Spezialarzt fiir Ohren und Halskrankheiten.
b) Schwerhorigkeit und Stammeln und ihre Beriicksichtigung
(3—4 Std.), P. Beglinger, Lehrer an den Spezialklassen von Zii-
rich I und V.  c¢) Das Stottern und seine Behandlung (ca. 3—4
Std.), E. Boflhard, Lehrer an den Spezialklassen von Ziirich V
und I. 5. Die Epilepsie und ihre Folgen im Kindesalter unter
besonderer Beriicksichtigung der -Sprach- und Schriftstorungen
Epileptischer, Dr. med. Ulrich, dirig. Arzt der schweizerischen
Anstalt fiir Epileptische in Ziirich. = 6. Sprachstérungen bei Imbe-
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zillen und Geisteskranken. Intelligenzpriifung mit Demonstration,
Dr. med. Maier, I. Assistenzarzt an der Irrenheilanstalt Burgholzli
in Ziirich.

Die Generalversammlung des schweizerischen Fiir-
sorgevereins fiir Taubstumme fand am 25. April 1912 in
Bern statt.

Der katholische Volksverein Sarnen horte im April 1912
ein Referat von Herrn Dr. A. Hittenschwiller, Luzern iiber: Die
Fiirsorge fiir die schulentlassene Jugend.

Die Jahresversammlung des schweizerischen Armen-
erziehervereins fand am 13. und 14. Mai 1912 in Locarno statt.
Vorsteher Biihrer, Pestalozzistiftung, Schlieren, Ziirich, sprach
iiber: Anstaltsleben und Anstaltsschule, und Schulinspektor Pro-
fessor Mariani, Locarno, iiber: Alkoholismus und Pauperismus.
— Eine Diskussion fand nicht statt. Prisident des Vereins wurde
Pfarrer Fichter, Basel.

Der II. Schweizerische Jugendgerichtstag in Winter-
thur (Ziirich), veranstaltet von der schweizerischen Gesellschaft
fiir Schulgesundheitspflege, erledigte in zwei Tagen (12. und 13.
Mai 1912) ein reichhaltiges, hochinteressantes Programm.

Der Kriminalanthropologe, der Psychiater, der Kriminaljurist,
der Richter und der Fiirsorger kamen zum Worte. Den grofiten
Raum nahmen die Referate und Besprechungen iiber die Zusammen-
setzung der Jugendgerichte, ihre Zustindigkeit und ihre Offent-
lichkeit oder Nichtoffentlichkeit in Anspruch. Fiir alles nidhere
verweisen wir auf das Jahrbuch der schweizerischen Gesellschaft
fiir Schulgesundheitspflege, Jahrgang 1912.

Die VII. Delegierten-Konferenz des schweizerischen
Vereinsder Freunde des jungen Mannes tagte am 21. Mai 1912
unter dem Vorsitz von Pfarrer M. Zimmermann in Basel in Olten.

* Versammlung des luzernischen Kantonalverbands des Vereins
katholischer Lehrer und Schulménner im Mai 1912. Referat
von Sekundarlehrer Liithy, Udligenswil, iiber das Ziichtigungs-
recht. Thesen: a) Es soll fiir die Ziichtigung durch den Lehrer
eine negative oder positive Grenze angegeben werden. Der
Lehrerschaft wiirde folgende Fassung belieben: Dem Lehrer sind
alle jene Ziichtigungen verboten, welche voriibergehend oder
dauernd die Gesundheit des Geziichtigten schidigen. Folgezustinde
oder Spuren einer Ziichtigung, welche nicht linger als 4—5 Tage
dauern, fallen nicht in Betracht. Schlige an den Kopf sind nicht

Jugendfiirsorge. 15
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zuldssig und in jedem Falle strafbar, ebenso die Einsperrung in
gesundheitsgefidhrlichen Rdumen. b) Sollte dieser Vorschlag nicht
belieben, so verlangen wir zu unserem Schutze, dafl die Frage,
ob der Lehrer sein Ziichtigungsrecht tiiberschritten habe (nach
dem Muster des Kantons St. Gallen), einer besonderen Instanz zur
Priifung unterbreitet werde. Ist dies nicht erreichbar, so mdchte
der Strafrichter dazu verhalten werden, in jedem Fall ein unver-
bindliches Gutachten bei der zustéindigen Erziehungsbehorde einzu-
holen. c¢) Die Ubertretung des Ziichtigungsrechtes wird erstmals
durch gerichtlichen Verweis, sodann durch anderweitig vorgesehene
Strafe geahndet.

In der Generalversammlung der ,Solidarité®, société en faveur
de UEnfance malheureuse et pour Uétude de questions sociales
vom 30. Mai 1912 im Stadthaus Lausanne sprach Dr. Sidney
Schopfer iiber: La condition juridique de I’enfant dans le nouveau
Code civil suisse.

Der schweizerische Zweig des internationalen Vereins
der Freundinnen junger Madchen hielt am 4. und 5. Juni 1912
in Aarau seine Jahresversammlung ab. Prédsidentin ist Frau
Studer-Steinhiuslin, Monbijoustraie 27, Bern.

Am 18. Juni 1912 hielt der schweizerische gemeinniitzige
Frauenverein in Schaffhausen seine Jahresversammiung ab.
Frl. Biinzli, St. Gallen, referierte iiber Kinder- und Frauen-
schutz. Der Antrag der Referentin wurde einstimmig angenommen :
Der schweizerische gemeinniitzige Frauenverein mochte die Auf-
gaben und Ziele der Schweizerischen Vereinigung fiir Kinder-
und Frauenschutz unterstiitzen, indem er den Kinder- und Frauen-
schutz, der in der Frauen eigentlichsten Wirkungskreis gehort, in
sein Programm aufnimmt und so die Ideen und Bestrebungen
des Frauen- und Kinderschutzes nach Moglichkeit in allen Teilen
des Vaterlandes zu verbreiten und zu fordern sucht.

Die kantonale thurgauische Schulsynode in Wein-
felden von Anfang Juli 1912 beschlofl die Einsetzung einer
Kommission fiir Jugend- und Volkslektiire, welche den Schul-
und Volksbibliotheken die Auswahl und Anschaffung guter Biicher
erleichtern, alljahrlich ein Verzeichnis empfehlenswerter Literatur
herausgeben, bei der Regierung einen Beitrag fiir die Jugend-
und Volksbibliotheken erwirken und eine Ausstellung empfehlens-
werter Jugendschriften veranstalten soll.
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Die 11. Jahresversammlung des Verbands schweizerischer
Lehrlingspatronate fand unter dem Vorsitz von Herrn A. Deriaz
in Lausanne im Juli 1912 in Weinfelden statt. Herr Gewerbe-
sekretdr Biefer, Ziirich, referierte iiber die Wirkung des ziirche-

rischen Lehrlingsgesetzes.
: Die schweizerische Vereinigung fiir Jugendspiel und
Wandern versammelte sich Ende Juli 1912 zum fiinftenmal in
Bern. Vorsitzender ist Herr Schmid, Schaffhausen.

Die Internationale Liga zum Studium und zur Be-
kimpfung der Epilepsie hielt vom 6.—8. September 1912 in
Ziirich ihre dritte Tagung ab. Erschienen waren Delegierte aus
der Schweiz, aus Deutschland, Frankreich, Holland, Ruﬁland
Ungarn und Amerika.

Auf der Tagesordnung standen als Hauptthemen die Fragen
der kochsalzarmen Diat in der Behandlung der Epilepsie und die
durch Alkoholgenul erzeugte Epilepsie. Uber das erste Thema
hielten hochst interessante Vortrdge Dr. A. Ulrich, Leiter der
Anstalt fiir Epileptische in Ziirich, Prof. J. Donath aus Budapest
und Dozent R. Balint aus Budapest.

In der Nachmittagssitzung vom 6. Sept. wurden die Resultate
chirurgischer Behandlung der Epilepsie, und zwar nicht nur der
symptomatischen, sondern insbesondere auch der echten Epilepsie,
durch die Professoren Kiimmell (Hamburg) und Sauerbruch (Ziirich)
in interessanter Weise dargelegt, unter Vorfiihrung von Kranken,
~ die Prof. Sauerbruch operiert hatte. Interessante Beitrige zur
Frage der Alkohol-Epilepsie, dem zweiten Hauptthema des Tages,
haben Afimov (Petersburg) und Claude (Paris) geliefert. Veit
(Wuhlgarten) sprach iiber epileptische Dimmerzustiinde, eine heute
auch beim Laienpublikum infolge ihrer groflen forensischen Be-
deutung sehr bekannte Erscheinung. Leubuscher (Berlin) unterzog
eine Reihe neuer Behandlungsmethoden der Epilepsie auf Grund
seiner eigenen Beobachtungen einer eingehenden Kritik.

Dr. Weeks aus New-York erstattete weiter Bericht iiber eine
groBie Anzahl von Epileptiker-Stammbidumen, aus denen er inter-
essante Schliisse zog. Hernach demonstrierte Muskens aus Amsterdam
Reflexerscheinungen, die mit der Epilepsie in Beziehung stehen,
an wirbellosen und Wirbeltieren an der Hand von Lichtbildern.
Die Diskussion iiber Alkoholepilepsie und iiber Epilepsiebehandlung
wurde fortgesetzt; die Diskussion iiber operative Eingriffe bei
Epilepsie wird in der né&chsten Sitzung speziell weitergefiihrt
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werden. Dr. von Wyf} (Ziirich) referierte in einer lichtvollen Ab-
handlung iiber die pharmakologischen Grundlagen der Brom-
therapie. Toulouse und Piéron referierten iiber Untersuchungen,
die sie angestellt hatten zur Erforschung jener Faktoren, die ein
hiufigeres Auftreten der epileptischen Anfélle verursachen. Zuletzt
sprach Claude iiber eine neue Richtung der Epilepsieerforschung,
welche sich auf die Storung der Sekretion innerer Driisen bezieht.
Mit Worten des Dankes an alle Teilnehmer und besonders an die
Vortragenden schloB der Vorsitzende alsdann die Tagung. Dr. Weeks
wurde an Stelle von Prof. Famburini (Rom), der resignierte, zum
Prisidenten der Liga gewihlt. Mandate zur Formierung neuer
nationaler Komitees in Frankreich, England und Deutschland
wurden den Herren H. Claude, A. Turner und Veit erteilt. Die
Adressen der Sekretire sind: Nervierstraat 36, Antwerpen und
Overtoom 286, Amsterdam. Zum Schatzmeister wurde Herr
F. W. Cremer (Amsterdam) ernannt.

Die internationale Vereinigung fiir gesetzlichen
Arbeiterschutz hielt ihre 7. Delegiertenversammlung vom
9.—12. September 1912 in Ziirich ab. Es gehoren ihr Sektionen
aus folgenden 15 Liindern an: Deutschland, Osterreich, Amerika,
Belgien, Ddnemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Gro8britannien,
Ungarn, Italien, Norwegen, Niederlande, Schweden, Schweiz. Das
von der Vereinigung gegriindete internationale Arbeitsamt hat
seinen Sitz in Basel aufgeschlagen. Prisident der internationalen
Vereinigung ist Regierungsrat Heinrich Scherrer in St. Gallen. .
An der Spitze der schweizerischen Sektion steht alt Bundesrat
Emil Frei in Bern. — Nach dem Antrag der Kommission V beschlof3
die Hauptversammlung: Die Sektiionen werden ersucht, besondere
Kinderschutzkommissionen einzusetzen mit der Aufgabe: a) die
im Fragebogen des internationalen Arbeitsamtes gewiinschten
Angaben zu liefern, und b) auf Grund dieser Angaben an die
néichste Delegiertenversammlung iiber die Mittel und Wege der
Durchfiihrung und Erweiterung der bestehenden Kinderschutz-
gesetze zu berichten. — Das Bureau wird beauftragt, eine ver-
gleichende UJbersicht der Berichte anzufertigen und der inter-
nationalen Spezialkommission fiir Kinderarbeit vorzulegen. Diese
Kommission hat der néchsten Delegiertenversammlung bestimmte
Vorschlidge zu unterbreiten. — Nach einem von den Amerikanern
ausgegangenen Antrage wurde die Aufgabe dahin erweitert, dal
die Kinderwohlfahrts-Einrichtungen Kinder von der Lehre in aus-



229
sichtslosen Berufen abhalten sollen. — Die Landessektionen
werden endlich ersucht, auf Vermehrung der Arbeitsinspektorinnen
zu dringen, damit besonders in jedem Industriezentrum, wo Frauen-
und Kinderarbeit besteht, wenigstens eine Inspektorin vor-
handen ist. '

Die kantonale gemeinniitzige Gesellschaft des Kantons
Appenzell horte am 16. September 1912 in Gais ein Referat
von Gemeinderat Hugo Meyer in Herisau iiber: Anregung zu
einer Reform der Armenanstalten. Das I. Postulat lautete: Ent-
fernung der Waisenkinder aus Armenanstalten und zweckméflige
Versorgung in Waisenhédusern oder passenden Familien.

Der durch die Evangelische Gesellschaft des Kantons Ziirich
bestellte Ausschufi fiir Jugendpflege veranstaltete am
18. September 1912 in Ziirich einen Jugendpflegertag, in dem
iiber die Not der ménnlichen Jugend (Prof. Dr. Paul Wurster in
Tiibingen), die Arbeit der christlichen Vereine junger Ménner
(Generalsekretir Emanuel Sautter in Genf) und iiber die Art und
Weise der Griindung und Leitung eines christlichen Jungménner-
vereins (Pfarrer Ernst Kappeler in Zollikon) gesprochen wurde.

Die Jahresversammlung der schweizerischen gemein-
niitzigen Gesellschaft vom 23. und 24. September 1912 ge-
nehmigte ,die Stiftung fiir die Jugend“, die den Verkauf einer
‘Weihnachtswohlfahrtsmarke organisiert, deren Ertrag den Be-
strebungen zum Wohle der schweizerischen Jugend dienen soll,
und bewilligte einen Stiftungsbeitrag von 5000 Fr.

Die Generalversammlung des schweizerischen katho-
lischen Méddchenschutzvereins fand am 9. und 10. Okt. 1912
in Freiburg statt. Présidentin ist: Madame de Zurich, Fribourg.

An der 60. kantonalen Lehrerkonferenz in Escholz-
matt, Luzern, am 12. Oktober 1912, hielt Pfarrer Briigger in
GroBwangen ein Referat iiber: Jugendfiirsorge und vermehrten
Jugendschutz. Seine Thesen wurden angenommen.

Die kantonaleLehrerkonferenzinSchwyz am 16.0kt.1912
befaflite sich mit der Schwachsinnigen-Fiirsorge. Erziehungsrat
Dr. F. Lienhardt, Einsiedeln, hielt ein Referat iiber die Fiirsorge
fiir geistesschwache Schulkinder in der Schweiz, und F. J. Roos,
Oberlehrer an der kantonalen Lehranstalt fiir bildungsfihige,
schwachsinnige Kinder in Hohenrain, Luzern, iiber Bedingungen
und Methode im Nachhilfsunterricht und in Spezialklassen fiir
geistesschwache Kinder.
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Der Schweizerische Zentralkrippenverein hielt seine
V. Hauptversammlung am 24. Oktober 1912 in Basel ab unter dem
Vorsitz von Dr. Wenner, St. Gallen. Prof. Hagenbach, Basel, hielt
ein Referat iiber: Einige kritische Bemerkungen zum Krippen-
wesen. Es wurde monatliches Erscheinen des ,Krippenberichts®
beschlossen. 6 Krippen erhielten je 500 Fr. Subvention.

An der Jahresversammlung der thurgauischen ge-
meinniitzigen Gesellschaft in Sirnach vom 21. Oktober 1912
sprach Institutsvorsteher Hasenfratz in Weinfelden iiber Jugend-
gerichte. Der Korreferent, Dr. Paul Altwegg in Frauenfeld,
stimmte den Ausfiihrungen des Referenten zu. Die Versammlung
wies die Frage des Jugendschutzes an die Direktionskommission,
die unter Verwendung des Materials der Referenten und der
Diskussion die ihr geeignet scheinenden Schritte unternehmen soll.

Der Verband schweizerischer Erziehungsvereine hielt
am 29. Oktober 1912 in Ziirich unter dem Vorsitz von Pfarrer
Herrenschwand in Gsteig bei Interlaken seine Hauptversammlung
ab. Dekan Lauchenauer in Ganterschwil, St. Gallen, sprach iiber
Médechenfiirsorge und eine im Kanton St. Gallen zu errichtende
Erziehungsanstalt fiir schwer zu erziehende schulpflichtige Médchen.
In der Diskussion wurde auf die in ungeniigender Zahl vorhandenen
Erziehungs- und Arbeitsanstalten fiir Madchen vom 16. Altersjahr
an hingewiesen. — Der Vorstand erhielt von der Versammlung
den Auftrag, mit andern Verbinden, die zum Teil dieselben Zwecke
haben, in Verbindung zu treten und eine Fusion oder einen Zu-
sammenschlufl zu suchen.

Die aargauische kantonale Gemeinniitzige Gesell-
schaft hielt am 4. November 1912 in Reinach ihre Jahresver-
sammlung ab. Herr Nationalrat Eggspiithler aus Zurzach trug
ein Referat iiber ,Die Kinderversicherung® vor. Er stellte
folgende Thesen auf, die angenommen wurden: ,1. Der Kanton
Aargau wolle zum Zwecke der Krankenpflegeversicherung eine
auf Gegenseitigkeit beruhende 6ffentliche Krankenkasse im Sinne
des Art. 1 des Bundesgesetzes iiber die Kranken- und Unfall-
versicherung errichten. 2. Es sei fiir die Krankenpflegeversicherung
der Kinder im Kanton Aargau das Obligatorium einzufiihren.
3. Fiir unsere offentliche Krankenkasse sei die bedingte freie
Arztewahl in Aussicht zu nehmen. 4. Die offentliche Krankenkasse
sei so auszugestalten, dafl sie fiir die Krankenpflegeversicherung
der Kinder auf den erhohten Bundesbeitrag von 4 Fr. Anspruch
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erheben kann. 5. Die Verwaltung der offentlichen Krankenkasse
sei dem aargauischen Versicherungsamt zu iibertragen, dem eine
Aufsichts- und Verwaltungskommission beigegeben wird.“

Die Delegierten -der wesischweizerischen Ortsvereine
des schweizer. kathol. Volksvereins versammelten sich am
14. November 1912 in Lausanne. Grofirat Léon Genoud, Freiburg,
hielt ein Referat iiber Jugendfiirsorge. Seine Anregungen, welche
speziell auf die Organisation eines systematischen Auskunfts- und
Uberweisungsdienstes in den Vereinen (Ernennung besonderer
Korrespondenten) abzielten, fanden Zustimmung.

An der Jahresversammlung der Pestalozzigesellschaft
der Stadt Ziirich vom 21. November 1912 sprach Prof. Dr. Feer
iiber die projektierte Ziircher Waldschule und Walderholungs-
stéidtte. :

Am 7. Dezember 1912 tagte im Grofiratssaal die bernische
Schulsynode. Das Hauptiraktandum bildete die Frage der
Jugendfiirsorge. Es war veranlaBt worden durch eine Motion
der Herren Lehrer Miihlethaler und Schulinspektor Biirki. Wihrend
der erstere in seinem Referat vornehmlich die Aufgabe und Stellung
der Lehrerschaft gegeniiber dem groflen Problem der Jugend-
fiirsorge beleuchtete, begriindete der zweite Referent das Postulat
der Schaffung von Kinderschutzkommissionen. Der Vorstand der
Synode gab den Wiinschen der beiden Antragsteller in folgenden
acht Thesen Ausdruck: 1. Der Arbeitserfolg der Schule héngt
wesentlich von den Verhiiltnissen ab, unter denen das Kind auf-
wichst. 2. Die Erziehungstauglichkeit vieler Familien hat durch
die moderne Wirtschaftsordnung stark gelitten. Notwendig ist
darum die Schaffung ergidnzender Einrichtungen, welche die Er-
ziehungstétigkeit der Familie unterstiitzen. 3. Obwohl die Jugend-
filrsorge in erster Linie eine Aufgabe der Gesamtheit ist, muf
sie auch als eine notwendige Ergidnzung und Forderung der er-
zieherischen Titigkeit der Lehrerschaft betrachtet werden. Der
Lehrerstand ist ganz besonders berufen — im Verein mit andern
Stinden —, auf diesem Arbeitsgebiete mitzuwirken. 4. Um auf
dem Gebiet der Jugendfiirsorge wirksam mitarbeiten zu konnen,
ist eine bessere sozial-padagogische Ausbildung der Lehrerschaft
im Seminar notwendig. 5. AuBlerdem sind Informationskurse zum
Zwecke der Heranbildung von Kursleitern und Wanderlehrern
auf dem Gebiete der Jugendfiirsorge zu veranstalten. 6. Die
Jugendfiirsorge ist nicht nur ein Postulat der Stddte. Ihr mu8
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auch auf dem Lande volle Aufmerksamkeit geschenkt werden.
7. Um die Organisation weiter auszudehnen, ist die Unterrichts-
direktion zu ersuchen, gemeinsam mit dem Vorstande der Schul-
synode und dem Vorstande des Kantonalvereins fiir Kinder- und
Frauenschutz die Schaffung von Kinderschutzkommissionen in
den Gemeinden anzuregen. 8. Die Hauptaufgabe dieser Kommission
besteht darin, iiberall da, wo Kinder in korperlicher, geistiger und
sittlicher Beziehung zu Schaden kommen, rechtzeitig einzuschreiten
oder das Einschreiten der amtlichen Organe zu veranlassen.

Die Diskussion brachte nur zustimmende Voten. Ein Zusatz-
antrag, der eine amtliche ,Zentralstelle fiir Jugendfiirsorge“
postulierte, fand bei der These 7 als eventuelle Anregung Auf-
nahme. Die zweite These wurde durch den Zusatz erweitert, der
auch ,die tatkriftige Forderung aller Bestrebungen, die auf eine
Besserung der wirtschaftlichen und sozialen Verhiltnisse abzielen®,
als notwendig erklidrt. Der Vertreter der Regierung, Erziehungs-
direktor Lohner, versicherte die Versammlung der Sympathie fiir
die in Frage stehenden Bestrebungen. Da die Thesen sich auf
dem Boden der realen Verhiltnisse bewegten, konnten sie auch
ein praktisches Resultat versprechen. Der Staat solle kriiftig in
diese Bewegung eingreifen, noch wichtiger sei aber auf diesem
Gebiete die Privattiitigkeit, deren Initiative nicht lahmgelegt werden
diirfe. Samtliche Thesen wurden mit den erwdhnten Abénderungen
schliefllich einstimmig angenommen.

Im Schofle der liberalen Vereinigung in Appenzell
referierte am 15. Dezember 1912 Kantonsrat Knabenhans von
St. Gallen {iber die Kinderschutzbestimmungen im neuen
schweizerischen Zivilgesetz.

Der Erziehungsverein fiir den Bezirk See und Gaster
(St. Gallen) hielt am 19. Dezember 1912 in Uznach eine Ver-
sammlung ab. Lehrer Artho sprach {iber: Erzieherische
Téatigkeit bei der schulentlassenen Jugend.

13. Einzelne Fille von Kindermif$handlungen.

In Ober-Engstringen lebt eine Korbmacherfamilie, deren Haupt, Alois
Nobel, nicht das Muster eines friedlichen Familienvaters zu sein scheint. Am
6. Oktober war er wieder einmal in bdser Laune. Die Leute lagerten auf ihrer
Fahrt im Steinbruch bei Dielsdorf. Da erregte der eine Bube den Zorn des
Vaters, und dieser gab ihm kurzerhand einen Messerstich in das Gesidfi. Am
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Abend machte der Vater daheim, im sog. Kosthaus, neuen Krach und drohte,
er mache diese Nacht die ganze Familie kaput. Die Familie suchte Schutz bei
der Polizei, und der Mann wurde einstweilen eingesperrt.

Vor dem Bezirksgericht bestritt er, sich des Vergehens der Drohung von
Verbrechen sehuldig gemacht zu haben. In seinem Stande seien solche Redens-
arten vielfach iiblich, ohne irgendwie ernstgemeint zu sein. Ubrigens wisse er
gar nicht mehr, was er gesagt habe.

Was die andere Anklage anbetreffe, so sei ihm der Sohn grob gekommen
und um ihm Fureht und Respekt einzufléBen, habe er ihn gestochen!

Das Bezirksgericht bestrafte den zirtlichen Familienvater mit sechs Wochen
Gefingnis. (,Neue Ziircher Zeitung“ v. 9. Dez. 1911.)

K. R., geb. 1873, von O., Bern, Vater zweier Kinder, geschieden, in Ziirich,
hat wihrend zwei Tagen seine beiden Kinder, 4 und 3 Jahre alt, von morgens
bis abends in der Stube gelassen, ohne zu heizen, trotzdem es Winter (Dezember
oder Januar) war. Ihm zur Last gelegte Mihandlungen konnten nicht erwiesen
werden. Es erfolgte Freispruch durch das Bezirksgericht Ziirich vom 27. Mirz.
1912 unter Kostenauflage.

R. F. geb. G. von K. (Osterreich), geb. 1867, Mutter von 6 Kindern, Haus-
hiilterin, hat in der Zeit vom Sommer 1911 bis Januar 1912 in A., Bez. Ziirich,
als Pflegemutter des Hch. M., geb. 1906, und des A. M., geb. 1904, Kinder des
J. M. von M. (Aargau), Schlosser, ihre Pflichten mit bezug auf die Besorgung
dieser ihr anvertrauten Kinder groblich verletzt, indem sie den schwichlichen
und geistig mangelhaft entwickelten Knaben Hch. M. im August oder Herbst
1911 und sodann wieder im Dezember 1911 und Januar 1912 in der Weise mif3-
handelte, daBl sie ihn mit einem Stuhlbein und einem ,Heizeknebel“, sowie
sonstwie schlug und ihm hiedurch im Gesicht und iiberhaupt am Kopfe wie
auch iiber der Lendenwirbelsiule, dem rechten Schulterblatt und am Gesifle
Blutunterlaufungen, Schiirfungen und Quetschwunden in grofier Zahl beibrachte
und die Beaufsichtigung des Knaben giinzlich vernachlissigte, sodal dieser in
seiner Unbeholfenheit durch Hinfallen und Anstofien sich oft verletzte, im Spiit-
sommer und Herbst 1911 denselben wiederholt in der Kiiche unter den Wasser-
hahnen stellte und lingere Zeit das kalte Wasser iiber seinen Korper stromen
lieB und ihn hiebei auch einmal mit dem Kopfe gegen das Spiilbrett schlug,
sodaB H. M. eine Beule davontrug, sowie den Knaben A. M. zirka im August
1911 ebenfalls mit einem Knebel und zirka anfangs Januar 1912 mit einem
Schlauche schlug. Charakteristisch fiir die Gesinnungsart der Angeklagten ist
ihr Ausspruch, den sie in Gegenwart einer Zeugin tat: Mit diesem Kriippel
— Hch. M. — ist nichts anzufangen, wenn er nur grad tot wire! (Urteil des
Bezirksgerichts Ziirich vom 14. Mai 1912: 14 Tage Gefiingnis und 20 Fr. Geld-
buBle [aber auch noch fiir Ungehorsam gegen eine amtliche Verfiigung: Tren-
nungsbefehl wegen Konkubinat.]) '

Eine Weibsperson hatte zwei sechs- und . achtjihrige Pflegekinder mit
einem Stuhlbein und in anderer Weise so lange mifShandelt, bis die Nachbarn
einschritten — was bekanntlich sehr lange zu dauern pflegt — und die Polizei
anriefen. Vor 150 Jahren wiirde der wackere Salomon Landolt den Fall un-
gefihr wie folgt erledigt haben: 24 mit dem Stuhlbein auf den blanken Riicken
der Unholdin und hernach sechs Monate Einsperrung bei Wasser und Brot und
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harter Arbeit. In unserer von Humanitit triefenden Zeit lautet hingegen das
Urteil: vierzehn Tage Gefingnis und zwanzig Franken Bufle, und fiir den
edlen Vater, der seine Kinder den MiShandlungen seiner Beihiilterin preisgab:
zwanzig Franken Bufie!

Nun mufl es doch endlich einmal gesagt werden, daf jedem denkenden
und fiihlenden Menschen die Empotrung iiber eine solche Rechtsprechung zum
Halse herauswiichst! Wo soll gegeniiber entmenschten Eltern, die leider Gottes
nicht so sehr selten sind, die heilsame Abschreckung herkommen, wenn himmel-
schreiende Roheit und Niedertracht so gut wie straflos ausgeht! Wie feder-
leicht wiegt dagegen das Vergehen der bemitleidenswerten Klotener Verwal-
tungsriite, die aus Unkenntnis und Sorglosigkeit, aber gewif nicht mit bésem
Willen sich selbst und andere ruiniert haben! Aber freilich, hier handelt es
sich um Geld, um viel Geld, und das wiegt ganz anders als ein paar elende
‘Wiirmer!

Im wilden Westen Amerikas gibt es Stiidte, wo die offizielle Rechtspflege
noch nicht auf der Hohe europiischer Gesittung angelangt ist, wo aber Eltern,
die sich unterstehen wiirden, ihre Kinder zu mi3handeln, vor der offentlichen
Volkswut ihres Lebens nicht sicher wiren, und wo iiberhaupt alle Vergehen
gegen die wehrlose Kreatur exemplarisch bestraft werden. Sollte der brave
Seume am Ende doch recht haben?

Jedenfalls ist es hohe Zeit, dafl das offentliche Gewissen erwache und
den Wichtern und Auslegern der Gesetze zu Gemiite fiihre, daB ein kriiftiger
Schutz der Wehrlosen das oberste und heiligste Gebot eines ge-
sitteten Rechtsstaates sein soll!

(,Neue Ziircher Zeitung® vom 25. Juni 1912)

»Zum Idioten gepriigelt“. In Nr. 268 des ,Berner Tagbl.“ vom 11. d.
war zu lesen, dafl eine Witwe Schmutz in der Neumatte zu Belp ihren acht-
jdhrigen Knaben, den sie von Geburt an gehafit, zum Idioten gepriigelt habe.
Die Frau wurde gerichtlich bestraft, also wirklich schuldig befunden. Wie ist
es aber nur mdglich, daB in einer Gemeinde wie Belp, wo tapfere und gute
Leute doch gewifi genug zu finden sind, wo man genau weif}, wie in solchen
Fiillen vorzugehen ist, ein solches Verbrechen acht Jahre dauern konnte? War
niemand da, der eingreifen konnte, bevor das arme Kind zum Idioten ge-
schlagen war? Niemand, der sich der zarten Jugend erbarmte? Sollte das
Grifiliche nicht bekannt gewesen sein? — Unmdglich, so etwas sickert immer
durch. Oder waren die Wissenden noch so ingstlich, daBl sie die Rache eines
Nachbarn oder engherziger Gemeindemagnaten fiirchten, wenn eine Schuldige
denunziert wird, also ein ganzer Mensch fiir eine gerechte Sache eintritt?
Oder duldeten sie diese Zustinde, um den Gemeindesickel zu schonen, da bei
sofortigem Eingreifen das Kind auf Gemeindekosten hiitte versorgt werden
miissen ?

Das eine wie das andere ist fast nicht denkbar; es scheint undenkbar,
daf} es heute noch Gemeinden gibt, in denen Furcht und Sonderinteressen jedes
weitere Gefiihl erstickt haben, daBl ruhig zugeschaut wird, wie ein armes Kind
um Gesundheit und Lebensfreudigkeit gebracht wird. Sonst diirfte man in
solchen Gemeinden fiiglich die Kirche schliefen; denn als leerer Schall er-
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wiesen sich da die Worte, die so schon von der Kanzel tonen, von Christen-
pflicht und Nichstenliebe. Wie also ist dieser Fall zu erkldren? —
Eine Mutter.

(Offentliche Aufklirung iiber diesen traurigen Fall wire in der Tat wiin-
schenswert, deshalb vertffentlichen wir ‘diese Zuschrift. Red.)

(,Bund“ v. 17. Juni 1912)

Zur KindesmiShandlung in Belp. Vom Prisidenten der Armenkom-
mission Belp, Herrn Notar und Gemeindeschreiber Krihenbiihl, erhalten wir
folgende verdankenswerte Mitteilungen iiber den Fall der Kindesmifihandlung
in der Familie Schmutz-Balli:

Im Februar 1912 wurde der Vormundschaftsbehtrde von Belp vom Herrn
Armeninspektor die Mitteilung gemacht, gegen Frau Rosina Schmutz, geb. Balli,
in der Neumatt, sei Klage eingereicht worden wegen Mifibrauchs des Ziich-
tigungsrechts gegeniiber ihrem Knaben Karl Friedrich, und beantragt, diesen
Knaben den Eltern wegzunehmen und in eiver Erziehungsanstalt unterzubringen.
Erkundigungen beim Richteramt ergaben, dafl die Mutter Schmutz des einge-
klagten Vergehens schuldig erklirt und zu 20 Tagen Gefingnis verurteilt wurde.
Die Vormundschaftsbehorde hat alsdann beschlossen, den Knaben sofort weg-
zunehmen und ihn wenn mdglich bei Privatleuten zu verkostgelden. Da sich
dafiir kein geeigneter Pflegeplatz finden lie, wurde bei der Armendirektion
des Kantons Bern das Gesuch um Verbringung des Knaben in eine staatliche
Erziehungsanstalt gestellt. Der Regierungsrat hat in der Sitzung vom 9. Mirz
1912 beschlossen, den Karl Friedrich Schmutz, geb. 1903, wegen ,Liigenhaftig-
keit, sittlicher Gefihrdung und Hanges zur Vagantitit, unter Vorbehalt ge-
niigender Bildungsfihigkeit, bis zu seiner Admission in die Erziehungsanstalt
Aarwangen aufzunehmen. Dieser Beschluffi wurde am 14. Mirz dem Gemeinde-
rat erdffnet, und der Knabe ist unverziiglich der Anstalt iiberbracht worden.

Die Eltern des ungliicklichen Knaben wohnen seit 1902 in der Gemeinde
Belp; sie galten stets als arbeitsame, rechtschaffene Leute. Von roher Behand-
lung ihrer Kinder und namentlich von Mifhandlung des Karl Friedrich durch
die Mutter war der Behorde nie etwas bekannt geworden. Sobald sie davon
Kenntnis erhielt, ist sie ohne Verzug energisch eingeschritten und hat den
Knaben gegen weitere Ausschreitungen;seitens der Mutter gesichert.

Die Eltern Schmutz waren bis vor kurzem Eigentiimer eines Heimwesens,
waren also begiitert und gaben nie AnlaBl zu behordlichem Einschreiten. Ein
Vorwurf gegeniiber den Behorden von Belp in diesem bedauerlichen Falle ist
in keiner Weise gerechtfertigt. (,Bund“ v. 21. Juni 1912.)

U. K. von G., Appenzell, Bicker, geb. 1879, verehelicht, Vater von 5 Kin-
dern in Sch., Ziirich, hat in der Zeit vom April 1911 bis Februar 1912 seine
Pflichten in bezug auf die Besorgung und Pflege seines am 21. Mai 1909 ge-
borenen Knaben E. gréblich vernachliBigt, indem er demselben in seiner Woh-
nung im August 1911 einmal und sodann wieder zirka anfangs Februar 1912
mit der Faust und mit der flachen Hand derart Schlige ins Gesicht versetzte,
daB der Knabe eine Totalanschwellung des Gesichtes und in demselben griine
und blaue Blutunterlaufungen davontrug, und ihn bei der Miflhandlung im
August 1911 von einem Sessel auf den Boden warf, ihn jeweils mittags und
abends, wenn er heimkehrte, aus geringfiigiger Veranlassung unbarmherzig
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schlug, einmal mittags unter Schimpfen: der Junge esse nicht, auf den Boden
hinauswarf und im Sommer 1911 eines Abends bei der Heimkehr in der Nihe
des Hauses ohne Grund mit Schligen traktierte und im Bogen von sich weg
in die Wiese hinausschleuderte, namentlich aber sozusagen allabendlich zirka
um 9 Uhr oder 9'/e Uhr, wenn der Knabe aus dem Bette aufgenommen wurde,
denselben schlug, dal man es in der andern Wohnung im Hause ,tiitschen“
horte, und stieB er irgendwo auf, unter Fluchen und Schimpfen an die Wand
schlug, ihn, wenn er schrie, unter Ausrufen wie: Schwig, du Chaib!, auf den
Mund schlug und ihn im Januar oder anfangs Februar 1912 einmal von der
Stube in den Korridor hinauswarf, nachdem er ihn noch ins Gesicht geschlagen
hatte. (Urteil des Bezirksgerichts Ziirich vom 7. Juni 1912: 3 Wochen Gefing-
nis und Fr. 30 Buflie. Bestitigt durch das Obergericht vom 9. Juli 1912.)

Der fiinfundzwanzigjihrige verheiratete Metzgerknecht Karl Kaljewitsch aus
Serbien bewohnte an der Hallenstrafie, Ziirich, mit seinem fiinfjihrigen Knaben
Karl ein Zimmer. Gewohnlich verbrachte der Kleine seine Zeit bei einer Fa-
milie an der HallenstraBle, wo ihn sein Vater in Pflege gegeben hatte. Am
Vormittag des 19. August holte Kaljewitsch sein Sthnchen an der HallenstraBle
ab. Am Abend besuchte er, dessen Frau nicht mit ihm zusammen wohnt und
unbekannt abwesend ist, die Budenstadt des ,Volksfestes“ an der Stadtgrenze.
Als er dort den Pflegevater Karls traf, bemerkte er, daB er den Knaben ins
Zimmer eingesperrt habe. Am andern Morgen berichtete Kaljewitsch dem
Pflegevater, Karl sei gestorben. Er habe das Kind, als er um halb 2 Uhr nach
Hause kam, rochelnd im Bette aufgefunden, sei dann sofort mit ihm nach dem
Kantonsspital gegangen, wo der Kleine schon unter der Tiire sein Leben aus-
gehaucht habe. Der Pflegevater begab sich auf diese Mitteilung hin mit dem
Vater des Kindes nach dem Spital. Hier beobachtete er, daB die Leiche viele
blutunterlaufene Quetschungen am Riicken aufwies, und machte Anzeige. Die
Bezirksanwaltschaft nahm sofort die Untersuchung auf. Schon auf die ersten
Feststellungen hin wurde Kaljewitsch verhaftet. Der Knabe starb nach dem
am Dienstagvormittag vorgenommenen Sektionsbefund des Pathologischen In-
stitutes an einem Bruch der Wirbelsiiule in der Hohe des Zwerchfelles und an
einem Rif38 der Niere. Er wies am Riicken blutunterlaufene schwere Quet-
schungen auf, die, wie die iibrigen Verletzungen, nur von ganz brutalen Mif-
handlungen herrithren kénnen. Der Vater des Knaben verlangte auffallender-
weise im Spital, dal die Leiche verbrannt werde. Die tdtliche MiShandlung
mufl zwischen abends 6 Uhr und morgens halb 2 Uhr erfolgt sein. In diesen
Tagen hitte der Junge durch das Fiirsorgeamt versorgt werden sollen. Uber
die niiheren Umstinde und die Frage der Qualifikation der verbrecherischen
Handlung Kaljewitschs wird die Untersuchung Klarheit verbreiten.

(,Neue Ziircher Zeitung“ v. 21. Aug. 1912.)

a) Fillle von Vernachliissigung von Kindern.

Ein soziales Drama. Zu dem auch von uns gemeldeten Brandungliick
in Lachen (St. Gallen) schreibt unser St. Galler Parteiblatt, die ,Volksstimme®:
Die Malersfamilie Okle-Kobelt wohnte im vierten Stock eines grofien
Doppelhauses an der Feldbachstraie mit zehn meistens von Arbeiterfamilien
besetzten Wohnungen. Der Vater arbeitet hiufig auswirts und war am Tage
der Katastrophe in Goflau beschiftigt. Die Mutter betitigte sich neben ihren
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Hausfrauenobliegenheiten mit Ausschneiden. Zu bestimmten Tageszeiten
ging sie hausieren mit Kleinbrot in stidtischen Geschiften. Die Kinder, zwei
Midchen von 2 und 4 und ein Knabe von 6 Jahren, blieben withrend der Ab-
wesenheit der Mutter ofters allein zu Hause. So auch am Samstag. Zu
allem Ungliick war ein Zimmermieter, der fiir gewohnlich daheim arbeitet,
ebenfalls ausgegangen. Und nun geschah das Entsetzliche. Wihrend die ge-
plagte Mutter ihrem Nebenverdienst, dem Hausieren von Kleinbrot in den
Stickereigeschiften der Stadt, nachging, miissen die Kleinen, die zu Hause ein-
geschlossen waren, Ziindholzchen erwischt oder sich am Ofen etwas zu schaffen
gemacht haben. Es brach Feuer aus. Leider wurde es erst bemerkt, als Ginge
und Treppenhaus sich mit Rauch fiillten. Geschrei von Kindern, wodurch man
hiéitte aufmerksam gemacht werden konnen, wurde von den Hausbewohnern
nicht wahrgenommen. Niemand wufBte {iberhaupt, in welchem Zimmer die
Kleinen sich befanden, und der Rauch war derart dick, dal das Eindringen in
die Wohnung beinahe unmdoglich war. Feuerwehrleute und Nachbarn schlugen
dann von der Nachbarwohnung auf dem gleichen Boden eine Offnung in die
Mauer, um in das Logis der Familie Okle zu gelangen. Und was fanden sie?
In einem Wandkasten, wohin die armen Kleinen in ihrer Herzens-
angst vor dem Feuer jedenfalls sich gefliichtet hatten, lagen drei
kleine Leichen, erstickt und von Rauch und Feuer geschwiirzt. Die
ungliickliche Mutter horte von dem ausgebrochenen Brande drinnen in der
Stadt und mufite auf ihrem Leidensgange nach Hause, wenige Schritte von der
Brandstiitte entfernt, das schreckliche Ende ihrer Lieblinge vernehmen. Im
Innersten getroffen, brach die schwangere Frau zusammen, und vielleicht geht
jetzt moch ein viertes und fiinftes Leben zugrunde. Hier handelt es sich um
eines jener sozialen Dramen, wie sie auf der Welt tagtiglich zu Dutzenden
passieren. Man kiimmert sich nur nicht weiter darum. Der Vater geht seinem
Berufe nach — die Mutter muf3, um den Lebensunterhalt der Familie bestreiten
zu konnen, mitverdienen; sie schneidet aus und hausiert mit Zniini- und
Vesperbrot in stidtischen Geschiiften — die Kinder bleiben derweilen zu Hause
allein. Da niemand zu ihrer Beaufsi¢chtigung da ist, werden sie eingeschlossen,
miissen eingeschlossen werden, verursachen in ihrer kindlichen Unschuld ein
Feuerlein und — werden als Leichen aufgefunden.
(,Volksrecht® v. 6. Miirz 1912.)

* *
*

Mit einem etwas mysteriosen Kindeshandel hatte sich jiingst das Bezirks-
gericht Ziirich zu befassen. Angeklagt der groblichen Verletzung ihrer Pflichten
gegeniiber ihrem Pflegekinde standen die Eheleute Leopold und Marie
Hladowetz von Zdar (Bbhmen), wohnhaft in Ziirich, vor den Schranken. Die
Verhandlungen resp. die Untersuchung bot ein trauriges Bild. Es wurde fest-
gestellt, dafl die Angeklagten von einem angeblichen Arzte Bruno Muszynki in
Herisau den Knaben Paul Feurte um 600 Fr. kiuflich iibernommen hatten.
Der Kaufvertrag war von dem Arzte unterschrieben. Die Eheleute Hladowetz
erhielten den Kaufpreis ausbezahlt und erhielten zugleich das Kniiblein zur
Pflege. Am 17. Mirz starb der Knabe, er soll angeblich erstickt sein, weil er
mit dem Gesicht in den Kissen lag. Man forschte nun der Sache etwas niiher
auf den Grund, und der Stadtarzt erfuhr, daBl Paul Feurte ein diskret geborenes
Kniiblein war, das aber um den Preis von 600 Fr. an die Eheleute Hladowetz
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verkauft worden war. Man erkundigte sich auch nach dem angeblichen Arzte
und stellte fest, dal dieser Bruno Muszynki gar kein Arzt, sondern ein friiherer
Karusselbesitzer war, der in Herisau in einer Villa wohnte und dort Damen
zur diskreten Entbindung aufnahm. Den Eheleuten Hladowetz wird nun vor-
geworfen, sie hiitten das Kniiblein in Wartung und Ernihrung arg vcrnachlissigt.
Wie das Kind gestorben ist, das ist nicht mit Sicherheit festgestellt, .es war
nur kurze Zeit bei den Hladowetz. Das Gericht verurteilte die beiden zu je
drei Monaten Gefingnis und zehn Jahren Landesverweisung.
(»Volksrecht* v. 11. April 1912.)

Zu dem in der letzten Donnerstagnummer erschienenen Bericht aus den
Verhandlungen des Bezirksgerichtes Ziirich iliber einen ,mysteriosen Kindes-
handel“ erhalten wir von Herrn L. Hladowetz eine Erklirung, dahingehend, es
sei nicht wahr, daBl es sich um einen Kindskauf gehandelt hiitte. Er hiitte
nicht 600, sondern 450 Fr. erhalten und zwar einfach als Beitrag an die Er-
ziehung des Kindes. Gegen das Urteil des Bezirsgerichtes sei im iibrigen Be-
rufung ans Obergericht eingelegt worden.  (,Volksrecht“ v. 18. April 1912.)

Strédfliche Vernachlissigung eines Pflegekindes. Gegen das be-
zirksgerichtliche Urteil auf je drei Monate Gefingnis und 10 Jahre Landesver-
weisung haben die Eheleute Leopold und Marie Hladowetz von Zdar (B6hmen)
in Ziirich Berufung an das Obergericht eingelegt. Die Anklage hat den Ange-
klagten zum Vorwurfe gemacht, sie hiitten als Pflegeeltern des verstorbenen
Knaben Paul Feurte ihre Pflichten in bezug auf Besorgung und Verpflegung
desselben groblich verletzt, indem sie ihn von Mitte Februar bis 21. Februar
und 2. bis 17. Miirz sowohl in der Ernihrung als in der Wartung arg vernach-
ldssigt und, obwohl sein Gesundheitszustand es dringend erfordert hiitte, keinen
Arzt zugezogen und fiir seine Gesundheit nichts taten. Der Stadtarztassistent
Dr. Miiller hat bei der Sektion der Leiche konstatiert, dafl der Korper des
Knaben im hochsten Grade abgemagert und in einem Zustande war, wie er
nur bei Kindern vorkommt, die entweder verhungern miissen oder durch Krank-
heit geschwiicht sind. Bei diesem Zustand war es nach dem bezirksirztlichen
Urteil eine selbstverstindliche Pflicht der Angeklagten, einen Arzt herbeizu-
ziehen; indem sie es unterlieBen, haben sie in groblicher Weise die Pflichten
als Pflegeeltern verletzt. Wie schon friiher mitgeteilt, haben die Eheleute
Hladowetz den Knaben von einem angeblichen Dr. M. in Herisau fiir eine
Summe von 600 Fr. iibernommen, und;, entgegen der Verordnung betreffend
die Verpflegung von Kostkindern, haben sie keine Bewilligung zur Ubernahme
der Pflege eingeholt. Urspriinglich wurde die Untersuchung auf Mord gefiihrt,
dann aber sistiert und lediglich Anklage auf Verletzung der Elternpflicht erhoben.
Die Eheleute Hladowetz verlangten Freisprechung und anerboten den Beweis
durch Zeugen, dal sie das Kind schon abgemagert iibernommen und es recht
gepflegt hitten. Das Obergericht wies ein weiteres Beweisverfahren ab, da
der eingeklagte Tatbestand wvollstindig konsumiert sei. Die Gutachten des
Stadtarztassistenten und des Herrn Prof. Zangger seien zur Bejahung der
Schuldfrage vollauf geniigend. Das Kind miisse in einem wahren Jammer-
zustand gewesen sein, Das Obergericht war immerhin auf das Mafl des Ver-
schuldens der beiden Angeklagten nicht der Meinung der Vorinstanz, indem
es der Ehefrau die grofiere Schuld beimafl, an der es zunichst lag, dem Kind
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ihre Pflege angedeihen zu lassen. Es miisse also ein Strafunterschied gemacht
werden. Strafschirfend kommen aber bei dem Ehemann Hladowetz zwei Vor-
strafen von sechs und drei Monaten Kerker in Betracht, die derselbe im Jahr 1895
und 1904 vom Wiener Landgericht erhalten hatte. Grundsitzlich wurde also die
Schuldfrage bestiitigt, dagegen das Strafmafl etwas gemildert. Frau Hladowetz
wurde zu zwei Monaten Gefingnis verurteilt. Die Landesausweisung auf die
Dauer von 10 Jahren wurde gegeniiber beiden Angeklagten aufrecht erhalten
und die Staatsanwaltschaft mit dem sofortigen Strafvollzug beauftragt.
(,Tagesanzeiger® v. 17. Mai 1912.)

Das ,gebratene“ Kind. In Muri (Freiamt) legte die Frau eines Italie-
ners ein halbjiihriges Kind auf den heiBen ,Kunstofen“ und entfernte sich auf
kurze Zeit aus der Stube. Als sie wieder eintrat, fand sie das Kind, das unter-
dessen in das sogenannte Ofenloch gekrochen war, auf der einen Seite buch-
stiblich gebraten vor. Im Kreisspital in Muri starb der arme Wurm bald
darauf unter fiirchterlichen Qualen. (,Bund® v. 20. Mai 1912.)

Kindesaussetzung in Basel. Eine angeblich in Metz wohnende Frau,
die am Freitag beim Zentralbahnhof in Basel verschiedenen Leuten aufgefallen
war, stieg abends mit einem etwa sechs Monate alten Kinde in einem Hotel
am Bahnhof ab, mietete dort ein Zimmer fiir die kommende Nacht und gab
an, dafl sie am nichsten Tage weiter reisen werde. Kurz nach dem Abend-
essen entfernte sie sich, angeblich, um am Bahnhof das Gep#dck zu besorgen,
aber sie kam nicht wieder zuriick, so daffi mit groler Wahrscheinlichkeit anzu-
nehmen ist, daB sie das Kind vorsitzlich zuriickgelassen hat.

(»Bund® v. 15. Juli 1912)

Vier Kinder in den Flammen umgekommen. Uber das furchtbare
Brandungliick in Chur, dem vier Kinder zum Opfer gefallen sind, erfihrt man
noch folgende Einzelheiten: Die Kinder waren von ihren Eltern, armen
Tagléohnerleuten, namens Guler-Capol, die ihrem Verdienste nachgehen
mufiten, zu Hause eingeschlessen worden. Voriibergehende bemerkten, dafl
in dem Hause ein Brand ausgebrochen war, und allarmierten die Feuerwehr.
Diese brach die Tiiren auf und fand die vier gesunden, kriftigen Kinder nur
mehr als Leichen. Nach eigener Aussage der Mutter waren in einem Kleider-
schrank in der Stube Ziindholzchen aufbewahrt gewesen. Die Frau glaubte je-
doch den Kasten geschlossen. Beim Eintritt ins Zimmer fanden aber die Feuer-
wehrleute die Kastentiire offen. Unten im Kasten befand sich ein Brot, das
jedenfalls den iiltesten Knaben zuerst in Versuchung brachte, den Schrank zu
offnen, wobei er dann auch die Ziindholzechen entdeckt haben mag. Es ist
mit Sicherheit anzunehmen, daf} das Feuer zuerst das Bett und das Kinder-
wiigeli ergriff; denn die Leichen neben diesen Schlafstitten wiesen die grofiten
Brandwunden auf, das heifit, sie waren zum Teil ganz verbrannt. Ein im
Nebenzimmer befindliches Kind lag ohne starke Brandwunden erstickt im Bette.
Nach der ganzen Situation zu schlieBen, sind die drei jiingeren jedenfalls im
Schlafe vom Erstickungstod tiberrascht worden, wihrend das Z#lteste Kniiblein
schon durch das Feuer stark gelitten zu haben scheint; es mufi aber in dem
rasch vom Feuer vollstindig ergriffenen Raum sofort ohnmiichtig geworden
und bald erstickt sein. — Schuld an dem schrecklichen Ungliick sind die so-
zialen Zustinde unserer Zeit, schuld die Tatsache, dafl die Not dieser Fa-
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milie die Eltern zwang, die vier Kinder sich selbst zu iiberlassen, schuld ist
die Gesellschaft, die es noch nicht so weit gebracht hat, die Kinder solcher
Eltern, die beide ihrem Verdienst nachgehen miissen, doch wenigstens durch
Schaffung von Kinderkrippen unter eine gemeinsame Obhut zu bringen.
(,Volksrecht“ v. 25. Okt. 1912.)

Zum Brandungliick in Chur. An die Darstellung des schrecklichen
Brandungliickes, das sich kiirzlich in Chur ereignete und dem vier Kinder zum
Opfer gefallen sind, hatten wir folgende Bemerkung gekniipft: ,Schuld an
dem schrecklichen Ungliick sind die sozialen Zustinde unserer Zeit, schuld
die Tatsache, dafi die Not die Eltern zwang, die vier Kinder sich selbst zu
iiberlassen; schuld ist die Gesellschaft, die es noch nicht so weit gebracht
hat, die Kinder solcher Eltern, die beide ihrem Verdienst nachgehen miissen,
doch wenigstens durch Schaffung von Kinderkrippen unter eine gemeinsame
‘Obhut zu bringen.“

Auf diese Bemerkung erhalten wir nun von der biindnerischen Kommis-
sion fiir Kinder- und Frauenschutz eine Richtigstellung, aus der hervorgeht,
-daBl in der betreffenden Familie die Frau nicht auswirts arbeitete, sondern
ihren Haushalt selber fiihrte und nur nebenher noch fiir einige Italiener sorgte,
die sie als Schlafgiingei' im Hause hatte. An jenem Ungliicksnachmittag war
sie vom Hause weggegangen, um in der Stadt Einkiufe zu machen. Aber auch
dann, wenn beide Eltern ihren Verdienst auBlerhalb des Hauses suchen miis-
sen, so wire den Kindern sowohl eine Krippe als eine Kleinkinderschule zur
Verfiigung gestanden. Auch davon konne nicht gesprochen werden, da die
~ betreffende Familie in Not gewesen sei, da der Mann als Magaziner in einem
Geschiift sein Auskommen habe.

Auf diese Richtigstellung haben wir nun folgendes zu bemerken: Selbst-
‘verstiindlich haben wir unseren Kommentar nicht aus der Luft gegriffen, son-
-dern hatten bestimmte Anhaltspunkte, die uns hiezu Anla8 gaben. Es stand
fiir uns fest, da8 in dieser Familie, wo mit dem Einkommen eines Magaziners
eine Familie mit fiinf Kindern zu erhalten war, Not herrschen mufite, und
-dafl die Frau aus dkonomischen Griinden gezwungen war, einem Verdienst
nachzugehen. Wir sind auch heute noch davon iiberzeugt, daB kein Mitglied
der biindnerischen Kommission fiir Kinder- und Frauenschutz mit dem Ein-
kommen eines Magaziners eine Familie mit fiinf Kindern durchbringen und
dabei noch ein menschenwiirdiges Dasein fristen konnte. Soviel zur Not, von
-der wir schrieben. Nun aber zur Hauptsache, zu unserer Bemerkung, dafl die
Gesellschaft schuld sei, die es noch nicht so weit gebracht habe, die Kinder
.solcher Eltern, die beide ihrem Verdienst nachgehen miissen, doch wenigstens
durch Schaffung von Kinderkrippen unter eine gemeinsame Obhut zu brin-
gen. Daf die Frau der vier verbrannten Kinder auswirts arbeitete, haben
wir in einem andern Blatt, wenn wir uns nicht irren, in einem Berner
Blatt, gelesen, ebenso war dort am Schlusse der Korrespondenz, die aus Chur
selber zu sein schien, eine Bemerkung enthalten, ungefihr des Inhalts, dieser
Ungliicksfall werde nun doch hoffentlich bald einer Kinderkrippe
rufen. Wir bedauern nur, daB wir nicht mehr imstande sind, das Blatt sicher
zu bezeichnen, nehmen aber an, dal der Kommission, die unsere Notiz gefun-
-den hat, auch dieser Zeitungsbericht bekannt ist. -Dagegen glauben wir nun
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wohl gezeigt zu haben, daBl wir unsere das Ungliick kommentierenden Worte
nicht leichtfertig vom Stapel gelassen. (,Volksrecht“ v. 1. Nov. 1912.)

Bei einem Schulausflug der Sekundarschule Oberuzwil auf die Hochalp
Urniisch, Appenzell, verungliickte ein Mddchen. Der Lehrer iiberlie es minde-
stens 3/ Stunden seinem Schicksal und kiimmerte sich nicht darum. Er traf
keine Veranstaltungen, das Kind aus seiner schwierigen Lage (in den Stauden
hiingend mit schwerer Kopfverletzung) zu befreien. In der Folge starb das
Midchen an seinen Verletzungen. Gegen den Lehrer W. wurde Strafunter-
suchung eingeleitet und derselbe vom Kriminalgericht auf Grund des Art. 90
des appenzellischen Strafgesetzes (Verwahrlosung anvertrauter Personen) mit
Fr. 250 Buie bestraft. Das Obergericht als Appellationsinstanz bestitigte das
Schuldurteil und erhdhte die Geldstrafe auf Fr. 350.

b) Fiille von geschlechtlichem Miibrauch von Kindern.

Im April muBte sich ein wegen iihnlichen Deliktes schon vorbestrafter
Kaminfeger A. J. von Kazis (Graubiinden) vor dem Kantonsgericht verantwor-
ten, weil er wiederholt schulpflichtige Miidchen an sich gelockt und unsittliche
Handlungen an ihnen vorgenommen hatte. Der Angeschuldigte wurde zu
1 Jahr Gefingnis und 5jdhriger Einstellung im Aktivbiirgerrecht verurteilt.

In der Juni-Julisession des biindnerischen Kantonsgerichtes standen zwei
solcher Fille auf der Traktandenliste.

Ein gewisser J. A. von Samnaun, ein an Schwachsinn leidender zirka
20jahriger Bursche, den der Psychiater aber als nicht total unzurechnungs-
fahig schilderte, war angeklagt und gestiindig, an einem ca. 9jdhrigen Miidchen
gewaltsam unsittliche Betastungen vorgenommen zu haben. Er wurde mit
2 Monaten Gefingnis bestraft.

Im zweiten viel gravierenderen Fall stand ein italienischer Arbeiter R. G.
aus der Provinz Padua vor den Schranken des Gerichts. Er hatte sich an sei-
ner damals kaum 11jihrigen Stieftochter wiederholt schwer vergangen. Trotz
des hartnickigen Leugnens des Angeklagien erkannte das Gericht auf eine
2jidhrige Zuchthausstrafe und nachherige lebenslingliche Ausweisung aus dem
Gebiet der schweiz. Eidgenossenschaft.

Im Oktober wurde ein verheirateter Tagldhner L. H. aus Wiirttemberg,
der durch Geld und Siifligkeiten verschiedentlich kleine Miidchen an sich lockte
und dieselben dann zu unsittlichen Handlungen mifbrauchte, zu 1 Jahr Ge-
fangnis verurteilt.

¢) Fille von Kindsmord.

Heute wurde in Ziirich eine 30 Jahre alte Frau Sch. geb. K., ehemalige
Biirgerin von Hombrechtikon, verhaftet wegen dringenden Verdachtes des Kinds-
mordes, begangen an ihrem acht Monate alten illegitimen Knaben, und wegen
schwerer Mihandlung des Kniibleins, das vor einiger Zeit ein Armchen brach
und deshalb viel geweint habe. Ein Arzt wurde nicht zugezogen. Gestern soll
das Kniblein nun vom Tisch gefallen und, weil ohne Aufsicht, erstickt sein.

(»Anzeiger vom Ziirichsee“ vom 11. Dez. 1911.)

Die 23jdhrige Seline Schnetzler geb. Kunz ist angeklagt der fahr-.
lissigen Totung ihres etwa zwei Monate alten Kniibleins. Die Schnetzler trug

Jugendfiirsorge. 16
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nicht viel Sorge um das Kind. Einmal fiel es vom Tisch herunter und brach
ein Armlein; das war etliche Tage vor seinem Tode. Am 7. Dezember schrie
das Kniblein, wahrscheinlich vor Schmerzen, die Mutter nahm es und legte es
auf das Gesichtlein in die Kissen, dann ging sie fort und iiberlief das hilflose
Geschopf seinem Schicksal. Als sie nach mehr als einer Stunde zuriickkehrte,
da war das Kniiblein erstickt. Das Gericht fand, dafl es sich hier um eine grobe
Fahrlissigkeit handle, die nahe an Vorsatz streife, und verurteilte die Angeklagte
zu acht Monaten Gefiingnis. (,Volksrecht* vom 13. Mérz 1912.)

Mit einem bemiihenden Falle hatten sich heute die Geschwornen zu be-
fassen. Die Handlung spielt in Winterthur. Staatsanwalt Glittli erhebt Anklage
gegen Schmutz, Johann, geb. 1879, von Vechigen, Kt. Bern, Friiser, wohnhaft
gewesen im Talacker in Ober-Winterthur. Die Anklage geht auf Mord. Es hat
der Angeklagte vorsitzlich sein am 14. Juli 1911, morgens 9 Uhr, geborenes
Tochterlein getotet, indem er schon vor und wihrend dessen Geburt den Ent-
schluf} faBte, das Kind ums Leben zu bringen, weil er befiirchtete, infolge seiner
Herzkrankheit einen frithen Tod zu erleiden, und dann seine Frau mit den drei
unerzogenen Kindern in Not zuriicklassen zu miissen, und deshalb am
16. Juli 1911, morgens ca. 1 Uhr, dem Kinde mit Absicht aus einer Saugflasche
fiinfprozentige Karbolsiurelosung zu trinken gab, so daB es ca. 11 Stunden
darauf an den Folgen starb. Dadurch hat sich Schmutz schuldig gemacht des
Mordes. Er ist amtlich verbeistindet durch Rechtsanwalt Stamm in Winterthur.
Schmutz hatte sich schon wihrend der Untersuchung und schliellich auch
heute wieder schuldig erklirt des Totschlags, aber nicht des Mordes. Zu Anfang
der heutigen Verhandlung nimmt er allerdings einen ganz undefinierbaren
Standpunkt ein. Es sei absolut ungerecht, daB man ihn so behandle, er habe
ja von der Sache nichts verstanden, er habe sich in einem abnormalen Zustande
befunden zur Zeit der Tat. Schmutz ist seit neun Jahren verheiratet und hat
drei Kinder, zwei Knaben und ein Midchen. Er sagt, er sei stets ein guter
Vater gewesen, wenigstens hatte er sich vor drei Jahren ein eigenes Heim ge-
kauft. Er arbeitete 18 Jahre lang in der Lokomotivfabrik Winterthur. Das vierte,
nun verstorbene Kind, wurde am 14. Juli 1911, morgens 9 Uhr, geboren; es
war Samstag. Schmutz arbeitete an diesem Nachmittag nicht, er ging dann am
Abend nach Seen, um dort mit der Harmoniemusik zu spielen. Gegen 1 Uhr
morgens kam er angetrunken nach Hause. Da gab er dem Neugeborenen aus
einer Saugflasche fiinfprozentige Karbollosung zu trinken und legte sich nachher
schlafen. Am Morgen wurde der Arzt -geholt, und der fand das Kindlein im
Sterben. Schmutz sagte, er habe ihm aus Versehen Karbol zu trinken gegeben;
er habe die Milchflasche mit der Karbolflasche verwechselt. Auch der Hebamme
gegeniiber duflerte sich Schmutz, er habe dem ,Ferkel® aus Versehen Karbol ge-
geben; er will immer seinen Rausch vorschieben. Nun werden verschiedene
Zeugen einvernommen, so auch sein Schwager, der am Samstagabend mit ihm
bei der Musik war, aber es kann niemand sagen, dafl Schmutz etwa stark be-
trunken gewesen sei; er sei wenigstens per Velo heimgefahren. Auf der Flasche,
die Schmutz verwendete, war eine Etikette angebracht: ,5°6 Karbolsdureldsung®,
so daBl der Angeklagte sich nicht tiuschen konnte.

. Er war vom 30. November 1911 bis 30. Januar 1912 zur Beobachtung im
Burgholzli. Prof. Dr. Bleuler erklirt nun, da es sich nicht um einen Geistes-
kranken handle, aber es miisse zugegeben werden, dafl Schmutz ein etwas be-
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schriinkter Mensch sei. Er kann iiber alles Mogliche reden, aber es sind unklare
Ideen, die er entwickelt. Beziiglich seiner Herzkrankheit sagt der Bezirksarzt
Dr. Gubler, daf Schmutz in der Tat herzkrank sei, daB diese Krankheit aber
keine so gefidhrliche sei, die ihn etwa am ruhigen Denken hindere. Nun ‘hat
der Angeklagte in der Untersuchung zweimal ein ausfiihrliches Gesténdnis ab-
gelegt. Er hat zugestanden, dal er schon vor der Geburt zu seiner Frau sich
gesiuflert habe, das kommende Kind miisse sterben; die Frau sei aber damit
nicht einverstanden gewesen. Das Verdikt der Geschworenen lautet auf schuldig,
unter Zubilligung des Milderungsgrundes von § 131. Das Urteil geht auf zehn
Jahre Zuchthaus und fiinfjihrige Einstellung im Aktivbiirgerrecht.

(;Volksrecht* vom 21. Mérz 1912.))

Entmenschte Eltern. Zum zweitenmal in dieser Woche hatte sich das
Schwurgericht mit der Untat eines Vaters zu beschiiftigen, der sein eigenes
Kind ums Leben gebracht hat. Der Dachdecker und Kaminfeger Johann Alfred
Tschantré von Tiischerz, Amtsbezirk Nidau, wohnhaft gewesen in Richterswil,
hatte in der Nacht vom 4./5. Oktober seinem erst sechs Wochen alten Knaben
einen Faustschlag auf den Kopf versetzt, welcher einen Schidelbruch und den
in der folgenden Nacht eingetretenen Tod des Knaben zur Folge hatte. Tschantré
war in jener Nacht in grofler Aufregung, weil seine Frau sich geweigert hatte,
sich des schreienden Kindes anzunehmen und er sich in einer gereizten
Alkoholstimmung befand.

Die Verhandlungen entrollten ein triibes Bild einer ungliicklichen Ehe.
Der Angeklagte war seit 1910 mit einer Wéadenswilerin, Emma Treichler, ver-
heiratet, die jetzt als schwachsinnige Person in einer Pflegeanstalt in Kilchberg
dauernd versorgt ist. Diese Frau war lieblos gegen die Kinder und striubte
sich dagegen, ihre Kinder zu warten und zu pflegen, so daBl der Mann nach
des Tages Arbeit dieses Geschiift besorgen und jeweilen des Nachts aufstehen
muBte, um das Kind zu besorgen. Sie gab an, sie fiirchte sich des Nachts vor
den Schwabenkifern und getraue sich deshalb nicht aus dem Bett.

Schon das erste Kind, das vor zwei Jahren auf die Welt gekommen war,
lebte nur sechs Wochen, so daBl der Tod des zweiten Kindes den Verdacht er-
weckte, es konnte auch mit dem ersten nicht mit rechten Dingen zugegangen
sein. Die Leiche wurde ausgegraben, und es konnte ebenfalls ein Schiidelbruch
konstatiert werden, aber es fehlten weitere Anhaltspunkte dafiir, da8 das Kind
getotet worden war, da jene Schidelfraktur, wie Prof. Dr. Zangger erklirte,
moglicherweise auf den Geburtsakt zuriickgefiihrt werden konnte, bei welchem
die Zange hatte angewendet werden miissen. Diese Untersuchung wurde daher
niedergeschlagen. '

Tschantré gab zu, dal er den Schlag versetzt habe, ob mit der Faust oder
flachen Hand, wisse er nicht mehr, jedenfalls habe er nicht die Absicht gehabt,
das Kind zu téten. :

Der psychiatrische Experte, Prof. Dr. Bleuler, erklirte den Angeklagten
als einen geistic mangelhaft entwickelten, jihzornigen Menschen und degene-
rierten Alkoholiker, der aber immerhin strafrechtlich verantwortlich gemacht
werden konne. Er wurde zu 1!/ Jahren Arbeitshaus verurteilt.

(,Bund“ vom 24. Mirz 1912)
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Kindsleiche in einem Sack. Sonntag nachmittags fanden badende
Knaben in der Aare oberhalb Aarau einen in einem Sack eingeniihten Gegen-
stand. Die Burschen Offneten den Sack in der Meinung, es befinde sich darin
eine tote Katze. Es kam jedoch die Leiche eines neugebornen Midchens zum
Vorschein, die Anzeichen eines gewaltsamen Todes zeigte. Die Knaben benach-
richtigten sofort die Behdrden, die an Ort und Stelle einen Augenschein auf-
nahmen. Hoffentlich gelingt es, die Titer ausfindig zu machen.

(,Bund® vom 15. Juli 1912.)

Kindsmord. Am 26. Juli wurde in einem Fabrikkanal in Adliswil die
Leiche eines neugeborenen Kindes gefunden, das laut #rztlichem Gutachten
gelebt hatte, aber durch Messerstiche ins Herz und Schnitte in den Hals getotet
worden war. Inzwischen ist es gelungen, die Kindsmorderin in der Person einer
23 jahrigen frithern Kellnerin und jetzigen Fabrikarbeiterin aus dem Kanton
Glarus zu ermitteln und festzunehmen. Sie ist gestéindig.

(» Volksrecht“ vom 9. August 1912)

Eine 20jihrige Fabrikarbeiterin aus dem Kanton Glarus war angeklagt
des Kindsmordes, indem sie ihr neugebornes Kind in Adliswil getdtet hatte.
Die Angeklagte hatte eine ausfiihrliche Lebensbeschreibung niedergeschrieben,
aus der man entnahm, dafl sie verfiihrt war und ihre Tat tief bereute. Das
Gericht lieB Milde walten und verurteilte die Gestindige zum Minimum der
zuldssigen Strafe von zwei Jahren Zuchthaus.

(»Anzeiger vom Ziirichsee“ vom 4. Oktober 1912.)

Basel. Das Strafgericht Baselstadt verurteilte die 22jihrige Dienstmagd
Anna Hofmann von Aarberg wegen Kindestdotung zu drei Jahren Zuchthaus.
Die Verurteilte hatte am 7. Juli ihr neugeborenes uneheliches Kind durch
Schlige auf den Kopf getotet. (,Neue Ziircher Zeitung® vom 7. August 1912.)

Rabeneltern. In Dicken-Nefilau beseitigte ein in wilder Ehe lebendes
Paar ein Kindlein und verscharrte das Wiirmchen im Stalle.
(»Nachrichten vom Ziirichsee“ vom 20. September 1912.)

d) Verschiedenes.

Gemeindekinder. Aus Bern wird es gemeldet, aber es kionnte auch

aus jeder andern Stadt berichtet werden, und das ist das besonders Traurige
an dem Falle und Beschimende fiir unsere offiziell so kopflos handelnde Ge-
sellschaft. Ein Leser schreibt dem freisinnigen ,Bund® in Bern:
: »In einer hiesigen Zeitung suchte jemand auf dem Insertionswege, weil
dringend notwendig, ein Kinderbettchen geschenkt zu bekommen. Da wir eines
iiberfliissig hatten, gaben wir eins. Eines Abends um 8 Uhr spricht eine etwa
50 jihrige Frau mit einem Karrli vor, und wir helfen ihr, das Bettchen aufzu-
~'laden. Sie hatte einen weiten Weg, und da fiir ihre Krifte das Vehikel ziemlich
schwer war, hatte sie das MiB3geschick, dasselbe unterwegs, an einsamer Stelle,
umzuleeren. Dabei kam sie unter die Ladung zu fallen und konnte nicht mehr
hervor. Nach langem Warten kam endlich ein Fuhrmann des Weges. Sie rief
ithn um Hilfe an, doch der Mann erklérte, er konne nicht vom Rosse weg, und
iiberliefl die Frau ihrem Schicksal, so dal sie erst spiit in der Nacht von jemand
erldst wurde. Eine arge Erkiiltung ist die Folge dieser Nichstenliebe.
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An der Peripherie unserer Stadt bewohnt die Frau einen Boden in einem
Stocklein. Dieser Boden wird ihr vermietet zu 300 Fr. pro Jahr. Sie hat dort
allein ein Kinderheim eingerichtet und hilt zurzeit acht Kinder im Alter von
anderthalb bis fiinf Jahren. Vier davon sind Gemeindekinder, drei von der
Gemeinde Bern im Alter von anderthalb bis vier Jahren. Fiir die vier Ge-
meindekinder erhilt sie an Unterhaltungsgeld pro Jahr 168, 192, 216, 240 Fr.,
fiir das letzte so viel mehr, weil es krank ist und besonderer Pflege bedarf,
Wiren alles Gemeindekinder, wiirde sie fiir alle acht und sich selbst, also fiir
neun Menschen, 1600 Fr. pro Jahr erhalten. Da aber einige Kinder voriiber-
gehend von Privaten untergebracht sind, so erhilt sie fiir solche 1 Fr. pro Tag.
Alles in allem betrdigt somit ihr Einkommen im giinstigsten Falle 2100 Fr. pro
Jahr fiir Kost, Kleidung, Wische, Schuhe, Mobiliar, Miete usw. Ein Kind ist
krank und jammert fortwihrend.

Die Frau ist liberaus gewissenhaft, und die Kinder sind bei ihr stets sehr
gut aufgehoben. Doch ist es ihr trotz aller Sparsamkeit nicht moglich, mit den
Ausgaben gegeniiber den Einnahmen Schritt zu halten. Sie ist auf private
Wohltitigkeit angewiesen, was jedermann, der rechnen kann, begreifen muf.“

Durch einen guten Menschen kommt rein zufillig so ein Jammer in der
Verwaltung des reichen Bern an den Tag. Wird es nicht anderswo ihnlich
oder noch schlimmer aussehen? Wir alle sollten, soweit wir Gelegenheit dazu
haben, die Behtrden und ihre Kontrollorgane immer wieder auf die Not-
wendigkeit besserer Jugendfiirsorge hinweisen. Recht hat der Einsender, nur
zu recht, wenn er fragt:

»wie lange geht es noch, bis die Menschen zu der Einsicht kommen, daf3
mit Schulhfiusern und allen Einrichtungen moderner Hygiene, obligatorischen
Abendschulen usw. es nicht allein gemacht ist und da8 der Grund zu einem
korperlich und geistig gesunden Menschen in den ersten Jahren durch rationelle
Pflege und geniigende Ernihrung gelegt werden muf} ?“

(,Volksrecht* vom 20. Januar 1912.)

Schiilerselbstmord. Im Park des Eaux-Vives in Genf hat ein fiinfzehn-
jihriger Knabe durch Erhiingen seinem jungen Leben ein Ende gemacht. Der
Knabe stand bei einem Milchmann im Dienste und besuchte die Genfer Schulen;
am Morgen und am Abend trug er die Milch aus. Der Knabe, der in der Schule
sehr fleiflig war, aber doch etwas geistesschwach schien, war nicht imstande,
eine Riige des Lehrers zu ertragen und ging hin, um seinem Leben ein Ende
zu bereiten. (» Volksrecht* vom 21. April 1912.)

Eine Kindermanifestation. Vor einigen Tagen wurde aus Genf ge-
meldet, dal sich dort ein dreizehnjihriger Knabe aus Lebensiiberdrufi erhiingt
habe. Der Knabe lebte als Pflegekind bei seinem Onkel, der Milchhiindler ist.
Er mufite regelmiflig vor und nach den Schulstunden Milch austragen. Auch
sonst sei er schlecht behandelt worden. Infolgedessen hatte sich nach dem
tragischen Tode des Knaben unter seinen Schulgenossen eine grofie Aufregung
und Erbitterung gegen die Pflegeeltern erhoben. Am Tage nach der Beerdigung
sammelten sich mehrere Hundert Mitschiiler des ungliicklichen Knaben vor
dem Hause des Milchhéindlers, pfiffen und schrien und heulten und warfen die
vor der Tiir stehenden Milchgeschirre auf die Gasse hinaus, bis dann die Polizei
die jugendlichen Manifestanten zerstreute. (,Volksrecht* vom 26. April 1912.)
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Verbrecher Alkohol. In Dietikon mufite ein Arbeiter in polizeilichen

Verwahrsam genommen werden, weil er in der Sonntagnacht im Alkoholrausch

seine

Frau korperlich schwer miShandelte und auch seine acht Kinder ernstlich

bedrohte. — Wir mochten einmal fragen, was mit den Wirten geschieht, die
einem Menschen zu saufen geben, bis er toll und voll ist und so beinahe zum
Verbrecher wird. . (yVolksrecht vom 12. Nov. 1912.)

14.

Nachtrag zu: Amtsvormundschaft (vergl. Seite 25 ff).

Amtsvormund fiir Wetzikon, Ziirich: Gemeinderat Morf.
Amtsvormund fiir Wimmis, Bern: Pfarrer Wellauer.

Amtsvormund fiir Littau, Luzern: Waisenvogt Fridolin In-

eichen, Emmenbriicke.

.. Der Gemeinderat Littau beschlo unterm 28. Dez. 1912,
sei ein stiindiger Gemeinde-Vormund zu bestellen, dem folgende
Pflichten obliegen:

1.

Die in Art. 297 Z. G. B. vorgesehenen Anordnungen zu treffen, wo es sich
um Entzug der elterlichen Gewalt handelt und der Gemeinderat keine
andere Person als Vormund bestellt hat.

In Fillen des Art. 311 Z. G. B. die Vormundschaft auszuiiben und die
nodtigen Nachforschungen und Vorkehren zu treffen zur Eruierung des.
Vaters und, wenn dieses gelungen, einen Alimentationsvertrag vor dem
Friedensrichter abzuschlielen und dort protokollieren zu lassen, um
demselben die Bedeutung eines gerichtlichen Urteils zu erwirken, oder
den Alimentationsprozef8 durchzufiihren; wenn die Mutter vermogenslos
ist, hiefiir das Armenrecht beim Gerichtsprisidenten, gestiitzt auf einen
zu erwirkenden Armenschein, und die Bestellung eines armenrechtlichen
Anwaltes nachzusuchen. Alles gem#fl Art. 302—327 Z. G. B.

Uber Unterhalt und Erziehung der unehelichen Kinder zu wachen,
dieselben von Zeit zu Zeit, jedenfalls vierteljiihrlich, zu besuchen und
fiir gehdrigen Unterhalt und gute Erziehung besorgt zu sein.

Uber alle Funktionen ein Protokoll zu fiihren, namentlich auch in Fillen,
wo der Vater eines unehelichen Kindes nicht eruiert werden kann, oder
die Mutter den Eid nach Art. 314 nicht schworen darf oder wenn Art. 315
Z. G. B. zutrifft. Ebenso sind die Besuche der auBerehelichen Kinder
und die Befunde iiber Unterhalt und Erziehung einzutragen.

Die Alimentations- und die iibrigen gerichtlich zugesprochenen oder
vereinbarten Betrige nach Art. 317 Z. G. B. einzukassieren und der Mutter
auszuhiindigen, falls sie fiir den Unterhalt des Kindes sorgt.
Dem Gemeinderat iiber den behandelten Fall jeweilen nach seiner Ab-
wandlung durch Vorlage des Protokolls Bericht zu erstatten.

. Fir die Kosten der Amtsfiihrung der Polizeikasse jdhrlich Rechnung zu

stellen.
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Der Prisident des kath. Wehrli’'schen Waisenfonds fiir
den Bezirk Birseck, Baselland: Lehrer Renz in Therwil ist mit
Einwilligung der Gemeinden des Bezirks Birseck Amtsvormund
iiber die ca. 30 von dem Fonds versorgten armen, verwaisten
oder verwahrlosten Kinder. |

Amtsvormund Fawer in Nidau (siehe Seite 26 oben) ist
Amtsvormund nicht fiir Biel, sondern fiir die Einwohnergemeinde
Nidau, die allerdings mit Biel zusammenhingt.

15. Nachtrag zu: Jugend- und Frauenschutzbestimmungen
in neuen Wirtschafts- und Trinkergesetzen (vergl. Seite 61).

Das Gesetz iiberdie Armenpolizeiunddie Enthaltungs-
und Arbeitsanstalten des Kantons Bern vom 1. Dez. 1912
enthilt auch die Grundziige einer Trinkergesetzgebung. Die Bot-

schaft des Grofien Rates sagt dariiber:

Die Armenbehdrden haben das Recht der Verwarnung und des Verweises
(Art. 79). Wenn Trunksiichtige auf Vorstellungen und Efmahnungen hin sich zu
einer Kur in einer Trinkerheilanstalt entschliefen, so hat fiir die-Kosten dieser
Kur nbotigenfalls die unterstiitzungspflichtige Armenbehdrde aufzukommen
(Art. 80). Wo hingegen Vorstellungen und Ermahnungen nichts fruchten, kann
mit disziplinarischen Mafinahmen (Gemeindearrest) eingeschritten werden
(Art. 3), und zwar auch gegen solche Trunksiichtige, die noch keine Armen-
unterstiitzung genossen haben. Andauernder Alkoholismus bildet einen Grund
zur Versetzung in die Arbeitsanstalt (Art. 62, Ziffer 2). Die ausgesprochene Ver-
setzung kann auf Wohlverhalten hin wihrend einer Probezeit aufgeschoben
und es konnen dabei bestimmte Bedingungen gestellt werden, z. B. Enthaltsam-
keit hinsichtlich geistiger Getrinke (Art. 70). Wo der Fall sich dazu eignet,
kann die Versetzung Trunksiichtiger in eine Arbeitsanstalt umgewandelt werden
in administrative Versetzung in eine Trinkerheilstitte auf gleiche Zeitdauer
(Art. 75). Erweist sich die Griindung von Trinkerheil- oder Trinkerversorgungs-
anstalten zur Unterbringung von Trinkern auf freiwilligem oder Zwangswege
als erforderlich, so kann der Grofie Rat auf dem Dekretswege alle einschliigigen
Verhiiltnisse regeln und die finanzielle Beteiligung des Staates feststellen
Art. 85). _

Trinkergesetze haben auch noch die Kantone Baselstadt und Waadt.

16. Nachtrag zu: Ferienkolonien, Erholungsanstalten
(vergl. Seite 159). '

Die Gemeinde Thalwil, Ziirich, entsandte 1912 zum ersten
Male eine Ferienkolonie krinklicher und schwichlicher Schulkinder
in das Ferienheim Adliswil in Schwellbrunn, Appenzell.
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17. Nachtrag zu: Katalog der Kinderschutzvereine
in der Schweiz (vergl. Seite 216).

3. Appenzell I.-Rh.: Kinderschutzkommission Schwende: Kurat

Bucher (Prdsident), Hauptmann Manser, Ratsherr Breiten-
moser.

Kinderschutzkommission Riite: Kaplan Ebneter (Président),
Pfarrer Knuser, Lehrer Hautle.
Kinderschutzkommission Schlatt-Haslen: Bezirksrichter Wilh.

Rechsteiner (Prédsident), Kaplan Bernardsgriitter, Kurat
Kaufhold.

Kinderschutzkommission Gonten: Pfarrer Ziindt (Prisident),
Lehrer Isenring, Hauptmann Koch.

18. Schweizerische Literatur iiber Jugendfiirsorge
im Jahre 1912.

Arnstein, Franz, Dr. jur., Basel. Bekimpfung des Verbrechertums durch
Rettung jugendlicher Delinquenten. Zeitschrift fiir Jugenderziehung, Ge-
meinniitzigkeit und Volkswohlfahrt. Nr. 12, 1. Mirz 1912.

Bachmann, J. Ziirich. Die Ferienkolonien der Stadt Ziirich. Schweizer
Frauenheim. Nr. 40, 5. Oktober 1912, Nr. 41, 12. Okt. 1912.

Beck, Dr., Gustav, Bern. Die Ergebnisse der zeitlich abgemessenen Be-
schrinkung der Freiheitsstrafen in ihrer Anwendung auf vorbestrafte
Rechtsbrecher unter besonderer Beriicksichtigung der jugendlichen Rechis-
brecher. Kriminalpolitische Studie in statistischer Beleuchtung. Bern 1912,
Stampfli & Co.

Bernheim-Karrer, Dr., J. Vorstand des kantonalen Sauglingsheims und
Privatdozent an der Universitit Ziirich. Gesundheitspflege des Kindes.
Ziirich, Schulthe8 & Co. 144 Seiten. Preis: Fr. 3.80 gebunden.

Bofihard, G., Pfarrer, Ziirich. Im Kriege gegen das Elend der GroBstadt.
Bilder aus London. Ziirich, Gebr. Leemann & Co., 1912.

— Die Fiirsorge fiir die schulentlassenen Schwachbegabten in Ziirich. Zeit-
schrift fiir Jugenderziehung und Jugendfiirsorge. Nr. 4, 1. November 1912.

Brun, Rudolf, Kilchberg, Ziirich. Die Kinderarbeit am VII. internationalen
Kongre fiir Arbeiterschutz in Ziirich. Zeitschrift fiir Jugenderziehung und
Jugendfiirsorge. Nr. 2, 1. Okiober 1912.

Biinzli, Berta, Lehrerin, St. Gallen. Thesen zu dem Referate: Kinder- und
Frauenschutz auf Grund des Zivilgesetzbuches und des st. gallischen Ein-
filhrungsgesetzes. Vorgetragen an der Hauptversammlung der st. gallischen
gemeinniitzigen Gesellschaft den 5. Mai 1912 in Rheineck.

— Frauen- und Kinderschutz. Referat, gehalten an der Hauptversammlung
des Schweizer. Gemeinniitzigen Frauenvereins in Schaffhausen am 17. Juni
1912. Luzern, Buchdruckerei Keller, 1912, 59 S.
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— Mutterschaftsversicherung. Eine Buchbesprechung. Zeitschrift fiir Jugend-
erziechung und Jugendfiirsorge. Nr. 6, 1. Dezember 1912.

Clément, G., Dr., Fribourg. Protection de la mére contre I'enfant? Geneéve
1912.

+ Coradi-Stahl, Frau. Kinderkrippen in Ziirich. Krippenbericht des schwei-
zerischen Zentralkrippenvereins. Nr. 4, August 1912,

Corray, H., Kilchberg, Ziirich. Die Waldschule. Zeitschrift fiir Jugenderziehung,
Gemeinniitzigkeit und Volkswohlfahrt. Nr. 9, 15. Januar 1912.

Eingabe der Vereinigung fiir Kinder-, Miitter- und Frauenschutz an
den h. Regierungsrat des Kantons Luzern betreffend die Ver-
ordnung iiber Kinderschutz. Dezember 1911.

Einige Ratschlige an die Miitter. Krippenbericht Nr. 2, Februar 1912.

Entstehung und Entwicklung der staatlichen Kleinkinderanstalten
in Basel. Basel, Buchdruckerei Wittmer, 1912.

Fawer, E., Amtsvormund, Nidau. Statistisches iiber unsere Anstaltsztglinge
und deren Eltern. Zeitschrift fiir Jugenderziehung, Gemeinniitzigkeit und
Volkswohlfahrt. Nr. 16, 1. Mai 1912.

Feer, E. Die Ausbildung von Sduglingspflegerinnen fiir Anstalt und Familie.
Bericht des III. internationalen Siuglingsschutzkongresses 1911, pag. 249—56.

Ferienkolonien wund Erholungsstation der Stadt Ziirich 1911.
Schweizer. Blitter fiir Schulgesundheitspflege und Kinderschutz. Nr. 7,
Juli 1912,

Ferienversorgung der Stadt Ziirich 1911. Schweizer. Blitter fiir Schul-
gesundheitspflege und Kinderschutz. Nr. 6, Juni 1912.

Fierz, M., Ziirich. Kurse in Jugendfiirsorge in Ziirich in den Jahren 1908—1912.
Separatabdruck aus dem Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft fiir
Schulgesundheitspflege. XIII. Jahrgang 1912. Ziirich 1912.

Fiirsorge fiir bediirftige Schulkinder der Stadt Aarau im Jahr 1912.
Zeitschrift fiir Jugenderziehung und Jugendfiirsorge. Nr. 6, 1. Dezember 1912.

Firsorgeamt der Stadt Basel. Schweizer. Blitter fiir Schulgesundheits-
pflege und Kinderschutz. Nr. 7, Juli 1912.

Ganguillet, Dr., Adjunkt am eidgendssischen Gesundheitsamt, Bern. Die
Tuberkulose und ihre Bekimpfung mit besonderer Beriicksichtigung des
Kantons Bern. Verlag von A. Francke, Bern 1912.

GaBmann, E. Sekundarlehrer, Winterthur. Schweizerischer Jugendgerichts-
tag in Winterthur. Sonntag, den 12. und Montag, den 13. Mai 1912.
Schweizer. Blitter fiir Schulgesundheitspflege und Kinderschutz. Nr. 6,
Juni 1912, Nr. 7, 1912.

Georgi, Elsbeth, Dr., Ziirich. Merkblatt fiir junge Miitter. Preisgekront vom
»verein fiir Sduglingsfiirsorge im Regierungsbezirk Diisseldorf®.

— Kurse fiir Kinderfiirsorge in Ziirich. Zeitschrift fiir Jugenderziehung und
Jugendfiirsorge. Nr. 5, 15. November 1912.

Gloor, Adolf, Oberlehrer, Bern. Was fiir Lesestoff sollen unsere Schiiler-
bibliotheken enthalten? Zeitschrift fiir Jugenderziehung und Jugend-
fiirsorge. Nr. 1, 15. September 1912.

Grob, Hans, Dr., Amtsvormund, Ziirich. Das Recht des Kindes auf die Fiir-
sorge der Eltern. Ziirich, Ziircher & Furrer 1912.
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Grof3, P., Dr., Kantonsstatistiker in Aarau. Die Erwerbstitigkeit der Schul-
kinder im Kanton St. Gallen. Schweizer. Blitter fiir Schulgesundheitspflege
und Kinderschutz. Nr. 1, Januar 1912,

Die Griindung der ersten Krippe im Kanton Tessin. Krippenbericht
des schweizer. Zentralkrippenvereins. Nr. 4, August 1912,

Hagenbach-Burckhardt, Prof., und R.Kiindig, Basel. Die Schweiz. Sonder-
abdruck aus: Siuglingsfiirsorge und Kinderschutz in den europdischen
Staaten. Herausgegeben von Prof. Dr. Arthur Keller und Prof. Christian
J. Klumker. 1. Band: Spezieller Teil. Berlin 1912.

— Alte und moderne Krippen. Separatabdruck aus dem Krippenbericht des
schweizer. Zentralkrippenvereins. Nr. 2 und 3. VII. Jahrgang 1912.

Hafter, Eugen, Dr., Schulinspektor, Glarus. Sprache, Sprachstérungen und
Behandlung von Sprachgebrechen. Schweizerische Zeitschrift fiir Gemein-
niitzigkeit. Heft 7, 1912.

Hittenschwiller, A, Dr. jur., Luzern. Die Berufswahl im Mittelstande. Zeit-
schrift fiir Jugenderziehung, Gemeinniitzigkeit und Volkswohlfahrt. Nr. 20,
1. Juli 1912. . :

Heilung der Kinder-Riickgratsverkriimmung.  Zeitschrift fiir Jugend-
erziehung und Jugendfiirsorge. Nr. 5, 15. November 1912.

Hiestand, H., Vorsteher des stiddtischen Kinderfiirsorgeamtes, Ziirich. Ein-
filhrung der beruflichen Ausbildung in unsern ziircherischen Erziehungs-
anstalten. Ziircher Jahrbuch der Gemeinniitzigkeit 1911/12. Buchdruckerei
Gebr. Leemann, Ziirich II, 1912.

— Das stédtische. Jugendheim in Ziirich. Schweizer. Blitter fiir Schulgesund-
heitspflege und Kinderschutz. Nr. 5, Mai 1912.

Ineichen, Alfred. Schlechte Lektiire. Zeitschrift fiir Jugenderziehung, Ge-
meinniitzigkeit und Volkswohlfahrt. Nr. 15, 15. April 1912.

Jugendgerichtstag in Winterthur. Zeitschrift fiir Jugenderziehung, Ge-
meinniitzigkeit und Volkswohlfahrt. Nr. 18, 1. Juni 1912.

Jugendwohlfahrtspflege in Basel. Schweizer. Blitter fiir Schulgesund-
heitspflege und Kinderschutz. Nr. 10, November 1912.

Katscher, Leopold. Eine Jugendgerichtskonferenz. Zeitschrift fiir Jugend-
erziehung, Gemeinniitzigkeit und Volkswohlfahrt. Nr. 20, 1. Juli 1912.
Ketzerische Ansichten iiber die Vereine fiir Kinder- und Frauen-

schutz. ,Berna“, Nr. 2, 13. April 1912, Nr. 3, 27. April 1912.

Das Kinderfiirsorgeamt der Stadt Ziirich im Jahre 1911. Schweizerische
Blitter fiir Schulgesundheitspflege und Kinderschutz. Nr. 9, Oktober 1912.

Kinderhorte. Zeitschrift fiir Jugenderziehung und Jugendfiirsorge. Nr. 1,
15. September 1912.

Kinematographenwesen.

Kinematograph und Schule. ,Volksrecht“, Ziirich vom 28. Dez. 1911
und 4. Jan. 1912. :

Der Kampf der Schauspieler gegen das Kinematographentheater.
»sNeue Ziircher Zeitung® vom 22. Mirz 1912.

Zur Kinematographenfrage. Entwicklung, Nutzen und Schaden der
Kinematographie. Von Willy Baumann-Ammann, Ziirich V. Vom kauf-
minnischen Verein Ziirich priimiierte Preisschrift. 24 Seiten. Preis:
60 Cts.
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. Der Kinematograph als Bildungsmittel. ,Basler Nachrichten“ vomr

2. Juli 1912. |

Das Filmfieber. ;Bund®, Bern, vom 10. August 1912, Morgenblatt.

Kinematograph und Schule. ,Neue Ziircher Zeitung®, Ziirich, vom
12. September 1912, Nr. 1273.

Kino in Theater und Haus. ,Bund“ Bern, vom 17. September 1912.

Der Kinematograph im Dienste des Kapitals. ,Volksrecht“, Ziirich,
vom 21. und 22. OQktober 1912.

Zur Reform der Kinovorstellungen. ,Neue Ziircher Zeitung“, Ziirich
vom 25. Oktober 1912, Nr. 1494.

Der Kinematograph und seine Gefahren. Schweizerische Zeitschrift
fiir Gemeinniitzigkeit. Heft 6, 1912.

Klinke, W., Dr. Die sittlich Gefihrdeten. Schweizer. Blitter fiir Schulgesund-
heitspflege und Kinderschutz. Nr. 2, Februar 1912, Nr. 3, Miirz 1912.

Knabenhans, C., Kronbiihl-St. Gallen. Die Erziehungs- und Besserungs-
anstalten fiir verwahrloste Kinder und jugendliche Rechisbrecher in der
deutschen Schweiz. Separatabdruck aus dem Jahrbach der Schweizerischen
Gesellschaft fiir Schulgesundheitspflege. Bd. XIII. 1912. Ziirich 1912.

Krebs, Werner, Sekretir des schweizerischen Gewerbevereins, Bern. Mittel
fiir eine rationelle Berufswahl 'im Mittelstande. Druck: Plantyn, Gent
Korte Koestraat 5, 1912, 207 Seiten. Preis: Fr. 2.50.

Unsere Krippen. Krippenbericht des schweizerischen Zentralkrippenvereins,
Nr. 3, Mai 1912.

Kuhn-Kelly, a. Kinderinspektor, St. Gallen. Fortschritte auf dem Gebiete der
Jugendfiirsorge in der Schweiz. Zentralblatt fiir Vormundschaftswesen.
Jugendgerichte und Fiirsorgeerziehung. Berlin. Nr. 1, 10. April 1912,

V. Kurs in Kinderfiirsorge in Ziirich. Schweizer Frauenheim. Nr. 42,
19. Oktober 1912.

Frauen- und Kinderschutz. Schweizer Frauenheim. Nr. 49, 7. Dezember
1912. i =

Leistungen an Wochnerinnen in der Schweiz. ,Berna“. Nr. 17, 9. No,
vember 1912.

Ludin, Alfred, Dr., St. Gallen. Wie gewinnt man das Volk fiir gute Lektiire?
Zusammenfassungen und Vorschige. Zeitschrift fiir Jugenderziehung, Ge-
meinniitzigkeit und Volkswohlfahrt. Nr. 17, 15. Mai 1912, und Nr. 18,

- 1. Juni 1912.

Uber das Liiften der Wohnriume. Krlppenberlcht des schweizer. Zentral-
krippenvereins. Nr. 3, Mai 1912.

Manatschal, F., Chur. Die Kinderfiirsorge im schweizerischen Zivilrecht-
Schweizerische Zeitschrift fiir Gemeinniitzigkeit. Heft 2, 1912.

Marchand, Mareel, Porrentruy. De la lutte contre I'influence des mauvaises
lectures parmi la jeunesse. Neuveville, imprimerie Beerstecher, 1912.

Muheim, G., Altdorf. Der Kinderschutz und das eidgendssische Zivilgesetz.
Schweizer. Zeitschrift fiir Gemeinniitzigkeit. Heft 4, 1912.

Neumann, Frl, Dr., Luzern. Uber S#uglingskrankheiten. Krippenbericht
des schweizer. Zentralkrlppenverems Bern. Nr. 2, Februar 1912, und
Nr. 3, Mai 1912.

sPfadfinder“. Schweizer Frauenhelm. Nr. 30, 27. Juli 1912,
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Pictet, Marguerite, med. prakt., Genf. Die Bedeutung des schweizerischen
Zivilgesetzbuches fiir die #drztliche Tétigkeit, speziell die Fiirsorge und in-
direkte Verbrechen-Prophylaxe. Diss. Ziirich, Gebr. Leemann & Co., 1912.

Rothenberger-Klein, A., Inspektorin der Kleinkinderanstalten, Basel. Einige
Gedanken iiber die erziehliche Leitung der Kinder im vorschulpflichtigen
Alter. Zeitschrift fiir Jugenderziehung, Gemeiniitzigkeit und Volkswohlfahrt.
Nr. 8, 1. Januar 1912.

— Aus dem Gerichtssaal. Zeitschrift fiir Jugenderziehung und Jugendfiirsorge.
Nr. 6, 1. Dezember 1912.

Roussel, Generalsekretir. Die erzieherische Arbeit und die Erziehungs-
methoden der Heilsarmee. Schweizer. Blitter fiir Schulgesundheitspflege
und Kinderschutz. Nr. 2, Februar 1912, Nr. 3, Marz 1912.

Rupprecht, Karl, Jugendstaatsanwalt, Miinchen. Die Offentlichkeit der Ge-
richtsverhandlungen im Strafverfahren gegen Jugendliche. Zeitschrift fiir
Jugenderziehung, Gemeinniitzigkeit und Volkswohlfahrt. Nr. 6, 1. Dez. 1911

Aus dem Gebiete der Sduglingsfiirsorge. (Die praktische Durchfiihrung
der Sduglingsfiirsorge auf dem Lande. Die Kochkiste als Kiihlkiste fiir die
Séduglingsnahrung.) Zeitschrift fiir soziale Fiirsorge, Gesundheit und
Krankenpflege. Heft 12, Oktober 1912.

Schmafmann, Otto, Winterthur. Sport- und Charakterbildung. Zeitschrift
fiir Jugenderziehung, Gemeinniitzigkeit und Volkswohlfahrt. Nr. 21, 15. Juli
1912, Nr. 22, 1. August 1912.

Schmid, G., St. Gallen. Die Mannigfaltigkeit der privaten Erziehungsinstitute
in der Schweiz. Zeitschrift fiir Kinderforschung. Langensalza. September-
heft 1912.

Schultheff, Wilhelm. Die Kriippelfiirsorge. Neujahrsblatt der Ziircher Hilfs-
gesellschaft. Ziirich, Schulthe8, 1912.

Schultze, Ernst, Dr. Die Zerstorung der Kindheit. Zeitschrift fiir Jugend-
erziechung, Gemeinniitzigkeit und Volkswohlfahrt. Nr. 8, 1. Januar 1912
Nr. 9, 15. Januar 1912, Nr. 10, 1 Februar 1912. !

I. Schweizerischer Jugendgerichtstag in Winterthur. Schweizer
Frauenheim. Nr. 21, 25. Mai 1912.

Silbernagel, Alfred, Dr., Zivilgerichispriisident in Basel. Internationale Or-
ganisation der Jugendfiirsorge. Schweizerische Zeitschrift fiir Gemein-
niitzigkeit. Heft 2, 1912, Heft 3, 1912.

— Jugendstrafrecht und Jugendfiirsorgerecht. Separatabdruck aus dem Jahr-

- buch der Schweizerischen Gesellschaft fiir Schulgesundheitspflege.
XIII. Jahrgang 1912. Ziirich 1912.

— Internationale Jugendfiirsorge. Zeitschrift fiir Kinderschutz und Jugend-
fiirsorge. IV. Jahrgang. Wien, April 1912, Nr. 4.

— Internationale Jugendfiirsorge. Zeitschrift fiir Jugenderziehung, Gemein-
niitzigkeit und Volkswohlfahrt. Nr. 17, 15. Mai 1912.

— Internationale Organisation der Jugendfiirsorge. Zeitschrift fiir Jugend-
erziehung und Jugendfiirsorge. Nr. 1, 15. September 1912.

— Internationale Organisation der Jugendfiirsorge. Sonderabdruck aus der
Monatsschrift fiir Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform. Heraus-
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gegeben von Prof. Dr. med. Gustav Aschaffenburg in Ko6ln a. Rh. Heidel-
berg 1912.

— Jugendstrafrecht in der Schweiz. Siiddeutsche Monatshefte 1911/12. Pag.
627—78.

— Strafrecht und Jugendfiirsorge. Dezember 1912.

Stadtziircherischer Verein fiir Frauen-, Mutter- und Kinderschutz.
Schweizer Frauenheim. Nr. 12, 23. Mirz 1912.

Studler, Rudolf, Bern. Die Berufsbildung in Gewerbe, Handel und Verwal-
tung des Kantons Bern mit Riicksicht auf die schweizer. Gewerbegesetz-
gebung. Bern, Buchdruckerei Rosch & Schatzmann, 1912.

Sutermeister, Eugen, Bern. Der gegenwirtige Stand des schweizerischen
Taubstummenwesens. Vortrag fiir den III. internationalen Taubstummen-
kongref} in Paris, 1.—3. August 1912. Sonderabzug aus der schweizerischen
Taubstummenzeitung 1912. Nr. 17—22. 11 S.

Troyano, Héléne, Gendve. Les tribunaux pour enfants. Diss. Genf 1912,

Das Vormundschaftswesen nach dem neuen Zivilgesetz. Schweizer
Frauenheim. Nr. 8, 24. Februar 1912, Nr. 9, 2. Mirz 1912.

Was soll unsere Jugend lesen? Schweizer Frauenheim. Nr. 4, 27. Januar
19125 -

Wenner, O., Dr., Arzt der Kinderkrippe in St. Gallen. Uber einige Anforde-
rungen an einen hygienischen Krippenbetrieb. Krippenbericht des schwei-
zerischen Zentralkrippenvereins, Bern. Nr. 2, Februar 1912, und Nr. 3,
Mai 1912.

Wild, A, Pfarrer, Monchaltorf. Schweizerisches Zivilgesetz und Armenpflege.
II. Auflage. Verlag von Gebr. Leemann & Co., Ziirich II. 1912. 31 S. Preis:
60 Cits.

— Jugendpflege in der Schweiz. Schweizerische Zeitschrift fiir Gemeinniitzig-
keit. Heft 11. 1912.

— LFiir die Jugend®. Zeitschrift fiir Jugenderziehung und Jugendfiirsorge.
Nr. 7, 15. Dezember 1912.

— Bericht der schweizerischen Zentralauskunfisstelle fiir soziale Fiirsorge
iiber das Geschiftsjahr 1. Oktober 1911 bis 30. September 1912. Schwei-
zerische Zeitschrift fiir Gemeinniitzigkeit. Heft 11. 1912.

— Ketzerische Ansichten tiber die Vereine fiir Kinder- und Frauenschutz.
Eine Entgegnung. ,Berna“. Nr. 3, 27. April 1912, Nr. 4, 11. Mai 1912

— Kinderschutz. Balsthal, Buchdruckerei Baumann, 1912.

Zur Wirksamkeit der aargauischen Bezirksarmenvereine. Schwei-
zerische Zeitschrift fiir Gemeinniitzigkeit. Heft 4. 1912.

Ziircher, E., Prof. Dr., Ziirich. Die Gesetzgebung iiber Kinderarbeit und die
internationale Vereinigung fiir gesetzlichen Arbeiterschutz. Separatabdruck
aus den ,Schweiz. Blittern fiir Wirtschafts- und Sozialpolitik“. Heft 20/21,
XX. Jahrgang. 1912. 8 S.
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herklehen auf allen in Frage kommenden Karten nachgeliefert. ~23mig

e~ Nach Festsetzung der neuen Grenzen auf der Balkan-Halbinsel werden Tekturen zum U

Geographischer Verlag von CARL CHUN, In

Gegriindet im Jahre 1876. - BERLIN W. 35 .

Franz Bambergs von Grund auf

erneuertes Schulwandkartenwerk.

Westliche Halbkugel. Physikalish. Neubearbeitung M. 20.— Naheres Seite 2.
Ubereinstimmung des Systems in sich und mit

den verbrei-

teten Atlan-
ten—gerade
hierin ver-
sagen die
sogenann-
ten neuen
Kartenania -
gen oft voll-
standig — ;
und hinsicht-
lih der Pro-

%

.Die Neubearbeitungen der Bambergschen Wand-
karten zeigen in g.nln e und Aus g eine
zweckmiBige Vereinigung von bewdhr-
ten alten und berechti neuen karto-
graphischen Grundsdtzen; sie sind deshalb ein

sehr empfehlens-

wertes Lehrmittel

fiir den geographischen Unterricht.®
Geograph. Sektion des Lehrervereins,
Magdeburg, Februar 1912.

jektionen

der betreffen-
den Autoren. |

*

Alle in Betracht kommenden Karten ‘(Deutsche Kolonien, Afrika,|
Ostliche Fial
iy

bkugel und Weltverkehrskarte) zcigen dic neuen
erhaltnisse im Kongo- und Ubangigebiete.

%

Um bei Neu-
anschaffun-
gen geogra-
phischer
Wandkarten
die Vorziige
der Bam-
bergschen
feststellen
zu kénnen,
empfiehltes
sich, sie mit
anderen der-
artigenWer-
ken zu ver-
gleichen;
Ansichts-
sendungen
zu diesem
Zwecke ver-

Ministerielle
Empfehlung!

Das GroBherzogl. Ministerium
des Innern, Abteilung fiir Schul-
angelegenheiten, Darmstadt, an die
GroBherzoglichen Kreis-Schul-
kommissionen:
_,Hiermit machen wir Sie auf die
im Verlage von Carl Chun, Inh.
Bernh. Fahrig, in Berlin erschie-
nenen Wandkarten von Bam-
berg empfehlend aufmerksam.
Dieselben gehoren zum Besten,
was zurzeit auf dem Gebiete der
Kartographie geleistet wird.“

mitteln je-

®
derzeit be-

handlungen,
auf Waunsch
erfolgen sie
franko di-
rekt vom

Geographi
schen Ver-
lag von ~ }
Carl Chun,
Inh. Bernh.
= Fahrig in
BerlinW.35,
Steglitzer

Strafie 11.

richts im mo-
dernen Lehr-
mittel zuihrem
Rechitkommen.
Die Bezie-
hungen zum
wirtschaftl.
Leben der
Gegenwart
sind in weit-

tigkeit unter
Beriidssichti-

heblich
Sculwan

Sg:. ei?lf‘:rﬁe

Bamberg, Deutschland, physik., —
Neubearbeitung mit wirkungsvollem Gebirgsrelief. Naheres Seite 2.

Sdrift, da in erster Linie
getragen. Fldchentreue Projektionen
teile), welche alle dargestellten Gebiete im
hdltnisse zu einander

Dic Plastik der Ge

h. BERNH. FAHRIG]

Steglitzer Strafie Nr. 11.

iiberall mit lebhaften Sympathien aufgenommen, bereits in
breite Schulkseise gedrungen; der voriiegende Prospekt will
weitere, hoffentlich recht zahlreiche Freunde — es werden dies be-
sonders die Schulen sein, die ihre Lehrmittel sorgfaltig aus-
wiahlen — um das in jedem guten Sinne moderne Karten-

Die kunde hiervon ist, bei der Beliebtheit dieser Kartenwerke

werk sammeln.

Auszeichnende Eigenschaften der Karten:

Das geographische Moment, in Ausdehnung aquf den Land-
und Seeverkehr und die Meereskunde, ist in hervorragender Weise
betont, denn neben der Methodik will auch die Praxis des Unter-

3 = = - Der Verlag

Car! Chun, Inh. Bernh.
Fahrig, Berlin W. 35,
steht auf dem Gebiete
der Kartographie wohl
fast unerreicht da.«

Biitter fOr preu@lsche Lehrer-
bildung, 1912, Heft 9.

gung der neue-
sten wiffen-
scaftlicien u.
politischenVor-
gange (Kame-
run, Tripolis
usw.), bedeu-
tende Fern-
wirkung,
grofie,leicht
vergleidc-
bare Mafi-
stdbe bei
ut hand-
ichem For-
mate der

zeigen und
er Komplexe ermdglichen.

M. 24.

fiir den Lehrer bestimmt, ist dezent ein-
albkugeln und Erd-
orrekten Grﬁgenver—
die Erfassung weiter

birge in den physikaliscien Karten ist, dem
neuerlich auftretenden Verlangen hiernach Rechnung tragend, er-
esteigert worden; das Relief baut sich auf den in
arten einzig richtigen farb. Hohenstufen (fur jede
besondere Farbe) auf: hinsichtl. Richtigkeit und Fern-
hiermitdasldeal plastischer Karten erreicht sein.

Karten. Die

enach-

Ein ausfihrliches illustriertes Kartenverzeichnis mit wertvollen geographisch-statistischen Notizen steht Interessenten unberechnet zu Diensten.




Geographischer Verlag von CARL CHUN, Inh. BERNH. FAHRIG]

Gegriindet im Jahre 1876. <« BERLIN W.35 .« Steglitzer Straffe Nr. 11.
S . e e e S e

+ Wirtschaftsgeographische Karten. +

Diese Art Kartenwerke wird in unserer stark auf das Wirtscaftliche gerichteten Zeit den Schulen immer unentbehrlicher. Fr. Bamberg
bebaute das sciwierige Gebiet als Erster unter vollem Gelingen mit seiner Kulturkarte von Deutscland, resp. Mittel-Europa, neben weldier
Besseres bisher nicht entstanden ist; die grofie Ausgabe (Mittel-Europa) liegt seit einiger Zeit geteilt vor, so dafl nun quc weitgehende Wiinsche
(und Mittel) ihre Befriedigung finden. : :
Die beiden Osbahrscien Weltkarten diirfen als die klassischen Erscheinungen dieser Art bezeicnet werden; sie haben sich
in raschem Zuge eingebiirgert, und die Fadipresse war geradezu erfreut, der Lehrerschaft von soldhen uneingeschrinkt zu lobenden
. : Lehrmitteln sprechen zu konnen.
Jede gut beratene Sdinle wird sich dex‘nachstehend niher besciriebenen Karten bedienen:

Fr. Bam bergs Fir ;:I}:;;:mde Anspricie und

teibt unmmi;eﬁfgﬂ Shipeo
\'I(Vartd kar_tvel_zrtir Fr. Bambergs
usc::;’fts-l : Wandkarte zur
und Handels-
geographievon

Kultur-, Wirt-
schafts-

Mittel-Europa.

GroBe allgem. Ausgabe,

. und Handels-

geographievon

2., sehr verbesserte Auflage, DelltSChlalld,
umfassend: A) Landwirischaft

(Flachenfarbung), B) Bergbau und

dem angrenzenden Osterreich und
Metall-Industrie (farb. Sciraffen), ;

: der Schweiz.
C) Textil-Industrie (farbige Linien), Kieine, vereinfachte Ausgabe ,i
D) Hauptplitze fiir verschiedene In-

2., sehr verbesserte Au umfassend:
dustriezweige (violette Signatu-

ﬂt;’ge.
Land- und 'Eoraklmr.tspsn s HaAndeld’ur"d
ren), E) Fischerei und F) Tierzucht : o 3 et e Busligsrangstichte von
(Namen in roter Schrift). Eisen- - Deutachiand. ~ Ma sta"l:I:‘ 1:750000.

\ ) Grofie: 1,60><1,75 m. Preis: Auf-
bahnen, Dampferverbindungen D St ik Origon

= aufzug) oder zum Zusammenlegen in
Hiercus einzeln: < = - 24—; unaufgezogen in vier
Sonderausgabe I: Industrie — Berg, Osbahr, Wandkarte des Weltverkehrs M. 22.—. HE

bau — Handel und Verkehr (B, C, D und
3 er}

Sonderausgabe ll: Bofenpenutuung. tierzucht, Fischerelund Yerkehr (A, E. ¥ wnd Verkelr). Maetschke, W., Leitfaden fir den Unterricht in der Kultur-

Hierzu Kommentar:

b= 1:750000. 00 Preis d 11 A be: =
gnl:lgfsg*e:ogen M. 24—, gﬁfgzezo;énz' mit S_hﬁb:ne 1lblsl. 32e,-£. nPrgiesmEg:'e’Sxongiggu se - : gwgra..ph'ﬂ von naﬂtschla“d-
gaben: Unaufgezogen je M. 17.—, aufgezogen mit Stdben je M. 25.—. 3., verbesserte Aufl, 16 Seiten 82. Preis: 10 Pf. (Fir Interessenten aus Schulkreisen gratis.)
H Freudige Aufnahme ut;Sdmlen aller Gattungen fand:
Wilhelm Osbahrs Wandkarte zur

| Wilhelm Osbahrs :
neue Wandkarte des Weltverkehrs.

(Handkarte siche unten.)

Wirtschaftsgeographie der Welt

in Merkators Projektion. 2., verbesserte Auflage.

(Handkarte siehe unten.) : L —EEEEEE s
- |politische Erdkarte in Merk Projektion und Ubersicht des , nebst
Mittelpunktsmafstab: 1:20000000. Umfi d: P .14 phisch Darstellungen. ‘I’Dlﬂr_ fini traBen, Ein- und Ausfuhr-
Grofie: ><1,65 m. Preis: Unuz?emgen in 4 Blattern M. 16.—, aufgezogen mit|Angaben bei den wichtigsten Hafen. ittelpunktsmafstab: 1:20000000. Gréfiey
Stdben (Fabrigs Originalaufzug) oder zum Zusammenlegen in Mappe M. 24—. 230>< 1,65 m. Preis: Unaufgezogen in 4 Blattern M. 15.—, aufgezo; e;z mit Stdben
In farbig unter Kult sind dargestelit: : (Fahrigs Ong-mnl-Lufzng) ude: zum Zusammenlegen in Mappe M. 22—, - 52
AuBere Subtropische 5 Tropische Kultur- i :
GemaBigt [ (ChSEE. Kélltr;ngnc, subtropicheZone, | 07 @one dor | Maere Trogen-| ”D':sﬂl:St die Weltl\llerkgﬁrs-,
zone, 01 er etrei zone, Innere
Kulturzone) _innere Getreideund | 'Mnere (trocken- | Genuf und | (leuchtheiBe) arte par excellence
(Ggg:- der Getreide- Genufi- tropische Zone. - Ind ie- Trop (Schulblatt fir das Herzogtum Braunschweig und Anhalt) und, wie hinzugefiigt werden
Setreide) | ~one, pflanzen) P : pflanzen) : dmi;. die einzige, weldie bei Anschaffung einer Weltverkehrskarte fiir iib P
: in Frage kommen sollte. Die Eisenbahnen durchziehen in weithin sichtbaren roten Linien

Ferner Rohproduktion, deren farbige Zeichen je nach der Bedeutung stirker oder saiwddier| g; 5 e s =
gehalten sind, schlieflich, durch vetsdxiedgnﬁurblﬁz Signaturen gekennzeichnet, die Nahrungs- ds:?%:mel?w. mﬂxﬁh’] ‘Stg“;:%“’d‘ d&gg&ﬂ eit ab. %’:ﬁmﬁ“ﬁ%ﬁ:ﬁe&'
und Genufimittel, industriellen Rohstoffe und Versciiedenes. H t geradezu ideales Lehrmitte] fir dieses wicitige Gebiet vor, dessen dberragende Vor-

Diese zeit afe, iiber- gebend fir den Unter-|sziige mit seltener Ein- . ...unentbehrliches

:f“ful 1’ansgefimrtes und X ridt rig l;dfrwd‘utsd: 1- stimmigkeit _ anerkannt Lelﬂ“?titiel iﬁ wi ri-

es! ganz _auBeror- geogriphie der elt - werden. schaftskundlichen

dentlich beifétlig angge— in Baye,rn approbiert! gelten; gldnzende|, ... Man kann in In Bayern appro_blert! Unterricht... .®

nommene Karte daorf Beurteilungen |der Tat nur von Zeitschrift fir Lehr—

als grundlegend und mag- empfehlen sie|Vorziigen sprechen. — mittel und péda-
allen Schulgattungen angelegentlichst. > gogische Literatur, VL Jahrgang, Nummer 7. X

Ausfuhrlichen Prospekt iiber diese 6 wirtschaftsgeographischen Wandkarten beliebe man zu verlangenl!

Zu den beiden Osbahrsdien Karten gehért die Brosdiire: Osbahr, Wilhelm, Weltproduktion, welthandel und Weltverkehr.
Zweite, verbesserte -Auflage, 30 Seiten 8°, Preis 20 Pf. (Fir Interessenten aus Schulkreisen gratis),

N EU ' und in Ubereinstimmung mit den Wandkarten (Priifungs-Expl. fiir die Herren Fachlehrer-unberechnet): N EU '
s Wilhelm Osbahrs Handkarte zur Wirtschafts- und Verkehrsgeographie der Welt. =
Mittelpunktsmafistab: 1:96000000. Grofie: 49><35 m. Preis: 20 Pf. [e=smmse

'Meteorologische (Wetter-)Karte i Bebrauchsanveistay

fir den Schulgebrauch, entworf. v. L. Eilert. Berichtigte Ausg. Typische, auf Fernwirkung angelegte Wandkarte zur
Einfiihrungin das Verstdndnisder offiziell tagl Wetterkdrtchen. 1:3000000. 1,65>1,72. Preis: M.13.—. Abbildg.s.S.2.

ZeitgemiBe und daher Uberall willkommene Neuigkeit. Der fadliche Stoff, soweit die Schuie ihn verarbeiten kann, wird hier in einer Karte geschickt vereinigt dargeboten;
dorin liegt der Wert dieses einfilhrenden, in seiner Art einzigen Lehrmittels, das sich rasch einbiirgert und von vielen maBgebenden Stellen als bevorzugenswerter Lehrbehelf-empfohien wird,

PIERERSOHE HOFBUCHDRUCKERE!
ALTENBURS S.-A: H
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Verlag von C. C. MEINHOLD & SOHNE, Dresden.

Fiedler-Hoelemann, Anatomische Wandtafeln

fiir den Schulunterricht. Herausgegeben auf Veranlassung des Kgl.
Sachs. Kultus-Ministeriums vom Landes-Medizinal-Kollegium durch Geh.
Rat Dr. med. A. Fiedler und Dr. med. E. Hoelemann. In Farbendruck.
Blattgrosse 65 ><91 cm. Preise: 6 Tafeln, unaufgezogen, kompl. Mk. 10.—.
Kurze Erlauterung dazu gratis. ,

Meinholds ,Erste Hilfe« — Tafeln

fiir Unterrichtszwecke in den Schulen, in Krankenanstalten, Vereinen,
Sanititskolonnen etc. mit kurzem Erlduterungstext. Unter drztlicher
und pidagogischer Anleitung hergestellt und vom Kunstmaler J. Elssner
kiinstlerisch bearbeitet. Blattgrosse 65><91 cm. In Farbendruck. 15 Tafein
a2 Mk. 1.30. — Die Sammlung enthilt Wiederbelebungsversuche, Blut-
stillung, Notverbande beim Armbruch, beim Beinbruch, bei Wunden etc.,
vergiftete Wunden, Transport Verungliickter usw.

Meinholds Zahntafel.

Blattgrosse 6591 cm. Mk. 2. —. Mit Begleitwort: ,Die Zdhne und
~ ihre Pflege“ von Otto Hartung. Einzeln bezogen 15 Pi.

Hustr. Kataloge und Prospekte kostenlos.
Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

SoennedcensSchulfedern
Nrill et
Die beste Schulfeder '

1 Gros Fr.1.35 % Musfer kostenfrei
Haupfniederlage: O. DALLWIGK, BASEL

-ArbeitundKosten erspart man dnrcl-lz MlKROS KOPE
~ Jugendpflege duchein Jugendheim | ™ oo e onc xenotrrzon

unter Zusammenwirken von Staat und Kirche. | — zu billigen Preisen —

An einem in einer Kleinstadt verwirklichten
praktischen Beispiel nach Planentstehung,

(fiir Lehrer Vorzugspreise)

Ean?l:sfﬁémang cl;!!lld Betrieb gezeigt von empfiehlt

ic. th. Rud. Célle, Superintendent und

Kreisschulinspektor. 8% 24 S. 90 Pf. F' W' SCH I ECK

KEitg del;l;;,]illliert,erf I(’;a.n und Bericht mit Optisches Institut
ostenrechnung anf Grund eines mit gross-

tem Erfolge eingerichteten Jugendheims. BERLIN SW. 11

'lﬂllilf Hahnschen Mhl‘llll in “3!8"8_!’. Hlustrierte Preislisten gratis u. franko.
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op Patent 17623
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Not-
verband-
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Sosaund
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fir
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~ finden in der febr gefund gelegenen

,Privaterziehungsanstalt Sriedheim“
in Weinfelden, Schweiz (gegriindet 1892), fachgemife,
forgfiltige Bebandlung nach den neueften Grundftzen
der Beilpddagogik. Uielfeitige praktijche Husbildung.
@artenbau. Huf je 6 Rinder eine befondere Cehrkrait.
: ErIte Referenzen. = « e« Profpekte durch den Uor[teher
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_ - Appel pressant
'a{usb me':nbres de notre Société.

La Soczete suisse d’kygzéne scolaire ne peut arriver a

J'emphr sa tdche d’une maniére compléte que si elle embrasse

un nombre de membres trés étendu. Le cercle des personnes
= 'que notre but intéresse est grcmd tl. comprend toutes celles guz,

- dune fagon quelcongue, s occupent de U'éducation de la jeunesse,

12 a samm* les peéres et meres de famdle, les autorités

S scola@res et les mwztres de toute catégorie, les autorités

: sanfctaires, les hygientstes et les médecins, les architectes

‘- et les entreprtmeurs, ainsi que toules les per.sonnes qui
ofnt @ coeur les nombreuses questfions que soulefve la pro-

—tectzon de l’mfauce. e e
Nous deﬂmndons msmmmmt ‘a4 Mnos soczetazres de bien

= ,‘,oulmr mms procurer de nouvelles recrues. Chacun d’fmtr’eua:

3 _dcm-m‘.t se fa-ire un. defm.wr pressant de nous assurer

~ Pentrée dans la société & au moins un membre nouveau.

: st E.Ptm'r une cotisation cmnuelle de Jr.5.— (étranger fr. 7.50)
_:.ohaque sociétaire regmt un ea:emplmre des  ,Annales® et des -
' »Feuilles smsses d’hyyzéne seolaire et Revue de protection de

enfance (10 Nos. par an). Pour une cotisation annuelle d’ au

moins fr. 20—' les membres collect'afs ‘regowent 2 exemplaires

. des ,Annales” et 5 exemplaires des Femlles : pour une coti-
7"satwn cmnuelle supérieure & fr. 20.—, les membres collectifs
7 regmvent 10 ea:emplmres des Femlles“" et, en outre, un exem-
 plaire supplémentmre ‘des , Annales® pour chaque somme de dix
. francs payée en sus de la 'catisatian--Minimale_ annuelle.

S
3 1

Le Comvite.
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Publiketionen der sthwiL Gesellschaft fir Sﬁhnigeslildhihpﬂnle

lahrhm:h ter schweiz. Gesellschatt fiir Schnllgsmdhmlspllm ;

I.—XIIL Jahrgang
mit zahlreichen Tafeln und Illustrahonen im Text.

Preis: Jahrgang I-VI soweit noch worritig a Fr. 7 s
lahrgang VII und folgende i*l'r 10 P :

lie schulhygienischen Vorschriften in der Schm

Auf Anfang 1902 zusammeﬂgestallt von

" Dr. Fr. Schmid, R

Direktor des échweizerischen Gesnnﬂhéitsuntes in Bam. Lt

: Repertmre des Prescriptions d’hygiéne scolaire en Wgueur én 8unsse

‘an commencement de 1902 AP .
I Fortsetzung bis 1909 —-Ie Smte Jusqua 1909

So la.nge Vorrat in einem Band rr 6. -—-‘ enin

rmm lu Imnﬂlmm.

" Dr. F. Zollinger, = et
_ Bekretir des- Ka:ntonalen Erzielmngswesens mZurieh. /

Sepamtabdmck aus dem

Bericht an den h, schweiz. Bundesrat ber den von der Zenkale fm' private Fiir-
sorge |n Frankfurl ajM im Fruhjahr 1906 veranstalteten Kﬂrsfmllugandfumorga won

V"IIL Jahrbuch der schweiz. Gesellschaft fir Schuigesnndhmtspﬂege

— Preis !‘r 3. -—-_-

lmdﬁrsﬂll

Ber!cht iiber den I. schweizer;schen lnfonnatlonskurs in Jugnndfumrga, e

veranstaltet von der =~

mmﬁm
~'— Preis Fr.10. —ii oy

Weglitny Zokanden der Schulbehiden bt Estellong o senlmm.' Ay

Von H. Wipf und Dr. F. Ernmmnn.
— Preis Fr.1. —

Verlag von Ziirehel_" & Furrer mZiinch :

i NaNASEREAsNN

raan

‘;-"a.f‘iu_gqnnu_unl"i_uuiuqnpn-

b arhn

sEmum



	Schweizerisches Jahrbuch für Jugendfürsorge über das Jahr 1912 : herausgegeben von der Schweizerischen Vereinigung für Kinder- und Frauenschutz
	Staatliche und kommunale Jugendfürsorge
	Private Jugendfürsorge


